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V O R W O R T 

Diese Studie wurde im Auftrage des Delegierten für Raumplanung durch das 
Geographische Institut der Universität Bern, Abteilung für angewandte Geo
graphie, unter Leitung des Verfassers vom Mai 1973 bis Mai 1974 erarbeitet. 
Dabei wurde eine seit längerer Zeit reifende Erkenntnis und skizzenhaft vor
handene Konzeption, die erstmals im Sommer 1966 am Kongress der UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) in Luzern vorgetragen wurde, 
wissenschaftlich unterbaut und in den Einzelheiten ausgearbeitet. In die 
Studie flossen auch theoretische Erkenntnisse ein, die seit 1952 im Institut 
auf den Gebieten der Wirtschaftsgeographie, insbesondere der Industriestand
orttheorie, der historischen und aktuellen Städteforschung, der historischen 
Flur- und Siedlungsforschung, sowie der Bauernhausforschung vom Verfasser 
und seinen Mitarbeitern gewonnen wurden. Praktische Erfahrung wurde i.n der 
Mitarbeit bei Regional- und Ortsplanungen, in der Erarbeitung von Planungs
grundlagen für den Kanton Bern, in verschiedenen andern interdisziplinären 
grossräumigen Planungsstudien und in langjähriger '11ätigkei t in Natur-· und 
Heimatschutz, im Central-Comite des Schweizer Alpen-Club, im Uferschutzver
band Thuner- und Brienzersee, in der Kantonalen Jllanungskommission Bern und 
andern kantonalen und regionalen Kommissionen gewonnen. Die Studie ist somit 
eine Zusammenfassung der Institutsarbeit und der individuellen Arbeit des 
Verfassers aus vielen Jahren. Das Jahr, in welchem der Auftrag erfUJlt wurde, 
und in welchem besondere Mittel zur Verftigung standen, diente im wesentlichen 
noch dazu, das Material zu sichten, in ein System zu bringen und auf seine 
praktische Anwendbarkeit und raumplanerische Zweckmfürnigkei t zu prüfen. 

Die Aufstellung eines solchen Systems erfordert die Definition zahl1·eicber 
Begriffe und die Einflihrung von Grenz- und Richtwerten. Wir haben dubei über
nommen, was bereits definiert und in der Literatur eingeführt ist. In zahl
reichen Fällen fehlten aber Begriffe, Definitionen, Grenz- und Rich 4 werte. 
In diesen Fällen haben wir sie theoretisch und ernpirü,ch ermittelt, um
schrieben und definiert. Unsere AusfUhru.ngen haben in diesen Fäller 1. den 
Charakter von Vorschlägen. Eine Verbindlichkeit kann ihnen nicht zukommen. 
Es wird in schweizerischen Verhältnissen noch längere Zeit so sein, dass 
rrerminologie, Begriffs1>estimrnungen und Richtwert<:� in der Gesetzgebung und 
Anwendungspraxis der Eidgenossertschaft und der verschiedenen Kantone ausein
andergehen. .Jeder Raun1 hat seine� Besonderheiten, 3.uf die in der Plri.nung Rück
sicht zu nehmen ist. Das vorgeschlagene System ist flexibel genug, 10n Kan
ton zu Kanton und von Region zu Region den Verhjltnissen und den planerischen 
Absichten entsprechend modifiziert zu werden. 

Ein umfassendes und integrales System der Raumplanung auf höherer Ebene muss 
notwendigerweise kompliziert und vieldimensional sein. Man schrecke nicht 
davor zurück! Auch Weltraumfahrt ist kompliziert! Ohne die Anerkennung dieser 
Tatsache geht es nicht. Die Verhältnisse auf der Erdoberfläche sind nun ein
mal kompliziert und beinahe unendlich vielschichtig und vieldimens:1.onal. 
Jeder Versuch, sie über Gebtihr zu vereinfac1 1en und aus Grlinden der politischen 
Praxis oder einfacheren Rechtssetzung auf rine einzige Ebene zu reduzieren, 
muss Uber kurz oder lang zu Misserfolg und Fehlschlägen fUhren. 
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Wir betrachten diese Studie nicht als etwas abgeschlossenes, sondern als 

eine Grundlage zur Konfrontation und Weiterbearbeitung. Insbesondere sollen 

die in dieser Studie erarbeiteten Gesichtspunkte Möglichkeiten eröffnen, 

unabhängig voneinander bearbeitete Teilaspekte der Planung zu einem Ganzen 

zu verbinden. Die Studie soll eine Art Koordinatengitter sein, dessen Felder 

durch einzelne Spezialdisziplinen ausgefüllt werden können. 

Im Zeitraum, da unsere Konzeption ausreifte, hatte das Bundesgesetz über die 

Raumplanung noch kaum Konturen angenommen. Im Laufe der Arbeit des letzten 

Jahres wurde aber der bundesrätliche Entwurf vorn 31. Mai 1972 insofern :)e

rücksichtigt, als alle Kollisionen in der Terminologie vermieden wurden und 

wir uns bemühten, unsere Studie so zu gestalten, dass ihr Inhalt oder Teile 

davon für die Weiterentwicklung des eidgenössischen und kantonalen Planungs

rechts auf der Basis des Bundesgesetzes, wie auch für die Ausarbeitung von 

Richtlinien dienlich sein kann. 

Bern, im Mai 1974 GEOGRAPHISCHES INSTITUT DER 

UNIVERSITAET BERN 

Abteilung für angewandte Geographie 
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grün ung des Systems 1 

1.1. DIE N O TW E N DIGK EIT 

Ü B E R G E O R D N E T E R U N D I N T E G R A L E R 

R A U M L I C H E R B E Z U G S S Y S T E M E 

ÜBERGEORDNETES BEZUGSSYSTEM 

Die Raumplanung in der Schweiz hat sich bisher vorwiegend auf der Ebene der 
Gemeinde abgespielt. Mit der Erarbeitung gesamtschweizerischer und kantona-
l-er Leitbilder tritt die Raumplanung mehr und mehr auf die Ebene der Regional
und Landesplanung. 

Dabei treten bereits Schwierigkeiten auf. Es zeigt sich, dass die Methoden 
und Vorstellungen der Quartier- und Ortsplanungen nicht ausreichen, einen 
grössern Raum zu erfassen und zu planen. Grössere Räume haben ihre eigene 
Gesetzmässigkeit und ihre eigene Dynamik. Die Dynamik des Ganzen und die 
Dynamik der Teile bedingen sich wechselseitig. Es ist nicht so, dass die Dy
namik der Teile die Dynamik des Ganzen allein bestimmt. Zu einem grössern 
Teil bestimmt die Dynamik des Ganzen die Dynamik der Teile. Dies zeigt sich 
zum Beispiel besonders ausgeprägt auf dem Gebiet der Prognosen. Eine Progno
se für einen Kanton fällt ganz anders aus als die Summe von Regional- oder 
Gemeindeprognosen, wobei der Prognose für einen grössern Raum grössere 
Richtigkeit zukommt. 

Ein weiteres Kennzeichen der bisherigen Tätigkeit ist, dass Planung sehr 
stark getrennt nach Teilgebieten vorgenommen wurde: Bauzonenplanung, Verkehrs
planung, Planung der öffentlichen Bauten und Anlagen, Planung der Versorgw1g 
und Entsorgung, Planung von Industrieansiedlungen, Planung von Fremdenverkehrs
anlagen. Alles übrige wurde unter dem eher vagen Begriff der Landschaftspla
nung zusammengefasst. Jedes Teilgebiet lag in den Händen von Spezialisten, 
wie es auf der untern Stufe der Planung nicht anders möglich ist. Denn h::er, 
wo Planung sehr nahe der technischen Ausführung ist, sind ganz konkrete und 
fundierte Fachkenntnisse erforderlich. Auch Landschaftsplanung sieht man unter 
dem Aspekt der Erhaltung eines kleinen Landschaftselements, eines Uferstrei
fens, eines kleinen Moors, einer Waldpa�zelle, einer Grünhecke, eines frei
stehenden Baums, eines Aussichtspunkts, eines wertvollen Geländes oder Orts
bildes� Für diese Belange wurden ebenfalls Spezialisten zugezogen, Landschafts-
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architekten, Gärtner, Biologen, Förster, Vertreter des Natur- und Heimat
schutzes, der Denkmalpflege. Fiiir die Gewässer und die Probleme der Ver
schmutzung der Luft sind Geologen, Hydrologen, Chemiker, Physiker und Meteoro
logen zuständig. 

Sollen dann die Teilplanungen zu einem Ganzen verschmolzen werden, treten 
regelmässig Schwierigkeiten auf: 

Entweder haben die Planungen zufällig alle ineinander Platz, indem die 
Elemente jeder einzelnen Teilplanung gerade in die Hohlräume der an

dern passen. Dann entsteht meist ein sehr unerfreuliches, feingliedriges 
Puzzle heterogenster Elemente, die einander gegenseitig entwerten. 

Oder es treten Kollisionen auf, indem ein und dasselbe Geländestück 
in mehreren Teilplanungen als optimal beansprucht wird, z.B. al.s Land
wirtschaftsgebiet, als Industriestandort, für einen Rangierbahnhof und 
als Grundwasserschongebiet. Dann müssen durch politische Entscheide die 
Prioritäten gesetzt werden. Dazu fehlen aber meist die Kriterien. Denn 
diese können nur von einem übergeordneten räumlichen Bezugssysk.!m kommen. 

Uebergeordnete räumliche Bezugssysteme zu schaffen, ist nach unserer Auffas
sung hauptsächlichste Aufgabe der Regional- und Landesplanung. 

Eine Summe von Gemeindeplanungen ergibt keine Regionalplanung und schon gar 
keine Planung auf kantonaler oder Bundesstufe . 

.INTEGRALE PLANUNG 

Die Notwendigkeit der integralen Raumplanung ergibt sich daraus, dass ein-
und dieselbe Raumkomponente -- ein Stück landwirtschaftlichen Bodens -- ein 
Wald, ein schützenswerter Biotop -- ein schützenswertes Ortsbild -- �ine 
Sportanlage -- eine Hochhausbebauung -- eine Hochleistungsstrasse --· einen 
ganz andern Stellenwert hat und in ihrer Zweckmässigkeit oder Unzweckmässig
keit ganz anders beurteilt werden muss, je nach dem Konnex mit andern Raum
komponenten, in dem sie sich befinden. Aus diesem Grunde können "S:iedlungs
planung" und "Landschaftsplanung" nicht voneinander getrennt werden. Zum 
mindesten müssen sie in engstem Zusammenwirken erarbeitet werden. Auch Ver
kehrsplanung, Industrieplanung, Fremdenverkehrsplanung können nicht losgelöst 
von Siedlungsplanung und Landschaftsplanung studiert werden. 

Eine Summe von Teilplanungen ergibt noch keine integrale Raumplanung. Um die 
Teilplanungen zu harmonisieren, bedarf es eines übergeordneten Bezugssystems. 

Eine Schwierigkeit besteht, für die Einheiten dieses übergeordneten räumlichen 
Bezugssystems einen geeigneten Ausdruck zu finden, da der in der Geographie 
dafür verwendete Begriff "Landschaft" in der Planung bereits anders 3/ restrik
tiver verwendet wird und auch der Begriff "Gebiet" sehr unterschiedlich ver-
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wendet wird -- sogar innerhalb des Entwurfs zum Bundesgesetz über die 

Raumplanung. Wir verwenden daher für diese Raumeinheiten den Begriff 

"Teilsräume" -- näher umschrieben "Teilräume spezifischen Charakters". 

Den Begriff "Landschaft" verwenden wir restriktiv im Sinne der Raumplanung 

als denjenigen Teil des Raumes, der nicht von der Siedlung belegt ist. Die 

genauen Begriffsbestimmungen folgen im Kapitel 2. 

Das allgemeine Unbehagen,das man heute über Physiognomie und Zustand des 

schweizerischen Raumes im allgemeinen und vieler Teilräume im besondern em

pfindet, rührt wesentlich davon her, dass es oft nicht gelungen ist, grössere 

Räume mit einigermassen typischem Charakter zu erhalten, sondern die Funktionen 

und physiognomischen Siedlungs- und Landschaftstypen viel zu kleinflächig mit

einander gemischt wurden. Sie entwerten sich dadurch gegenseitig. Diese Ent

wertung erfolgt in viererlei Hinsicht: 

1. DIE ZERSIEDLUNG

Indem städtische Bauweise und Siedlungskomponenten nicht in den Städten bl ie

ben, sondern seit 1950, einem Vulkanausbruch zu vergleichen, als Brocken weit 

im Umkreis in die Dörfer hinausgeworfen wurden, wurde die klare Gliederung 

des Raumes in Siedlungsgebiet und landwirtschaftliches Produktionsgebiet 

verwischt. Die städtische Siedlung begann an den Rändern zu zerfasern, und 

zwar nicht nur dann, wenn Kleinhäuser gebaut wurden, sondern auch bei massi-

ven Bebauungen im Umkreis von 5 bis 10 km von Städten. Gerade solche Bebauungen 

zogen eine intensive Pendelwanderung, damit zum Teil sehr unrationellen pri

vaten und öffentlichen Verkehr und Bau von Strassen und Vorortslinien nach 

sich, ferner brachten sie den Umliegergemeinden grosse Investitionskosten für 

die Infrastruktur, wä_hrend in Stadtgebieten erschlossenes Gebiet oft aus Grün

den der Landpreise nicht überbaut wurde. Es ergibt sich daraus das unbedi11gte 

Postulat, dichte Bebauung, Industrie und tertiäre Funktionen in grösseren 

städtischen Räumen kompakt beisammenzuhalten und gegen andere Räume abzugrenzen. 

2. DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE ENTWERTUNG

In einem dicht besiedelten Lande, das den landwirtschaftlichen Boden nicht 

ver□ehren und die landwirtschaftlichen Betriebseinheiten nicht ohne Schaden 

mehr in Erbgängen teilen kann, muss die Landwirtschaft durch sekundäre und 

tertiäre Tätigkeiten ergänzt werden. Das will aber nicht heissen, dass in 

jeder ländlichen Siedlungseinheit Industrie eingeführt werden muss. Denn der 

zu enge Kontakt zwischen Industrie und Landwirtschaft führt über kurz ode1° 

lang nicht zur Erhaltung, sondern zum Zusammenbruch der Landwirtschaft. Die 

Industrie wirbt der Landwirtschaft die Arbeitskräfte ab. Die Landpreise stei

gen und damit der Anreiz zum Landverkauf. Die Zersiedlung durchbricht zuRammen

hängende Betriebsflächen und erschwert unter Umständen die Bewirtschaftung. 

Die nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung schädigt die Landwirtschaft durch 

Zertreten der Felder und durch Abfälle. Die Fabrik täglich vor Augen, fördert 

psychologisch den Gedanken der Betriebsaufgabe. Der durch die Industrie und 

die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung erzeugte Verkehr behindert die 

Landwirtschaft sehr merklich: Mlihe beim Ausmünden mit Landwirtschaftsfahrzeugen 
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in verkehrsreiche Strassen, Gefahren beim Wenden mit Pflügen, Durchschnei-
den von Betriebseinheiten durch neue Verkehrslinien, Vorortsbahnen, Hoch
leistungsstrassen. Die einzelnen Beeinträchtigungen sind vielleicht nicht 
entscheidend; summiert führen sie zum Entschluss der Betriebsaufgabe. Die 
überall dominierende nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung, der Bedarf nach 
Bauland, das Gewerbe, das Aufträge sucht, nicht zuletzt politische Purteien, 
die ihre Position verstärken wollen, werden in den Gemeindeversammlungen da
hin wirken, dass bei jeder Revision des Zonenplans mehr Bau- und Industrieland 
ausgeschieden wird. Diesem Druck wird durch planerische Massnahmen von oben -
regionale und kantonale Richtpläne -- bei zu starker Durchmischung von In
dustrie und Landwirtschaft nur beschränkt entgegengewirkt werden können, zu
mal der Trend durchaus in Richtung der weitern Besiedlung dieser Gebiete 
geht, es sei denn, dass durch Abnahme des wirtschaftlichen und demographischen 
Wachstums von selbst eine Beruhigung eintritt. 

Ein letztes, freilich nur partiell wirksames Moment der Entwertung landwirt
schaftlicher Gebiete durch zu intensive Industrialisierung liegt in den 
Immissionen, die von dieser Industrie ausgehen können. Rauch und Abg&se 
von Industrien können durch den Wind über viele Kilometer verschleppt werden 
und sich niederschlagen. 

Diese Ueberlegungen führen zur Forderung, dass grössere Räume planerisch aus
geschieden werden, in denen die Landwirtschaft dominant bleibt und andere 
wirtschaftliche Aktivitäten nur restriktiv zugelassen sein sollen. Dass es sich 
dabei um diejenigen Räume handeln muss, die landwirtschaftlich optimal geeig
net sind, braucht nicht besonders dargelegt zu werden, sofern man Wert auf 
eine produktionsorientierte Landwirtschaft legt, wie das der Entwurf zum 
Bundesgesetz über die Raumplanung tut. (Art. 13 und Zusätze des Ständerates 
und der Kommission des Nationalrates). Für die Dimens:ionierung dieser Räume 
können etwa folgende Ueberlegungen gemacht werden: Die Pendelwanderung spielt 
sich in der Schweiz je nach öffentlichen Transportmitteln vorwiegend bis zu 
Distanzen von 10, seltener 15 km Radius ab. Ein spezifisch landwirtschaftli
cher Teilraum kann also bei relativ ebenen topographischen Verhältni�sen gut 
15 bis 25 km Durchmesser haben, ohne dass dessen mittleren Teile so abgelegen 
r:lind, dass ihre 13ewohner nicht mehr die Möglichkeit haben, innert zumutbarer 
Zeiten einen an der Peripherie gelegenen Industrie- oder Schulort zu erreichen. 
Damit ergeten sich Grössen doch von mindestens 100-200 km2 . Ist das Landwirt
schaftsgebiet grösser, kann ein zentral gelegener Ort mit angemessener Indu
stria1isierung konzipiert werden. Der Wechsel aber von Industriezonen und 
Landwirtschaftsflächen in Abschnitten von nur 2-3 km, wie er etwa am Jurafuss 
von Oensingen bis Lenzburg auftritt, bedeutet den Ausverkauf der Lani.lwirt
schaft. Aehnliches vollzieht sich zur Zeit zwischen Basel und Laufenburg. 
Eine Untersuchung im Frühjahr 1972 hat gezeigt, .dass beispielsweise im Dorf 
Kaisten (AG), das äusserlich in diesem Zeitpunkt noch durchaus landwirt
schaftlich aussah, ein sehr grosser Teil des Bodens bereits in der Hand von 
Industrieunternehmungen und Immobiliengesellschaften lag. Diese Verhältnisse 
können sich ändern, wenn das Planungsrecht stärker ausgebaut wird. Aber bei 
zu intensiver Durchmischung von Industrie und Landwirtschaft wird der Druck 
der Industrie auf die Landwirtschaft nach wie vor gross bleiben. 
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3. DIE ÄSTHETISCHE ENTWERTUNG

Die Mischung verschiedenartiger Raumkomponenten kann bis zu einem gewissen 
Grade den ästhetischen Wert eines Gebietes erhöhen: Zum Beispiel Wald, Wei
den, Felder und Dörfer in historisch gewachsener Kulturlandschaft: eine 
Kleinstadt mit gedeckter Holzbrücke an einem Fluss; eine mittelalterliche 
Burg im R.ebbaugebiet.. Auch moderne technische Raumkomponenten können mit 
Nat1;.rkomponenten faszinierende, bisweilen spannungsgeladene Verbindungen 
eingehen: So haben etwa hochalpine Kraftwerksanlagen oder Seehäfen in felsi
ger Bucht eine ihnen eigene technische Schönheit. Auch Zementfabriken und 
Eisenwerke können mit Feuer und Rauch in düsteren Fels- und Kluslandschaften 
eindrückliche hephästische Bilder ergeben. So wurde etwa schon Goethe durch 
den Anblick von Kohlenbergwerken, brennenden Alaungruben, Eisenwerken und 
Glashütten im Saargebiet zu ästhetischen Betrachtungen angeregt (Dichtung 
und Wahrheit, zehntes Buch). 

Es gibt indessen Raumkomponenten, welche zusammen Harmonien ergeben und an
dere, welche Dissonanzen ergeben. So haben die gewachsene Kulturlandschaft 
mit Kleinstädten und Dörfern, Kirchen und Burgen, und die moderne technische 
Landschaft mit ihren grossen rechtwinkligen Baukuben, Rasenflächen, geome
trischen Flächenaufteilungen, kühn und grosszügig geschwungenen Autostrassen, 
Sportanlagen und Ufergestaltungen, jede ihre eigene spezifische Aesthetik. 
In der Vermischung hebt sich die Aesthetik auf. Eine Landschaft hat auch ei
nen Stil. Moderne grosse Baukörper sind schön in grösserer artreiner Umge
bung; ein einzelnes Hochhaus in einem Dorfe mit älterem Baubestand wirkt 
monströs. Ein älteres Bauernhaus, vielleicht noch mit Stroh oder Schindeln 
gedeckt, wirkt vornehm in einer Umgebung von Feldern und Wäldern, armselig 
neben modernen Beton-Miethäusern, Kino und Supermarkt. Ein Hotelpalast in 
viktorianischem Stil zerstört den Anblick eines ganzen Bergdorfes. Eine Hotel
strasse in viktorianischem Stil, vielleicht in einer grössern Stadt, mit zu
gehörigen Strand- und Parkanlagen kann ihren eigentümlichen Reiz haben. Es 
kommt nicht so sehr auf das einzelne Siedlungs- oder Landschaftselement an, 
ob es schön oder hässlich ist, sondern auf seine Einfügung in den Raum als 
Ganzheit. Unter Umständen kann auch ein stilfremdes Element in einem Raum 
zu ästhetisch erhöhter Wirkung gelangen. In einem modernen verglasten Wohn:·aum 
mit Stahlrohrmöbeln könnmein einzelner bemalter Bauernschrank oder eine 
Neuenburger Pendüle zu ausserordentlicher Wirkung gelangen, indem ihr Wert 
durch die eher nüchterne Umgebung besonders hervorgehoben wird. Entsprechend 
kann ein historisches städtisches oder ländliches Bauwerk als Schmuck in 
eine neutrale und zurückhaltende moderne Bebauung einbezogen werden. Solches 
aber kann nur von Könnern gemacht werden und nicht dem Zufall und der Laune 
einzelner Bauherren überlassen bleiben. Die zur Zeit üblichen Planungsin
strumente, Zonenpläne und Bauordnungen, sagen über den Stil in der Regel 
nichts aus, es sei denn in ganz vager Form wie "Einpassung an die orts-
übliche Bauweise" und dergleichen, wobei dann bei der juristischen Inter
pretation der "ortsüblichen Bauweise" regelmässig Schwierigkeiten auftreten. 
Die "ortsübliche Bauweise" hat meist eine Entwicklung von mehreren Jahrhunder
ten hinter sich, und es ist _äusserst schwer festzustellen, in welchem Zeit
punkt sie aufgehört hat, "ortsüblich" zu sein. Solchen Umschreibungen liegt 
meist eine auf Unkenntnis der historischen Siedlungsentwicklung zurückzufüh
rende, viel zu statische Vorstellung zugrunde. Die vorliegende Arbeit setzt 
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_sich unter anderem zum Ziel, Kriterien aufzustellen, nach denen die Einpas

sung von Siedlungskomponenten in eine historisch gewachsene Kulturlandschaft 

beurteilt werden kann. 

4. DIE PSYCHOLOGISCHE ENTWERTUNG

Die zu intensive Mischung nicht harmonierender Siedlungs- und Landschafts

komponenten, die dem Wohnen, der Industrie und der Landwirtschaft, dem Ver

kehr und der Erholung dienen, entwertet eine Landschaft auch psychologisch 

in ihrer Erholungsfunktion, zum mindesten was die Erholung durch Wandern 

oder naturnahes Leben betrifft. In einem Lande, das sich als Touristik- und 

Ferienland ausgibt, sollte man in der Umgebung von Stadt- und Industriege

bieten Räume haben, in denen man mindestens 3 - 4 Stunden durch Wälder und 

Felder wandern kann, ohne immer wieder verkehrsreiche Strassen kreuzen zu 

müssen oder auf Eisenbahnlinien und Hochleistungsstrfürnen zu stossen, die 

man nur an wenigen Stellen passieren kann und ohne stets Industrieanlagen 

oder das Häusermeer von Städten vor Augen zu haben. Dasselbe gilt für Seen, 

deren psychologischer Erholungswert durch die zunehmende Ueberbauung und 

Verstädterung der Ufer herabgemindert wird. Ein weiteres Motiv der psycholo

gischen und biologischen Wertverminderung von Erholungslandschaften sind die 

Immissionen von Lärm, Rauch, Abgasen und Abwässern, die sich von einer Quelle 

aus sichtbar, hörbar und spürbar über viele Kilometer erstrecken können. 

Ein grosser Teil der heutigen Naturschutzgebiete sind nur kleine Parzellen 

oder Uferstreifen an Seen und Flüssen, die durch unmittelbar anschltessende 

Verkehrsanlagen, Industri.ezonen oder dichte Ueberbauungsgebiete in ihrem 

Wert psychologisch und biologisch sehr stark herabgemindert sind. Dies 

alles führt zur Forderung nach planerischer Ausscheidung grösserer Räume, 

in denen die Erholungsfunktion eindeutig dominiert. 
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1.2. NOTWENDIGKEIT EINE R 

D I F F E R E N Z I E R T E N P L A N E R I S C H E N 

D U R C H O R G A N I S A T I O N D E R L A N D S C H A F T 

Eine weitere Zielsetzung dieser Studie ist, ein differenziertes System der 
Landschaftsplanung und des Landschaftsschutzes aufzustellen. Die Raum
planung in der Schweiz hat bisher ein differenziertes System der Sied
lungsplanung aufgestellt, und dies auch nur konsequent in funktionaler Hir
sicht. Flächen verschiedener Nutzung wurden bezeichnet und definiert. Für 
die Landschaftsplanung muss ein solches System erst noch erarbeitet werden. 

Die Begriffe "Uebriges Gemeindegebiet", "Landwirtschaftsgebiet", "Wald", 
"Erholungsgebiet" , "Naturschutzgebiet" sind viel zu unbestimmt und zu wenie; 
differenziert. Unter jedem dieser Begriffe kann man die unterschiedlichsten 

Dinge verstehen. So werden etwa der Nationalpark als ein mehr oder weniger 
ungestörtes Naturgebiet und die Brissagoinseln als höchstenwickelter Kul
turpark beide als Naturschutzgebiete bezeichnet. Für den einen Menschen b8-
steht der Naturschutz in der Fernhaltung jeden menschlichen Eingriffs, für 
den andern im Aufstellen von Abfallkörben bei dicht frequentierten Berg
bahnstationen. Unter "Erholung" versteht der eine Wandern und Fischen weit 
abseits aller menschlichen Einflüsse, der andere Baden an einem Strand mit 
Wasserskisport und Dancing. Es kann auch sein, dass ein und derselbe Mensch 
einmal das Bedürfnis nach dem einen, ein andermal das Bedürfnis nach dem 
andern hat. Gewisse Unverträglichkeiten sind noch kaum erkannt worden: Eine 
molerne mechanisierte Landwirtschaft mit ihren Zweckbauten, Silos, geometri
schen Wegnetzen und Drainagen, welche grosse Mengen Jauche und Dünger in die 
Vcrfluter laufen lassen, verträgt sich nicht unbedingt mit Naturschutz und 

E1·holung. Betonierte Feldwege in topfebener baumloser Agrarlandschaft sind 
kaum als Wanderwege attraktiv. Umgekehrt kann die Erholungsfunktion durch 
Scharen von Wanderern, Ausflüglern und weggeworfene Abfälle und Packungen, 
Zertreten von Kulturen und anderem der Landwirtschaft durchaus abträglich 
sein. Man darf sich nicht einfach vorstellen, im "Landwirtschaftsgebiet" 
sei alles schön in Harmonie, Landwirtschaft, Landschaftsschutz und Erholung. 
Auch zwischen Erholung und Landschaftsschutz gibt es Unverträglichkeiten, 
indem der " sich erholende Mensch" , sobald er in grösserer Zahl auftritt, 
Landschaft und Umwelt zerstört. "Erholung" kann unter dem Aspekt des erholungs
suchenden Menschen, also von der Nachfrageseite her beurteilt werden oder von 
der Seite des Angebots an Unterkunft, Transport, Sport und Zerstreuung. 
Sehr häufig sind die öffentlich bekanntgegebenen Motive nicht die tatsäch
lichen: Unter dem Namen der Hilfe an die notleidende Bergbevölkerung kann 
sich ein Bedürfnis nach Kapitalinvestition verbergen. Wenn man solche Räume 
plant, sollte man sehr klare Zielvorstellungen haben, was man eigentlich will. 
Ebenso ist der Begriff des ''Nationalparks in der internationalen Terminologie 
nichts weniger als klar. In der Schweiz versteht man darunter ein Gebiet, 
in welchem die Natur sich möglichst ungestört unter Ausschluss des Menschen 
entfalten kann. In vielen andern Staaten, wie den USA, Kanada, der UdSSR, 
Polen, Schweden, Finnland und afrikanischen Staaten ist ein Nationalpark 
ein Gebiet, das zwar eine möglichst ungestörte Natur, vor allem auch ein3 
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• reiche Tier- oder Pflanzenwelt und besondere Naturschönheiten aufweist,
das aber dem Menschen in hohem Masse zugänglich ist, damit er sich in
naturnaher Umgebung erholen kann. Dies alles ruft nach einer klaren Unter
scheidung und Definition der Kategorien. Vorschläge dazu zu unterbreiten,
ist ein zweites Ziel dieser Studie.

1.3. ERFORDERNISSE ZUR O BJEKTIVIERUNG 

D E R P R A X I S 

D E R K O N Z E S S I O N S E R T E I L U N G 

Eine weitere Notwendigkeit der llickenlosen Aufteilung des ganzen Ra�mes in 
gros;::1e Teilräume mit bestimmtem Charakter und bestimmter Priori tä.tenordnung 
ergibt sich des weitern aus der Praxis der Konzessionserteilung ftir Indu-

- strieanlagen, Anlagen der Energieproduktion, Transportanlagen, insbesondere
auch von Seilbahnen und Sesselliften im Gebirge, ferner bei der Beurteilung
von Gesuchen um Sonderbauvorschriften und dergleichen. Hier bleibt den Be
hörden in der Regel nach Abklärung der Verträglichkeit mit bestehenden Ge
setzen und Vorschriften, wie Sicherheitsvorschriften, Gewässerschub;, Ver
kehrsanschluss usw. ein recht grosser Ermessensspielraum. Erfahrungugemäss
wurden gegen solche Vorhaben in der Regel Einsprachen von Seiten des Natur
und Heimatschutzes, alpiner Organisationen, des Gewässerschutzes, des Schutzes
gegen Lärm und anderer Organe gemacht. Für die Behandlung dieser Einsprachen
fehlt in der Regel ein Bezugssystem. Die bestehenden Rechtsinstrumente rei
chen vielfach nicht aus, um ein Vorhaben zu verhindern, von dem auch die
Behörden subjektiv den Eindruck haben, dass es nicht erwünscht und zweck
mässig ist. Anderseits ist man sich auch darüber einig, dass man solche
Anlagen nicht generell verbieten kann. Es gibt Kreise, we1che die E;1-rich-
tung solcher Anlagen begrüssen und Kreise, welche die Errichtung solcher
Anlagen ablehnen. Nicht selten führt das dann zu einem Zickzackkurs der
Konzessionsbehörden, in einem angemessenen Wechsel von Ja und Nein. Auch in
den grossen Verbänden des Natur- und Heimatschfitzes, im Schweizer Alpen-
Club und andern wird zufolge des Wechsels der Flihrungsspitze oft eine in
konsequente Politik betrieben. Oft gibt es objektive Kriterien, nach denen
die Frage beurteilt werden kann: z.B. ein Gewässerschutzinteresse, 1ie Nähe
eines Sanatoriums, Lawinengefahr u.a.m. Häufiger aber fehlen solche Kriterien.
Es wird lediglich anerkannt, dass man den verschiedenen Interessen und Wün
schen Rechnung tragen sollte. Dies kann allein durch eine konventionelle
langfristige Ausscheidung von Teilräumen verschiedenen Charakters erfolgen,
über welche sich die Interessenten bei der Aufstellung ge;mrntschweizerischer,
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kantonaler und regionaler Richtpläne mit den zuständigen Organen einigen. 

Nur so kann ein übergeordnetes Bezugssystem geschaffen werden, das im 

Einzelfall einen begründbaren Entscheid ermöglicht. 

1.4. DIE RE A 1 I SIE RB AR K EI T 

D E S S Y S T E M S 

Man mag heute in gewissen Kreisen der Schweiz noch der Auffassung sein, 

eine AuRscheidung grösserer Gebiete, die hinsichtlich zugelassener wirt

schaftlicher Aktivitäten und hinsichtlich Zulassung bestimmter Bebauungs

typen, ferner hinsichtlich der Chancen demographischen Wachstums ungleich 

behandelt würden, sei unmöglich und stehe im Gegensatz zu den demokrati

schen Verfassungen und den Grundsätzen unserer Staatsform. 

Dies ist insofern richtig, als zur Zeit die rechtlichen Instrumente noch 
W9itgehend fehlen, eine solche Konzeption in Gesetzesform zu realisieren. 

Es ist aber sicher, dass die Zeit dazu reifen wird und die nötigen Instru

mente geschaffen werden. Es ist daher nötig, frühzeitig mit den Studien zu 

einer solchen Raumplanungskonzeption zu beginnen. Die Raumplanung hat bis

her eindeutig darunter gelitten, dass man mit der Erarbeitung der Grundla

gen nicht einsetzen wollte, bevor die rechtlichen Voraussetzungen geschaf

fen waren. Das hat dann dazu geführt, dass die Grundlagen unter Zeitdruck 

und mit ungenügender Sorgfalt bereitgestellt werden mussten, sobald die 

rechtlichen Grundlagen geschaffen waren. Die Umtriebe im Zusammenhang mit 

dem Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raum

planung, vom 17. März 1972, legen dafür beredtes Zeugnis ab. Viele Kantone 

waren auf die Aufgabe nicht vorbereitet. Solche Situationen sollten bei 

der Schaffung späterer übergeordneter Raumordnungssysteme möglichst ver

mieden werden. 

Die nachteiligen Folgen zu grossen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums, 

'Verschuldung, Nachhol.bedarf an Infrastruktur, Umweltprobleme, soziale Sp&:1-

nungen in Gemeinden, Verschlechterung der Lebensbedingungen sind in weiten 

Schichten der Bevölkerung bewusst geworden und werden in Zukunft noch stär

ker bewusst werden. Es ist folglich nicht unrealistisch, anzunehmen, dass 

eine Konzeption, die gewissen Räumen Beschränkung des Wirtschafts- und :Je

völkerungswachstums auferlegt, sich bis zu einem gewissen Grade freiwillig 

durchsetzen lässt. Es gibt bereits heute Beispiele von R�gional.planungen, 

die solchen Zielvorstellungen entsprechen. Dazu gehören die von uns als 
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Beispiele bearbeiteten Räume des bernischen Seelandes und des emmenta
lischen Hügellandes. Bekannt geworden sind auch die Bemühungen um die 
Drosselung der Entwicklung im Gebiet des Lavaux. 

In einigen Kantonen bestehen bereits Regelungen durch Gesetze oder Verord
nungen, welche in dieser Richtung weisen. 
Beispiele sind: 

Kanton Neuenburg: 

Kanton Solothurn: 

Decret concernant la protection des sites naturels 
du canton, du 14 fevrier 1966. 

Hier wird ein grosser Teil des Kantons mit Schutzauf
lagen belegt. Es besteht die Konzeption, den gc:;.nzen 
Kanton in drei Haupträume einzuteilen. 

Verordnung über den Schutz des Juras, des Engelberges, 
des Borns und des Bucheggberges gegen das Erstellen von 
verunstaltenden Bauten (Juraschutzverordnung), RRB vom 
200 Februar 1962. 

Ausländische Beispiele, wo Landschaftsschutzgebiete gerade wegen ih�er 
Schutzauflagen touristisch prosperieren und wirtschaftlich erstarken, dürften 
ebenfalls Widerstände abbauen helfen. 

Die Gegenüberstellung der sogenannten KLN-Liste und des Richtplans des SAC 
zum Schutze der Gebirgswelt zeigt am konkreten Beispiel zwei Konzeptionen 
des Landschaftsschutzes. 

Die KLN-Liste vom 4. Mai 1963 (KLN - Kommission zur Erstellung einer Liste 
der Naturdenkmäler und Landschaften von nationaler Bedeutung) wurde vor 
allem im Hinblick auf rechtliche Sicherung einzelner, isolierter Objekte 
und Gebiete aufgestellt. Es ging nicht um eine ganzheitliche Natur- und 
Landschaftsschutzkonzeption, sondern um eine strenge Auswahl einer begrenz-
ten Zahl erstrangiger Objekte und Gebiete, deren Rechtssicherung und allfällig 
damit verbundene Kosten gemäss dem damals noch in Arbeit befindlichen und seit
her in Kraft getretenen Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschu�z (vom 
1. Juli 1966) zum Teil von der Eidgenossenschaft übernommen werden sollten.
Die KLN-Liste wurde mit einem sehr grossen Einsatz und unter sehr spediti-
ver und energischer Leitung durch eine vom Schweizerischen Bund für Natur
schutz (SBN), der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz (SVR) und
dem Schweizer Alpen-Club (SAC) eingesetzte Kommission bearbeitet. Was aber
vielfach unterblieb, war die Erstellung der in der Einleitung zur KLN-
Liste geforderten weitern Listen der Objekte von kantonaler und regionaler
Bedeutung. Dadurch wurde die KLN-Liste in der Praxis oft absichtli�h oder
unabsichtlich missverstanden, indem es bisweilen schwer hielt oder unmöglich
war� d.ie Zerstörung oder Beeinträchtigung nicht in der Liste enthaltener
Landschaften oder Objekte zu verhindern, indem argumentiert wurde, diese
Objekte seien ja nicht in der Liste -- folglich von geringerem We�t. Es war

ebenfalls nachteilig, dass man bei der Erstellung der Liste Objekten die
Priorität gab, die als besonders gefährdet angesehen werden mussten (Rigi
gipfel, Pi1atusgipfel), während andere Objekte von ebenso hohem Wert, die
zur Zeit der Erstellung der Liste noch abseits der Interessen lage�, nicht
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auf genommen wurden. Es zeigte sich, dass s.olche Objekte (z.B. Gla ttalp) 
kurz nach Erstellen der Liste sozusagen von einem Tag auf den andern ge
fährdet sein konnten und dass dann die Nichtaufnahme in die Liste sich zur 
Unterschutzstellung nachteilig und disqualifizierend auswirkte. 

Aufgrund solcher Erfahrungen hat der SAC unmittelbar anschliessend eine er
gänzende Konzeption entwickelt, welche von der Aufteilung des ganzen Alpen
gebietes in Interessengebiete des Alpinismus und Bergwanderns ohne tech
nische Erschliessung einerseits, und Interessengebiete des kommerzialisierten 
Fremdenverkehrs anderseits ausging. Es wurde ausdrücklich anerkannt, dass 
ein Partner, in diesem Falle der SAC, nicht das ganze Alpengebiet für sich 
und seine Konzeption beanspruchen darf. 

Die Notwendigkeit des Fremdenverkehrs sowohl in gesamtvolkswirtschaftlicher 
Hinsicht, wie in Hinsicht auf die wirtschaftliche Erstarkung von Berggebie-
ten wurde in Rechnung gestellt, aber auch erwartet, dass die wirtschaftli
chen Interessen sich räumliche Beschränkung auferlegten. Daraus entstand 
ein gesamtschweizerischer für das Gebirgsgebiet lückenloser Richtplan, der 
die Räume ausschied, die man dem Fremdenverkehr überlassen, und in denen 
man folglich keine grundsätzliche Opposition gegen technische Anlagen machen 
wollte, und Räume, die man als Hochgebirgsschutzgebiete erhalten und in 
denen man sich grundsätzlich technischer Erschliessung widersetzen wollte. 
Dieser Richtplan wurde als vereinsinterne Richtlinie an der Abgeordneten
versammlung des SAC im Jahre 1969 mit allen gegen 6 Stimmen angenommen und 
hat seither, auch ohne öffentlich rechtliche Geltung, ausserordentlich gute 
Dienste geleistet und insbesondere im Verkehr mit den Bundesbehörden, den 
Kantonen und Gemeinden so auch in der Konzessionierungspraxis für Bergb�1nen, 
Gebirgslandeplätze und ähnlichen Anlagen klare Verhältnisse geschaffen. 
Ebenfalls bei der Erarbeitung der landesplanerischen Leitbilder war der SAC
Richtplan eine wertvolle Grundlage. Er dürfte bewiesen haben, dass eine 
systematische Interessenausscheidung in entspannter Atmosphäre auf lange 
Sicht zu objektiveren Entscheidungen führt als das pragmatische Seilziehen 
im einzelnen konkreten Fall. Es besteht somit schon eine praktische Er
fahrung, dass übergeordnete grossflächige Ordnungssysteme schon jetzt 
Wert und Wirkung haben, auch wenn sie nicht einmal Instrumente des öffent
lichen Rechts sind. 

��ur vollen Geltung könnte ein solches System grossflächiger Teilräume mit 
unterschiedlicher Zusammensetzung und unterschiedlicher Priorität der Nu 1�zung 
erst gelangen, wenn die Steuergleichheit von Kantonen und Gemeinden und ein 
vollständiger Finanzausgleich erreicht wären. Doch ist es, wie die Beispiele 
in dieser Studie zeigen, vielfach auch möglich, die Räume so abzugrenzen, 
dass grosse Gemeinden, wie sie in den Berggebieten die Regel sind, an 
mehreren Teilräumen verschiedmer Nutzung Anteil haben und sich damit wirt
schaftlich schadlos halten können. 

Schliesslich setzt sich die Erkenntnis durch, dass es sinnlos ist, recht
lich gleiche wirtschaftliche Chancen zu postulieren, wo die natürlichen 
Voraussetzungen des Reliefs, der Höhenlage, des Klimas, der Risiken, der 
n.atürlichen Verkehrsgunst ·ungleich sind. Sinnvoller ist es, jedem Gebiet i.n
der Planung eine ihm angemessene wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen.
In der Hochkonjunktur, wo überall, an den unmöglichsten Orten, alles möglich
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war, hat sich der Sinn ftir diese Dinge getrübt. Die Zeit des Ersten Welt
krieges und der Weltwirtschaftskrise haben indessen drastisch gezeigt, dass 
die Rückschläge vor allem dort einzusetzen pflegen, wo ein Raum eine seinen 

Naturanlagen unangemessene Entwicklung eingeleitet hat. Solches zeichnet 
sich auch bereits jetzt wieder ab. 

1.5. BEG RÜNDUNG DU RCH DEN 

E N T W U R F Z U M B U N D E S G E S E T Z 

ÜBE R DIFJ RAUMPLANUNG ( B G R ) 

Der Entwurf sieht die Ausscheidung grosser Teilräume spezifischen Charakters 
als eine Operation der Raumplanung auf höherer Stufe nicht ausdrücklich vor. 

Diese Konzeption war den Schöpfern des Gesetzes nicht konsequent geeen
wärtig. Trotzdem steht die Konzeption nicht im Gegensatz zum Gesetz. sondern 
lässt sich aus diesem heraus entwickeln. Insbesondere in den Zusätzen des 
Ständerates (StR) und der Kommission des Nationalrates (KNR) ü:1t eine Ent
wicklung festzustellen, die schliesslich in Richtung der nachfolgend ent
wickelten Konzeption führen muss. 

Insbesondere ist immer wieder von ''Erholungsgebieten" die Rede, -unter denen 
man sich offenbar doch grössere Räume vorstellt, die auch SiedlungE:n ent
halten. Im Zweckartikel 1, Abs. 2 wird als Ziel der Planung u.a. di. 3 "Sicher
stellung von Erholungsgebieten" genannt. Im Zusatz des StR und in der Formu
lierung der KNR zu diesem Absatz, ferner in Art. 79 des Entwurfs des Bundes
rates ist von ländlichen und städtischen, wirtschaftlich schwachen und 
wirtschaftlich starken Gebieten die Rede. Im _Zusatz der KNR zu Art. 1, 

Abs. 2 wird liberdies die Bildung von ''regionalen und liberregionalen Schwer
punkten" gefordert. Das würde bedeuten, daE;s einerseits verstädterte 
Schwergewichtsräume, anderseits ländliche Räume planerisch ausgeschieden 
und Hbgegrenzt werden müssten. Unsere Studie hat sich folglich mit der 
Definition städtischer und ländlicher Räume und den Kriterien ihrer Abgren
zung auseinanderzusetzen. Die Ausscheidung grösserer Ramneinheiten müsste 
durch die Gesamtrichtpläne erfolgen, welche die Kantone laut Art. 6 und 
Art. 74 des Entwurfes zum BGR zu erstellen haben. Die Kantone könnten durch 
die technischen Richtlinien dazu geführt werden, welche der Bund laut Art. 
50 des Entwurfs zum BGR erlassen wird. Ferner kann der B und die Verwirk
lichung einer Konzeption grossflächiger Räume einheitlichen physiognomi-
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sehen und sozioökonomischen Charakters fördern durch die in Art. 22 des 
Entwurfs zum BGR festgesetzte Pflicht, Untersuchungen über die nutzungs
mässigen Entwicklungen des Landes durchzuführen. In diesem Sinne könnte 
eine konkrete Studie über das ganze Gebiet der Schweiz ausgearbeitet werden. 
Die Ergebnisse könnten geeignetenfalls in die aufgrund von Art. 23 aufzu
stellenden"materiellen Grundsätze" eingehen. 

Die Idee grösserer zusammenhängender Landwirtschaftsgebiete -- offenbar im 
Sinne unserer Studie -- findet sich im Entwurf zum BGR in Art. 13, Abs. 1: 
11 Es sind nach Möglichkeit grössere zusammenhängende Landwirtschaftsge
biete auszuscheiden." Die Zusätze des StR und der KNR zu diesem Artikel 
bringen ausserdem den Gedanken der "produktionsorientierten Landwirtschaft" 
hinein, was einen entsprechenden Raumtyp (in unserer Studie Raumtyp A) 
voraussetzt. Die Vorstellung grösserer zusammenhängender Erholungsräume 
taucht in den Zusätzen des StR und der KNR zu Art. 15 des Entwurfs wieder 
auf:" Die Kantone sind dafür besorgt, dass mit Einschluss von Landwirt
schafts- Forst- und Schutzgebieten grössere zusammenhängende Erholungsräume 
entstehen." Im Entwurf des ·Bundesrates steht ein entsprechender Passus 
in Art. 16, Abs. 1, der in der Fassung des StR und der KNR zufolge der 
Einfügung in Art. 15 fallen gelassen worden ist. In Art. 25 des Entwurfs 
kommt wiederum das Postulat nach zusammenhängenden Erholungsräumen: "Der 
Bund bemüht sich zusammen mit den Kantonen und den zuständigen Organisationen 
darum, dass in den hiefür geeigneten Gebieten des Landes grössere zusammen
hängende Erholungsräume bezeichnet werden." 

Hinsichtlich der Natur- und Landschaftsschutzgebiete lehnt sich Art. 24 des 
Entwurfs an die betreffende Gesetzgebung an und spricht im Sinne der soge
nannten KLN-Liste u.a. von "Landschaften ... von nationaler Bedeutung." 
Daher dürfte neben kleinen Parzellen auch an grössere Räume gedacht sein, 
wie sie in der KLN-Liste bereits vorgesehen sind (z.B. 1.11 Randen, 
3.21 Säntisgebiet, 3.22 Speer - Churfirsten - Alvier, 3.45 Berner Hochalpen, 
3.62 Silvretta- Vereina, 3.64 Kesch - Ducan, 3.65 Bernina - Maloja, u.a.) 

In Art. 26 des Entwurfs zum BGR wird dem· Bund die Aufgabe übertragen, mit 
den Kantonen und den zuständigen Organisationen Richtlinien über die Ge
staltung der Kurorte, der Fremdenverkehrsgebiete und der Erholungsräume 
aufzustellen. Aufgrund dieses Artikels müssten Fremdenverkehrsgebiete um
grenzt und nach bestimmten Richtlinien entwickelt werden. Wir haben des
halb studiert, wie ein solcher Raum -- Raumtyp T, Touristikraum -- ge
staltet und durchorganisiert werden müsste. 

Alles in Allem ergeben sich allein aus dem GesetzeseniMurf folgende grössere 
-�� deren Kriterien und Entwicklungsgrundsätze aufzustellen sind:

1. Verstädterte Schwergewichtsräume
2. Produktionsorientierte Landwirtschaftsräume
3. Zusammenhängende Erholungsräume im Sinne von

Landwirtschaftsgebieten mit Schutzcharakter
4. Touristikräume
5. Naturschutzräume

Im Hinblick auf die in der Landwirtschaftsgesetzgebung übliche Sonderstel
lung dAr Berggebiete wäre es sinnvoll, den Typus 3 noch in Mittellandsgebiet, 
bzw. Talgebiet und Berggebiet aufzugliedern, womit sich 6 Grundtypen de� 
Raumentwicklung ergeben. 
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2.1. RAUM , RAUM KOMPONENTE , 

R A U M E L E M E N T E

Der Raum als Gegenstand der Planung ist ein nicht näher begrenztes �;tück 
der Erdoberfläche, samt seinem Untergrund und der zugehörigen Lufthülle, 
so weit diese die Verhältnisse auf der Erdoberfläche beeinflussen un� 
ihrerseits von den Verhältnissen auf der Erdoberfläche beeinflusst werden. 

Der Raum kann gegliedert werden in seine Hauptkomponenten Siedlung und 
Landschaft. 

Unter Raumkomponenten verstehen wir komplexe Er:=:,cheinungen, die zusammen 
den Raum bilden und ihrerseits aus mehreren gleichartigen oder verschieden
artigen Raumelementen bestehen. Je nachdem die Komponenten der Siedlung 
oder der Landschaft zugehören, sprechen wir von Siedlungskomponenten oder 
Landschaftskomponenten. Siedlungskomponenten sind: Städte, Stadtquartiere, 
Blöcke, Dörfer, Weiler, Hofgruppen, Einzelhöfe, Sportzentren, Stadtpärke, 
Incluu triezonen usw� Sied.l ungse lernen te sind: Einzelne Häuser, KircJ� en, 
Fabriken, ein Schwimmbassin, eine Fussballtribüne usw. Landschaftskomponen
ten sind, Hügel, Berge, Gräte, Terrassen, Waldflächen, Ackerflijchen, Grlin
hecken, Gewässer uf fw. Landschaftselemente sind: Der einzelne Baum, ein 
kleiner Weiher, eine einzelne Anbauparzelle mit bestimmter Kultur 1,sw. 
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Der geographische Landschaftsbegriff. Für die Geographie ist 11 Landschaft" 
der eigentliche Gegenstand der Forschung, die Kategorie, innerhalb welcher 
das Zusammenspiel aller Komponenten der Erdoberfläche studiert wird. Land
schaft ist ein Ausschnitt der Erdoberfläche, samt seinem Untergrund, soweit 
er die Oberfläche und das Leben auf der Erdoberfläche beeinflusst, ferner 
samt der zugehörigen Lufthülle, soweit diese die Erdoberfläche und das 
Leben auf ihr beeinflusst, wobei dieser Ausschnitt durch eine charakteri
stische quantitative und qualitative Zusammensetzung verschiedener Natur
landschafts- und Kulturlandschaftskomponenten eine gewisse homogene Ein
heit darstellt. Der geographische Landschaftsbegriff deckt sich somit un
gefähT mit dem planerischen Raumbegriff. Dem geographischen Landschafts
begriff kommtkeine feste Grössenordnung zu. Je nachdem man die Kriterien 
enger oder weiter fasst, ist die Landschaft kleiner oder grösser und es 
kommt ihr eine verschiedene Stufe in der Hierarchie von Landschaftsbegriffen 
zu. Man unterscheidet etwa "Grosslandschaften" (z.B. ganzes Alpengebiet, 
ganzes Mittelland, ganzer Jura), "Landschaften" schlechthin (z.B. Emmentaler 
Hügelland, Tafeljura, Bergland zwischen Töss und Thur) und "Kleinlandschaft
ten" ( z.B. ein Tal, ein Höhenzug, ein Seeufer). 

HANS CAROL versuchte in GEOGRAPHICA HELVETICA 1956, eine wissenschaftliche 
Begründung eines geographischen Systems und schlug statt des vagen Begriffs 
"Landschaft", der auch von andern Disziplinen und in anderem Sinn verwendet 
wird, den Begriff Geomer (Teil der Erdoberfläche) vor. Dieser Begriff hat 
sich indessen nicht eingebürgert. Nach CAROL gliedert sich das Geomer ver
tikal in die Lithosphäre, die Hydrosphäre, die Biosphäre, ·die Anthroposphäre 
und die Atmosphäre, also die Schicht der Gesteine, die Schicht des Wassers, 
die Schicht von Pflanze und Tier, die Schicht des Menschen und seiner Ver
änderungen und Bauten und die Schicht der Lufthülle. In jedem geographischen 

System umfasst der Landschaftsbegriff alle Bereiche der Erdoberfläche: Relief, 
Gewässer, Oberflächenbedeckung, Lufthülle und die Anlagen des Menschen, 
Siedlungen, Verkehrsanlagen usw. In einem geographischen System der Raum
planung müssten die grossen integralen Einheiten, die anzustreben wären, als 
"Landschaften" bezeichnet werden. Die Planung hat sich nun aber ausserhalb 
des geographischen Begriffssystems, nicht vom Raum her, sondern von der Bau
tätigkeit her, aus den Architektur- und Ingenieurdisziplinen entwickelt unJ 
geographische Begriffe ganz anders, in restriktivem Sinn verwendet und fest
gelegt. Wir verzichten daher in unserer Studie auf die Einflihrung des geo
graphischen Landschaftsbegriffs für jene übergeordneten Raumeinheiten, die 
wir meinen. 

Der planerische Landschaftsbegriff. Der planerische Landschaftsbegriff hat 
sich aus der Gärtnerei entwickelt. "Landschaftsgärtnerei" bezieht sich auf 
die Gestaltung von Flächen, die nicht als Gärten unmittelbar den Häusern zu
geordnet sind, als grössere Flächen innerhalb des Siedlung:sgebietes oder 
überhaupt ausserhalb des Siedlungsgebietes liegen. Daraus hat sich die Land
schaftsarchitektur entwickelt, und in der Planung die Gegenüberstellung von 
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HSiedlung" und "Landschaft" als den zwei Hauptkategorj en der Teilplarnrngen 
ergeben. "Lundschaft" schliesst also die "Siedlung" syt.::terriatüwh aus, was 
die Harmonisierung von Siedlung und Landschaft unter einem �emeinsan1en 
Oberbegriff erschwert. Der Entwurf zum Bundesgesetz über die Raumplanung ver
wendet den I,andschaftsbegriff in diesem restriktiven �inne (Art. 8, Ats. 1): 
"Die Gesarntrich tplä,ne umfassen in der Regel �1eilrie:h tpl[ine der Besiedl �mg 
und der Landschaft, des Verkehrs, der Versore:ung �:;owie der c)ffentlichen 
Bauten und Anlagen." Anderseits schimmert der geoeraphü;che Landschaf i,:Jbe
griff in Art. 24 durch: "Der Bund erstellt nach Anhören cl.er Kantone eJn Ver
zeichnis der Landschaften, Ortsbilder, geschichtlichen Stätten, Natur- und 
Kunstdenkmäler von nationaler Bedeutung ... ". Hier üd; ein anderer Bet:,riff 
auo der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung eingeflossen, indem in die be
stehende sogenannte KLN-Liste (s. Lit. Verzeichnis) Geliiete aufgenommen wur
den, die ebenfalls Siedlungskomponenten enthalten, so z.B. das Gebiet Jer 
Obereneadiner Seen, das Nordufer des Bielersees usw. Wir verwenden ab3r in 
umrnrer Studie konsequent den restriktiven planerischen Land�3chaf tslle,;riff. 

Geographinct muss die Landschaft im planerischen �3inne gegliedert wenien in: 

Körper11afte Komponenten, wie Hügel, Kuppen, Berge, Gri::ite, Rücker,, 
Terrassen, Mulden, Täler, Gräben, Schluchten; 

Fllichenhafte Komponenten, wie landwirtschaftliche Kulturflächen, 
We,lnfJiichen, Weideflifohen, Flächen natürlicher Vegetation, Flächen 
von Fels, Geröll, Sand, Eis, Firn, Wasserflächen; 

Lineare Komponenten, wie kleinere WasserH.i,ufe, Hecken, Baumreih,-m, 
Mauern, Zäune. Den linearen Komponenten der Land:,chaft mfü-:sen a 1 1ch 
die Ueberlandstrecken von Strassen und Bahnen aller Art zueeordr1et 
worden, ferner die land-, alp- und forstwirtschaftlichen Er
;::;ch1iessungsstrassen, Fuss- und Rei twegf;, Seil- und Sesselbahnen, 
Skilifte und ähnliche Anlagen, J:t1reilei tungen der Elektrizi tätst.iber
tragü.ng und des Fernmeldewesens, i:1owie oberirdische Rohrlei tuni:_:en. 

Punktförmige Komponenten, die in der Regel einzelne Elemente sind, wie 
.F'PldbE1ume, kleine stehende Gewässer, Quellen, erratische Blöcke, geo
logische Aufschlüsse, Höhlen, Gletschermühlen, arch�ologische 
Objekte, wj_e Grabhügel und Erdwerke, kleine isolierte Bau- und 
Kulturdenkmäler, dis nicht dem Wohnen und Arbeiten dienen, sondern 
der Kontemplation und der Verschönerung der Landschaft, wie kleine 
Kapellen, Bildstöcke, Prozessionsstationen, Feld, und Gipfelkreuze, 
Gedenkstätten, Steinmannli auf Gipfeln usw. Auch besonders grof:se 
und künstlerische Grenzsteine können als punktförmige Landschafts-
eJ e�11ente aufgefasst werden. 
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2.3. GE BIET 

Der Begriff "Gebiet" würde sich an sich eignen, jene grössern integralen Be
zugseinheiten zu bezeichnen, die wir meinen. In diesem Sinne spricht die 
Bundesgesetzgebung und Bundesverwaltung, z.B. in der Landwirtschaft bereits 
von "Berggebiet". Auch im Entwurf zum Bundesgesetz über die Raumplanung 
schimmert dieser Gebietsbegriff bisweilen durch; z.B. in Art. 25: 
"Der Bund bemüht sich zusammen mit den Kantonen und den zuständigen Organi
sationen darum, dass i.n den hiefür geeigneten Gebieten des Landes grössere 
zusammenhängende Erholungsrö.ume bezeichnet werden." Hier wird offensichtlich 
an grössere Räume gedacht, die einen gewissen physiognomisch und sozioökono
misch einheitlichen Habitus aufweisen, der sie zu Erholungsräumen macht. 
Anderwärts aber wird der Begriff des "Gebietes" viel allgemeiner in politi
schem Sinne verwendet, indem von Gebiet der Kantone die Rede ist (Art. 6). 

In den Zusätzen des Ständerates und der nationalrätlichen Kommission zu 
Art. 1 ist dagegen wieder von "ländlichen und städtischen, wirtschaftlich 
schwachen und wirtschaftlich starken Gebieten'' die Rede. Hier erscheint der 
Gebietsbegriff wieder im Sinne eines grössern Ausschnittes der Erdoberfläche, 
der sowohl Siedlungs- wie Landschaftskomponenten enthält und sozioökonomisch 
einen spezifischen Charakter aufweist. Sonst aber verwendet der Entwurf zum 
Bundesgesetz über die Raumplanung den Begriff "Gebiet" eher kleinräumig 
für Flächen innerhalb des Bereiches der Gemeindeplanungen, so etwa in Art. 11, 
Abs. 2: 

"Es sind mindestens folgende Nutzungsgebiete vorzusehen: 
a) Siedlu.ngsgebiet;
b) Landwirtschafts- und Forstgebiet;
c) übriges Gebiet;
d) Erholungsräume und Schutzgebiete."

Indem das "Siedlungsgebiet" eigens aufgeführt ist, kann es sich folglich beim 
"Landwirtschaftsgebiet" nicht um eine Kategorie handeln, in der auch Sied
lungen eingeschlossen f:.iein l�önnen, wie z.B. im "ländlichenGe biet" im Sinne 
der Zusätze des Stdnderates und der nationalrätlichen Kommission zu Art. 1, 
oder im "Berggebiet" im Sinne der Landwirtschaftsgesetzgebung, sondern um 
die nicht beri.edelten, bzw. nur mit landwirtschaftlichen Bauten besetzten 
Flächen eines Gemeindeareals, soweit sie nicht Wald, übriges Gebiet, oder 
Schutzgebiet sind.Dies erscheint in Art. 13, Abs. 2 noch eindeutiger: 
"Im Landwirtschaftsgebiet sind nur Bauten und Anlagen zulässig, die der land
wirtschaftlichen Nutzung dienen." 

Um keine Verwirrung anzurichten, verwenden wir in unserer Studie konsequent 
den Begriff "Ge"biet11

, nur dann wenn wir kleinere Teilflächen innerhalb eine3 
Gemeindeareals meinen. In diesem Sinne können die Begriffe ''Landwirtschaft�
gebiet 11

, "Naturschutzgebiet", "Siedlungsgebiet", "tourü.itisches Ergänzungr< • 
gebiet" usw. verwendet werden. 
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2.4. SIEDLUNG 

Die Siedlung umfasst alle Bauten und Anlagen, welche dem Wohnen, Arbeiten 
und den Dienstleistungen des Menschen dienen. 

Inbegriffen sind: 

Zugehörige Vorplätze, Gärten und kleinere landwirtschaftliche Produktions
flächen, welche mit den Anlagen des Wohnens, Arbeitens oder der Dienstlei
stungen ein Ganzes bilden, unmittelbar an solche Anlagen angrenzen oder 
von ihnen umschlossen sind. 

Flächen, welche in unmittelbarer Beziehung mit der Siedlung, öffentlichen 
Diensten, dem Sport und der Erholung dienen (Friedhöfe, Pärke, Spiel

plätze, Sportanlagen, Schwimmbäder, Nahel'holungsflächen u.a.), sofern sie 
unmittelbar an die Anlagen der Siedlung anstossen oder von diesen um
schlossen sind. 

Kleinere, unmittelbar an die Siedlung anschliessende oder von die2,er um
schlossene Parzellen natürlicher Vegetation oder unproduktiven La��des. 

Fliessende und kleinere stehende Oberflächengewässer, welche unmittelbar 
an die Siedlung anstossen oder von dieser umschlossen sind. 

Die in die Siedlung eingeschlossenen Verkehrsflächen. 

Sportanlagen, die Hochbauten aufweisen, wie Umkleideräume, Reithallen, Ski
sprungschanzen, Tribünen, sind innerorts und ausserorts, immer der Si_ edlung 
zuzuordnen und als Siedlungselemente zu behandeln. 

Ausgeschlossen sind alle Flächen, welche unter den Begriff "Landschaft" 
fallen, ferner die Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, welche der Erschlies
sung land-, alp- und forstwirtschaftlicher Flächen dienen oder Siedlungen 
ausserorts miteinander verbinden. 

Anlagen, die dem Abbau mineralischer Rohstoffe dienen, müssen dann der Sied
lung zugeordnet und wie Industrieanlagen behandelt werden, wenn sie ober
irdische Anlagen der Förderung oder Aufbereitung, Deponien oder Kami�e, 
Schächte und Rohrausmündungen umfassen, die in der Landschaft auffällig 
wirken oder Immissionen an die Landschaft abgeben. 

Ausdrücklich einbezogen werden sollten in Zukunft in der Gesetzgeb��g auch 
Kies-, Lehm- und Sandgruben, Steinbrüche und dergleichen, die heute in der 
Regel in landwirtschaftlichem Gebiet zugelassen sind und oft nur einem sehr 
einfachen Bewilligungsverfahren unterliegen, weil sie tradi tionsgernü.:js klein 
waren und oft im Zusammenhang mit ländlichen Betrieben genutzt wurdet'1. Heute 
haben diese Anlagen längst bedeutende Dimensionen angenommen und verursachen 
Störungen in der Landschaft, welche erfordern, dass diese Anlagen solchen 
der störenden Industrie gleichgestellt werden. 
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Ebenso sind alle Anlagen, die der Energiegewinnung dienen, wie hydrau
lische Kraftwerke mit ihren Stauanlagen, Bohranlagen für Erdöl und Erdgas, 
Kohlengruben, Anlagen zur Gewinnung von Windenergie und Sonnenenergie 
u.a. als Teile der Siedlungm betrachten. Torfstiche können als L�ndschafts
el:3mente aufgefasst werden, sofern sie nicht sehr grosse Dimensionen annehn,an,
und nicht Hochbauten und technische Anlagen der Aufbereitung enthalten.

2.5. SIEDLUNGS ELEMENTE 

I N D E R L A N D S C H A F T 

Ausserhal b def1 geschlossenen Siedlungsraumes stehende isolierte Siedlungs
elemente, wie eirnrnlne Gebäude (Bauernhäuser, land-, a.lp- und forstwirtschaft
liche Bauten, historische Baudenkmäler (Schlösser, Kirchen, Ruinen, archäo
logische Objekte) 1 Aussenstationen des Gastgewerbes, Clubhütten, Sportan
lagen, wie Skisprungschanzen, Reitanlagen, Tennisanlagen, ferner stand.ort-
ge bundene Industrieanlagen und technische Anlagen, wie Sender, Umsetzer, 
Antennen, Punkfeuer, Seewarnsignale usw. sind grundsätzlich und systema-
tisch der Siedlung zuzuordnen, müssen aber planerisch als in der Landschaft 
integriert oder toleriert betrachtet werden. Jedoch sollte bei jedem Raumtyp 
festgelegt werden, welche Kategorie solcher Objekte toleriert werden sollen, 
und das Bewilligungsverfahren muss dasselbe sein wir für Siedlungselemente. 
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2.6. LANDSCHAFTS ELEMENTE 

I N D El R S I E D L U N G 

Als solche sind die sogenannten Naherholungsflächen einzustufen. Sie sind 
Teile der Landschaft, die in unmittelbarer Nähe einer grössern Siedlung 
liegen, auf einzelnen Seiten bereits an Teile der Siedlung anschliessen, 
täglich von Bewohnern der Siedlung zur Erholung aufgesucht werden unrr 
folglich nicht aus systematischen sondern vorwiegend aus praktischen Gründen 
dem Siedlungsraum inkorporiert werden. Zur Zeit besteht in der Schweiz kein 
rechtlicher Unterschied zwischen Wäldern und landwirtschaftlichen Nutzflächen, 
die aJ.s Naherholungsflächen in die Siedlungsfläche einbezogen sind und 
solchen die ausserhalb liegen. Es kann aber sein, dass später solche Flächen, 
da sie als Naherholungsgebiete in ihrer land- oder forstwirtschaftlichen 
Nutzung beeinträchtigt werden, juristisch anders behandelt werden müssen. 
(Entschädigungsansprüche).

In der Planung bilden alle Siedlungsflächen ohne die Naherholungsflächen 
die Nettosiedlungsfläche, mit Einbezug der Naherholungsflächen die Brutto
siedlungsfläche. 

2.7. VERKEHR UND T O U R I S M U S 

Verkehr und Tourismus bzw. Erholung sind nicht als gleiche Kategorien 
den Kategorien "Landschaft" und "Siedlung" nebenzuordnen. Denn die Elemente 
und Komponenten des Verkehrs und des Tourismus tiberlagern und durch�ringen 
die Kategorien der Landschaft und der Siedlung. Im Begriffssystem der 
Planung (ORL-Richtlinien) werden die Verkehrsflächen innerorts der Netto
siedlungsfläche zugeordnet. Ebenso schliesst die Arealstatistik der Schweiz 
1972 die Verkehrsflächen innerorts in die Siedlungsflächen, ausserorts 
in die verschiedenen Kategorien der Landschaft ein. Nur Verkehrsanlagen von 
mehr als 5 ha Fläche werden als Kategorie "Verkehrsflächen" besonders auf
geftihrt. 

Tourismus beinhaltet als Raumelemente Bauten welche der Beherbergu�g
t der 

Unterhaltung, dem Sport, der Therapie oder �hnlichep Zwecken dienen, ferner 
.Parkplätze, Sportanlagen, Badeanlagen, Gartenanlagen, Campingplätze, Promena
dr:m usw. 
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·Diese Bauten und Anlagen sind in der Regel als Elemente der Siedlung an

zusprechen. Daneben beansprucht der Tourismus Gelände, das primär 

Zwecken dient, als Skigebiet, Wandergebiet, Reitgebiet usw. In diesem 

beansprucht der Tourismus Komponenten der Landschaft in 

Funktion. Solche Flächen müssen planerisch als touristisches Ergänzungsge

biet angesprochen werden -- "Gebiet" hier im restriktiveren Sinne einer 

im Rahmen der Ortsplanung ausgeschiedenen Kategorie. 

2.8. LAND SCHAFTS - U ND 

0 R T S B I L D S C H U T Z 

Auch die Schutzfunktionen bilden, wie Verkehr und Tourismus, in der Regel nicht 

die alleinige Funktion eines Landschafts- oder Siedlungselementes oder eines 

Gebietes. Mit Ausnahme des absoluten Naturschutzes auf Flächen von Firn, E:s, 

Fels, Geröll, Sand oder natürlicher Vegetation, dient jede Fläche und jedes 

Siedlungselement primär andern Zwecken, der landwirtschaftlichen Produktion, 

dem Wohnen, der Verwaltung usw. Der Schutz ist in diesem Falle nur über-

lagert. Es ist daher im Prinzip falsch, von "Schutzgebiet" im selben Sinne 

zu sprechen wie von "Landwirtschaftsgebiet", "Siedlungsgebiet" usw. Der 

Schutz kann sich sowohl über Siedlung wie über Landschaft legen. In den Be

zeichnungen herrscht auch noch Uneinigkeit. Historisch entwickelten sich iu 

der Schweiz ungefähr parallel der Nautr- und der Heimatschutz. Der Begriff 

"Naturschutz" ist aber zu eng für die Gesamtheit der Schutzauflagen, die man 

auf Landschaftskomponenten legen kann. Denn schützenswerte Landschaftskompo

nenten können auch höchstentwickelte Kulturpärke sein, wie die Brissagoin3eln 

ouer Rebbaugebiete, die ohne die sehr intensive Umwandlung der Natur durch 

den Menschen,z.Bo durch Bau von Treppen und Mäuerchen niemals das geworden 

wären, was sie sind. Anderseits beinhaltet "Heimatschutz" auch Schutz von 

�inzelnen Bauten, Kapellen, Gedenkstätten, die in die Landschaft integriert 

sind. Zu schützen gibt es grundsätzlich zwei Kategorien: 

die reine, möglichst unverfälschte Natur 

die historisch gewachsene, ästhetisch we1 !�volle Kulturland

E�chaft samt den zugehörigen Siedlungen. 

In Deutschland unterscheidet man daher Naturschutz�ebiete und Landschafts

schutzgebiete.Landschaftsschutzgebiete sind dabei die Gebiete, welche 

traditionelle Siedlungen und. historisch gewachsene Kulturlandscha.ft enthal

ten. Nachdem in der Schweiz der Landschaftsbegriff in der planerischen 
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T,erminologie ei:ügeengt worden ist, kann "Landschaftsschutz" nicht mehr im 
Sinne des integralen Ganzen verwendet werden, das Siedlung, Felder, Wald, 
Gewässer und Hochgebirge umfasst. Man muss daher dem "Landschaftsschutz" 
stets noch den "Ortsbildschutz" beigesellen und eine ganze Reihe anderer 
Schutzarten, wie "Gewässerschutz", "Umweltschutz" u.a., wenn man das Ganze 
meint. Nachdem man für da.s integrale Ganze praktisch nur noch den abstrakten 
Begriff "Raum" verwenden kann, müsste das Wort "Raumschutz" gebildet .rnrden, 
das aber bereits von der Einsatzdoktrin der Luftwaffen als terminus technicus 
beansprucht wird. Auch "Gebietsschutz" ist eher ein militärischer als ein 
planerischer Begriff. Es bleibt also nichts übrig, als eine Sammlung spezi
fischer Schutzfunktionen zu nennen, wenn man den gesamten, ineinandergrei
fenden Schutz einer Raumeinheit meint. Gerade die Probleme des Schutzes 
zeigen, wie unzulänglich die Aufgliederung in Teilplanungen ist. Was ist der 
"Ortsbildschutz" oder "Denkmalschutz" eines Obstbauerndorfes, wenn man rund 
herum die Obstbäume kahlschlägt, weil das eine der Siedlungsplanung, das 
andere der Landschaftsplanung zugehört -- das eine vielleicht der Erziehungs
direktion, das andere der Landwirtschaftsdirektion untersteht? 

2.9. F O RMA L F U N K T I O N A L 

F U N K T I O N E L L 

Die Geographie unterscheidet zwei Betrachtungssysteme: Das funktionale und 
das formale. Jede Komponente und jedes Element des Raumes hat eine Funktion 
und ej_ne Erscheinungsform. 

Funktionale Siedlungselemente sind beispielsweise: 

Wohnbauten, Bauernhäuser, Industrieanlagen, Spitäler, Kirchen, Schulen, 
Verkehrsflächen. Funktionale Landschaftselemente sind: Weizenfeld, Kartoffel
acker, Weinberg, Obstgarten, Trennhag. Alle diese Siedlungs- oder Lundschafts
elemente haben aber auch eine Erscheinungsform (Physiognomie), z.B. vierge
schossiges Haus aus Beton mit Flachdach, Walmdachhaus in St�nderbau, Montage
hallen in Stahl-Skelettbau mit Glas, Hochhaus von 20 Geschossen in Beton, 
neugotische Stadtkirche, doppelspurige Bahnlinie auf Damm usw. F1orma}e Aspekte 
dsr landwirtschaftlic:hen Produktionsflächen könnten sein: Landschaft mit offenen, 
langgestreckten Parzellen mit starker Differenzierung der Kulturen, grossflä
chige unregelmässige Anbau- und Besitzparzellen, von Grünhecken eingefasst, 
geometrische Feldeinteilung mit rechtwinkligem, regelmässigem Wegnetz, tradi
tioneller Obstbau mit Hochstämmern auf Dauerwiese, artreine Obstpflanzung 
mit Spalieren usw. 
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In der Planung sind diese beiden Betrachtungssysteme bisher wohl zu wenig 

auseinandergehalten bzw. nicht gleichmässig und konsequent berücksichtigt 

worden. Im Prinzip beruht das bisherige System der Siedlungs- und Land-· 

schaftsplanung auf funktionalen Kriterien, die aber mit formalen Elementen 

gemischt werden. Das formale System ist dabei in der Regel zu schwach ent

wickelt, so dass unter anderem in den Belangen des Schutzes der ästheti

schen Erucheinung von Ortsbildern und Landschaften keine genügende Wirkung 

erreicht wird. 

Die Priorität des Funktionalen im Planungssystem ergibt sich aus der Aus

scheidung von Wohnzonen, Gewerbezonen, Zonen für öffentliche Bauten und An

lagen, Verkehrsflächen usw. Auch der Begriff "Erholungsraum" und dergleichen 

entstammt dem funktionalen Bereich. Indem man aber z.B. Wohnzonen ver

schiedener Geschosszahl ausscheidet, kommen formale Aspekte ins Spiel, die 

aber im Grunde funktional gemeint sind. Denn man will mit der Gebäudehöhe 

gar nicht so sehr die Erscheinungsform vereinheitlichen, als ein juristisch 

klares Kriterium für die Intensität_ der wirtschaftlichen Nutzung aufstellen. 

Aehnlich verhält es sich mit den Vorschriften über Gebäudeabstände, Grenz

abstände, Baulinien und dergleichen. Diese bezwecken z.B. Gewährleistung 

der Besonmrne, der Sicht in Strassenbiegungen u.a., weniger die Harmonie 

der äussern Erscheinung. Dadurch, dass man nicht klar erkennt, ob man ein 

funktionales oder ein formales Ziel anstrebt, erreicht man durch planerische 

Massnahmen bisweilen das Gegenteil dessen, das man will. Man scheidet bei

spielsweise eine "Kernzone" aus und teilt dieser die Funktion des Wohnens, 

Geschäfts und Gewerbes nebst einer hohen Ausnützung zu und ist dann ganz 

erstaunt, wenn dadurch der Schutz eines in die "Kernzone" eingeschlossenen 

Altstadtbildes nicht gewährleistet ist. Oder: Man will ein Dorfbild schützt-.:t1 

und teilt es zu diesem Zweck in eine "Landwirtschaftszone" oder in das 

"übrige Gemeindegebiet" ein ohne zu realisieren, dass diese Funktionszu

ordnung über die Erscheinungsform nichts oder nur wenig aussagt. Denn für das 

Dorfbild ist es weitgehend irrelevant, ob die Bauernhäuser noch landwirt

schaftlich bewohnt und genutzt sind, oder ob im einen oder andern Haus die 

Praxis eines Arztes oder Notars oder die Wohnung eines Ingenieurs einge

richtet ist. Erst wenn durch den Funktionswandel die Erscheinungsform wesent

lich verändert wird, etwa durch Anbauten oder Herausbrechen von Schaufenstern, 

wird auch der Funktionswandel relevant. Umgekehrt kann ein moderner Land

wirtschaftsbau mit Scheune aus hellem Welleternit und knallig bemalten 

hohen Silos ein schönes traditionelles Ortsbild entscheidend verunstalten. 

Die zur formalen Beeinflussung der Bautätigkeit verwendeten Begriffe, wie 

"Anlehnung an die ortsübliche Bauweise" erweisen sich häufig als ungenügend, 

vor allem vorn rechtlichen Gesichtspunkt aus, weil man nicht realisiert, da�s 

die Physiognomie der Bauten auch in vergangener Zeit stetem Wandel unter

w0rfen war und es folglich schwer hält, festzustellen, in welchem Zeitpunkt 

die Bauweise aufhörte, "ortsüblich" zu sein. 

Ebensowenig gibt die Bestimmung, dass im übrigen Gemeindegebiet nur land

wirtschaftliche Bauten oder Bauten, die mit der Landwirtschaft in Beziehung 

stehen, zugelassen sein sollen, Gewähr, dass sich dieses Gebiet ästhetisch 

gut entwickelt. Landwirtschaftliche Bauten können sehr hässlich und stören,i 

sein. 
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piese Ueberlegungen führen dazu, im folgenden ein vollständiges System 
der Raumkomponenten und Raumelemente getrennt nach funtionalen und forma
len Gesichtspunkten aufzustellen. Vollständig durchhalten lässt sich frei
lich die Unterscheidung von "funktional" und "formal" auch nicht. Mit vie
len Begriffen und Bezeichnungen verbinden sich sowohl funktionale wie for
male Vorstellungen. Dies gilt vor allem für die Anlagen des Verkehrs. Im 
Begriff "Autobahn" steckt die funktionale Vorstellung eines Verkehrs
trägers mit hoher Leistung, aber auch die formale Vorstellung einer brei
ten Fahrbahn mit Mittelstreifen, grossen Kurvenradien und grossen, im 
Landschaftsbild auffälligen Kunstbauten. Ebenso verbindet der Begriff 
"Fussweg" funktionale und formale Inhalte. 

Häufig wird der Begriff des Funktionalen auch von Geographen fa1sch ver
wendet und mit dem Begriff des Funktionellen verwechselt. Man geht eher vom 
mathematischen Funktionsbegriff aus und bezeichnet als "Funktion" di0 
Kausalbeziehung zweier geographischer Erscheinungen. So sagt man etwa, die 
Einzelhofsiedlung sei eine Funktion des feingliedrigen Reliefs, die Lage 
der Ortschaften eine Funktion der Quellen, ein bestimmter Landwirtschaftstyp 
eine Funktion der klimatischen Faktoren usw. In diesem Falle darf ma� aber 
nicht von "funktionalen" Beziehungen sprechen, sondern von "funktionellen". 
Der Begriff "funktional" ist von denjenigen, die ihn in die Geographie ein
geführt haben, anders verwendet worden. Der Formalaspekt eines Ackers ist 
beispielsweise, dass er dreieckig i.st, sein Funktionalaspekt, dass er 
Gerste produziert. Funktionell dagegen, kann die Funktion, Gerste, statt 
Weizen zu produzieren, mit der Höhenlage zusammenhängen. 

2.10 STRUKTUR 

Der Begriff der Struktur wird in der wissenschaftlichen und parawissenschaft
lichen Literatur stark strapaziert. Er ist eigentlich zum Modewort geworden. 

Der Begriff "Struktur" gehört eigentlich nicht einem geographü'3chen Begriffs
system an. Wir verwenden diesen Begriff in dieser Studie flir Siedlun�s- und 
Landschaftskomponenten ausschliesslich flir deren sozio-ökonomische Aspekte, 
in diesem Fall als gleichwertige Kategorie zu den formalen und funktionalen 
Ar1pekten. Eine Industrieanlage hat den Formalaspekt ihrer Gebäulichkei ten, 

Kamine, Deponien, Förderanlagen und die Funktion, bestimmte Güter z1.1 produ
zieren. Die Struktur besteht in der Organisation ihrer Produktion, (Produk
tionsstruktur), in der Zahl, Alters- und Sozialstruktur ihrer Belegschaft 
(Personalstruktur) und ihrer Kapitalstruktur. Diese Grössen sind fUr die 
Raumplo.nune auch wichtig und stehen in der Regel in gewissen BeziehUJ1gen zu 
Form und Funktion. 
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2.11. STÄDTISCH UND 

L Ä N D L I C H 

Die Begriffe "städtisch" und "ländlich" sind in der Raumplanung geläufig. 
Auch die Zusätze des Ständerates und der nationalrätlichen Kommission zum 
Entwurf zum Bundesgesetz über die Raumplanung verwenden die Ausdrücke 
(Art. 1, Abs. 2 und Art. 79; vgl. oben S. 19). 

Jedermann kann sich unter "städtisch" und "ländlich" etwas vorstellen. Ge
fühlsmässig besteht ein Bedürfnis, städtische und ländliche Räume durch die 
Planung klar zu trennen. Trotz dieser Selbstverständlichkeit, mit welcher· 
die Begriffe "städtisch" und "ländlich" verwendet werden, ist es ausser
ordentlich schwer, sie zu definieren, eindeutige Kriterien für "städtisch" 
und "ländlich" aufzustellen. 

Das Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung widmet den Begriffen 
"Ländliche Gemeinde", "Ländlicher Raum" und "Ländliche Siedlung" in Band II 
die Spalten 1788 - 1820 also rund 16 Seiten, ohne zu einer eindeutigen De
finition zu gelangen. In der Literatur haben verschiedene Autoren verschie
dene Kriterien aufgestellt, wobei offensichtlich ist, dass in den verschie
denen Staaten Europas die Verhältnisse so unterschiedlich sind, dass auch 
unterschiedliche Kriterien angewendet werden müssen. Es ist daher zweck
mässig, für die Schweiz eigene Merkmale aufzustellen. Dazu kommt, dass die 
Kriterien im Laufe der Zeit sich verändern oder in ihrem Stellenwert ver
schieben können. Das gilt z.B. für statistische Merkmale. Konnte man auf
grund der Volkszählung 1960 im schweizerischen Mittelland noch recht zahl
reiche Gemeinden erkennen, die mehr als 60% landwirtschaftlich Berufstätige 
hatten, so hat man aufgrund der Volkszählung 1970 einige Mühe, Gemeinden 
mit mehr als 50% landwirtschaftlich Berufstätigen zu finden. Man muss also 
entweder das Kriterium konstant lassen und zur Kenntnis nehmen, dass die 
Zahl der ländlichen Gemeinden stark zurückgeht, oder man muss den Schwellen
wert verändern, um die Gemeinden strukturell überhaupt noch unterscheiden 
zu können. 

Diu Begriffe "städtisch" und "ländlich" können nach funktionalen, formalen 
und statistischen Kriterien abgegrenzt werden. Ausserdem können die Begriffe 
für verschiedne Grössenordnungen verwendet werden und haben dann unterschied
liche Bedeutung. Ein Bürgerhaus ist in der Regel ein städtisches, ein Bauern
haus ein ländliches Siedlungselement. Eine ländliche Siedlung kann aber auch 
einzelne städtische Elemente enthalten: Ein Pfarrhaus, ein Gasthaus. Auch 
Kirchen haben sich z.B. im Barock zu Stadt und Land typologisch nicht unter
schieden. Umgekehrt sind ländliche �hedlungselemente, wie das freistehende 
Kleinwohnhaus, da.� sein Vorbild z.B. in den Altenteilen (Stöckli) bernischer 
Bauernhöfe hat, o'3..-er gar da..s Chalet, im Funktionswechsel vom bäuerlichen 
zum bürgerlichen 1 '/ohnhaus in städtische Siedlungen eingegangen. Das Chal�t 
ist in diesem Fall formal noch ein ländliches Siedlungselement, funktional 



33 

ist es ein städtisches Element geworden. Die Charakterisierung, ob städtisch 
oder ländlich, liegt vielfach nicht so sehr in Form und Funktion, als in 
der quantitativen_Verassoziierung mit andern Siedlungselementen. Ein frei
stehendes Einfamilienhaus, in welchem der Lehrer in einem Dorf wohnt, ist 
noch ein ländliches Siedlungselement. Eine Bebauung von zwanzig Einfamilien
häusern in einem Dorf, bewohnt von Auspendlern des sekundären und tertiären 
Berufssektors, ist eindeutig bereits eine städtische Siedlungskomponente, 
die aufs Land hinausgegangen ist. 

Die formale Unterscheidung städtischer und ländlicher Bel:auungstypen ist nicht 
eindeutig vorzunehmen. Allgemein gelten zusammengebaute, geschlossene Häuser
zeilen als städtisch, freistehende Häuser als ländlich. Dies ist aber auf
grund des historischen Siedlungsbefundes nur bedingt richtig. Wohl weisen 
die meisten mittelalterlichen Städte geschlossene Häuserzeilen auf, doch 
kommt dieses Merkmal auch Weinbauern-, Fischer- und Transitverkehrsdörfern 
der Westschweiz und des inner- und südalpinen Raumes zu. Umgekehrt machen 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grosse Flächen, die mit frei
stehenden Villen und Einfamilienhäusern bebaut sind, einen wesentlic1rnn Teil 
der Städte aus. Aehnlich r:ünd grosse Vi1len und Landhäuser nicht eindeutig 
zuzuordnen. Der patrizische Landsitz oder das Landschloss sind im Einzelexem
plar 9 funktional noch mit Landwirtschaft verbunden, eindeutig als ländliche 
Siedlungselemente zu charakterisieren. Eine ganze Kolonie solcher Landhäuser 
kann sinngemäss nicht mehr mit Landwirtschaft verbunden sein und wird ein 
städtisches Elemen-L In der Formalunterscheidung ist auch das Baumaterial 
kein Kriterium. Städtische Häuser sind seit dem 16. Jahrhundert vorwiegend 
in Stein gebaut. Doch ist Stein auch das Baumaterial ländlicher Bau: .. en in 
der Westschweiz und im inner- und südalpinen Raum. Fachwerkbau ist in der 
Nordostschweiz sowohl städtisch wie ländlich. 

In der funktionalen Zuordnung der Siedlungselemente zu den Kategorier1 "Stadt" 
und "Land" wird allgemein der Irrtum begangen, dass man Gewerbe und Industrie 
dem städtischen Bereich zuordnet. Gemäss schulmässigen Klischeevorstellun-
gen durften sich Gewerbe und Industrie zufolge des Zunftzwangs in histori
scher Zeit nur in der Stadt ansiedeln. Das ist grundfalsch. Die IndJstrie 
war in der Schweiz vor 1831- und auch anderwärts - eine ausgesprochen länd
liche Komponente. Spätestens seit der in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts feststellbaren Bevölkerungszunahme konnte die ländliche Bevölkerung 
nicht mehr allein landwirtschaftlich tätig sein und musste auf indus-trielle 
Heimarbeit ausweichen. Diese beschäftigte im 18. Jahrhundert in der Schweiz 
mehrere zehntausend Arbeitskräfte, vor allem in der Nordostschweiz, aber auch 
im Unter- und Oberaargau, im Emmental, im Jura und in der Waadt. In der 
Textilindustrie lagen die wichtigsten Herstellungsprozesse, Spinnen und Weben 
auf dem Lande, während die Weiterverarbeitungsprozesse, Bleichen, Färben, 
Appretur, Glätten, in der Regel dem städtischen Gewerbe vorbehalten waren. 
Auch Stickerei, Uhrenindustrie und Metallurgj_e haben eine ausgesprochen 
ländliche Entstehungsgeschichte, ebenso selbstverständlich die Lebe11smittel
industrie, hervorgegangen aus Müllerei, Käserei, Milchsiederei, Schnapsbren
nerei usw. Dies gilt vielfach auch für das Ausland. So gehörte die Metallur
gie in Schweden bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts mit Erzgruben, 
Köhlerei, Eisenschmelze und Hammerwerk zu den grossen Rittergütern Mittel
schwedens. 
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Die Aufhebung des Zunftzwangs nach 1831 hat keineswegs die Industrialisie
rung des ländlichen Raumes erst eingeleitet. Der Uebergang zur Fabrikin
dustrie vollzog sich zwischen 1800 und 1870 zu Stadt und Land parallel, 
wobei das Land zunächst noch im Vorsprung war, weil es die Arbeitskraft
reserven hatte, und weil die Fabriken Standorte an den Wasserläufen zur Ge
winnung mechanischer Energie aufsuchten. Die Umschichtung in die Städte, 
verbunden mit Entvölkerung des Landes, war eine Folge des Eisenbahnbaus 
und um 1900 auch eine Folge der Einführung der elektrischen Energie, welche 
die Industrien standortmässig von den Wasserläufen unabhängig machte. 
Dazu kam mehr und mehr die Bedeutung der Agglomerations- und Fühlungsvorteile. 

Die Austrocknung des Arbeitsmarktes und das Ansteigen der Bodenpreise und 
Steuern in den Städten führte nach 1950 zu einer eigentlichen Reindustria
lisierung des ländlichen Raumes, und zwar in sehr starker, für die Industrie 
selbst nachteiliger Zersplitterung. Dass diese Industrie im ländlichen 
Raum störend empfunden wird, liegt sowohl an formalen wie an sozioökonomi
schen Kriterien. Die Industrie früherer Zeit fügte sich formal besser in den 
ländlichen Raum ein, weil: 

diese Industrie arbeitsintensiv war und gegenüber den 
heutigen Bauten vergleichsweise kleine Bauten benötigte; 

die alten Industriebauten zwar nicht schön, aber in 
Material (Naturstein, Backstein), Dachbedeckung und 
Dachneigungen eher mit den landwirtschaftlichen 
Bauten harmonierten; 

die Standorte an den Wasserläufen, häufig in Engnissen, 
abseits der bäue:rlichen Siedlungen und mit diesen oft 
nicht gleichzeitig im Blickfeld lagen. 

Die heutigen Industrien, die den ländlichen Raum aufsuchen, sind häufig 
flächenintensiv, errichten -- oft ohne Notwendigkeit, um ihre Präsenz zu 
markieren -- auffällige Bauten in Metall, Kunststoff und dergleichen, in 
auffälligen Farben und setzen sich bewusst in Gegensatz zur traditionellen 
Bauweise. Ausserdem sind sie nicht mehr an die Wasserstandorte gebunden um: 
suchen vo:rwiegend landwirtschaftlich gutes, ebenes Land in Ortsnähe oder 
sogar innerhalb der Ortschaft auf, wodurch die Ortsbilder zerstört werden. 
Sozioökonomisch besteht das Störungsmoment im ländlichen Raum darin, dass 
di� Indu::::trie attraktiv wirkt und der Landwirtschaft die Arbeitskräfte ab
wirbt, während im 19. Jahrhundert der Industriearbeiter lange Zeit sozial 
weit unter dem Landwirt stand und somit niemand ohne Not in die Industrie 
ging. 

Abgesehen von der Industrie gehören historisch auch noch andere Tätigkeiten 
ausser der Landwirtschaft in den ländlichen Raum. So spielte im Alpengebiet 
der· Passverkehr mit Beherbergung und Haltung von Saumpferden, ferner der 
Viehhandel, an den Seen der Schiffsverkehr und die Fischerei eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. 

Es ergibt sich da:raus, dass weder formal noch funktional der Begriff 11 länd
lich" mit "landwirtschaftlich" gleichgesetzt werden darf. Daraus ergeben sich 
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auch hinsichtlich der statistischen Kriterien, dass man für den ländlichen 
Raum nicht einen zu hohen Anteil landwirtschaftlicher Bevölkerung postu
lieren darf. �assgeblich ist viel eher das formale Kriterium, dass die 
Siedlung nicht einen bestimmten Anteil an der Gesamtfläche überschrei;ttl 
und die landwirtschaftlichen Produktionsflächen, Wald, Weiden, Gewässer, 
allenfalls auch Fels, Eis und Firn im Raum dominant bleiben. 

Dies kann aber noch erreicht werden, wenn der Anteil landwirtschaftlich Be
rufstätiger auf 20% sinkt. Der Grenzwert für den Flächenanteil dürfte bei 
höchstens 10% Siedlungsfläche von der "massgeblichen Fläche" sein, d.h. 
von der Gesamtfläche abzü.glich Fels, Eis, Firn, Gewässer und Wald . .Je nach 
Struktur der Landwirtschaft und traditionellem Siedlungstyp können aber 
die Werte sehr stark verschieden sein, so dass man zweckmässigerweise auf 
der Stufe Raum bzw. Teilraum nicht mehr von städtischen und ländlichen 
Räumen spricht, sondern von "verstädtertem Raum" und die übrigen Räume 
in verschiedene Typen unterteilt. Nur so können einigermassen für die 
Planung brauchbare Richtwerte erarbeitet werden. 

Vollends der Tourismus lässt sich nicht mit den Begriffen "städtisch" und 
"ländlich" erfassen. Abgesehen vom eigentlichen Stadttourismus ist der 
Tourismus dem Ursprung und der Absicht nach, also funktional ländlich. Man 
will ja sich im ländlichen Raum erholen. Durch das Wachstum des Tourismus 
und seine formale Entfaltung haben aber die Touristikräume partiell städti
sche Physiognomie angenommen. Es ist für die Touristikräume geradezu Aignifi
kant, dass sie formal ein schwer definierbares Gemisch städtischer und länd
licher Komponenten darstellen. Ein einzelnes "Palace"-Hotel abseits neben 
einem Bergbauerndorf j_st noch ländlich. Es hat seine typologischen Vor-
bilder im Landadelsschloss Frankreichs oder Englands. Eine Reihe solcher 
Hotels entlang einer Strasse sind aber ein städtischer Bebauungstyp. In 
alpinen Streusiedlungen wird aus landwirtschaftlich-funktionellen G�inden 
eine bestimmte Dichte der Gebäude nicht überschritten. Diese liegt -- je 
nachdem es sich um Einhöfe oder Streuhöfe handelt --: zwischen etwa 20 und 
100 Gebäuden je km2 . Werden nun ZWÜ3chen diese Bauten Ferienchalets errich
tet, so sind diese zunächst noch ländliche Siedlungselemente, so lange der 
Bereich der für die Gegend charakteristischen Streudichte nicht überschrit
ten wird. Wird er aber massiv überschritten, so wird die Gesamtheit der 
Ferienhäuser, auch wenn sie als Chalets oder andere 'rypen der ortsüblichen 
Bauweise angepasst sind 9 zur städtischen Siedlungskomponente. Der Tourismus 
hat formal, funktional und strukturell eine Eigengesetzlichkeit entwickelt, 
welche sich weder unter den Begriff "städtisch", noch unter den Begr_�ff 
"ländlich" unterordnen lässt und einen eigenen Raumtyp ergibt. 

Die Versuche, die Begriffe "städtisch" und "ländlich" für Siedlungen nach 
der Einwohnerzahl zu definieren, haben auch nicht zu eindeutigen R.csul taten 
geführt. Die Einwohnerzahl von mindestens 10'000 für eine Stadtgemeinde·ent
spricht zwa.r internationaler Konvention, ist aber nicht immer zutreffend. 
Niinmt :man die Einwohnerzahl der Gemeinde, kann es vorkommen, dass eine sehr 
grosse Gemeinde mit vielen Siedlungskernen zwar 10'000 Einwohner, a�er 
keine städtische Siedlung aufweist. Anderseits können Orte mit unter 10'000 
Einwohner formal und funktional eindeutig städtischen Charakter aufweisen. 
Deutsche Autoren haben als obere Grenze für Hindliche Siedlungen 3' 000 Ein
wohner vorreschlagen. Sie zählen dann bewusst auch historische Kleinstädte 
zum ländlichen Raum. Die�er Richtwert kann einigermassen zweckmässig sein, 
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.sofern nicht durch die Gemeindestruktur, wie oben gezeigt, Verfälschungen 

eintreten. 

Wendet man die Begriffe "städtisch" oder eher "verstädtert" und "ländlich" 

nicht auf Siedlungen, sondern auf ganze Räume, also Komplexe von Siedlung 
und Landschaft an, so können nicht dieselben Massstäbe und Richtwerte ange

nommen werden. Ein verstädterter Raum enthält auch ländliche Komponenten, 
während umgekehrt eine Kleinstadt von 10 - 20'000 Einwohnern in einem 
dominant ländlichen Raum aus diesem Raum noch keinen verstädterten Raum 
macht, sondern als Zentrum eines ländlichen Raumes angesprochen werden muss. 

Ebenso ergeben eine Reihe stark industrialisierter Dörfer keinen eigentlichen 
verstädterten Raum, weil ein wichtiges Kennzeichen des Städtischen, ein 
grösseres Dienstleistungszentrum fehlt. Alle diese Ueberlegungen müssen 
einer planerisch brauchbaren Raumtypisierung zugrunde gelegt werden. 

2.12. T Y F RAUM TYP 

'rEILRAUM 

Aus den bisherigen Abschnitten ergibt sich der Begriff des Typs. Wir verste

hen darunter eine Erscheinung, welche eine charakteristische Kombination 
formaler, funktionaler und struktureller Merkmale aufweist. So sprechen wL..· 
z.B. von Siedlungstypen, Industrietypen, Landwirtschaftstypen, Touristik

typen, Verkehrstypen usw.

Entsprechend ist ein Teilraum, das heisst ein begrenzter Ausschnitt des 
Raumes, der eine charakteristische Assoziation sowohl naturräumlicher 

wie kulturräumlicher, formaler, funktionaler und struktureller Komponen
ten 0nthält, als Raumtyp zu bezeichnen. 

Nach den bisherigen Darlegungen können für schweizerische und allgemein mit
teleuropäische Verhältnisse folgende Raumtypen unterschieden werden: 

R9.urntyp S: 

Raumtyp A: 

Raumtyp L: 

Verstädterter Raum. 

Agrarraum. Froduktionsorientierter, mechanisierter 

und rationalisierter Landwirtschaftsraum mit komple
mentären Tätigkeiten. 

Landwirtschaftsraum mit erhöhten landschaftlichen Werten 
und wertvollem traditionellem Siedlungsbestand. 



Raumtyp B: 

Raumtyp T: 

Raumtyp N: 

Mischtypen: 
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Berglandwirtschaftsraum mit erhöhten landwirtschaft
lichen Werten und bisweilen wertvollem traditionellem 

Siedlungsbestand. 

Schwergewichtsraum fü:r Tourismus und Sport.

Naturräumlich bestimmter Raum mit wenig oder keinen 
kulturräumlichen Komponenten. 

Aus der Tatsache, dass Industrie historisch und gegenwärtig eine ländliche 

Raumkomponente sein kann, müssen Mischtypen von ländlichen Raumtypen mit 

Industrie, eventuell auch andere Mischtypen angenommen werden. Doch sollten 
Mischtypen nicht die Regel darstellen, sondern eher subsidiär eingef�gt 
werden, sofern sie nicht als unabänderliche Gegebenheiten übernommen werden 

müssen. 

1 Planung auf höherer Stufe sollte primar in einer Aufteilung des zu 
B,_lanenden Raumes in rreilräume spezifischen Typs bestehen. 

Erst dann können Teilplanungen sinnvoll und mit Bezug auf die Einfügung in 

das Raumganze erarbeitet werden. 

Bei der Einteilung des Raumes in Teilräume spezifischen Typs soll man 
sich vom Gedanken leiten lassen, dass die Teilr1j.ume mindestens so 1rross 

sein müssen, dass sie ein Kerngebiet enthalten, das nicht visuell oder 

durch Immissionen von benachbarten Teilräumen in seinem Charakter be
einträchtigt wird. 

Wir sind uns bewusst, daRs diese Forderung in strengem Sinne bereits uner

füllbar ist, weil sich der Niederschlag aus dem Nebel von Städten tiber 100 
und mehr km erstrecken kann. Praktisch aber sollten doch A-, 1-, B-, T- oder 
N-Räume Grössenordnungen von mindestens 100 - 200 km2 aufweisen, urr nicht
von S-Räumen bceinträ.chtigt zu werden. A-, 1-, B-, T- oder N-Räume können
kleiner sein, wenn sie an artverwandte Typen grenzen und zusammen eine

grössere Fläche ergeben. S-Räume und I-Mischräume sollten dagegen möglichst
klein gehalten werden.

Zur Abgrenzung der Teilräume spezifischen Typs sollen drei Gruppen von Kri

terien dienen: 

1. Die naturräumliche Eignung;

2. Der kulturräumliche Zustand im Zeitpunkt der Planung;

3. Die als politischer Wille zu formulierenden Zielvor
stellungen des massgeblichen Planungsträgers für

klinftige längerfristige Entwicklung.
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2.13. REGION UND RAUMTYP 

Die Region im planerischen Sinne ist die Planungseinheit auf der der Ge
meinde nächsthöheren Stufe. Die Region ist ein umgrenzter Ausschnitt des 
Raumes, innerhalb welchem ein Planungsträger organisiert wird. 

Planungsregionen können nach verschiedenen Gesichtspunkten abgegrenzt werden 
(modifiziert und ergänzt nach Vriser): 

Die physiognomische oder natürliche Region 

Sie wird nach denHauptmerkmalen der Naturlandschaft (Orographie, Klima, Ge
wässer, ev. geologischer und pedologischer Beschaffenheit)abgegrenzt und 
stellt eine natürliche Landschaftseinheit dar. Von einigen Theoretikern wird 
die natürliche Region als Grundlage der planerischen Regionaleinteilung po
stuliert. Physiognomische Regionen könnten mit einem Teilraum spezifischen 
Typs zur Deckung gebraucht werden. 

Die technische Region 

Sie ist eine Raumeinheit, die dem Perimeter entspricht, der von einem tech
nischen Unternehmen (z.B. Gewässerregulierung, Abwasserklärung, Trinkwasser
versorgung) erfasst oder beeinflusst wird. Da solche Unternehmungen oft 
einen organisatorischen Zusammenschluss der beteiligten politischen Einhei
ten erfordern, eignen sich diese Regionen bisweilen auch allgemein als Ein
heiten der Raumplanung. 

Die administrative, historische oder statistische Region 

Sie beruht darauf, dass vorhandene, historisch gewachsene oder administrativ 
geschaffene Raumeinheiten (in schweizerischen Verhältnissen z.B. Amtsbezirke) 
als Einheiten der Raumplanung gewählt werden. Der Vorteil besteht darin, 
dass die statistischen Erhebungseinheiten sich mit den Planungseinheiten 1ek
ken und dass ein mit politischen oder administrativen Kompetenzen ausgestat
teter Planungsträger vorhanden ist. Dagegen ist häufig sehr nachteilig, dass 
die traditionellen administrativen Einheiten sich in sehr vielen Fällen nicht 
mit den sozioökonomischen und funktionellen Raumeinheiten decken. So gehör0n 
z. B. die Urngebungsgeme:inden von Bern, die mit der Stadt zu einem Planungs
verband zusammengeschlossen sind, 7 verschiedenen Amtsbezirken an. Im Falle
von 3asel sind die Verhältnisse noch ausgeprägter, indem die funktionelle
Rrgion drei verschiedene Staatsgebiete und innerhalb der Schweiz 4 KantoLe
berührt. Eine Regionaleinteilung nach bestehenden politischen oder administra
tiven Einheiten wäre in solchen Fällen sinnlos.

Die ökonomische Region 

Sie ist die Einheit wirtschaftlicher oder wirtschaftsplanerischer Tätigkeit, 
_vorwiegend in zentral gelenkten Staaten. Sie ist eine nac� wirtschaftlichen 
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Gesichtspunkten geschaffene administrative Einheit. So gibt es seit 1957 
in der UdSSR "administrativ-ökonomische Regionen". Auch die neu geschaf
fenen französischen Regionen, die sehr gross sind und je mehrere Departe
mente umfassen, haben weitgehend diesen Charakter. 

Die homogene Region 

Sie ist ein Gebiet, das sich durch seine sozio-ökonomische Struktur 
(z.B. vorwiegend Landwirtschaftsgebiet oder Industriegebiet oder Stadtgebiet 
mit Vororten) von andern Gebieten unterscheidet und somit eine Einheit dar
stellt. Die Schaffung homogener Regionen in der Ra.umplanung hat den Vorteil, 
dass die Regionalbevölkerung auch in ihrer Mentalität einigermassen homogen 
und am ehesten in der Lage ist, ein einheitliches Leitbild für ihre Zukunft 
zu entwickeln. Nachteilig kann sich auswirken, dass homogene Regionen eine 
ganz unterschiedliche finanzielle Tragkraft aufweisen, was sich jedoch nur 
dann bemerkbar macht, wenn die Region aus eigenen Mitteln beträchtliche 
Aufwendungen für Planung oder Infrastruktur zu erbringen hat, was in schwei
zerischen Verhältnissen in der Regel nicht der Fall ist. An die Planungs
kosten werden durch Eidgenossenschaft und Kantone hohe Beiträge ausgerich
tet und die Infrastrukturkosten halten sich bei stark ländlichen Regionen -
mit Ausnahme der Berggebiete -- meist in bescheidenerem Rahmen. Ausse�dem 
werden auch hier Beiträge ausgerichtet. Homogene Regionen sind für schwei
zerische Verhältnisse durchaus zweckmässig. Sie könnten innerhalb eines ein
zigen Raumtyps organisiert werden. 

Die funktionelle Regi.2,!l 

Sie stellt den Bereich dar, innerhalb dessen die Funktionen eines zentralen 
Ortes oder eines andern, z.B. wirtschaftlichen, Schwerpunktes wirksa� wer
den. Eine funktionelle Region setzt immer ein Zentrum voraus. Die Punktionen 
sind sozioökonomischer Art, wie Pendelwanderung, Besuch von Schulen, kul
turellen Veranstaltungen, Reichweite öffentlicher Transporta.nstal ten, Be
schickung von Spitälern, Kundeneinzugsgebiet von Geschäften usw. fü_,_} 
funktionelle Region ist in der Regel heterogen, denn die funktionellen Zu
sammenhänge ergeben sich aus dem Austauschbedürfnis unterschiedlich i3truk
turierter Räume. Die Abgrenzung funktioneller Regionen ist verhältni.smä.ssig 
schwer, da sich die I3ereiche der einzelnen Funktionen mit denjeniger der 
Nachbarregionen vielfach überlagern und überschneiden. Funktionelle Regionen 
müssten Teile verschiedener Raumtypen enthalten. 

Der Begriff wird in den einzelnen L�ndern, z.B. in Deutschland und England 
verschieden gefasst. Der Begriff der Stadtregion ist demjenigen der funk
tionellen Region nahe, ist aber in der Regel enger definiert, inde� inner
halb des funktionellen Bereichs einer Stadt derjenige Teil ausgeschieden 
wird, der mit der Stadt auch sozio-ökonomisch eine Einheit bildet. Es werden 
also die MerkmaJ.e der funktionellen Region und diejenigen der homogenen 
Region kumuliert. Eine Stadtregion müsste im Prinzip den verstii.d terten rreil
raum. eines grössern Zentrums umfassen. Zu diesen rüeben Regionsbegriffen, 
die Vriser zusammenstellt� müsste ein achter kommen, den wir umschreiben 
können als: 
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Die komplexe oder semi-autarke Region 

Sie kommt dadurch zustande, dass bewusst mehrere an sich homogene Teilräume, 
die sich gegenseitig ergänzen, zu einer heterogenen, kombinierten Region 

zusamm0ngefasst werden, z.B. ein verstädterter Teilraum mit einem agrari

schen Teilraum und einem finanzschwachen Berglandwirtschaftsraum. So 

konzipierte Regionaleinheiten sind dort vor allem sinnvoll und zweckmässig, 
wo man Wert darauf legt, dass die Region politisch, wirtschaftlich und 

hinsichtlich Dienstleistungen sich bis zu einem gewissen Grade selbst ge

nügen und auch die Geldmittel für ihre Bedürfnisse weitgehend selbst auf

bringen kann. Der Begriff "autarker Raum" geht in schweizerischen Verhält

nissen wohl zu weit und ist eher durch "semiautarker Raum" zu ersetzen, da 
in der Schweiz kaum ein Gebiet im strengen Sinne wirklich autark sein kann. 



41 

a dschaft 

D E F I N I T I O N 

Die Landschaft umfasst jene'Teile des Rmwes, die nicht der Siedlung zu
geordnet sind. 

3.1. D I E F U N K T I O N A L E N 

L A N D S C H A F T S K O M P O N E N T E N 

Die funktionalen Komponenten der Landschaft sind: 

K Die laridwirtschaftlichen Kulturflächen 

Ihre Funktion ist die landwirtschaftliche Produktion. Sie umfassen i.Tii Sinne 
der Arealstatistik und der Landwirtschaftsstatistiken: 

Ka Ackerland, das im Wechsel mit Kunstwiesen einem regelmässigen Frucht
wechsel unterliegt, und nicht länger als 4 Jahre ungepflügt bleibt. 

Kd Dauerwifü,en (au.eh Naturwiesen genannt), die mehr als 4 Jahre dauernd nicht 
gepflügt werden. Die Dauerwiesen werden aber gedUngt und gemäht, des-
halb bevorzugen wir die Bezeichnung "Dauerwier3en". 

Spezialkulturen wie Reben (Kr), GemUse (Kg), Blumenkulturen, Beerenkul
turen, Obstkulturen (Ko). Sie können dem Ackerbau zugerechnet we�den, 
sofern sie dem Fruchtwechsel unterliegen (Gemüse). Sie sind aber als ge
sonderte Kategorie zu betrachten, wenn sie Dauerkulturen darstellen, wie 
Reben und Obstkulturen. 
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W Weideland 

Es wird nicht gepflügt und nicht gemäht und im ältern klassischen Typus 
auch nicht gedüngt, es sei denn durch das Vieh selbst. Durch die Bewei-
dung wird die Weide indessen floristisch verändert. Ein guter Teil der Wei
den sind auch gerodetes Waldland. Die Weide ist somit weder Kulturfläche 
im engern Sinn noch Naturvegetation. 

F Wald (Forstgebiet) 

N 

ov 

Er stellt teilweise (Bergwald) eine natürliche Pflanzenassoziation dar. 
Wälder, die forstwirtschaftlich genutzt werden, tragen in unterschiedlichem 
Masse die Züge von Kulturvegetation. Funktional wäre zu unterscheiden zwi

schen: 

Holzproduktion 
Erholung 
Schutzfunktionen gegen Lawinen, Erdbewegungen 
Regulierung von Klima und Wasserhaushalt. 

Bis jetzt sind diese Funktionen nicht klar ausgeschieden gewesen mit Aus
nahme der Schutzfunktion, die nur bestimmten Wäldern zukam, die in der 
Funktion der Holzproduktion eingeschränkt werden. Alle andern Funktionen 
waren in allen andern Wäldern vereinigt. In Zukunft werden unter Umständen 
Prioritäten gesetzt werden müssen. Die intensive Erholungsfunktion stadt
naher Wälder kann zu Schädigungen der Holzproduktion und höheren Kosten für 
Wartung (Unrat!) führen, und da die Holzproduktion in neuerer Zeit bisweilen 
unwirtschaftlich ist, können die Schäden und die Kosten der Wartung nicht 
einfach auf die Holzproduktion abgewä12t werden. Es wird sich somit in ab
sehbarer Zukunft die Frage stellen, ob nicht stadtnahe Erholungswälder 
gesetzlich anders zu behandeln sind als die übrigen Wälder (Entschädigungs
ansprüche der Waldbesitzer oder Wartung durch die Oeffentlichkeit). 

Flächen natürlicher Vegetation 

Es handelt sich hier tun Flächen, deren Vegetation nicht künstlich beein
flusst ist und auch nicht genutzt wird. 

Flächen, die von Natur aus keine oder nur spärliche Vegetation tragen 

(Flächen ohne Vegetation). 

Darunter fallen Felsen, Geröllhalden, Sandflächen, Firnfelder und Gletscher. 

G Wasserflächen (Gewässer) 

Sie zerfallen in stehende Gewässer (natürliche und künstliche Seen) und flies
sende Gewässer (Flüsse und Bäche). Landschaftlich werden sie im Sinne der 
Arealstatistik 1972 nur als gesonderte Flächen angesprochen, wenn stehende 
Gewässer 1 ha oder mehr Fläche, fliessende Gewässer mindestens 50 m Breite 
aufweisen. Sonst werden sie statistisch den Flächen zugeordnet, in die sie 
eingeschlossen sind. Formal muss aber das ganze System der:Oberflächenge
wässer als Einheit betrachtet werden, funktional müssen auch Grundwasser und 
Bodenwasser zugeordnet werden. 
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Die Funktionen der Obeflächengewässer können sehr verschiedene sein und ver
tragen sich nicht unbedingt miteinander, so dass in Zukunft planerisch 
auch die Wasserflächen nach Funktionen und Nutzungen aufgeteilt werden müs
sen. Diese Funktionen sind: 

Intensiver Güterverkehr (Regelmässige und dauernde Binnenschiffahrt). 

Extensiver Güterverkehr (Gelegentliche Materialtransporte, wie Steine, Kies, 
Füllmaterial). Materialtransporte mit kleinen Booten. 

Touristischer Personenverkehr (Grenze der Intensität gegeben durch Beschrän
kung der Spitzen auf Wochenende und Sommerferientage; daher schonend). 
Kleiner Linienverkehr (Motorbootkurse zu Ufersiedlungen). 

Intensiver und störender Wassersport (Motorbootfahren, Wasserski u.a. 
in Verbindung mit allen ande�n Wassersportarten). 

Intensiver nicht störender Wassersport (Strandbadanlagen, Rudern, Segeln, 
ev. Tauchen) . 

Extensiver nicht störender Wassersport (z. B. auf Bergseen oder kleinen 
Mittellandseen; Bootfahren nur begrenzt oder nicht zugelassen); ev. n11r

Schwimmen, nur kleine Badeanlagen. 

Beruf sfi r;cherei 

Sportfischerei 

Trinkwasserspeicher 

Energiespeicher 

Intensiver Naturschutz.Keine Nutzung durch den Mem;chen. Erhaltung eineD 
natürlichen Biotops. 

3.2. DIE F O R M A L E N 

L A N D S C H A F T S K O M P O N E N T E N 

Die formalen Komponenten der Landschaft gliedern sich in: 

Körperhafte Komponenten (Geländeformen) 

Flächenhafte Komponenten (Geländebedeckung) 

Lineare Komponenten 

Punktfcirmige Komponenten 
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3.2.1. KÖRPERHAFTE FORMALE LANDSCHAFTSKOMPONENTEN 

(GELÄNDEFORM, RELIEF) 

Sie lassen sich zunächst erfassen durch eine allgemeine Angabe der Hangnei
�- Aus den Hangneigungen ergeben sich spezifische Eignungen. 

Hangneigungskategorien: Eignung für Landwirtschaft 

0 

5,1 

10,1 

17, l 

25 

5% 

10% 

17% 

25% 

50% 

> 50%

eben, sehr gut, vollmaschinell bewirtschaftbar 

noch gut, vollmaschinell bewirtschaftbar 

bereits gewisse Schwierigkeiten. Traktor noch möglich. 
Mähdrescher nur noch in der Fallinie 

nur noch begrenzt mechanisch bewirtschaftbar (Jauche
verschlauchung, Pflügen in der Fallinie, Einachs
traktor) 

rationell nur noch als Grasland bewirtschaftbar. Weide. 

auch als Weide schwierig. Schädigungen, Bodenerosion. 

Hangneigungskategorien: Eignung für Industrie 

0 

5,1 

5% 

10% 

> 10%

Ebene. Bevorzugtes Industrieland für grössere Indu
strien. Konfliktsituation mit Landwirtschaft. 
Ebenes Land sollte nach Möglichkeit geschont werden. 

Für Mittel-- und Kleinbetriebe noch geeignet. 

Für arbeitsintensive Mittel- und Kleinbetriebe noch 
geeignet. Voraussetzung: Guter Baugrund. 

Hangneigungskategorien: Eignung für IJ.1ourisrnus und Sport 

0 

5 

Ebsnes Land: Bedingung oder bevorzugt für Sportstadien, 
Leichtathletik, Golf, Reitsport (Flachrennen). 

Leicht hügelig. Geeignet für Wandern, Geländelauf, 
Orü Ltierungslauf, Geländereiten. 



20 

>- 40% 
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Geeignet für Skifahren für Jedermann. Im allgemeinen 
noch ohne Lawinenrisiken, sofern nicht von steilern 
Hängen überhöht. Berwanderungen entlang gebahnter 
Wege. 

Sommerbergwanderungen entlang gebahnter Wege. Skifahren 
nur bedingt, für gute Fahrer, erhöhte Lawinenrisiken. 
Bergsteigen, Klettern. 

Der zweite Aspekt, unter welchen sich die Geländeformen erfassen lassen, 
ist die Relieffeingliederung. Wir stellen grob folgende Klassen auf: 

Hohe Relieffeingliederung: Innerhalb eines km2 mehr als drei Formelemente 
(Kuppen, Mulden, Gr�te, Rippen, Tälchen, Runsen, Terrassen, Wechsel der 
Hangneigung oder der Exposition). 

Mittlere Relieffeingliederung: Bis drei Formelemente innerhalb eines km2. 

Geringe .. Rel.ieffeingliederung: Einzelne FormeJ.emente weisen nicht oder nur 
schwach gegliederte Flächen von > 1 km2 auf. (Ebenen, ausgedehnte, wenig
gegliederte Flanken von Höhenzügen). 

Ein dritter Wert zur Erfassung der Geländeform ist die Reliefenergie. Sie 
kann erfasst werden im Höhenunterschied, der an einem einzigen FormeJement 
(Bergzug, Kuppe, vom Tal zum Grat, mittlere Höhe) gemessen werden kar.1r1. 
Wir stellen für schweizerische Verhältnisse folgende Klassen auf: 

Sehr kleine Reliefenergie 

kleine Reliefenergie 

mittlere Reliefenergie 

grosse Reliefenergie 

sehr grosse Reliefenergie 

< 100 m 

100 - 500 m 

501 - 1000 m 

1001 - 2000 rn 

>2000 m

3. 2. 2. FLÄCHENHAFTE F10HJVLALE LANDSCHAFTSKOMPONENTEN

Die flächenhaften formalen Landschaftskomponenten stellen sich in Form der 
Vegetationsbedeckung dar und sind in dieser Hinsicht zum Teil kategorial 
aD tlie funktionalen Komponenten gebunden. 

Die landwirtschaftlichen Kulturflächen lassen sich formal in zwei Hauptkate
gorien g1iedern: 

Kt Tradi ti.onelle landwirtschaftliche Kul turfläcben. 

Km Moderne landwirtschaftliche Kulturflächen. 

Mit den Funktionskategorien ergeben sich als Kombinationen Typen: 
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z.B. Kat Ackerflächen, traditionell 

Kam Ackerflächen modern 

Krt Rebflächen traditionell 

Krm Rebflächen modern 

Kot Obstkulturen traditionell 

Korn Obstkulturen modern usw. 

Die formal traditionellen Kulturflächen sind aufs engste an die historischen 
Siedlungssysteme gebunden und können nur im Konnex mit diesen erklärt werden. 
Um der planerischen Systematik willen, welche Siedlung und Landschaft isoliert 
betrachtet, sei der Versuch unternommen, die historischen Formalaspekte 
der Fluren isoliert darzustellen. 

Unter der Flur versteht man in der historischen Siedlungsgeographie, gemäes 
dem früheren Sprachgebrauch das Ackerland und die Mähwiesen. Ausgeschlossen 
sind das in die Umfriedung eingeschlossene Dorfgebiet, sowie Gemeinweide, 
Stauden und Wald. 

Typ 1: Die Gewannflur 

Im Getreidebaugebiet des tieferen Mittellandes, in den Längstälern des Ket
tenjuras und im Tafeljura. Die Flur einer Siedlungseinheit (Dorf, Weiler) 

wies eine dreistufige Einteilung auf. Die Zelgen oder Felder waren die Ein
heiten des dreijährigen Fruchtwechsels. Sie zerfielen in deutlich erkennbare 
Parzellenverbände, welche Gewanne oder Aecker bezeichnet wurden. Diese 
ih�erseits bestanden aus 6-12 streifenförmigen Parzellen. Der Besitz eines 
Betriebes streute mit 10-30 Parzellen über alle drei Zelgen und zahlreiche 
Gewanne. Ein Gewann wäre zu definieren als ein Verband von Parzellen 
gleicher Nutzung aber ungleicher Besitzzugehörigkeit. In der Schweiz korrunt 
nur der Typus der Blockgewanne vor, d.h. von Gewannen rechteckiger, eher 
kurzer, bis quadratischer F1orm, von Seitenlängen in der Grössenordnung von 
140 bis maximum (selten) 350 m. Zur Unterscheidung der Gewanne läuft deren 
Parzellierung bisweilen in unterschiedlicher Richtung. Bis zur Aufhebung 
des Flurzwanges im 19. Jahrhundert waren die ganzen Zelgen, mit Ausnahme 
der oft eingeochlossenen Mähwiesen, hinsichtlich des Anbaus einheitlich. 
Seit der Aufhebung des Flurzwanges und der Einführung der sehr differenzier
ten modernen Fruchtwechselsysteme erscheint die Gewannflurlandschaft als 
ein Puzzle unterschiedlich laufender Parzellenverbände mit Streifenparzellen 
ungleicher Kulturen, das Ganze in einer oft charakteristischen Textur. In 
_der Westschweiz dominiert die Schachbrettextur

1
• mit Wegnetzen, die ursprüng

lich auch eher schachbrettförmig gewesen zu sein scheinen. Die Parzellen
verbände, oft beachtenswert regelmässig, stehen mehr oder weniger recht
winklig zueinander. Der Einfluss eines in die römische Zeit zurückreichenden 
Schachbrettrasters der Feldeinteilung ist wahrscheinlich. Dadurch gewinnen 
diese Fluren einen erhöhten kulturhistorischen Wert. Im übrigen Gewannflur
gebiet erscheint die TextuT eher radial, angelehnt an ein vom Dorf strahlen
förmig ausgehendes Wegnetz. Häufig erscheinen die Waldflächen mehr oder 
weniger ringförmig um die 3iedlungen, so dass der Eindruct von allmählich 

,zusammengewachsenen, mutmasslich mittelalterlichen, kreisförmigen Rodungs-
flächen entsteht. 
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Die Gewannfluren beider Typen gehören zu den Systemen der offenen Felder 
(champs ouverts, open-fields), das heisst, es waren nur die grossen Feld
einheiten (Zelgen) mit Hecken, Baumreihen, Zäunen oder Mauern eingefriedet. 
Die Gewanne und Parzellen waren offen. Die Grenzen der grossen Einheiten 
waren häufig durch Wege gebildet, die dann in der Regel beidseitig von 
Zäunen oder Hecken begleitet waren. Von diesen Hecken sind heute nur noch 
da und dort Relikte vorhanden. Die Flächen der Zelgen waren in alter Zeit 
eher baumlos. Der starke Bestand von Kirschbäumen im bernischen Seelar:d und 
im Tafeljura ist ein Ergebnis der landwirtschaftlichen Veränderungen der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Damals brach der Getreidebau unter dem 
Einfluss der Verbesserung des Verkehrs in der Schweiz fast gänzlich zusammen, 
so dass das Mittelland zu Futterbautypen überging, die in geeigneten Lagen 
durch Obstbau ergänzt wurden. Es ist damit angedeutet, dass die Physiognomie 
der Landschaft auch in früherer Zeit stetem Wandel unterworfen war, so dass 
nieht eindeutig bestimmt werden kann, was in einem Gebiet als "traditionell" 
angesprochen werden muss. Immerhin darf man festhalten, dass zu einerr, tra
ditionellen Flurbild nicht allzugrosse Starrheit und Regelmässigkeit ge-
hört, dass eine gewisse Abwechslung durch einen Bestand an Hecken und Feld
bäumen zur traditionellen Physiognomie gehört. 

Typ 2: Die grossflä.chige Blockflur 

Die Gewannflur ist der interessanteste und in der Literatur in Deut2�hland 
und der Schweiz am meisten beschriebene l!7lurtyp. r_1.1rotzdem ist die Gewann
flur in der Schweiz nicht so allgemein verbreitet, wie man gemeinhin an
nimmt. Ungefähr südlich der Linie Lausanne-Romont-Fribourg-Saanemündung
Kirchberg-Langenthal-Zofingen-Wohlen-Zürich-Wil-R.orschach, ohne die grossen 
T�ler der Aare und GUrbe und des aargauisch-luzernischen Mittellande:i, die 
zur Gewannflur gehören, setzt das Gebiet der grossflächigen Blockfluren ein. 

Diese unterscheiden sich von der Gewannflur dadurch, dass es keine &�rchge
blldete Zelgenordnung gibt. Zu jedem Betrieb gehöreri etwa 3-7 grosse Par
zellen, die in einfachem Gemenge, oft nahe beisammen liegen. Bei indivi
dueller Wirtschaft wurden hier schofi frlih die einzelnen Parzellen mit Hecken 
umgeben, so dass eigentliche Heckenlandschaften entstanden. Allerdi: �gs sind 
diese Hecken heute auch zum guten rreil wieder verschwunden. Ihre Reste soll
ten aber, weil typisch und ausserdem als Nistgelegenheit ftir Vögel ntitzlich, 
unter Schutz gesteJ.l t und erhalten werden. Der Antei.l der Graswirtschaft 
war hier schon seit mehreren J'ahrhund.erten, soweit erkennbar, in der Regel 
eher grösser als im Gewannflurgebiet, was mit Höhe und Klima zusammenhängt. 
Immerhin nimmt der Getreidebau noch einen guten Anteil ein. Die Wegnetze 
sind unregelmässiger als in den Gewannflurtypen, in der Regel zufolge der 
topographischen Verhi:iltnürne (Uebergang ins Hügelland) auch eher g6schweif
ter. Die Siedlungseinheiten sind kleiner (Weiler, Hofgruppen). 

,T_yp 3: Hufenf.lur mit individueller Einteilung im Ackerbaugebiet 

A1s "Hufe 11 be2eichnet die historische Siedlungsgeographie einen Betrieb mit 
arrondierter Wirtschaftsfläche. In diesem Sinne wurden die Begriffe "Wald
hufensiedlung" und "Marschhufensiedlung" gebildet. Hier gebt der zusammen
hängende Besitz eines Betriebes mehr oder weniger rechtwinklig von der Stras
se aus, wo die Höfe in Reihe stehen, als langer Streifen ins ehemalige ge
rodete oder trockengeleg�& Wald� oder Marschgebiet hinein. 
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Hier spricht man von "Streifenhufen". Im Einzelsiedlungsgebiet im mittel
ländischen Hügelland der Schweiz (Freiburger und Berner Mittelland am 
Rande der Voralpen, Emmental, Entlebuch, Zürcher Oberland) erscheint die 
Hufe eher blockförmig, bisweilen mit konventionellen Grenzen, bisweilen 
durch Bachläufe, Wege, Kreten eher unregelmässig begrenzt. Im Emmental 
spielt der Ackerbau noch eine beträchtliche Rolle. In den andern Gebieten 
tritt er bereits zurück. Wo Ackerbau mit einem einigermassen geregelten 
Fruchtwechsel vorhanden ist, gleicht die Physiognomie der Flur der gross
flächigen Blockflur, indem in grossen blockförmigen Parzellen verschiedene 
Kulturen abwechseln. Dauerwiese nimmt in steileren Lagen einen grössern 
Anteil ein. Der Unterschied zur grossflächigen Blockflur ist ein struktu
reller, indem die Parzellen nur Anbau- nicht Eigentumsparzellen sind. Alle 
Stücke innerhalb der arrondierten Fläche gehören eigentumsmässig zusammen. 
Da Viehhaltung nicht dominiert, sind auch traditionell weniger Hecken vor
handen. Häufig gehört zu den Betrieben seit altersher eine Waldparzelle, 
was dazu führt, dass im Gegensatz zur grossflächigen Blockflur der Wald oft 
in kleine Parzellen aufgelöst ist. Zufolge des hügeligen Landes sind die 
Wegnetze unregelmä.ssig stärker geschweift, der Landschaft eingepasst. 

Typ 4: Rufenflur mit individueller Einteilung im Graswfrtschaftsgebiet. 

Im schweizerischen Nordalpengebiet in den Valsersiedlungen Graubündens und 
im Molassehügelland des Kantons Appenzell herrscht im Zusammenhang mit 
Einzelsiedlung Graswirtschaft vor. Die Betriebe sind kleiner als im Gebiet 
mit Getreidebau. Zu den Talbetrieben gehört ein alpwirtschaftlicher Er
gänzungsteil. Die Talbetriebe bestehen aus einer bis wenigen Parzellen von 
2-4 ha. Die Flur ist als Dauerwiese fast homogen, nur durch kleinere spo
radisch aufgebrochene Aecker (heute meist Kartoffeln) und Gemüsepflanzunge�
unterbrochen. Die Flur des Talbetriebes dient vor allem der Heugewinnung.
Da aber auch geweidet wird, sind die grossen Blockparzellen, die oft den
ganzen 'ralbetrieb umfassen, mit Grünhecken, Zäunen und Mälierchen eingefrie
det, welche der Flur formal ihr Gepräge geben. Die Erhaltung der tradi
tionellen Formalstruktur müsste hier vor allem gleichbedeutend sein mit
der Erhaltung der Zäune und Hecken. Auch im Jura -- in der Regel in Höhen
über 800 m -- treten ebenfalls ähnliche Verhältnisse auf, wobei die Betriebe
mit den charakteristischen Trocken-Steinmauern umgrenzt sind. Die Gärten Ll''"'i.d 

Aecker sind eher permanent und ebenfalls mit Mäuerchen umgeben (clos).
Im Neuenburger und Waadtländer Hochjura tritt eine besondere Spielform der
Graswirtschafts-Hufensiedlung auf, indem, ähnlich der Waldhufensiedlung,
die Gehöfte entlang der Strasse in kleineren oder grösseren Abständen auf
gereiht sind, während die zugehörigen Wirtschaftsflächen als Streifen
oder längliche Blöcke rechtwinklig von der Strasse ausgehen. Als Begrenzung
erscheinen die charakteristischen Trockenmauern, welche die Streifen deut
lich sichtbar machen. Weide nimmt im Jura gegenüber der Dauerwiese bereite
einen wichtigeren Platz ein.
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Typ 5: Die kleinflächige Blockflur 

Sie ist im Wallis, Tessin und teilweise in Graubünden, sowie in den ausser
alpinen Rebbaugebieten verbreitet. Das Charakteristikum besteht darin, dass 
die Parzellen sehr klein und blockförmig sind, in Länge und Breite meist 
in der Grössenordnung von 30-50 m messen. In der Regel erscheint dieser 
Flurtyp an mehr oder weniger geneigten Hängen, was häufig zur Terrassi.erung 
der Parzellen führt. Vor allem, wenn Getreide oder Reben gebaut werden, 
wirkt diese Flur äusserst malerisch. Sie ist jedoch betrieblich extrem un
günstig. Bisweilen entfallen auf einen Betrieb 150 und mehr ParzelleL. Die 
kleinflächige Blockflur ist unzweifelhaft das Ergebnis jahrhundertelanger 
Realteilungen unter dem Einfluss des römischen Rechts in den inner- und 
südalpinen 'rälern und den Rebbaugebieten, sowie unter dem Einflm1s früher 
demokratischer Bewegungen im Alpenraum, die zur Auflösung der Grundhe"Tschaft 
führten (speziell Wallis). In den inner- und südalpinen Tälern erscheint 
dieser Flurtyp in der Regel in Verbindung mit einer mehrstufigen Landwirt
schaft: Rehbau in den '11alsohlen und tiefern Talhängen, Getreidebau, biswei
len in Zweifelder-Brachsystem und Wässerwiesen in Terrassenlage oder in 
Seitentälern, Maiens�sse und Alpen in höheren Lagen. Die Maiensässe im 
Wallis und die Monti im Tessin weisen bisweilen auch Ackerbau in kleinflächi
ger Blockflur auf. Die Alpen dienen immer nur dem Weidebetrieb. Die klein
fl�chieen Blockfluren sind in den letzten Jahrzehnten zufolge ihrer tetrieb
lichen Nachteile stark in Auflösung begriffen, zu einem Teil bereits aufge
geben. 

Reben sind in der traditionellen kleinflächigen Blockflur immer unregelrni:issig 
parzelliert, unter starker Anlehnung an die Geländeformen. Die Sttitzn1auern 
sind in Naturstein ausgeführt, die Pflanzen an Rebstickel aufgebunden. Im 
Tessin tritt an deren Stelle die Pergola. 

Obstbau erscheint im Gebiet der Gewannfluren, grossflächigen Blockfluren 
und arrondierten Graswirtschaftsfluren in der traditionellen Form als Hoch
stämrnerkultur auf Dauerwiesen, besonders auch in den in die Siedlung integ
rierten Hofstätten und als Baumreihen entlang von Feldgrenzen, Str&ssen und 
Wegen. 

Km Formal moderne Kulturflächen 

Sie sind geometrisch. Der rechte Winkel dominiert. Strassen und Wege sind 
gerade, mit nur wenigen Richtungsänderungen. Bachläufe sind geradegelegt, 
mit künstlichen Ufern, ohne Begrünung oder mit künstlichen Baumreihen (Pap
peln, birken). Keine Grünhecken, keine Feldbäume und Feldgehölze. 

weiser:. möglichst grosse l)arzellen auf, Betow"tützmauern, rriöglichst verad
linig, moderne Kulturformen (Rebspaliere). 

Korn Obstbau 

erscheint in artreinen regelmässigen Pflanzungen klei.rierer Bäume, lie vom 
Bodeü aus abgeerntet und gepflegt werden können. Hoch��tämmige Bäume ründ im 
Zuge der Ausmerzaktionen vielfach beseitigt worden. 
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Kdm Dauerwiesen 

w 

F 

weisen, abgesehen von den geometrischen Begrenzungen in den modernen 
Formalstrukturen nicht wesentlich andere Züge auf als in den traditionel
len Strukturen. Am wichtigsten sind jedoch im Jura und in den Alpen die 
Einfriedungen (Trockenmäuerchen, Holzzäune verschiedenen Typs usw.), 
während in den modernen Strukturen Stacheldraht oder Elektrozäune dominie
ren. 

Die Sömmerungsweiden 

erfahren durch die modernen Bewirtschaftungsformen ebenfalls nicht ent
scheidende formale Veränderungen, ausser durch die stärkere Einteilung in 
kleinere Einheiten durch Elektrozäune und den allmählichen Zerfall allfällig 
bestehender Grenzmauern aus Trockenmauerwerk. 

Der Wald (Forstgebiet) 

Er lässt sich formal in folgende Typen gliedern (Schweiz): 

Fn a) Mehr oder weniger natürliche Zusammensetzungen, naturgernäss bewirtschaf-
tet (Plenterwald) 

Flaumeichenwald (nur kleine Relikte) 
Eichen-Birken-Mischwald (Tessin) 
Eichen-Linden-Ahorn-Mischwald der besonders milden Lagen des Mittellandes 
Föhrenwaldsteppe, Föhrenwaldheide (sonnexponierte felsige Hanglagen der 
tiefen Alpentäler und am Jurafuss) 
Buchen-Tannen-Mischwald (Mittelland) 
Hainbuchenwald (besondere Lagen des Mittellandes, Flussauen) 
Fichtenwald der subalpinen Zone 
aufrechter Bergföhrenwald (Alpen) 
Arvenwald (Alpen) 
Lärchenwuld (Alpen) 

Fr b) Reliktformen durch Ueber:nutzung oder Weidewirtschaft

Wytweid.e des Jura (Weide mit lockeren Beständen von Fichten ev. auch
Mischwald)
Staudenwa.ld
Tessiner Buschwald

Fk c) Kün□tliche Formen

Artrein8 Tannenforste des Mittellandes (im Verschwinden begriffen)
Schwarzkiefernforste
Wirnlbrechergi.irtel aus 'J1 annen im Mittelland oder Jura
Stangenwälder aus Pappeln
Kastanienwälder i.m Tessin (soweit Kulturwälder)
Gärtnerisch gestaltete Pärke mit einer VielzahJ fremder Arten, Blumen
und Rasenflächen, öffentliche Anlagen, Sportanlagen usw.
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Flächen natürlicher Vegetation 

Sie stellen sich in der Schweiz zum Teil nur noch in Relikten dar, denen 
besonderer landschaftlicher Schönheitswert zukommt: 

Hoch- und Flachmoor 
Felsensteppe und Felsenheide 
Zwergstrauchglirtel der Alpen 
Alpine Hochgebirgstundra 
Arktisch-alpine Steppe 
Schilf und Streueland 

Flächen aus Sand, Geröll, Schutt, Fels, Firn oder Eis sind sowohl Formal
elernente wie Funktionalelemente. 

Wasserflächen (Gewässer) 

Sie lassen sich formal als Wasserflächen sinngernäss nicht unterteilen, es 
sei denn nach Färbung. Entscheidend für den formalen Charakter der Gewässer 
ist die Ufergestaltung, die wir den linearen Landschaftskomponenten zuordnen. 

DIE LINEAREN LANDSCHAFTSKOMPONENTEN 

a) Verkehrslinien: Eine Typisierung erfolgt in Kapitel 5, Verkehr.

b) Traditionelle Elemente der Einfriedung:

fJ.1rockenmauern 
Mörtelmauern aus Naturstein 
Steinplattenzäune 
Holzzäune verschiedenen Typs 
Grünhecken 

c) Moderne Elemente der Einfriedung:

Stacheldrahtzaun 
Elektrozaun 
Drahteeflechtzaun 
Betonmauer 
Kunststoffzaun 

d) Baumreihen (z.B. Obstbäume)

e) Kleine fliessende Gewässer

natürliche: Gewundener Lauf, keine Verbauung, natürliches Ufer1;ebüsch. 
naturä.hnliche: Leichte Verbauung mit Holz oder Natursteinen. Windungen 

mindestens teilweise beibehalten 1 natürliches Uferge
.büsch. 

-- künstliche: Gerade gelegt, starre Ufer aus Beton oder Kunst3teinplatten, 
Sohle aus Stein oder Kunststein, keine oder künstliche 
Uferbepflanzung. 

f) Ufer grbsserer Gewässer

-- natürliche: Unregelmässiger Verlauf, keine Verbauung, natürliches Ufer
gehölz. 
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�- naturähnliche: Verbauungen schonend. Natürliches Material (Bruchstein). 
Unregelmässiger Uferverlauf. Naturähnliche Begrünung 
(z.B. Schilf zwischen Bruchsteinen). Freilassen von 
Laichplätzen für Fische und Brutplätzen für Wasservögel. 
Abwechslung. 

-- traditionelle künstliche: Ufermauern aus Natursteinquadern. Unregelmässig, 
abwechslungsreich, von Parzelle zu Parzelle verschieden, 
vor- und zurückspringend, kleine Hafenanlagen, dahinter 
Gärten, Parks, Reben oder Obstkulturen. 

-- städtische künstliche: Quaianlagen mit Promenaden, länger, geradlinig, 
ältere Uferverbauung mit Natursteinquadern, neuere aus 
Beton, gärtnerische Gestaltung, Anlegeplätze für grosse 
Touristikschiffahrt, Kleinboothäfen. 

-- künstliche moderne, ausserorts: Gerade Ufer, Betonmauern oder gerade Gras
böschungen, Gehweg, keine Baum- oder Gebüschbepflanzung 
oder künstliche Bepflanzung mit Pappeln oder Birken. 

DIE PUNKTFÖRMIGEN LANDSCHAFTSKOMPONENTEN 

Vgl. S. 23 unter 2.2. 
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ie 1 

D E F I N I T I O N 

Die Siedlung umfasst alle Bauten und Anlagen, welche dem Wohnen, Arbeiten 
und den Dienstleistungen des Menschen dienen, samt eingeschlossenen Gärten, 
Baumgärten, Freiflächen, Vorplätzen, Sportanlagen, Deponien, Landresurven, 
kleineren Wasserflächen, Verkehrsanlagen usw. (Nettosiedlungsfliche), bei 
grössern Siedlungen auch im weitern Sinne mit Inbegriff der vom Siedlungs
gebiet auf mehreren Seiten umschlossenen oder unmittelbar angrenzenden 
kleineren Wälder, Landwirtschaftsflächen oder Flächen natürlicher Vegeta
tion (Bruttosiedlungsfläche). (Vgl. 2.4., S. 25). 

4.1. DIE FUNKTIONALEN 

S I E D L U N G S K O M P O N E N T E N 

Die funktionalen Komponenten der Siedlung entsprechen den Nutzunge1: der Ge
bi,iude und Anlagen. Festzuhalten ist, dass ein gewisser Unterschied besteht, 
zwischen den funktionalen Komponenten der Siedlung und den planerischen 
Kategorien der Zonen und Flächen. Die planerischen Zonen und Fl�chen (Wohnzo
ne, Gewerbezone, Industriezone, Fläche für öffentliche Bauten, Fläche ftir 
öffentliche Anlagen usw.) sind juristisch gesicherte Flächen, die einen 
Soll-Zustand beinhalten, funktional und formal z.T. aber noch etwas anderes 
darstellen. Eine Wohmrnne W2 kann z.B. noch unbebaut sein und sich als 
�j_ese präsentieren. Die funktionalen Komponenten der Siedlung dage�en ent
sprechen dem Ist-Zustand, sind Kategorien der Ansprache eines SiedJungsbil
dFJS. Wir sprechen daher nicht von Zonen oder Flächen, sondern von B8bauung, 
Bau o rler A,�laf!e. Es lafü:)en sich funktional folgende Kategorien von Be
bauungen und Anlagen unterscheiden: 
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Wohnbebauung verschiedener Nutzungsintensität 
Wohnbebauung hoher Nutzung 
Wohnbebauung mittlerer Nutzung 
Wohnbebauung niederer Nutzung 

Geschäfts- und Gewerbebebauung verschiedener Nutzungsintensität 

Gemischte Wohn-
2 

Geschäfts- und Gewerbebebauung 
verschiedener Nutzungsintensität 

Industriebebauung, Industrieanlagen 
von Industrieanlagen sprechen wir dann, wenn es sich nicht allein um Ge
bäude handelt, sondern Komplexe von Gebäuden, Lagerplätzen, Industriege
leisen, Umschlagsanlagen, Aufbereitungs- und Waschanlagen, Kläranlagen usw. 

Funktional lassen sich Industriebauten und Industrieanlagen nach Fabrika
tionszweigen weiter aufgliedern, gemäss Wirtschaftsgruppen der eidgenössi
schen Betriebszählungen: 

Industrie der Steine und Erden, (Wgr. 10,33) 
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, (Wgr. 20, 21, 22) 
Textil- und Bekleidungsindustrie, (Wgr. 23, 24, 29) 
Holzverarbeitende Industrie (inkl.Papierindustrie), (Wgr. 25, 26, 27) 
Chemische Industrie,(Wgr. 30, 31, 32) 
Grafisches Gewerbe,(Wgr. 28) 
Metall- und Maschinenindustrie,(Wgr. 35, 35, 38) 
Uhren- unJ Bijouterieindustrie,(Wgr. 36, 37) 
Baugewerbe,(Wgr. 40) 
Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, (Wgr. 50, 51) 

Bauten und Anlagen der Dienstleistungen 

Als funktionale Kategorie ziehen wir diese Bezeichnung der planerischen Be
zeichnung "öffentliche Bauten und Anlagen" vor. Funktional und planerisch 
ist es weitgehend irrelevant, ob eine Schule von der Oeffentlichkeit be
trieben wird oder privat, ob ein Spital der Gemeinde, dem Roten Kreuz, einem 
geistlichen Orden ode� einer Aktiengesellschaft von Aerzten gehört, ob 
eine Sportanlage von der Gemeinde oder einem Sportverein errichtet worden 
ist. Bei Verwaltungen ist der Unterschied schon grösser, ob es sich um 
öffentliche oder private Verwaltungen handelt -- insbesondere wenn man an 
das Steuersubstrat einer Gemeinde denkt. Unterteilen lässt sich die funk
tionale Kategorie der Bauten und Anlagen ftir Dienstleistungen in solche 

der öffentlichen Verwaltungsdienste 
der privaten Verwaltungsdienste, Banken, Versicherungen, Geschäfts
sitze grosser Unternehmungen (Wgr. 60-67) 
der PTT-Dienste 
des Bildungswesens 
der Kirchen 
der Sozialdienste 
des Gesundheitswesens 
der Erholung und des Sports 
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-Bauten und Anlagen des Verkehrs

Sie gehören mit Ausnahme der Ueberlandstrecken von Verkehrsanlagen grund
sätzlich zur Siedlung. Die Bauten des Verkehrs, Bahnhöfe, Hafengebäude,
Flugplatzgebäude, können auch den Bauten für Dienstleistungen zugeordnet
werden. Da aber der ganze Verkehr innerorts und ausserorts einen Konnex
bildet, behandeln wir ihn unter einem besondern Titel gesamthaft. Es ist
auch hier richtig, nicht von Verkehrsflächen zu sprechen -- sie sind plane
rische Begriffe -- sondern von Bauten und Anlagen. Ausserdern ist es bei
Studien und Planungen auf höherer Stufe zweckmässig, die Verkehrsanla-gen,
die der Erschliessung der Bebauung dienen, dieser als integriert zuzu
rechnen und nicht als besondere Siedlungskomponenten auszuscheiden. Folg
lich sollte man auch in solchen Fällen mit Bruttoausnützungsziffern (BAZ)
rechnen und nicht mit Nettoausnützungsziffern, für die wir hier gemÄ.ss
den R ichtlinien des ORL auch das Zeichen a verwenden. Die Nettoausnützungs
ziffer ist juristisch zweckmässig, um alle Grundstückeigentümer gleichen
Bedingungen zu unterstellen. Zur Charakterü1tik ganzer Siedlungskomplexe
in Planungsstudien ist sie jedoch nicht zweckmässig, weil sie in der Er
mittlung viel zu aufwendig ist.

Bauten und Anlagen des Tourismus

�Jie bilden funktional nur teilweise eine besondere Kategorie. So lassen
sich zwar Hotelbauten nicht ohne weiteres der Wohnbebauung oder der Ge
werbebebauung zuordnen, o·bschon man vom "Gastgewerbe" (Wgr. 80) spricht;
dagegen besteht kein Grund, Ferienhäuser nicht als Wohnbebauung zu klas
sieren. Ebenso besteht funktional kein Unterschied zwischen TennispLitzen
oder Eisstadien, die vorwiegend flir Ferieng�ste, oder solchen, die für
die Wohnbevölkerung eines grössern Ortes angelegt worden sind. Weil der
ganze Tourismus aber einen einheitlichen Komplex bildet, behandeln wir
ihn gesamthaft unter einem besondern Titel.

4.2. DIE STRUKTURELLEN 

K A T E G O R I E N D E R 

S I E D L U N G 

Dieses Problem soll nur gestreift werden. Bei verschiedenen Komponenten 
der Siedlung und vor allem der Wirtschaft lassen sich neben den funktiona
len und den formalen Kategorien noch strukturelle Kategorien unterscheiden. 
Dabei denken wir nicht an bauliche Strukturen. Diese gehören zum formalen 
Ber8ich. Der Strukturbegriff ist ein wirtschaftlicher oder sozialer und ge
hört daher auch eher in ein wirtschaftliches oder soziologisches Betrach
tungssystem als in ein geographisches. 
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DIE SOZIALEN STRUKTURK.ATEGORIEN DES WOHNENS 

Soziale Strukturkategorien der Wohnsiedlung wären z.B. "Arbeitersiedlung", 
"Mittelstandssiedlung", "Kleinbauernsiedlung", "Taglöhnersiedlung", 
"Alterssiedlung". Dies sind nur scheinbar funktionale Kategorien; in 
Wirklichkeit dienen alle diese Bebauungen dem Wohnen und die nähere Be
zeichnung gibt die Sozialstruktur der Bewohner an. Für ein geographisches 
Betrachtungssystem sind diese Kategorien nur relevant, insofern sie sich 
mit bestimmten formalen Vorstellungen verbinden. Praktisch gehört in 
schweizerischen Verhältnissen die Zuordnung bestimmter formaler Kriterien 
an eine soziale Strukturkategorie vor allem den historischen Bebauungs
formen an. In den neuern Bebauungen werden im formalen Aspekt bewusst 
soziale Unterschiede verwischt. 

DIE STRUKTUR.KATEGORIEN DER INDUSTRIE 

Sie sind für ein modernes planerisches System wichtiger als die Struktur
kategorien des Wohnens. Strukturkategorien der Industrie lassen sich zu
nächst bilden aus den Betriebsgrössen nach der Zahl der Beschäftigten. 
Die Statistik bildet folgende Gruppen: 

Betriebsgrössenklassen (Eidg. Betriebszählung) 

Betriebe mit 1 Beschäftigten 
Betriebe mit 2 - 3 Beschäftigten 
Betriebe mit 4 - 5 Beschäftigten 
Betriebe mit 6 - 9 Beschäftigten 
Betriebe mit 10 - 19 Beschäftigten 
Betriebe mit 20 - 49 Beschäftigten 
Betriebe mit 50 - 99 Beschäftigten 
Betriebe mit 100 - 199 Beschäftigten 
Betriebe mit 200 - 499 Beschäftigten 
Betriebe mit 500 - 999 Beschäftigten 
Betriebe mit 1000 und mehr Beschäftigen 

Andere Strukturkategorien sind: 
arbeitsintensive Industrien 
kapitalintensive Industrien 
rohstoffinten�ive Industrien 
energieintensive Industrien 
flächenintensive Industrien 
bzw. entsprechend extensive Industrien 

Ferner ist die Aufteilung sinnvoll in: 

Industrien, die vor allem männliche Arbeitskräfte beschäftigen 
Industrien, die vor allem weibliche Arbeitskräfte beschäftigen 
Industrien, welche gemischte Arbeitskräfte beschäftigen 
Industrien, die vorwiegend qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen 
Industrien, die vorwiegend ungelernte oder angelernte Arbeitskräfte 
beschäftigen. 



Es wird auch die Unterscheidung in 

schwere Industrien und 
leichte Industrien gemacht, 
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wobei diese Typen keineswegs mit bestimmten Produktionszweigen übereinstim
men. Die amtliche Statistik (Eidg. Betriebszählungen) ordnet z.B. der 
Industrie der Steine und Erden sowohl die Zementindustrie wie auch die 
Porzellanfabrikation zu, der Metallindustrie sowohl die Eisenverhlittung, 
wie die Herstellung leichter dünner Verpackungsfolien. 

Die Nichtberücksichtigung der Industriestruktur in der Planung hat schon 
zu Enttäuschungen und Fehlplanungen geführt. Im allgemeinen scheint man 
sich vor zu grosser Kompliziertheit zu scheuen und scheidet einfach 
ilJndustriezonen" aus. Etwa in einer kleinern Gemeinde nebenaus erhofft man 
davon Verbesserung des Steuersubstrats. Weil die Bodenpreise in solc�en 
Gemeinden relativ niedrig sind, aber das Angebot an Dienstleistungen gering, 
wird sich mit Sicherheit eine strukturell ungünstige Industrie hier nieder
lassen, die entweder flächenintensiv ist, aber nicht einmal arbeitsintensiv 
und nur wenige Arbeitskräfte mit niederem Ausbildungsstand beschäftigt, 
oder aber vielleicht arbeitsintensiv, aber nur Arbeitskräfte mit relativ 
geringem Ausbildungsstand beschäftigt, so dass die Verbesserung des Steuer
substrats im Verhältnis zu den Infrastrukturaufwendungen ungenügend �st. 
Man wird daher nicht darum herum kommen, aus der Vielzahl der Kombinations
möglichkeiten der Strukturkategorien einige charakteristische Industrie
St:rukturgruJ2.I2.El..:Q. und aus diesen, durch Berücksichtigung formaler Aspekte, 
Industrietypen zu bi.lden, die in der Planung unterschieden werden rr-Ussen. 
So g11t, wie man Wohn- und Gewerbezonen ver::1chiedenen Nutzungsgrades unter
scheidet, sollten die Industriezonen in mehrere Kategorien gegliedert und 
näher definiert werden. Ein Versuch, die Industrie in nicht zu zahlreiche, 
planerisch brauchbare Typen einzuteilen, erfolgt im Abschnitt 4.7. 

DIE STR1JKfJ:1URK.ATEGOBI EN DES 1rOURISMUS 

Auch der Tourismus lässt sich strukturell aufgliedern, wobei sich die Struk
tur vorwiegend auf die Beherbergung erstreckt: Grossbetriebe, Mittelbetriebe, 
Kleinbetriebe, Perienwohnungen, Ferien- und Wochenendhäuser, Dominieren 
von Camping, Orte und Betriebe mit Sommersaison und solche mit Somw9r- und 
Wintersaison, durch;:ichnittliche Beherbergungsdauer usw. Ausser der Beher
Lergung sind auch die Investitionen j_n Sport- und Transportanlagen und 
deren Zahl und Grösse Strukturmerkmale. Für die Aufgliederung des Tourismus 
in Kategorien und Typen wird auf Kap. 6 verwiesen. 
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4.3. DIE FORMALEN 

K O M P O N E N T E N D E R 

S I E D L U N G 

Ein Versuch, die vielfältigen Erscheinungen der Siedlung in Formalkatego

rien zu gliedern, müsste eine ganze Stillehre der städtischen und ländli

chen Bauten umfassen und sprengt den Rahmen dieser Studie. Die Kriterien, 

nach denen Formalkategorien geschaffen werden müssten, sind: 

Dimensionen der Bauten 

Grundrissformen 

Aufriss, Fassadenbehandlung, Gliederung, Fensterstellungen, 

Schmuckelemente 

Dachform, Firststellung, Dachneigung 

Baumaterial, soweit sichtbar 

Dachbedeckungsmaterial 

Eine einzelne Baute ist aber noch keine Siedlungskomponente. Eine solche 
entsteht erst aus einer Mehrzahl bis Vielzahl von Bauten, die in einer be

stimmten Anordnung und in einem bestimmten Konnex mit Verkehrselementen, 

Gärten, Freiflächen usw. stehen. 

Wenn wir eine stark vereinfachende, für planerische Zwecke, das heisst für 

die Zuordnung zu Raumtypen brauchbare Klassifikation vornehmen wollen, 

so würde eine rein formale Kategorienbildung nicht so sehr verschieden seir 

von einer Kategorienbildung nach�' die auch funktionale und strukturelle 

Kriterien berücksichtigen. Denn die äussere Erscheinungsform von Bauten steht 

doch zur Funktion, ev. auch zur Sozialstruktur in gewisser, wenn auch nicht 

absolut zwangsläufiger Beziehung. Wir schreiten daher gleich zur Gliederung 

nach Typen. Aus Gründen der Uebersichtlichkeit behandeln wir dabei städti
sche und ländliche Bebauungstypen und schliesslich die Siedlungen als Ge

samterscheinungen getrennt. 
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4.4. DIE ST ADT ISCHEN 

B E B A U U N G S T Y P E N 

Eine Bebauung besteht aus einer Mehrzahl von Einzelbauten in einem Rau�. 
Ein Bebauungsty12 stellt eine charakteristische Zusammensetzung in formaler, 

funktionaler und struktureller Hinsicht dar. 

Die in folgenden den Bebauungstypen zugeordneten Werte sind aus konkreten 
Beispielen gewonnen und gehen Grössenordnungen an. Sie könnten nicht ohne 

weiteres beispielsweise in Bauordnungen übernommen werden. Die Verhältnisse 
sind von Ort zu Ort verschieden. Die Werte müssten in jedem einzelnen Falle 
überprüft und den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. 

S Alle städtischen Bebauungstypen bezeichnen wir mit S. 

Sa Altstadtbebauung 
Baubestand einer historischen Stadtsiedlung gleich welcher Grösse. Hier zu

geordnet werden kann auch die physiognomisch und funktional. ähnliche Kern
bebauung ländlicher Hauptorte und Dienstleistungszentren. Der historisch
rechtliche Unterschied ist heute irrelevant. 

Entstehung: 
BAZ: 

a 
Geschosszahl 

vor 1800 
1,0 bis 2,5 
1,5 und mehr 
3 bis 4½ 

In der Regel schmale, zusammengebaute Häuser mit steilen, meist ausgebauten 
Dächern mit charakteristischer Dachbedeckung (Biberschwänze, Rundziegel, 

Steinpl.atten usw.), in der Südschweiz auch mit geringeren Dachneigungen. In 
der Regel charakteristische Firststellung (Trauf- oder Giebelstellung), 
häufig chrakteristische Fassadenbehandlung ( bestimmter Naturstein, Riegel
werk 1 Putz, Polychromie usw.), gelegentlich besondere Kriterien, wie Lauben, 
Pfeiler, Erker, vorkragende Stockwerke, Besonderheiten der Fensterstellung 
usw. Einbezogen in die Altstadtbebauung sind die zugehörigen Monumental
bauten, wie Kirchen, Klöster, Rathäuser, Schlösser, Gasthäuser, Dienst
leistungsgebäude, einzelne Privathäuser, ferner Denkmäler, Brunnen, �-'ried
höfe, Treppen usw. Charakteristisch sind ferner Wehrbauten, wie Ringmauern, 

Türme, Stadttore, Schanzen, Gräben. Auch bestimmte Strassenbeläge (Pflä
sterung, Steinplatten) gehören zu den Kriterien der Altstadtbebauung. Viele 
Altstädte, besonders die dynastischen Gründungen des 12. bis 14. Jahrhunderts 
zeigen eine planmässige Anlage mit bestimmten Proportionen der Hausplätze, 
Gassenbreiten usw., so dass auch Baulinien, Parzellierung und Brandmauern 
zum charakteristischen Bestand der Altstädte gehören, ferner Wassergräben 
(Eh-Gräben) und anderes. 

In Ansehen der oft breiten Gassen und geräumigen Plätze lassen sich BAZ von 
der Gr·össenordnung von 1,0 bis 2,5 errechnen. Die a ist schwer zu errechnen, 
da die zu den Hausparzellen zugehörigen Hinterhöfe oft Ube�baut si11d und 
d.er freie Raum vorwieeend auf die Gassen abgewälzt wird, ferner Lauben in



60 

der Regel öffentlicher Boden sind. Die theoretisch zu errechnenden a lie
gen daher oft sehr hoch (bis 2,5), was aber über die Bewohnbarkeit dieser 
Häuser oft gar nichts aussagt, wenn reichlich öffentlicher Boden zur Ver
fügung steht. Es ist ferner zu wissen, dass die Ueberbauungen der Hinter
höfe baugeschichtlich meist recht jungen Entwicklungsphasen angehören 
(19. und 20. Jahrhundert) und folglich ohne Schaden für den historischen 
Baubestand entfernt werden können. Die Auskernung der Hinterhöfe ist ein 
fast in ganz Europa verbreitetes Problem der Sanierung von Altstädten. 

Funktional ist typisch die Mischung von Wohnen mit Kleingewerbe und zen
tralen Diensten. Die Sozialstruktur der Altstädte kann unterschiedlich 
sein. In Kleinstädten oder renovierten Altstädten grosser Städte kann der 
Sozialstatus hoch bis sehr hoch sein. Andere Altstädte sind verslumt. Bis
weilen liess man die Verslumung eintreten, um die Altstädte beseitigen zu 
können, um wirtschaftlich rentablere Bauten erstellen zu können. Bei der 
heutigen Sensibilisierung für den Wert historischer Baudenkmäler sollte 
das nicht mehr vorkommen. Erstrebenswert ist, durch Subventionierung reno
vierte Altstadtwohnungen zu mittleren Preisen anbieten zu können. Dem fort
schreitenden Funktionswandel zu Büroraum muss unbedingt entgegengetreten 
werden. 

Sh STÄDTISCHE BEBAUUNG HOHER AUSNUTZUNG 

Shk Konventionelle Stadtkernbebauung 

Entstehung ca. 
BAZ 
a 

Geschosszahl 

1860 bis Gegenwart 
1,5 bis 2,0 
_::::;::::... 1, 8 

4-7

Beginnend mit der Stadtentfaltung im Industriezeitalter. Häuserblöcke von 
4 bis 7 Stockwerken mit ausgebauten, oft steilen Dächern (Jugendstilphase 
1900-1914), bisweilen mehreren Dachstockwerken. Bei älteren Formen (1880-
1900) oft Dachterrassen, jüngste Typen (1950-1960) oft Flachdächer, Häuser
fronten gegen Strassen, geschlossene Binnenhöfe, unterste Stockwerke als 
Schaufensterfronten ausgebildet. Strassennetze der Periode 1860-1900 oft 
schachbrettförmig oder strahlenförmig, Hauptstrassen mit Trottoirs und 
Ba12malleen. Zugehörige Monumentalbauten bis über 1900 in historisierenden 
Stilen (Neurenaissance, Neubarock, Neuromanik, Neugotik, Neuklassizismus), 
seit Ende 1920er Jahre Funktionalismus. 

Funktional charakteristisch starkes Ueberwiegen von Geschäft und Verwal
tung. Urpsrünglich grösserer Anteil Wohnraum. 

Shq Aeltere Quartierbebauung 

Elüstehung ca. 
BAZ 
a 

Geschosszahl 

1870 bis 1935 
.:;:::::::::,. 1,0 
1,2 - 2,0 
3-5

Beginnend mit der grossen Stadterweiterung im Industriezeitalter. Haupt-
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phase bis Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Ausläufer bis Beginn der neuen 
Stadtentfaltungsphase nach 1940. 

Unterscheidet sich von Stadtkernbeb�uung durch etwas niederere, aber immer 
noch sehr hohe, nach heutigen Begriffen für Wohnbau zu hohe Ausnützungs
ziffern, ferner durch etwas geringere Geschosszahlen und das Vorherrschen 
von Reihenmiethäusern gegenüber geschlossenen Häuserblöcken mit Binnen
höfen, ferner das Fehlen durchgehender Schaufensterfronten. Vorherrschen 
der Wohnfunktion, gemischt mit wenig Geschäft und Gewerbe. Quartierer
schliessungsstrassen schmal, Trottoirs, schmale Vorgärtchen oder Kiesplätze 
und Hinterhöfe. Bauten der Periode 1880-1900 sehr typisch mit Mansard3n
dächern und Dachterrassen, Jugendstilphase oft steile Dächer, kleine Bal-
kone. Zwischen 1920 und 1935 noch solche Bebauungen in nüchternem, funktionali
stischem Stil, charakteristisch, dass Hausfronten noch gegen die Strasse ge
stellt sind. Oeffentliche Bauten der Periode 1880-1914, vorwiegend Kirchen 
und Schulhäuser, in historisierenden Stilen, selten Jugendstil, ab 1920 
Uebergang zum Funktionalismus, gelegentlich noch Neuklassizismus. 

Die soziale Struktur dieser Bebauungen war ursprünglich gemischt, jedoch 
mit TenJenz eher gegen Arbeiterwohnungen. Diese Bebauungen treten denn auch 
besonders in Industriestädten und Industriequartieren von Städten, bisweilen 
sogar in Industriedörfern auf. Ein Teil dieser Bebauungen ist verslumt, bei 
andern lässt sich in jüngster Zeit eine Tendenz zur Renovation und Um�e
staltung zu Kleinwohnungen feststellen. 

Shh Moderne Stadtkernbebauung 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl: 

ab ca. 1960/70 
� 1,5 

sehr hoch, oft schwer zu ermitteln 
differenziert, bis liber 20. 

Seit 1960/70 t:ritt eine Veränderung der Kerne grösserer Städte auf. Die hohen 
Landpreise zwingen zu extremer Ausnlitzung. DiesE:-: wird in die Tiefe gesucht 
(mehrere Untergeschosse), in die Höhe (Hochhaus) und durch Ueberdec�;ung von 
Verbindungswegen. 

Es entstehen Komplexe� deren Charakteristiken darin bestehen, dass die Höhen 
der einzelnen Baukörper unterschiedlich, einzelne Baukörper als Hoch.t,äuser 
mit 10 bis 20 Stockwerken und mehr ausgebildet, die einzelnen Baukörper nicht 
mehr klar unterscheidbar sind, der Verkehr bisweilen auf verschiedene Ebenen 
gelegt ist und die Baukörper durchdringt. Vor allem enthalten solche Kom
plexe ein internes, vom Strassenverkehr getrenntes und abgeschirmteH Fuss
gängernetz. In den Fassaden dominieren Glas, Metall, Beton und Kunststoff. 

Funktional dienen diese Bebau vngen ausschliesslich Geschä.ft, Gastgewerbe 
und Verwaltungen mit Ausnahme weniger Hauswart- und Personalwohnungen. 
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Sm STÄDTISCHE BEBAUUNG MITTLERER AUSNUTZUNG 

Smi Aeltere Vorstadt- und ländliche Industrie-Wohnbebauung 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl 

1800-1870 
0,5 bis 1,0 
bis über 1,0 
2-4

In der Periode von 1800 bis 1870 entwickelte sich die Einwohnerzahl der 
Städte no0h mässig. Einzig Genf zeigte bereits starken Zuwachs. In den 
übrigen Städten konnte der Zuwachs zu einem guten Teil durch Verdichtung 
der Altstädte aufgenommen werden. Neue Bebauungen entwickelten sich in 
der Regel nicht flächenhaft, quartierweise, sondern linear den Ausfall
strassen entlang. Soweit es sich um herrschaftliche Villen handelt, sind 
sie gesondert beschrieben. 

Neben den Villen treten ausgesprochene Arbeiter- und Gewerbebebauungen auf, 
die oft in vielen Städten und Ortschaften der Schweiz erstaunlich gleich
förmig sind. Oft sind es 2½ bis 3½ geschossige Bauten mit Satteldach und 
3 bis 5 Fensterachsen mit einem kleinen Quergiebel in der Mitte. Die Bau
ten stossen in der Regel unmittelbar an die Strasse oder haben nur kleine 
Vorplätze. Hinter den Häusern liegen seltener kleinere Nutzgärten, oft ge
werblich genutzte Hinterhöfe mit gewerblichen Bauten. Die BAZ ist unter 
Einbezug der Verkehrsflächen in mittlerer Grösse, die a aber sind oft 

1,0, da die Hausparzellen sehr klein sind. 

Die Gebäude sind in der Westschweiz häufiger in Stein gebaut, bisweilen 
Backstein, in der Ostschweiz oft Holzbauten mit Schindeln heute mit Eternit 
verkleidet. Diese Bebauungen finden sich auch in Industriedörfern und länd
lichen Dienstleistungszentren. Die Häuser sind oft freistehend, aber häufig 
in Serien gleichen Typs, bisweilen auch zusammengebaut. Der Sozialstatus ist 
ausgesprochen niedrig, doch gibt es auch Fälle, wo solche Bauten -- eher 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts -- für höhere Sozialklassen ge
baut wurden. Diese Bauten zeigen in der Regel zurückhaltende klassizistisc�•e 
Schmuckelemente. Hinter den an die Strasse stossenden Häusern liegen dann 
bisweilen Trakte mit Dienstbotenwohnung, Kutschenremise und Pferdestall. 

Der Haustypus der Arbeiter- Vorstadtbebauung trat recht bezeichnend häufin; 
auch als Vorstadt-Restaurant mit kleiner Gartenwirtschaft auf. 

Smq Neue�e Quartierbebauung 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl 

ab ca. 1940 bis Gegenwart 
0,5 - 1,0 
0,6 - 1,1 
3-6

Unter dem Einfluss sozialhygienischer Aspekte ging man ungefähr von 1940 an, 
d.h. bei der zweiten grossen Welle der Wohnbautätigkeit in den Städten nach
der Gartenstadtphase von 1910-1940, zum Bau von Reihenmiethäusern mit mitt
lerer Ausnützung iiber, und man stellte in der Regel die Schmalfronten der
Häuser gegen die nun verkehrsreich werdenden Strassen und die Breitfronten,
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meist mit kleinen Balkonen für jede Wohnung, gegen die Grünflächen zwischen 
den Bauten. Bisweilen wurde auch die Exposition besonders beachtet. Die 
Dächer sind wenig geneigte Sattel- und Walmdächer, ab 1960 in vermehrtem 
Masse Flachdächer. Charakteristisch ist, dass keine Gärten mehr den einzel
nen Häusern zugeordnet sind, sondern gemeinsame Grünflächen der ganzeu Be
bauung. 

Solche Bebauungen beherrschen allgemein das Bild der in den Jahren 1940-1960 
angelegten Stadtquartiere und sind auch unter dem Einfluss der Bodenverteue
rung in den Städten in die Dörfer hinausgegangen, deren Aussehen dadurch 
grundlegend verändert worden ist. 

Charakteristisch ist, dass die Bewohner dieser Bebauungen in schweizerischen 
Verhältnissen sozial verschiedensten Klassen angehören, vom Arbeiter bis 
zum Akademiker. Subventionierte Wohnungen sind unauffällig mit unsubventionier
ten vermischt. Charakteristisch ist auch die Trennung der Funktionen. Die 
Bauten sind reine Wohnbauten. Wenige Geschäfte sind bisweilen isolie�t oder 
in besondere niedere Trakte zusammengefasst. Gewerbe hat keinen Platz in sol
chen Bebauungen. 

Reiheneinfamilienhausbebauung mittlerer Ausnützung 

Entstehung: ca. 1920 bis Gegenwart 
BAZ 0,4 - 0,7 
a 0,5 - 0,8 

Geschosszahl 2-2½, seltener 1½

Unter dem Einfluss des sozialen Elends in den gror::isen Industriestädten kam 
in den angelsächsischen Lä.ndern um 1900 die Idee der Gartenstadt auf. Jede 
Familie sollte ein Haus im Grünen mit eigenem Gärtchen haben. Es entstanden 
ganze Q.uartiere und Kleinstädte von zusammengebauten in der Hegel 2-3 ge
schossigen schmalen Einfamilienhäusern mit Vorgärten, die in der Grussen
ordnung des 2 bis 3-f'achen des Gebäudegrundrisses ausmachen, so dass immer 
noch Nettoausnützungsziffern i.n der· Grössenordnung von O, 5-0,8 und Brutto
ausnützungsziffern in der Grössenordnung von 0,4 bis 0,7 resultieren� welche 
es rechtfertigen, diese Bebauungstypen den städtischen Bebauungen mi.Ltlerer 
Ausnützung zuzuordnen. Dieser Bebauungstypus -- meist mit Satteldach -- ist 
noch heute der vorherrschende Typus der englischen, schottischen und nieder
ländischen New Towns und Quartierbebauungen mittlerer und kleinerer Städte. 
In der Schweiz hat dieser Typus nicht so allgemein Eingang gefunden. Die 
Gartenstadtperiode von 1920 bis 1940 hat vorwiegend freistehende Häuser er
zeugt und nach 1940 ist der Bedarf an Wohnraum so sehr angestiegen, dass man 
zum Reihenmiethaus oder zur differenzierten Hochhausbebauung U.berging. Immer
hin gibt es in grössern E1tädten bisweilen Kolon:1en solcher Bebauung€.], oft 
nach dem Eigenheimprinzip genossenschaftJ.ich finanziert und al1mfüllich in 
Privateigentum übergeführt. Sozial sind diese Siedlungen stark gemischt.Sie 
haben �ur breiten Streuung des Boden- und Gebäudeeigentums und. damit mut
masslich zur politischen Stabilität jener Jahrzente beigetragen. Auch in der 
Gegenwart entstehen noch Bebauungen diesen Typs, darunter auch architektonisch 
sehr anspruchsvolle, wie die Siedlung Halen bei Bern 
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Terrassenhausbebauung 

Entstehung: Seit ca. 1965 
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BAZ, a und Geschosszahl nicht vergleichbar. 
Ausnützung mittel bis hoch 

DiG 1rerrassenhausbebauung nimmt eine Mittelstellung zwischen Reiheneinfami
lienhaus, ev. freistehendem Einfamilienhaus und mehrgeschossigem Haus ein. 
Charakteristisch ist, dass an Hängen mittlerer Neigung jedes Haus mit 
seiner Gartenterrasse das nächstuntere ganz oder teilweise überdeckt. Da
durch entsteht eine recht hohe Ausnützung bei gleichzeitig individuellem 
Wohnen und freier Sicht. 

Terrassenhausbebauungen haben gewisse Vorbilder in alten Dorfbebauungen an 
steilen Hängen im Tessin und im Mittelmeergebiet und fügen sich mit ihrem 
vielen Grün unauffällig in die Landschaft ein. Ausserdem beanspruchen sie 
nur landwirtschaftlich schwer zu bearbeitenden Boden. 

Quartieruebauung mit Hochhäusern und in differenzierter Bauweise 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosse: 

Seit ca. 1955

0,7-1,1 
0,8 -1,2 
Variabel. Als Hochhausbebauung zu taxieren, wenn alle 
oder einzelne Baukörper 10 Stockwerke überschreiten. 
Nach oben unbegrenzt. 

Kllrz vor 1960 setzte in der Schweiz die differenzierte oder reine Hoch
hausbebauung mit sehr grossen Baukörpern verschiedener Form für Wohnquartie
re ein. Als wichtigste Typen erscheinen die Turmhäuser mit im Verhältnis 
zur Höhe geringem Grundriss, und die Scheibenhäuser, die in der Front 
länger sind als hoch. In Wohnquartieren hielt man sich an Ausnützungs
ziffern, die in der Regel netto 1,2 nicht übersteigen. Zufolge des gerin-
gen Bedarfs öffentlicher Strassen besteht oft kein grosser Unterschied 
zwischen BAZ und a. Angestrebt wurde möglichst viel verkehrsfreie Grünfläche 
bei relativ hoher Ausnützungsziffer, ferner Vermeidung von Monotonie bei 
Bebauung grosser Flächen. In der differenzierten Bebauung werden Baukörper 
vel'schiedener Geschosshöhe und Dimensionen gemischt. Als Hochhausbebauung 
bezeichnet man Bebauungen, deren Geschosszahl 10 übersteigt. Immerhin 
müssen Scheibenhäuser mit 8 bis 10 Geschossen in der feingliedrigen Land
schaft der Schweiz auch schon als sehr grosse Baukörper angesprochen werden. 

Das Bauen in grossen und übergrossen Baukörpern wirkt sich im Landschafts-
·bild sehr auffällig aus, besonders dann, wenn die Baukörper weiss getüncht
sind, und hat viel dazu beigetragen, das Gefühl aufkommen zu lassen, die
Schweiz sei ein übervölkertes Land. Dazu kommt der Verlust individuellen
Wohnens. Allgemein überschätzt man auch die Möglichkeiten höherer Ausnützung.
Je grösser die Baukörper, desto grösser der Schatten und desto grösser
müssen die Zwischenräume sein. Unbestritten dürfte sein, dass sich grosse
Baukörper, vor allem Turmh_äuser für Spi talbauten, Verwaltungen und auch
höhere Schulen eignen.
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Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl: 

seit ca. 1960 
0,7-1,0 
0,8-1,0 
4-10
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Hochhaus- und differenzierte Bebauungen mit Hochhäusern von über 10 Geschos
sen sollten nur in grössern Verhältnissen,in der Regel in städtischen Sied
lungen mit über 10'000 Einwohnern auftreten. Sonst wirken sie in ihrer Um
gebung fremd und erdrückend. Auch sollten nur grössere Flächen, die man 
empirisch auf mindestens 10 ha festlegen kann, gesamthaft überbaut werden. 
In kleineren Verhältnissen, können auch grössere Baukörper, differeLzierte 
Bebauungen und einzelne Gebäude von überdurchschnittlicher Höhe durchaus 
harmonisch wirken, aber sie dürfen gewisse Dimensionen nicht übersteigen und 
müssen auch in artreiner grösserer Einheit auftreten, nicht mit traditionel
len Bebauungen gemischt. Als lVIinimalperimeter müsste 1 ha gefordert w0rden. 
Als Baukörper kämen Reihenmiethäuser von 4-6 Geschossen, würfelförmige Bau
ten von höchstens 8 Geschossen und einzelne turmartige Bauten von kleinerem 
Grundriss von höchstens 10 Geschossen in Frage. 

Sn STÄDTISCHE BEBAUUNG NIEDERER AUSNUTZUNG 

Snv 

( BA Z -=::::::: 0 , 5 ) 

Aeltere Villenbebauung 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl: 

1800 - 1914 
0,2-0,4 
0,3-0,6 
2-3½

Das alleinstehende Landhm1s geht schon weit in die Zeit vor 1800 zurück. 
Doch müssen solche Bauten, die als herrschaftliche Sitze im politisch enge
ren oder auch bUrgerllch v, ei Lem f:;j_mie lü :S J scheinung treten, also auflge
sprochen einer bestimmten sozialen Schicht angehö::cen, der ländlichen Sied
lung zugeordnet werden. Erst von etwa 1840 an, mit der Aufhebung der Herr
schaftsverhältnisse und mit der sozialen Angleichung entstehen solche Bau-
ten in grösserer Zahl im Weichbild der Städte und bilden grössere Gruppen, 
bisweilen ganze Quartiere. Die Bauten sind durchwegs mehrgeschossig, 2-3-!- Ge
schosse und enthalten eine, häufig auch 2-2-} Wohneinheiten. Der Umschwung 
ist in der Regel nicht allzu gross, so dass mei�t recht hohe Ausnützungs
ziffern ermittelt werden können, auch brutto, da die Quartiererschliessungs
st:::"assen -- durchwegs in der Zeit vor dem Automobil verkehr entstanden --
meist schmal sind. Stilistisch herrscht grosse Vielfalt. Klassizistische 
Bauten der Zeit um 1840 ründ eher sel te:n. Stark vertreten sind an England 
erinnernde neu.gotische Formen mit steilen, ott kreuzfcirmig gestellten Gie
beln und Schieferbedeckung, Fassaden in Backstein oder Riegwerk, oft mit 
Efeu oder wilden Reben umrankt, ferner die von Frankreich beeinflussten 
neu-barockisierenden Typen mit Mansardendächern und verglasten Veranden, am 
Schluss der Periode auch Jugendstil. Als damals spezifisch schweizerisch 
empfundener Typ erscheint in der städtischen Bebauung auch das neuromantisch 



Sne 

66 

abgewandelte Chalet, besonders in dunkler Tönung des Holzes, sozial durch
aus dem Villenstatus entsprechend. Allgemeines Charakteristikum von Snv 
ist die starke Bepflanzung mit grossen Bäumen, worunter Tannen und aus
ländische Koniferen nicht selten sind. Hohe Einfriedungen der einzelnen 
Grundstücke, vorwiegend mit Grünhecken, Tannenhecken, Tujahecken usw. 

Die ältere Villenbebauung kann Bruttoausnützungsziffern von mehr als 0,5 
erreichen und ist dann mit dem Zeichen (Smv) zu belegen. Der Villenbebauung 
zuzuordnen sind auch da und dort auftretende zusammengebaute Trakte villen
ariiger Gebäude aus der Zeit vor 1914, sofern die Wohnungen dem Sozialstand 
der Villen entsprechen und individuelle Gärten besitzen, die so gross sind, 
dass die Ausnützungsziffer brutto für einen grössern Komplex unter 0,5 bleibt. 

Die neuere Zeit hat die Villa in diesem Sinne kaum mehr entwickelt. Zufolge des 
Personalmangels und der stark angestiegenen Baukosten sind auch Einfamilien
häuser sehr finanzkräftiger Eigentümer in ihren Dimensionen nicht mehr so 
verschieden von Einfamilienhäusern oder Zweifamilienhäusern weniger einkom
mensstarker Bewohner. Der Sozialstatus äussert sich mehr in der Grösse der 
Parzelle, wodurch niedrigere Ausnützungsziffern entstehen, ferner in der 
Ausführung und Ausstattung, zugehörigen Schwimmbädern und dergleichen. Diese 
Bauten sind folglich, zumal sie meist nicht in grösserer Zahl als ganze Be
bauungen auftreten, entweder der Kategorie der modernen Kleinhaus- und Garten
stadtbebauung oder der Landhausbebauung zuzuordnen. 

Neuere Gartenstadt- und Kleinhausbebauung mit vorwiegend freistehenden Häusern 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl: 

ab ca. 1910 
0,15-0,3 
0,2-0,4 
1-2½

Die Bewegung der Gartenstadt, in Grossbritannien um 1900 ausgelöst, hat in 
der Schweiz ihren Ausdruck vor allem in Kleinhausbebauungen mit freistehen-
den Häusern gefunden, die im Sinne einer sozialen Angleichung eine Fortset�ung 
der älteren Villenbebauung darstellen. Der Tiefstand der Landpreise und 
Baukosten in der Krisenzeit um 1930 erlaubte auch Arbeitern den Erwerb sol
cher Bauten. Das Bodeneigentum wurde dadurch sehr stark gestreut, was einen 
Faktor politischer Stabilität darstellte. Die Parzellen wurden kleiner 
(400-900 m2 ), aber auch die Gebäudegrundrisse und Stockwerkshöhen, beson-
ders auch der Ausbau der Dachgeschosse nahm ab, so dass die Ausnützungs
ziffern eher tiefer liegen als bei den ältern Villenbebauungen. Das Anstei-
gen der Landpreise und Baukosten seit 1950 verdrängte diesen Bebauungstypus 
weitgehend aus den grössern Städten in die Landgemeinden und ermöglichte ihn 
auch nur noch höhern Einkommensklassen. 

In den 20er Jahren entstanden noch häufig Bauten mit 2 bis 2½ übereinander
liegenden Wohnungen, gelegentlich Bauten mit 2 zusammengebauten mehrgescho:3-
sigen Einfamilienhäusern. 3eit den 1930er Jahren hat sich daß freistehende 
Einfamilienhaus als häufigster Typus durchgesetzt. Stilistisch zeigen die 
Bauten der Zeit mittelbar nach 1910 noch die Elemente des Jugendstils und 
allgemein, unter dem Einfluss der deutschen Architekturschulen, steile Sattel
dächer. Daneben traten, vor allem nach ]920, in Anlehnung an einheimische 
Vorbilder (bäuerliche "Stöckli") Gerschilddächer und Rundgiebel mit Holz
balkonen auf, ferner auch weiterhin Chaletbauten, nun in der Regel mit hellem 
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Holz und Balkonen und eher ftir bescheidenere soziale Ansprüche. Eher ver

einzelt waren in den 1930er und 40er Jahren Anlehnungen an Graubtindner-, 
Tessiner-, Walliser- oder Jura-Haustypen. Seit den 1930er Jahren erfreuen 

sich Bungalowtypen mit flachen Walmdächern besonderer Beliebtheit. F'lach

dachbau ten traten seit 1930 vereinzelt auf und wurden als avantgardistisch 

empfunden. Seit 1950 herrscht eine grosse Varietät, indem zu den bisherigen 

Typen vermehrt Flachdächer und neue Dachformen, wie Pultdächer und asymetri

sche Satteldächer mit Giebel- und Trauffrontstellung treten. Die Vielfalt 
wird als unästhetisch empfunden. Bestrebungen zur Vereinheitlichung ftihren 

aber in grösseren Bebauungen leicht zu Monotonie. 

In der Gartengestaltung dominieren bis in die 20er Jahre grosse Bäume, vor 
allem hochstämmige Obstbäume und ausgedehnte Gemüse- und Blumenbeete, so 

dass die Kleinhausbebauungen sich ländlichen Siedlungen recht gut integrier

ten. Seit den 1940er ,Jahren wandeln sich mit den Haustypen auch die Gärten 
zu einem eigenen Typus. Man bevorzugt grössere Rasenflächen, und lässt 

Gemtise- und Blumenbeete zurticktreten, als neue Elemente treten Schwimm-

blider auf, hochstämmige Obstbäume treten fast gan7-, zurtick gegentiber Birken, 

kleinen Föhren, Ahorn und ortefremden Zierbäumen und Ziersträuchern. Durch 

diese Veränderungen in der Gartengestaltung, in den neuen Bautypen und den 

oft grossen Ausdehnungen von Gartenstadtkolonien werden diese in ländlichen 

Räumen mehr und mehr zu Fremdkörpern. 

Eine besondere Variante der Kleinhausbebauungen stellen die Ferien- und Wochen

endhäuser an Seeufern und im alpinen Gebiet, neuerdings auch im Jura und 

höhern Mittelland dar. An Seeufern wirkt sich die ltickenlose lineare Aufrei

hung formal und funktional in höchstem Masse störend aus, im Hügelland. und 

Gebirge wirken die locker gestreuten Ferienhäuser, auch wenn sie sich der 

ortstiblichen Bauweise anpassen, bei traditionellen bäuerlichen Dorfsiedlun-

gen als unschöne Zersiedlung, bei traditionellen bäuerlichen Hofgruppen- und 

Streusiedlungen als unausgewogene Verdichtung. Die Zusammenfassung zu Ferien

dbrfern, die von der Erschliessung her funktionell ein richtiges Postulat 

darstellt, muss formal bei traditioneller Hofgruppen- und Streusie.dlung als 

Fehlmassnahme beurteilt werden. Hier stellen sich der Siedlungs- unu Land

schaftsplanung sehr heikle, aber nicht unlösbare Probleme, Probleme, denen 

man vielleicht bisher zu wenig Bedeutung beigemessen hat, weil sie unschein-
bar sind und man mit ihrer Lösung nicht viel Aufsehen erregen kann. 

Obgleich diese Bebauungen in ländlichen Verhältnissen vorkommen, rechnen wir 

sie den städtischen Si�dlungskomponenten zu, weil sie sozial dazu gehören, 

und in grö�rnerer Verbreitung in ländlichen Verhältnissen als Fremdkörper 

wirken. 

Snh Hochhausbebauung mit niederer Ausnützung 

Entstehung: 
BAZ 

a 
Geschosszahl: 

Zukunft? 

0 1 15-0,5

0,15-0,5 

11 bis unbegrenzt 

Es handelt sich um eiilen Bebauungstyp, der bisher nur wenig zur Anwendung ge

kommen, aber schon verschiedentlich postuliert worden ist. Der Typus gehört 

in verstädterte Gebiete oder Touristikgebiete, wo man an sich eine eher nie

dere Ausntitzung sieht, aber eine zusammenhängende, flächige Kleinha:1sbebauung 
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landschaftlich unschön und überladen wirkt. An sich städtisch zu entwickeln
de Seeufer oder Gebirgstallandschaften könnten mit Vorteil in dieser Weise 
bebaut werden, indem die Konzentration auf wenige hohe Baukörper mit ver
hältnismässig kleinem Grundriss durchsichtig wirkt und die Formen der Land
schaft zur Geltung kommen lässt. Grundsätzlich müssten solche Bauten frei, 
ohne geometrischen Raster in die Landschaft hineinkomponiert werden und 
dürften nur aufgrund sorgfältiger Studien im Rahmen von gesamten grössern 
Orts- und Gemeindeplanungen in bestimmten Raumtypen (z.B. S oder T) zuge
lassen werden, auf keinen Fall aufgrund von ad hoc erteilten Sonderbauvor
schriften für einzelne Parzellen zwischen traditionellen Bebauungen. 

Snw Waldstadtbebauung 

Entstehung: 
BAZ 
a 
Geschosszahl: 

Zukunft ? 
unter 0,5 

unter 0,5 
2-3

Beim Problem der Zersiedlung des Landes, die sich vor allem visuell unange
nehm bemerkbar macht, muss der Gedanke eingeworfen werden, ob städtische 
Siedlungen, insbesondere solche niederer Ausnützung nicht zur Erreichung 
bes8erer landschaftlicher Harmonie den Waldflächen statt den Landwirtschafts
flächen zu inkorporieren seien. Dabei ist nicht in erster Linie an Grosspro
jekte, wie die Waldstadt bei Zürich gedacht, die wohl zu Recht auf Widerstand 
stossen, sondern um eine Variation der Gartenstadt. Individuelles Bauen 
würde nicht stören. Keine Geometrie! Baumgruppen -- Wald -- Gebüsch statt 
der Rasenflächen. Statt Blumenbeete, wilde Brombeeren, Himbeeren, Heidelbe0ren, 
Ginster. Weniger Pflege, Kinder können auf dem Waldboden spielen. Aus Distanz 
erscheint nicht ein unschönes Konglomerat verschiedenartigster Häuschen, 
sondern eine Waldparzelle. Dazu wird auf lange Sicht noch Holznutzung möglich. 
Mit Bächen und Weihern könnten bezaubernde Landschaften entstehen. 

Einwände: Forstgesetz -- Schonung der Waldflächen. 
Aber: Es müssten nicht bestehende Waldflächen angegriffen werden, sondern die 
Siedlung neu angepflanzt werden. Eine erste Generation käme damit freilich 
noch nicht in den vollen Genuss der Waldstadt. Immerhin könnten rasch wach
sende Bäume, wie Birken, Ahorne schon bald die Siedlung ansprechend machen. 
Wo man Wald für Autobahnen geschlagen hat, ist da und dort die Frage er
laubt, ob es nicht besser gewesen wäre, die Autobahn ausserhalb des Waldes 
zu führen und dafür Siedlungsteile in den Wald zu verlegen. Das absolute 
Tabu des Waldes für die Siedlung muss überprüft werden, bei aller Wahrung 
der Unantastbarkeit einer bestimmten Waldfläche. Die Bepflanzung einer Wald
stadt erfüllt qualitativ und quantitativ bis zu einem gewissen Grade die
selben Funktionen wie eine entsprechende Waldfläche. 

Einwände: Mangelnde Besonnung -- Brandgefahr. In Skandinavien sind Klein
hausbebauungen im Wald gang und gäbe, bzw. die Kleinhausgärten sind so 
dicht mit Waldbäumen bepflanzt, dass ganze Stadtquartiere wie Wald aussehe�1. 
Klagen über mangelnde Besonnung sind nicht bekannt, obschon die Einfalls
winkel des Sonnenlichts ungünstiger sind, und die Waldbrandgefahr scheint 
auch nicht entsprechend zu sein. Arosa hat übrigens in seiner Kurortentwick
lung seit über sieben Jahrzehnten eine Art Waldstadtbebauung angestrebt und 
auch realisiert, wobei bedeutende Flächen Waldes aufgeforstet wurden. 
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Auch an Seeufern, wo der allmählich aufwachsende Auenwald nicht als Wald 

taxiert wurde, haben sich ähnliche Siedl ungr3f'ormen entwickelt. Insbesonde

re für die ästhetische Bewältigung des Ferienhaus- und Zweitwohnungsprob

lems in Landschaftsschutzgebieten und Touristikgebieten könnten Waldstadt

konzeptionen zweckmässig sein. 

4.5. TYP I SIE RUN G D ER 

L A N D L I C H E N S I E D L U N G 

ALLGEMEINES 

Ländlich ist nicht identisch mit landwirtschaftlich. Das Ländliche beinhaltet 

einen ganzen Komplex von funktionalen und formalen Siedlungselementen, die 

früher ausschliesslich oder vorwiegend den Dörfern, im Gegensatz zu den 

Städten eigen waren. Neben den landwirtschaftlichen Bauten gehörten zum 1änd

lichen Bereich ein reiches Spektrum ländlicher Gewerbe, wie Hufschmi8den, 

Sattlereien, Seilereien, Rechenmacher, KorbmaGher, Mühlen, Sägemühlen. 

Käsereien etc. Auch Landwirtshäuser zeigten in der Regel andere baulj_che For

men als Stadtwirtshäuser. Das ländliche PfaTrhaus aus städ tischcn Vorbildern 

entstanden, hat sich zu eigenen Typen entwickelt. Zum ländlich6L Siedlungsbe

reich gehört auch das, was sich baulich im Zusammenhang mit Heiründ1 rntrie 

entwickelt hat, wie das Appenzeller Bauernhaus mit dem typischen Webkeller 

oder der Zürcher Oberländer "Flarz". Auch das ländliche Kaufhaus entwickel-

te eigene freistehende Typen, ebenso waren Landschulhäuser als freistehende, 

meist in Holz oder Riegwerk errichtete Bauten von Stadtschulhäussrn, die als 

Steinbauten oft in die füiuserzeilen integriert waren, grundsätzlieh ver

schieden. 

All das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ländliche Gewerbe und Heimindu

strie sind weitgehend ausgestorben. Auch die Käserei bildet sich in kleine-

ren Wohnorten zur Milchlibernahmestelle zurück. Was an dffentlichen ur1d ge

werblichen Bauten in nichtstädtischen Siedlungen noch gebaut wird, unter

scheidet sich im Stil nicht von dem, was in Stadtquartieren entsteht. Es gibt 

daher nur noch einen modernen Bautypus, der sich vom städtischen untarscheidet, 

niimlich den landwirt.schaftlichen Bau, streng genommen nur der landwirtschaft

liche Wirtschaftsbau, der Wohnbau hat sich auch dem städtischen Kleinhaus 

angeglichen. Will man den Charakter ländlicher Siedlungen erhalten� so bleibt 

zur Zeit anscheinend nichts, als den historischen Baubestand als solchen zu 

erhalten und dafür zu sorgen, dass neuer Zuwachs entweder ferngehalten wird

oder sich sehr unauffällig gebärdet. Die Tradition des Weiterwachsens der 

historischen Bau.typen scheint -- mindestens bei den ·gegenwärtigen Strömungen 

in der Architektur -- abgerissen zu sein. 

Dies lässt sich zum Teil auch funktionell begründ:' ,i � Die Wirtschaftsformen 

des Landbaus haben sich grundlegend geändert. Bra· 1 �hte man einst ein grosses 
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Dach, um die Garben von der Ernte bis zum Dreschen darin einzulagern, geht 
das Getreide heute vorn Mähdrescher auf dem Feld unmittelbar in die Ueber
nahrnestelle. Immerhin dürften die "Funktionalisten" nicht das letzte Wort 
haben, in dem Sinne, dass wegen der veränderten Bedürfnisse der Landwirt
schaft nicht der gesamte historische ländliche Baubestand beseitigt werden 
und durch moderne Zweckbauten ersetzt werden muss. Es gibt zwischen Form 
und Funktion zwar Beziehungen, aber keine Zwangsläufigkeit. Es sind genug 
Beispiele erbracht, wo alte landwirtschaftliche Bautypen ohne überrnässige 
Kosten sehr gut und unter Wahrung der äussern Form den modernen Anforderun
gen angepasst worden sind. Es gibt auch gute Beispiele, wo landwirtschaft
liche Bauten unter Wahrung ihres äussern Habitus einer andern Funktion, 
beispielsweise dem Wohnen, zugeführt wurden. Es gibt auch viele Beispiele 
neu errichteter landwirtschaftlicher Bauten, die an die traditionellen For
men angelehnt worden sind. Die Situation zwingt aber, planerisch eine klare 
Ausscheidung zu treffen, wo alter Baubestand zur Wahrung des gesamten Land
schaftscharakters erhalten werden soll und erhalten werden kann, bzw. wei
terentwickelt werden soll, und wo er zugunsten moderner landwirtschaftlicher 
und städtischer Typen grundsätzlich aufgegeben werden soll. Es gibt keine 
Frage, ob alt oder neu. Es gibt nur die Frage, wo alt und wo neu. Wir kommen 
dadurch-;-ur Ausscheidung der Raumtypen A (Agrarraum) einerseits und L und� 
(traditioneller Landwirtschaftsraum und traditioneller Berglandwirtschafts
raum) anderseits. Es scheint auch, dass über diesen ganzen Fragenkomplex 
nicht das letzte Wort gesprochen ist und das Postulat nach 1- und B-Räumen 
mit Erhaltung bzw. Weiterentwicklung der traditionellen Bauformen keines-
wegs unrealistisch ist. Einmal sind bei den modernen landwirtschaftlichen 
Bautypen nicht nur Erfordernisse des Betriebes und der Kosten im Spiel, 
sondern in hohem Masse auch psychologische Faktoren und Modeströmungen. Die 
Landwirtschaft handelt aus einer psychologischen Defensivstellung heraus und 
will ihre Daseinsberechtigung durch betonten Modernismus zur Schau tragen und 
dadurch auch der nachwachsenden Generation die Landwirtschaft attraktiver 
machen. Es zeigt sich aber, dass die Landwirte, auch der jüngeren Generation, 
in vielen Teilen der Schweiz durchaus Sinn haben für den Wert und die Schö�� 
heit traditioneller Bauernhäuser und es vorziehen, bei Renovation oder Neu
bau in der Tradition zu bleiben, sofern man ihnen den wirtschaftlichen Weg 
dazu weist. Wir haben dies bei zahlreichen Bestandesaufnahrnen von land
wirtschaftlichen Siedlungen im Gespräche mit jungen Landwirten immer wieder 
feutgestellt. Bisweilen wird ihnen dieser Weg durch Beratung und Gesetz
gebung geradezu verbaut. Häufig ist auch bei der Zerstörung des traditionel
len ländlichen Siedlungsbildes nicht böser Wille, nur Unkenntnis im Spiel. 
Eine intensive Zusammenarbeit der Meliorationsämter und landwirtschaftlichGn 
Beratungsstellen mit Bauernhausforschung, Siedlungsforschung und Heimat
schutz könnte viel bessere und wirtschaftlich tragbare Lösungen zeitigen, 
die nicht einen schroffen und demonstrativen Bruch mit der Tradition bedeu
ten. 

Die traditionellen Siedlungen sind aber ausserordentlich mannigfaltig, und 
sie sind im Laufe der Zeit auch stetem Wandel unterworfen gewesen. Es können 
folglich nictt allgemeine Regeln aufgestellt werden, wie die traditioneller 
Landwirtschaftsräume planerisch weiterzuentwickeln sind. Wir versuchen im 
folgenden eine Gliederung in die wichtigsten Siedlungstypen, mit dem Vorbe
halt, dass die Verhältnisse an jedem Ort durch Kenner der historischen Sied
lungs- und Bautypen überprüft werden müssen. Esscheint aber doch so zu se:.rn, 
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dass sich für den praktischen Gebrauch einige Grundregeln und Richtwerte 
herausarbeiten lassen. 

Der Siedlungsanteil an der Fläche (SA) 

Es hat sich bei unsern Untersuchungen gezeigt, dass bei noch einigermassen 
ursprünglich, d.h. landwirtschaftlich erhaltenen Siedlungen, die Fläche, 
welche von der Siedlung im Verhältnis zur zugehörigen Wirtschaftsfläche 
eingenommen wird, einen charakteristischen Wert darstellt. Wird dieser Wert 
durch Zuwachs stärker verändert, empfinden wir das landschaftliche Gleichgewicht 
als gestört. Praktisch hat es sich gezeigt, dass in der Regel nicht �ie 
Brutto- und nicht die Nettosiedlungsfläche genommen werden kann, da diese 
bei ländlichen Dorfsiedlungen kaum unterschieden werden können. Man nimmt 
als Siedlungsfläche (SF) -- ähnlich wie das in der neuen Arealstatistik 
1972, Fig. 3 getan wird -- einfach die Fläche, die von den Bauten ein3e-
nommen ist, samt ihren Vorplätzen, Gärten, eingeschlossenen Verkehrsflächen, 
Hofstätten usw. Auch als Bezugsfläche kann nicht eine der in den Richtlinien 
des ORL für Orhiplanungen definierten Flächen (z.B. Bruttofläche) gewählt 
werden, weil bisweilen in einer Gemeinde heterogene Wirtschaftsteile liegen, 
z.B. ein Weinbauerndorf am See mit zugehörigen Weinbergen und im Hinterland
Bauernhöfe mit Graswirtschaft. Auch die landwirtschaftliche Betriebsfläche
kann nicht ohne weiteres als Bezugsfläche gewählt werden; denn bei alpinen
Siedlungen gehören zur landwirtschaftlichen Betriebsfläche auch Alpwbiden,
die auf die formale Struktur des Siedlungsgefliges im Tal nur einen ndttel-
baren Einfluss haben. Insbesondere liegen die Alpen von Taldörfern biswei-
len im eigenen, bisweilen aber in einem ganz andern Gemeindegebiet, so dass
bei Einbezug die willkürlichsten Werte entstehen würden. Wir führen daher
den Begriff der massgeblichen :B1läche (MF) ein. Die für die Ermittlung des
Siedlungsanteils massgebliche Fläche ist die Gesamtfl�che der Gemeinde, in
begriffen Siedlungsfläche (SF), inbegriffen Verkehr, soweit nicht in der
Arealstatistik besonders ausgeschieden, abzüglich Waldflächen, Sörmnei·ungs
weiden, grössere Wasserflächen (gemäss Arealstatistik), Fels-, Firn- und
Eisflächen und grössere Flächen natürlicher Vegetation, ab½üglich ferner
landwirtschaftliche Siedlungs- und Nutzflächen, die andern Siedlungen mit
heterogener Landwirtschaftsstruktur innerhalb des Gemeindegebietes zuge-
ordnet sind. Massgeblich soll die Arealstatistik sein. Werte anderer Sta
tistiken, z.B. der landwirtschaftlichen Betriebszählungen, dürfen nicht mit
diesen Werten vermischt werden, da sie nach ganz andern Gesichtspunkten
erhoben werden (Teile der Betriebsfläche ausserhalb der Gemeinden auch
zum Betrieb gezählt). Unter den dargelegten Voraussetzungen gilt

SA%== 
SF·lOO 
, M.F

Der Siedlungsanteil charakterisiert nicht die Grönse der Siedlungen. Es 
kann bei weit auseinanderliegenden grossen Siedlungen und näher zusammen
liegenden kleinern Siedlungen derselbe Wert entstehen. Es müssen da11er 
noch zwei andere Werte ermittelt werden: Die Grösse der Siedlungen und der 
mittlere Siedlungsabstand (DS). 

Die Grösse der Siedlungen 

Flir die Erfassung der Grösse einer traditionellen ländlichen Siedlung zie
hen wir die Zahl der Betriebe der Zahl der Häuser vor. Denn da je nach 
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vorherrschendem Haustyp alle Funktionen unter einem Dach vereinigt oder 
unter selbständigen Firsten untergebracht sind, anderwärts bisweilen auch 
bei Einhaustypen doch noch zu jedem Hof mehrere Kleinbauten gehören, wie 
Speicher, Ofenhaus, Altenteil, fällt die Zählung der Häuser bei ungefähr 
gleich grossen Siedlungen und gleich grosser Wirtschaftsfläche ganz unter
schiedlich aus. Abgesehen davon ist die Zahl der Betriebe bei Feldaufnahmen 
leichter zu ermitteln. Als Betriebe können auch ländliche Gewerbe, wie 
Gasthäuser, Metzgerei, Bäckerei, Schreinerei, ferner die zentralen Dienste, 
wie Kirche und Schule gezählt werden, nicht aber reine Wohnhäuser, die 
ländlicher Siedlung grundsätzlich fremd sind. Herrschaftliche Landhäuser 
waren in den meisten Fällen mit einem Landwirtschaftsbetrieb verbunden. 

In Anlehnung an inländische Studien und auch ausländische Systematiken 
unterscheiden wir: 

a) Gruppensiedlungen

-- Hofgruppe:

-- Weiler: 

-- Dorf: 

-- Grossdorf: 

2 - 3 Betriebe, zuweilen mit zugehörigen 
Kleingebäuden 3 - 10 Häuser 

4 - 9 Betriebe, mit zugehörigen Kleinge
bäuden 4 - 30 Häuser 

10 - 30 Betriebe, mit zugehörigen Klein
gebäuden bis zu 100 Häuser 

über 30 Betriebe, mit zugehörigen Klein
gebäuden bis über 200 Häuser 

b) Einzelsiedlungc� (Ei�zelh0fsiedlungen)

Eine Einzelsiedlung enthält nur die Gebäude eines Betriebes: Diese
kbnnen angeordnet sein als

-- Einhof: 

Paarhof oder 
Zwiehof: 

--� Streuhof: 

Allr 11
1unktionen unter einem Dach oder doch 

zusaiumengebaut. 

Zwei selbständige Gebäude, in der Regel 
Wohnteil und Wirtschaftsteil, neben einander 
oder in der Axe angeordnet. 

Mehrere Gebäude, Wohnhaus, Stall mit Heuscheune, 
Speicher, Heuställe, Heuschober, Stadel, über 
die ganze Betriebsfläche gestreut. 

Als Streusiedlung (im Gegensatz zu Streuhof) bezeichnen wir ein Siedlungs
bild, bei dem die Häuser, gleichgültig ob Einhöfe, Zwiehöf e oder Streuhöfe, 
in weitgehend rogelmässiger Verteilung, ohne deutlichere Verdichtung über 
die ganze Produktionsfläche in einer bestimmten Dichte streuen. Einzelhof
siedlungen und Hofgruppensiedlungen haben eine geringere,Streusiedlungen 
eine grössere Streudichte (siehe unten). Die ausgesprochensten Streusiedlun
gen entstehen bei Streuhöfen. 

Die Gruppensiedlungen können sein: 

-- locker: Abstflnde zwischen den Gebäuden in der Regel grösser 
als Dimensionen der Gebäude 

-- dicht: AbsUinde der Gebäude in der Regel kleiner als Di
memüonen eines Gebäudes, Gebäude aber noch frei
stehend 
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Gebäude zusammengebaut, nur da und dort DuTch
gänge. 

Die Dichte der Siedlung könnte im Prinzip durch die Bebauung�,ziffer 

BZ =
.LG 

SF 
brutto ermittelt werden. (�G = Summe aller Grund

rissflächen. SF = Siedlungs
fläche). 

Weitere Aufgliederungen können gemacht werden nach den Haustypen. Dies kann 
aber hier nicht systematisch geschehen, sondern nur verallgemeinernd im 
Zusammenhang mit den wichtigsten Siedlungstypen. 

Der mittleTe Siedlungsabstand (DS2 

Er ist ein weiterer Wert zur Charakterisierung eines Siedlungsgefüges. Er 
ist das arithmetische Mittel der Abstände von ,jeder Gruppensiedlung zu 
jeder nächstgelegenen. Topographische Verhältnisse und Verkehrslinien spie
len dabei keine Rolle. Grosse Waldflächen dagegen sind nicht zu berhcksich
tigen. 

Die Streudichte 

Zur Charakteristik von Einzelhof und Streusiedlungsgebieten eignen sich 
Siedlungsanteil und mittlerer Siedlungsabstand nicht. Sie wären zu aufwen
dig in der Ermittlung und es entstünden zu grosse Unsicherheiten etwa in 
der Bestimmung der Siedlungsfläche. Hier kommt man der Sache besser bei 
durch Ermittlung und Festlegung der Streudichte: 

Bei Einzelhöfen und Hofgruppen: Zahl der Einzelhöfe/km
2 

. / 2und Hofgruppen1km 

Bei Streusiedlungen: Zahl der Gebäude/krn2 

(unter Weglassung kleinster Ge
bäude, wie Hühnerhäuser, kleine 
Schweinestölle, Bienenhäuser usw.) 

Diese Begriffe und Werte geben die Voraussetzung zur Charakteristik der 
wichtigsten ländlichen Streusiedlungstypen der Schweiz. Wir bezeichnen 
alle ländlichen Siedlune;en mit 1. Darunter die traditionellen mit t, die 
modernen mit m, weitere Unterscheidungen mit einem dritten Buchstab(n. 
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DIE TRADITIONELLEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN SIEDLUNGSTYPEN 

Dorfsiedlung im Gewannflurgebiet 

Der Gewannflur sind historisch Dörfer zugeordnet, die bis um 1800 in der 
Regel 10-20 eigentliche Bauernbetriebe umfassten. Dazu kamen seit dem 
17. Jahrhundert oft viele Dutzend Klein- und Kleinstbetriebe von Taglöh
nern, Handwerkern und Dorfschulmeistern. Die Dörfer sind meist locker. Der
Siedlungsanteil ist heute in der Grössenordnung von 5-13%, sofern man ge
mäss der Arealstatistik 1972 alle Hofstätten zur Siedlungsfläche zählt.
Bei starkem Vorherrschen von Getreidebau (Westschweiz) hält sich der Sied
lungsanteil innerhalb von 5-8%. Die Siedlung war ursprünglich durch eine
Einfriedung (Etter) gegenüber der Flur klar abgegrenzt. In den unter-
suchten Beispielen hält sich der Etterbezirk in der Regel im Rahmen von
weniger als 5% der massgeblichen Fläche. Die Errichtung von Bauten war nur
innerhalb des Etters zugelassen. Später waren allerdings Ausnahmebewilligun
gen, etwa zur Errichtung von Taglöhnerhäuschen auf Allmend- oder Rodungs
land häufiger. Der mittlere Siedlungsabstand bewegt sich in der Grössen
ordnung von 1,7 bis 2,2 km.
Die Haustypen der Gewannflursiedlung sind regional verschieden, aber immer
durch eine starke Komponente von Getreidebau geprägt. In der Westschweiz
(Genf, westliche Waadt) kommen Steinbauten mit Satteldächern oder relativ
wenig geneigten Gerschilddächern vor, gelegentlich gemischte Stein-Holzbau
ten, die Dörfer sind bisweilen geschlossen. Im freiburgischen und östliche1L
Waadtländer Mittelland erfolgt der Uebergang zum Holzbau, in der Regel
Ständerbau. Die Bauten sind gross, langgestreckt, mit Sattel- oder Gerschild
dach. Im bernischen Seeland, Oberaargau und Unteraargau dominierte ursprüng
lich das Hochstudhaus mit steilem, strohgedecktem Walmdach, später abge
wandelt in das Halbwalmdach, oft mit Schindeln bedeckt, und dann in das
Rundgiebelhaus, mit Ziegeln bedeckt, bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts
als traditioneller Bauernhaustyp weiterentwickelt und neu erricht�t. Die
Taldörfer des Kettenjuras, die dem Gewannflurtyp zuzuordnen sind, zeigen
seltener den Jurahaustyp mit der breiten Giebelfront und wenig geneigtem
Dach, häufiger einen Steinhaustyp mit Trauffront gegen die Strasse und
Satteldach oder Gerschild auf der schmalen Giebelseite. Im Tafeljura er
scheinen die Gewannflurdörfer dicht oder zusammengebaut mit Wohnbauten
aus Stein mit recht stark geneigten Satteldächern mit Trauffront gegen die
Strasse. Das zusammenwachsen von Wohn- und Wirtschaftsteil ist durch unter
schiecUiche Firsthöhen oft noch gut erkenntlich. Im Gebiet um die Stadt
Basel erscheinen ähnliche Bauten, aber in Fachwerkbau. Zu grösster Ent
faltung gelangte der Fachwerkbau im nördlichen Kanton Zürich und im Thurgau
mit langgestreckten, oft sehr grossen Bauernhaustypen mit mehreren Geschos
sen und allen Funktionen unter einem Dach. Für den Ortspl.aner w1ire bei
allen Gewannflurdörfern zu wissen, dass sie nicht, wie in der ältern
Literatur zu lesen, "Haufendörfer" mit wahllos hingestreuten Häusern sind,
sondern oft recht systematisch angelegt, entweder an einem Strassenkreuz,
einer Strassengatel, einem Strassenviereck, seltener einem Strassendreiec�(.
Daraus ergibt sich eine Raum- und Gruppenwirkung, indem die Fronten gegen
einander schauen, Giebel und Firste nicht gleich gerichtet sind. Es kommt
dazu, dass mehrere der historischen Haustypen der Gewannflursiedlung, vor
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allem das Walmdachhaus und das Jurahaus seit dem 18. Jahrhundert einen Front
wechsel von der Trauffront zur Giebelfront durchgemacht haben, so dass bei 
Baubestand aus verschiedenen Perioden der Wechsel der Firste für solche 
Dörfer geradezu charakteristisch ist. Auch dort, wo zu den Grossbauten Klein
bauten kommen, wie Altenteil, Speicher usw., unterscheiden sich diese häufig 
durch die Firstrichtung von Grossbauten. 

Moderne Ortsplaner können historisch gewachsene Gewannflurdörfer am besten 
kaputt machen, wenn sie auf dem Reissbrett parallele Erschliessungss�rassen 
ziehen und einheitliche Firstrichtung vorschreiben. 

Dorf- Weiler- und Einzelhofsiedlung im Gebiet grossflächiger Blockfluren 

Dörfer sind in dieser Siedlungszone verhältnismässig selten. In der Regel 
sind es Kirchdörfer mit wenigen landwirtschaftlichen Betrieben, dafür mehr 
Handwerk und Dienstleistungen. Das Schwergewicht der Landwirtschaftsbetrie
be ist in Weilern zusammengefasst mit eingestreuten Hofgru� oder Einzel
höfen. Der Siedlungsanteil an der Fläche ist ungefähr derselbe wie bei den 
Gewannflursiedlungen, hält sich eher in einem mittleren Rahmen da diG 
Graswirtschaft neben dem Getreidebau eine grössere Bedeutung hat. Es er
mitteln sich Werte von 8-11%. Dagegen sind die mittleren Siedlungsabstände 
kleiner, in der Grössenordnung von 1,5 - 1,8 km, wobei die Einzelhöfe nicht 
berücksichtigt sind. Die Haustypen entsprechen ungefähr denjenigen im 
Gewannflurgebiet. 

Hofgruppen- und Einzelhofsiedlung mit arrondierter Betriebofläche 

Mit zunehmender Höhe und stärkerem Relief treten im schweizerischen Mittel
land Dörfer und Weiler zurück, und es dominieren Hofgruppen und Einzelhöfe, 
wobei jedem Betrieb im Prinzip eine arrondierte Wirtschaftsfläche, also 
nur eine einzige Parzelle zukommt, die oft auch ein Stück Wald enth�ilt. 
Der Einzelhof ist ursprünglich, die Hofgruppe oft nachweisbar durch Real
teilung entstanden. In der Regel liegt im Gemeindegebiet als Zentrum ein 
Kirchdorf, in der Regel in tieferer Lage, im Tal. Für das Emmentaler Hügel
land ist charakteristisch, dass z.T. aus Tradition der Getreidebau noch 
einen verhältnisrnässig grossen Anteil der Flur ausmacht. Im Entlebuch 
und höheren Freiburger Hügelland tritt der Ackerbau sehr stark zurück, 
und es vollzieht sich rasch der Uebergang zum nordalpinen und nördlich sub
alpinen Graswirtschaftsgebiet, das andere Haustypen aufweist. Im Jura gibt 
es auch Einzelhofgebiete, und zwar im Kettenjura in einer Zwischenlage 
zwischen Tal und Höhenzug in 900-llOOm, im verflachten Plateaujura (Frei
berge und Teile des Neuenburger Juras) gemiscbt mit Dorf- und Weiler;;ebieten. 
Zufolge der andern Wirtschaftsform, stärkerenBetonung von Graswirtschaft 
und extensiverer Bewirtschaftung wegen der Hohenlage sind diese Siedlungen 
weniger dicht gestreut. 

Die Dichte der Streuung beträgt im Mittel: 

EmmeDtaler Hügelland 
Höheres Freiburger Mittelland 
Kettenjura 
Pl.ateaujura 

9 

7 

5 

5 

Einze1höfe/km
2 

II II 

II II 

11 II 
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2Bei Hofgruppensiedlungen des Emmentals kommen wir auf 5 Hofgruppen/km 
oder einen Siedlungsanteil von 4-6% mit mittleren Siedlungsabständen 
von 520m. 
Die Einzelhof- und Hofgruppensiedlung ist vor allem bei grösserern Gelände
relief und offener Landschaft mit Ackerbau (Emmental) gegen fremde 
Siedlungselemente äusserst empfindlich. Es ,ist typisch, dass die Kleinbau
ten alle in die Hofgruppen und Einzelhöfe integriert sind und dass diese -
durch die Quellvorkommen bedingt -- fast ausnahmslos in Mulden liegen, nie 
an exponierten und auffälligen Punkten. Die Einzelhoflandschaften des Juras 
mit geringem Relief und stärkerer Vegetationsbedeckung (Wald, Wytweiden) 
sind im allgemeinen etwas weniger empfindlich. 

Ltr Reihen- und Kettendorfsiedlungen des Hoch.jura 

Lts 

Im Neuenburger und Waadtländer Hochjura erscheint ein sonst in der Schweiz 
nicht vorhandener Siedlungstyp. Es handelt sich insofern um eine Einzel
hofsiedlung, als im Prinzip jeder Betrieb arrondiert ist, also nur eine Par
zelle aufweist. Die Häuser sind aber alle linear einer Talstrasse entlang 
aufgereiht, und zwar oft einseitig, da in der flachen Talmulde häufig Torf
moore liegen, die sich als Siedlungsflächen nicht eignen. Bisweilen liegen 
die Häuser recht nah beisammen (50-lOOm). Dann sind die Parzellen relativ 
schmale Streifen, die, durch Mäuerchen und Hecken getrennt, rechtwinklig 
von der Strasse in die Landschaft hinaus laufen. Der Typus nähert sich 
dann den ostdeutschen Waldhufendörfern. Anderwärts sind die Betriebsflächen 
mehr quadratisch und die Abstände von Hof zu Hof grösser �00-400m; Ketten
dorf). Da es sich um alte Heimindustriegebiete handelt, haben sich die Re�
hendörfer zum Teil schon seit dem 18. Jahrhundert durch nicht landwirtschaft
liche oder kl.einbäuerliche Häuser, die aber im Typus von den landwirtschaft
lichen nicht sehr abweichen, zu eigentlichen Strassendörfern verdichtet 
(z.B. La Sagne). Diese Dörfer können folglich auch noch heute verdichtet 
oder beliebig verlängert werden, ohne dass der Charakter dadurch wesentlich 
verändert wird. Falsch aber wäre es, wenn man die Siedlung als Streusied-
lung seitlich ausbrechen oder haufenförmige Ansammlungen entstehen liesse. 
Das gilt natürlich nur dann, wenn man das Gebiet einem Gebietstypus zu-
teilt, in welchem man das traditionelle Siedlungsbild erhalten will. 

Die nordalpine und nördlich subalpine Streusiedlung 

Sie ist funktional sehr stark mit der Viehwirtschaft verbunden. Die Land-· 
schaft wird behe:rrscht von Mähwiesen und Heimweiden. Aecker erscheinen nur 
·sporadi8ch. Charakteristisch flir die nordalpine und nördlich subalpine
Streusiedlung ist, dass der Talbetrieb flächenmässig relativ klein ist und
ciurch einen alpwirtschaftlichen Teil ergänzt wird, der häufig in korpora
tivem Besitz ist. Das führt dazu, dass auch bei zusammengebauten Höfen di.A
Streudichte der Bauten wesentlich höher ist als bei Einzelhöfen und Hof
gruppen mit stärkerem Ackerbauanteil und ohne Alpwirtschaft, so dass ein
ganz anderes Siedlungsbild entsteht. Wir ordnen deshalb hier einfachheit3-
halber auch Siedlungstypen.zu, bei denen die verschiedenen Gebäude (Wohn
haus, Stall, Scheune) zu einem Gebäude zusammengewachsen :3ind oder unmittel
bar beisammen stehen, wie das im Gebiet von Appenzell und Togeenburg sehr
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häufig und auch in Teilen des Berner Oberlandes vorkommt. Die klassische 
nordalpine Streusiedlung ist aber dadurch gekennzeichnet, dass die Gebäude, 
die zu einem Betrieb gehören, über die ganze Fläche des Talbetriebes in 
Form von Feldställen, Heuscheunen und Heuställen streuen, wodurch eine 
noch höhere Dichte der Streuung entsteht. Es ist in diesem Falle richtig, 
für die Ermittlung der Streudichte nicht den Hof, sondern das Haus (Gebäude) 
zugrunde zu legen. Welches Prinzip zur Anwendung kommt, wird dadurch aus
gedrückt, dass man schreibt: "Einzelhöfe/km211 oder "Gebäude/km211

• Im .?;wei
felsfall und zur Vergleichbarkeit mit andern Siedlungstypen ermittle man 
beide Werte. 

Wir haben als charakteristische Werte für gut erhaltene nord.alpine Streu
siedlungen mit wenig Fremdbestand ermittelt: 

Appenzell (bei Gonten) 
Zentralschweiz (bei Kerns) 
Berner Oberland (bei Lenk) 
Berner Oberland (bei Saanen) 

15 - 25 Höfe/km
2 

2 
43 Gebäude/km 
49 Gebäude/km2 

104 Gebäude/km
2 

Die Ermittlung erfolgt zweckmässigerweise nicht Quadratkilometerweise, 
sondern in einem grössern Bezugsperimeter (Gemeinde), aber unter Weglassung 
der Teile, die nach unserer Definition nicht zur "massgeblichen Fläche" ge
hören, ferner unter Weglassung von eigentlichen Dorfsiedlungen, die tradi
tionell bereits in die Streusiedlung eingeschlossen sind und unter WAglas
sung von Teilen, die durch Fremdbestandteile (Ferienhäuser!) bereits nicht 
mehr die ursprüngliche, landwirtschaftlich -- funktionell bestimmte Dichte 
haben. 

Will man solche Siedlungstypen -- die zugleich auch den Landschaftutyp be
stimmen -- in ihrem traditionellen Charakter erhalten, kann der Zuwachs, der 
vielleicht hier, zufolge des Fremdenverkehrs stärker sein muss, auf zwei 
Arten integriert werden: 

a) durch Zusammenfassung in Gruppensiedlungen, wie sie traditionsgemäss
innerhalb der Streusiedlung auftreten, aber unter Wahrung der traditionel
len Bauweise (Holzbau! F'irstrichtungen einheitlich oder im Wechsel, je
nach örtlich vorherrschendem Typus), oder

b) durch einzelne Ill'lltegration in die Streusiedlung, sofern die Erschliessung
und Abwasserbeseitigung einwandfrei gelöst werden kann, aber ohne die Grös
senordnung der Streudichte zu überschreiten und unter strenger Einhal
tung des Haustyps, vor allem auch in der Grösse.

Werden diese Regeln nicht beachtet, entstehen sehr unsch�ne, verdichtete 
Streusiedlungen, die aber doch keine Dörfer sind, so vor allem in den 
Fremdenverkehrsgebieten (z.B. Schönried, Adelb6den, Grindelwald, �enzer
heide). In Schönried (Berner Oberland) ermittelten wir im Ferienhausgebiet 
eine Streudichte von 689 Gebäuden/krn2 -- also eine ganz andere Grössenord
nung als in der landwirtschaftlichen Streusiedlung. 



78 

Ltsd Dörfer innerhalb der nordalpinen Streusiedlung 

Ltk 

Seit ältester Zeit, in welcher Siedlung überhaupt klarer fassbar ist, sind 
in die nordalpine Streusiedlung auch Dörfer, selten Kleinstädte einge
schlossen. Diese Dörfer sind aber in der Regel nicht primär im Zusammen
hang mit landwirtschaftlichen, sondern mit andern Funktionen entstanden, 
wie Saumverkehr über Pässe, Schiffsverkehr über Seen, Fischerei, Markt
funktionen, Viehhandel usw. Gemeinsam ist ihnen, dass sie keine oder nur 
eine geringe landwirtschaftliche Bezugsfläche aufweisen, so dass es keinen 
Sinn hätte, hier Siedlungsanteil oder mittlere Siedlungsabstände ermitteln 
zu wollen. Fischerdörfer konnten, z.B. an einem See, der gross und fischreich 
genug war, in fast beliebiger Dichte auftreten. Die Physiognomie der Fremd
sied.lungen im nordalpinen Streusiedlungsgebiet ist sehr unterschiedlich. 
Passdörfer sind häufig als Strassendörfer mit starkem Anteil von Gasthäusern 
entwickelt, Fischer- und Schifferdörfer als eigentliche Haufendörfer, dicht 
ohne Skelett eines ältern Strassennetzes, bei Schifferdörfern bildet aller
dings die vom See wegführende Strasse unter Umständen eine Achse. 

Eine andere Kategorie von historischen Gruppensiedlungen innerhalb des 
Streusiedlungsgebietes sind alte Verwaltungs- und Dienstleistungsdörfer, 
Zentren von Heimindustriegebieten, und die im 19. Jahrhundert entstandenen 
Fabrikindustriedörfer. Sie werden gesondert betrachtet. 

Die Siedlungen der kleinflächigen Blockflurgebiete 

Hier treten in der Regel dichte oder geschlossene Haufen- bisweilen auch 
Strassendörfer mit einer grossen Zahl von Gebäuden auf, da die verschiedenen 
Funktionen in der Regel auch unter verschiedenen Firsten untergebracht sind. 
In einzelnen Fällen sind die Firste gleichgerichtet (z.B. im Wallis in der 
Fallinie, in Weinbauerndörfern längs der Strasse), in andern Fällen, im 
Wallis, Tessin und Engadin, in typischem Gefüge wechselnder Firstrichtung. 
Bei Neubauten sollte �iesen Strukturen Rechnung getragen werden. Im Unter
wallis, Tessin und in den Rebbaugebieten der Westschweiz sind die Häuser in 
der Regel aus Stein gebaut, im Oberwallis, obern Tessin, Urserntal, 
Vorderrheintal, Prättigau und andern Teilen Graubündens herrscht der Block
bau in Holz vor, bisweilen mit gemauertem Küchenteil. Im Engadin tritt die 
für dieses Gebiet charakteristische Mantelbauweise auf (Blockbau mit Mörtel 
verkleidet und verputzt). Die Dächer sind durchwegs verhältnismässig weni� 
geneigte Satteldächer, ursprünglich mit Schindeln oder Steinplatten be
deckt. Diese Charakteristiken gelten für die Talsiedlungen mit Weinbau, 
wie für die Dauersiedlungen mit Getreidebau auf Terrassen und in hochge
legenen Tälern. Bisweilen erscheint, besonders im Oberwallis, zusätzlich 
zur Dorfsiedlung in der Getreidebau- und Mähwiesenzone eine Streusiedlung, 
indem Kornstadel (Kombination von Getreidescheune und Feldstall), Heuställe 
und Heuscheunen über die ganze Acker- und Wiesenfläche streuen. Diese 
Streusiedlung hängt, wie übrigens auch im Nordalpengebiet, mit den frühern 
Transportproblemen zusammen. Die Unwegsamkeit liess das Einbringen von 
Korn und Heu vom Feld in den Hof im Sommer als unrationell erscheinen. 
Korn und Heu wurden daher in Feldscheunen eingelagert. Im Winter wurde da0 
Vieh im Turnus in den Heuställen untergebracht, bis das Heu aufgebraucht w�r 
(Stallwechsel) oäer das Heu wurde mit Schlitten aus den reinen Heuscheunen 
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tn den Hof geführt. Das Korn wurde in den Feldscheunen gedroschen und erst 
dann in den Hof oder in die Mühle geführt. Die Maiensässe (Monti im Tessin, 
Mayens im Wallis) sind entweder dichte Dörfchen, bisweilen Streusiedlungen. 
Die Alpsiedlungen können Dörfchen sein oder aus einzelnen grossen Hütten 
bestehen. 

Der Siedlungsanteil bei den Tal- und Terrassensiedlungen mit Getreideriau 
ist eher niedriger als bei Gewannflursiedlungen, weist aber von Ort zu Ort 
grössere Unterschiede auf. Es ergaben sich bei Stichproben folgende Werte: 

Mehrere Kreise in Graubünden 
Goms 
Tieferes Rhonetal mit Spezialkulturen 

(Intensivlandwirtschaft) 

4 - 8% 
4 - 18% 

8 - 13% 

Heute ist das mehrstufige Wirtschaftssystem in starker Auflösung begriffen. 
Insbesondere Maiensässdörflein und Monti werden aufgegeben. Es bietet sich 
hier örtlich eine Chance, alten Baubestand in Ferienhäuser und mietbare 
Ferienwohnungen überzuführen. Die Gefahr, dass durch wilde Bebauung mit 
Ferienhäusern aller Baustile das Landschafts- und Siedlungsbild vollständig 
V8rdorben wird, ist überaus gross. An vielen Orten ist dieser Prozess bereits 
weit fortgeschritten. 

Alpsiedlungen 

Als solche bezeichnen wir die nur temporär bewohnten Siedlungen, die den 
Sömmerungsweiden im Alpengebiet, Jura und höheren Mittelland zur,eordnet 
sind, inbegriffen die Siedlungen, die im Frlih- und Spätsommer aJs Zwischen
stufe aufgesucht werden (Maiensässe, Mayens, Monti). Den Maienslissen, ins
besondere den Monti im Tessin, waren früher auch vermehrt Miihwiesen und 
Aecker zugeordnet. Gewisse Alpen dienen auch nicht dem Weiden des Viehs, 
sondern der Heugewinnung (Heualpen, Mähalpen). 

Die Alpsiedlung kann grundsätzlich drei Formen haben: 

Lae 1) Grosse cünze1ne Sennhütten. 
Sie treten dort auf, wo das Vieh einem einzelnen Sennen zur Sömmerung über
geben wird, während die Familie im Tal bleibt. In früherer Zeit wan-:n Küher 
ein eigener Stand. Sie besassen keinen Talbetrieb sondern nur eine g�osse 
Herde, die im Winter mit gekauftem Heu nomadisierend durchgehalten wurde. 
Heute sind Alpen diesen Typus in der Regel in Privatbesitz und Llbernehmen 
Vieh in Pension oder sind Korporativbesitz mit einem bezahlten Hirten. Die 
Alpen mit grossen Sennhütten -- fast alle vom gleichen Typus miL grossen Walm
dächern -- sind fast im ganzen Alpengebiet, Jura und mittelländischen Alpen
gebiet verbreitet, oft gemischt mit andern Typen. Diese Sennhütten können 
Prototypen abgeben flir Aussenstationen des Gastgewerbes in Gebieten.wo man 
die Einpassung des Fremdenverkehrs in die traditionelle Landschaft anstrebt. 

Lad 2) Alpdörfchen. 
Sie treten dort auf, wo die ganze Familie oder doch ein Teil jeder Familie 
die Ortsveränderung auf die Alp mitmacht. Jede Familie hat dann ihre Alp
wohnung, in der Regel auch mit eigenem Stall. Die Dörfchen sind in der Regel 
dicht, die Bauten vertältnismässig klein. Bisweilen gehören auch Kapellen 
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zu den Alpdörfchen. Maiensässiedlungen sind in der Regel als Dörfchen , 
bisweilen auch als Streusiedlung entwickelt. Verbreitung: Vorwiegend 
Wallis, Tessin, Graubünden; seltener im Nordalpengebiet. Die Alpdörfchen 
werden heute mehr und mehr verlassen, da die Transhumanz ganzer Familien 
zurückgeht (Schulbesuch der Kinder!) zugunsten der Alpbewirtschaftung 
durch einzelne Sennen. Verlassene Alpdörfchen können unter Umständen 
touristisch genutzt werden oder Vorbild abgeben für neu errichtete, aber 
landschaftlich eingepasste Ferienhausdörfer statt der regellosen Ueber
bauung der Alpen mit oft stillosen Ferienhäusern. 

Las 3) Alp-Streusiedlung. 
Sie ist eine Variante von 2, ebenfalls in Gebieten, wo die ganze Familie oder 
ei•n Teil jeder Familie auf Maiensässe und Alp zieht. Allgemein sind Alp
Streusiedlungen weniger dicht als Tal-Streusiedlungen, da die Nutzung ex
tensiver ist. 

Kleinelemente der historischen ländlichen Siedlung 

Dazu zählen wir kleine Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Siedlung, 
in die Landschaft integriert sind, wie kleine Kapellen, Weg- und Gipfel
kreuze, Gedenkstätten, Kreuzweg- und andere Prozessionsstationen usw. Sie 
tragen im allgemeinen dazu bei, den ästhetischen Wert einer Kulturlandsch&ft 
zu vermehren, haben oft künstlerischen Wert und sind schutzwürdig. Ein Pro
blem ist in gewissen Gebieten, ob diese Tradition mit modernen Kunstelementen 
fortsetzbar ist oder als etwas Abgeschlossenes betrachtet werden muss. 
Unserer persönlichen Auffassung nach, sind Bildstöcke, Kultstätten, Weg
kapellen aus Beton, Glas, Stahlbauelementen und Kunststoff neben wert-
voll0n historisch gewachsenem Siedlungsbestand nicht Fortsetzung einer 
Tradition, sondern Fremdkörper. 

1� MODERNE LANDWIRTSCHAFTLICHE SIEDLUNG 

Sie entspringt den technischen Anforderungen einer modernen, rationalisier
ten und mechanisierten Landwirtschaft. Wohnbau und Wirtschaftsgebäude sind 
grundsätzlich getrennt. Wohnbauten entsprechen städtischen Kleinhäusern 
für 1-2 Familien. Wirtschaftsbauten sind so gebaut, dass sie in verhält
nismässig kurzen Zeitspannen amortisiert und laufend den sich verändern-
den Bedürfnissen der Landwirtschaft angepasst werden können. Charakteristisch 
sind Längsställe s wenig geneigte Sattel- oder Pultdächer, Backstein für 
Stall teil; Uebriges Welleternit, seltener Holz, Dach Welleternit; in der 
Regel Futtersilos, die allerdings auch innerhalb der Scheunen aufgestellt 
werden können. Zu den modernen Landwirtschaftselementen gehören auch niedere, 
langgestreckte Eterni tbauten für Geflügel- und Schweinehaltung grössern �-'.tils. 

Die modernen landwirtschaftlichen Siedlungen bilden in vorwiegend ebenen 
Gebieten mit durch Melioration gewonnenen Flächen und geometrischem Wegnetz 
eine harmonische und eigenständige Einheit. Dagegen vertragen sie sich nur 
schlecht mit traditionellem Baubestand, und die wenig geneigten Dächer 
wirken disharmonisch in offenen Landschaften mit stärkere�, feingliedrigem 
Relief. Hier sollten bei landwirtschaftlichen Neubauten andere, der Landschaft 
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und dem traditionellen Siedlungscharakter besser angepasste Bautypen ent
wickelt werden. Die normale Siedlungsform der modernen Landwirtschaft ist 
in der Schweiz der im Zuge der Güterzusammenlegung ausgesiedelte Einzelhof. 

Moderne Alpsiedlungen harmonisieren in der Regel besser mit der Umgebung 
und traditionellen Alpbauten, da in vielen Gebieten die ältern Alphütten 
und Alpställe ebenfalls langgestreckte niedrige Bauten mit wenig geneigten 
Dächern waren. Dies gilt allerdings nicht für das westschweizerische Nord
alpengebiet mit seinen grossen Sennhütten mit grossen, schindelgedeckten 
Walmdächern. 

NICHTLANDWIRTSCHAFTLICHE LÄNDLICHE BEBAUUNGEN 

Wir sprechen hier nur von "Bebauungen", nicht von "Siedlungen", weil diese 
Bebauungen nicht ganze Dörfer oder Weiler ausmachen, sondern nur Teile 
von diesen. Fischer, Schiffer- und Passtransitdörfer wurden bereits im Zu
sammenhang mit den landwirtschaftlichen Siedlungen aufgeführt. 

Wertvolle Kernbebauung lHndlicher Zentren 

Sie hat sich vor allem in der Nordostschweiz in Verwaltungszentren und Zen
tren der Heimindustrie in Länderkantonen entwickelt. Anderwärts hafteten 
diese Funktionen an Städten. Der Unterschied zu Altstadtbebauungen besteht 
darin, dass bei den Gebäudetypen die Herkunft aus bäuerlichen Gebäudetypen 
in der Regel noch deutlicher sichtbar ist. In diesem Falle dominiert 
auch der Holzbau (Appenzell, Gais). Bisweilen treten aber auch steinerne 
Palasttypen auf (Trogen). Die wertvolle Kernbebauung ländlicher Zentren 
stellt etwas vom Kostbarsten in den Siedlungsbildern der Schweiz dar und 
ist in höchstem Grade schutzwlirdig. Die Bautypen stellen höchste Ent
wicklungstufen der betreffenden Grundtypen dare Die ganze Erscheinung setzt 
zu ihrer Entstehung sehr besondere politische, wirtschaftliche und soziale 
Bedingungen voraus, die nur selten erflillt waren, so dass solche Bebauungen 
eher Ausnahmen darstellen. 

Wohnbebauung ländlicher Industrieorte 

Dass die Industrie in der Schweiz, insbesondere in der Nordostschweiz, 
aber auch im OLer-- und Unteraargau in hohem :Masse ländlichen Ursprungs ist, 
wurde bereits dargelegt ( 2 .11. S. 33 und 34). E �3 ist daher richtig, die 
zugehörigen Wohnbauten auch unter den historischen ltindlichen Bebauungstypen 
auLrnführen. 

Lti In der Phase der Heimindustrie unterschieden sich die Wohnbauten d. r Heimar
beiter zunächst nicht grundsätzlich von den landwirtschaftlichen Bauten, 
indem die Arbeiter zugleich Kleinlandwirte waren. Charakteristisch sind die 
Webkeller in den Kleinbauernhäusern der Nordostschweiz, besonders Toggenburg, 
Appenzell und Zürcher Oberland. Im Zürcher Oberland entstanden sodann 
die F1arzhä.user, als eher reiner Industriearbeiter-Wohntyp, in der Hegel zwei
geschossige Bauten rrü t wenig geneigtem Satteldach, hi:1.ufig zusammengebaut 
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mit der Schmalseite und Traufseite gegen die Strasse. Im Gebiet der Walm
dachhäuser können die "Taunerhäuser" (Taglöhnerhäuser) auch hier zuge
ordnet werden, Kleinausgaben der grossen Bauernhäuser, mit Walmdach oder 
Halbwalm und nur kleinem Scheunen- und Stall teil. Sie waren die Behausungen 
ländlicher Handwerker und Heimarbeiter und traten bisweilen in Gruppen auf. 
Flarzhäuser und Taunerhäuser gehören heute zu den Seltenheiten, besonders 
wenn sie noch in Gruppen vorhanden sind und müssen, als Dokumente früherer 
Sozialzustände,geschützt und erhalten werden. Dies ist nicht besonders 
schwer, da sich diese Bauten zum Wohnen eventuell auch als Zweitwohnungen 
im ländlichen Raum eignen. Alle diese Bebauungstypen ordnen wir den länd
lichen Bebauungen zu. 

Mit der zunehmenden Fabrikindustrie kamen eigentlich städtische Bebauungs
typen in die Dörfer. Zunächst jener Typ, den wir unter den städtischen 

Shi Bebauungen als ältere Vorstadt- und ländliche Industriebebauung charakteri-
Smi siert haben. Die durch die Industrie eingeleitete Nivellierung zeigt sich 

in der starken typologischen Uebereinstimmung von der Nordostschweiz bis in 
den Berner und Neuenburger Jura. Dieser Typus kann als Uebergangstypus 
zwischen städtischer und ländlicher Bebauung angesprochen werden. 

Bei starkem Wachstum der Industriebevölkerung und hohem Grade der Industriali
sierung trat um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert in den Industriedörfern 

Shq auch eigentliche städtische Quartierbebauung mit hoher Ausnützung auf. 
In kleinern Orten fanden oft nur einzelne isolierte Wohnblticke Eingang. Dia 

Sne 1920er und 30er Jahre brachten auch den Industriedörfern die Kleinhaus-
Smq kolonien, und seit 1950 halten die modernen städtischen Quartierbebauungen 

mit mittlerer Ausnützung in fast allen nicht mehr rein landwirtschaftlichen 
DöTfern Einzug. Der Charakter der ländlichen Siedlungen ist damit vermischt 
worden. Wir ordnen theoretisch und in den Karten diese Typen der städtischen 
Bebauung zu, auch wenn sie im ländlichen Raum auftreten. 

Lmz Mischbebauung ländlicher Zentralität 

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein waren die zentralen Dienste in ländlichen 
Verhältnissen sehr schwach entwickelt: Kirche, Pfarrhaus, Gasthaus, Schul
haus, da und dort Gewerbebetriebe, wie Mühle, Säge, Reibe, Stampfe, Oele. 
Die Gewerbebetriebe waren in der Regel an Bächen abseits der Dörfer. Seit 
deu1 Beginn des 200 Jahrhunderts treten zentrale Dienste stärker in den 
grössern Dörfern auf. Auch ohne oder mit nur wenig Industrie entwickeln 
sich ländliche Zentren mit Dienstleistungen aller Art: Geschäfte, Käserei, 
Praxen von Aerzten, Zahnärzten, Tierärzten, Anwälten und Notaren, Mechaniker, 
Velohändler, Sanitär-Installateure, Elektriker, Maler und Tapezierer, 
Coiffeur, Bankfilialen, Lagerhäuser landwirtschaftlicher Genossenschaften, 
PostbUro, Tankstelle, Tea Room, Kino, eigene Gebäude für Gemeindeverwaltung, 
Feuerwehr, Garagen usw. In grössern Dörfern und Kleinstädten machen alle 
diese Bauten zusammen mit den zugehörigen Wohnbauten des gewerblichen und 
tertiären Mittelstandes eine schwer zu charakterisierende, sehr uneinheitliche 
Mischbebauung aus, die sich durch ihre Heterogenität, die extreme Mischung 
der Funktionen, und die geringere Grösse der Bauten von der städtischen 
Bebauung unterscheidet und insofern als typisch ländlich angesprochen werden 
muss, wenn auch dieeinzelnen Bau.typen der städtischen Bebauung entnommen 
eind. Der formale Bestand ist teils der ältern Vorstadtbebauung, teils der 
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ältern Villenbebauung, teils der neuern Kleinhausbebauung verwandt, aber 

mit dem Unterschied, dass die Gebäude zu einem grossen Teil Geschäfte und 

Gewerbebetriebe enthalten und nicht in artreinen Gruppen, sondern fast 

nur einzeln erscheinen, gemischt mit landwirtschaftlichen Bauten und mit 

in Geschäfts- und Gewerbebauten transformierten landwirtschaftlichen Bauten. 

Die Ausnützungsziffer ist in der Regel mittel oder sogar niedrig. In 

jüngster Zeit haben sich :Ln diese Bebauung auch einzelne Re:Lhenmiethäu.ser 

und grössere Geschäftshäuser gemischt. Diese Bebauung kann nicht einmt:tl 

als Dorfkernbebauung angesprochen werden; denn sie ist meist über das 

ganze Dorfgebiet zerstreut. Wenn auch die Wohnqualität meist durchaus gut 

ist, sind diese Bebauungen ästhetisch doch sehr unerfreulich. Sie haben den 

Charakter und die Schönheit der meisten Dörfer zerstört, aber müssen nun 

als Tatsache hingenommen werden. Planerisch stellen sich fast unlösbare 

Probleme. Auf längere Sicht müsste eine Entflechtung angestrebt werden, 

indem die Landwirtschaftsbetriebe im Zuge von Güterzusammenlegungen ausge

siedelt werden. Zu schützen gibt es in der Regel nicht mehr viel ausser ei

nigen kleinen Baugruppen, wie Kirche, Pfarrhaus, Pfrundscheune, altes Gast

haus. Bei einzelnen wertvollen Bauernhäusern, die in völlig fremde Umgebung 

gerat8n sind, müsste Versetzung in ein J?reilichtmuseum erwogen werden. 

Das ü.brige müsste als Wohn- und Gewerbezone allmählich zu einem einheit

licheren modernen Dorfkern umgestaltet werden. 

Ll� Das Landhaus 

Hier wird nicht von "Bebauung" gesprochen. Denn das Landhaus im eigentlichen 

Sinne darf per definitionem nur einzeln auftreten. Das Landhaus ist histo

risch nur einer sozialen Oberschicht zugeordnet. Es ist ein grosses, herr

schaftliches Gebäude mit Garten oder Park frei in landwirh:chaftlicher Um

gebung, bisweilen mit einem Landwirtschaftsbetrieb verbunden. Es hat sein 

Vorbild bereits in der römischen Villa und im Mittelalter ;3einen Vorläufer 

in der befestigten Burg. Mit dem 16. Jahrhundert löst sich der ländliche 

Herrenstock -- zunächst noch mit Stufengiebel und Treppenhaustürmchen --

aus dem }!1ormal bereich der Festung und kulminiert im freien Patrizier-Land-

si tz des 18 . .  Jahrhunderts. Im 19. ,Jahrhundert baut die neue Industrie-Ober

schicht v0:.!'.'mehrt Landhäuser, die meist mehr von einem bürgerlichen Villen

st:Ll hergeleitet sind. Bisweilen wird, auch gerade in der neuesten Zeit, 

wieder auf den Landhaus- und Schlossstil des 18. Jahrhunderts zurückgegriffen. 

Es stell� sich die Frage, ob das Landhaus im reinen Sinne in der mod9rnen 

Planung noch Platz hat. Indern in den neuen Planungs- und Baugesetzen von 

Bund und Kantonen jede nicht landwirtschaftliche Bebauung ausserhalb der 

Bauzonen unterbunden werden soll, können keine Landhämjer mehr gebaut wer-

den, es sei denn, sie seien mit einem eigentlichen Landwirtschafts1atrieb 

verbunden. Trotzdem ist nicht abzustreiten, dass schön konzipierte I,and

häuser den Wert einer Landschaft beträchtlich erhcihen können. Das Landhaus 

ist aber, da es stets eine Privilegierung einzelner Personen voraus□etzt, 

im Rechtssystem einer modernen, auf Gleichheit beruhenden GesellschLft nicht 

unterzubringen. Man behilft sich etwa da, wo man aus bestimmten Gründen Land 

in die Bauzone einteilen muss, aber aus landschaftlicher Rticksicht keine 

dj_chtere Bebauung zugelassen werden kann, mit der Schaffun� von ''Landhaus

��", d .h. Einfami.LLenhauszonen mit sehr nied.rir�er Ausnü tzungsziffer, 
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häufig mit nur einem Vollgeschoss und vorgeschriebener minimaler Parzellen

grösse. Dadurch entsteht ein neuer ländlicher Bebauungstyp, der aber in 

seinem Wesen einen Widerspruch enthält, indem die Landhäuser nun als 

Gruppenbebauung auftreten. 

4.6. TYP I S I E RUN G DE R 

I N D U S T R I E 

ALLGEMEINES 

Aus praktischen Gründen bilden wir keinen besondern Abschnitt über die 

Formalkategorien der Industrie. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, fassen 

wir die Formalkategorien gleich mit ihren charakteristischen Funktional-

und Strukturmerkmalen zu Typen .zusammen. Auch hier muss aus den vielfältigen 

Kombinationsmöglichkeiten eine überschaubare Auswahl der wichtigsten effek� 

tiv auftretenden Typen getroffen werden. Ziel der Typisierung ist, die

jenigen Industrietypen zu definieren, die sich für die Zuordnung zu den 

einzelnen Raumtypen eignen. Wir ordnen hier auch Anlagen des Grosshandels, 

des Verkehrs und der Materialgewinnung zu, wie Grossverteilzentren, 

Grossgaragen, Grosskiesgruben, Bergwerke, Brennstofflager, Baggeranlagen, 

usw. Diese Anlagen sind zwar keine Verarbeitungsstätten im engeren Sinn, 

fol'.'mal aber und ihren Immissionen nach durchaus der Industrie vergleichbar. 

BEGRIFFE 

Un.ter störenden Industrien verstehen wir Betriebe, welche Lärm, Rauch, Abgase 

oder nicht klärbare Abwässer, dauernd oder zeitweilig grossen Verkehr er

zcagen, oder auch Betriebe, deren Anblick durch die Art der Gebäude und An

lagen, Deponien von Material und Abfällen und dergleichen in der Landschaft 

oder in der Wohnsiedlung als Fremdkörper wirken. Für die Toleranzgrenzen 

der störenden Immissionen sind die Normen der zuständigen Amtsstellen mass

geblich. Hinsichtlich Lärm ist aber insbesondere zu bemerken, dass die ob

jektive Messbarkeit in dB weniger massgeblich ist als das subjektive Em

pfinden. Die Argumentierung, ein startendes Flugzeug erzeuge z.B. auf 200 m 

weniger dB als eine singende Nachtigall auf 50 m, ist falsch, weil die 

Nachtigall subjektiv das Gefühl eines ästhetischen Erlebnisses und der 

N'3.turverbundenhei t auslöst, während das Flugzeug an beruflichen Stress er-• 

innert. Es ergibt sich daraus aber auch, dass die Störungsempfindungen je 

nach Personengruppe verschieden sind. Bergbewohner, die urtter dem Eindruck 

leiden, wirtschaftlich zu kurz gekommen zu sein, empfinden technische Ge

räusche als höchst willkommen, ja verbinden sie geradezu mit Erlösungsvor-
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stellungen zu einem bessern Dasein. Stadtbewohner, die unter dem ständigen 
Lärm technischer Einrichtungen leiden, empfinden solchen Lärm in Gebieten, 
wo sie sich erholen wollen, in höchstem Masse als störend, auch wenn er 
objektiv recht gering ist. Dasselbe gilt für den Anblick. Der Anblick 
technischer Anlagen in ländlichem oder Naturgebiet erweckt beim wirtschaft
lich benachteiligten Land- oder Bergbewohner unter Umständen positive, 
beim Stadtbewohner oder dem um seinen Beruf besorgten, wirtschaftlich bes�er ge
stellten Landbewohner Gefühle der Unlust, die sich auf sein körperliches Be
finden und die Erholung nachteilig auswirken. Allgemein kann man fest-
stellen, dass sich in grossen Teilen Westeuropas in den letzten zehn Jahren 
unter dem Eindruck einer objektiven oder auch nur vermeintlichen Ueberbe
völkerung, Ueberindustrialisierung und Umweltbedrohung die psychologische 
Einstellung zu technischem Lärm verschlechtert hat. Möglicherweise sind 
daran auch objektiv feststellbare physiologische Schädigungen (Lärmem�find
lichkeit) beteiligt. Das führt uns dazu, den Begriff der störenden Indu-
strie recht weit zu fassen. 

Die Begriffe Gross-, Mittel- und Kleinindustrie erstrecken sich nach dem 
Gebrauch der Statistik ausschliesslich auf die Zahl der Beschäftigten. In 
Uebereinstimmung mit ELSASSER, Industrieflächenbedarf, Studienunterlage Nr.2, 
ORL, Zürich 1970, bilden wir in schweizerischen Verhältnissen folgende 
Gruppen� 

Grossindustrie: 
Mittlere Industrie: 
Kleine Industrie: 

Betriebe mit � 500 Beschäftigten 
Betriebe mit 50 - 499 Beschäftigten 
Betriebe mit ...::::::: 50 Beschäftigten 

Formal, für die Wirkung im Siedlungs- und Landschaftsbild, ist al.lerdings 
weniger die Zahl der Beschäftigten, als die Grösse der Anlagen massgeblich. 
Diese ihrerseits ist abh�ngig von der Menge und dem Gewicht der benötigten 
Rohstoffe und der hergestellten Zwischenprodukte oder Fabrikate. In schweizeri
schen Verhältnissen können wir folgende Zuordnungen machen: 

Schwere Industrie: 

Metallverhüttung, Gie::1serei grösserer Teile, Stahlwerke, Walzwerke filr 
grosse Metallteile. Zementfabrikation, Bauelemente. Schwerchemie (z.B. Petro
chemie, Karbid- und Düngerherstellung, Holzchemie), Erdölraffinerie. Grosse 
Masch:inenindustrie (Turbinen, Generatoren, 'Transformatoren, Schiffsn;-:,toren, 
Lokomotivbau). 

Mittelschwere Industrie: 

Mittlere Chemie (z.B. Farben), Holzbau, Sägerei, Sperrplatten, Papier, 
mittlere Maschinen, Werkzeugmaschinen, Automobilmontage, Lebensmittelindustrie, 
(Zucker, Konserven 1 Müllerei), mittlere Elektroindustrie, Baukeramik, Ziege
lei, KUchen- und Haushaltapparate, grafisches Gewerbe. 

Leichte Industrie: 

Uhren, Elektronik, kleine elektrische Apparate, Optik, Peinmecha.nik, pharma
zeutische Iüdustrie, Textj_l- und Bekleidungsindustrie, Schuhindustrie, 
Schreib- ur,d Hechenma:::;chinen, Haushal tkeramik. 
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Schwere Industtien sind im allgemeinen kapitalintensiv, flächenintensiv, 
störend und beschäftigen vorwiegend männliche Arbeitskräfte. Einige schwere 
Industrien sind auch arbeitsextensiv und beschäftigen wenig qualifizierte 
Arbeitskräfte, sind volkswirtschaftlich strukturell eher ungünstig. Andere, 
vor allem grosse Maschinenindustrie, sind arbeitsintensiver, vor allem 
forschungsintensiv und benötigen viel qualifizierte Arbeitskräfte, sowohl 
in der Fabrikation wie in der Forschung und Projektierung. Es ist folglich 
hier noch eine Aufgliederung vorzunehmen. 

Mittelschwere Industrien können sowohl störend wie wenig störend sein, die 
störenden Typen überwiegen jedoch. Ebenso gibt es kapital- und arbeitsinten
sive, wie auch in beider Hinsicht extensivere Betriebe. 

Bei den Leichtindustrien überwiegen die nichtstörenden, ebenso die kapital
und arbeitsintensiven Betriebe. Die Textilindustrie, die bisher sehr arbeits
intensiv war, aber vor allem ungelernte oder angelernte Arbeitskräfte be
schäftigte, ist im Begriff, einen Strukturwandel durchzumachen im Sinne 
der Automation und Reduktion auf weniger aber qualifizierte Arbeitskräfte. 
Die Uhrenindustrie, die bisher sehr arbeitsintensiv war, und viel qualifi
zierte Arbeitskräfte beschäftigte, schreitet ebenfalls durch Automation 
zum Personalabbau. Dadurch wird man auch in den Lei.chtindustrien inskünftig 
mit wesentlich höherem Bedarf an Bruttogeschossfläche je Arbeitskraft rechnen 
müssen. 

Allgemein sollte in der Schweiz als einem Lande mit knappen Reserven an Land, 
Rohstoff, Energie, Wasser und Arbeitskräften eine bewusste Verlagerung nach 
den leichten Industrien hin stattfinden. Das führt uns dazu, bei den Modellen 
von Gebietstypen in der Zuordnung der Industrie leichten und mittleren wenig 
störenden Industrien eher eine Vorzugsstellung einzuräumen. Eine möglichst 
hohe industrielle Autarkie ist im Zeitalter der industriellen Integration 
Europas ohnehin nicht mehr aufrechtzuerhalten, wenn sich auch einige typisch 
schweizerische schwere Industrien (Maschinen, Lokomotiven) behaupten werden. 

Es ergeben sich für die Zuordnung zu einzelnen Gebietstypen folgende Industrie
gruppen. Zur Zuordnung zu einer Gruppe brauchen die Bedingungen nicht alle 
erfüllt zu sein. 

INDUSTRIE TYPEN 

Ise Schwere arbeitsextensive Industrie 

Flächenintensiv. Mindestens 3 ha Fläche je Betrieb. Gebäude und Fabrikatio1,s
a�Jagen bis .:::::::=- 40 m Höhe. Störend. Fabrikationshallen:::=:::,,,. 100 m Länge. 
Oft Rohranlagen und Förderbänder zum Transport innerhalbdes Areals. Deponien 
und LageE. In der Regel relativ viel NBF je Arbeitskraft. Intensiv an Roh
stoff und Energie. 

z.B. Zementfabrikation, Bauelemente, Schwerchemie, Zellulose, Erdölraffinerie,
gr0sse Lebensmittelindustrie(z.B. Zuckerfabrik), Erzverhüttung, Giesserei
grosser Stücke, Fahrzeug- und Maschinenmontage.
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Schwere oder grosse arbeitsintensive Industrie 

Gebäude und Fabrikationsanlagen .=,,,30 m Höhe und .::::::> 100 m Länge. 
Mindectens 2 ha Fläche je Betrieb. In der Regel störend. Arbeitsintensiv. 
In der Regel ===-500 Arbeitskräfte. Viel technisches und wissenschaftli
ches Personal. Im Durchschnitt weniger NBF je Arbeitskraft als Ise. 

z.B. Grosse Maschinenindustrie, Chemie, Fahrzeugbau mit eigener Entwicklung,
grosse Elektroindustrie, gewisse arbeitsintensive und forschungsintensive
Zweige der Lebensmittelindustrie.

Grosse, arbeitsintensive Leichtindustrie 

Fabrikareal in der Regel 2 ha. Arbeitskräfte 500. Bauten gross, 
100 m Länge, Höhen bis über 40 m. Viel technisches und wissenschaft

liches Personal. Kapitalintensiv. Praktisch keine Lager und Deponien. In 
der Regel viele Parkplätze. Formal Wohn- oder Verwaltungsbauten angenähert. 

z.B. Grossbetriebe der Uhrenindustrie, Feinmechanik, Optik, Werkzeugmaschi
nen. Elektronik, Schreib- und Büromaschinen, Pharmazeutik, ev. Forschungs
abteilungen anderer Industrien.

Mittlere, arbeitsextensive st�rende Industrie 

Anlagen von 1 bis ::::::==- 3 ha. Gebäude und Fabrikationsanlagen 20 - 30 m Höhe; 
Längen 60 - 80 m. Ev. Hochkamine. Verhältnismässig grosse Lager und Depo
nien. Intensiv an Rohstoff und Energie. Verhältnismässig wenig Arbeitskräfte. 
Hoher Prozentsatz ungelernter oder angelernter A:rbei tskräfte, relat:i v wenig 
Personal in Forschung und Entwicklung. 

z.B. Kleinere Zement- und Gipsfabrikation, Ziegelei, Baukeramik, kleine
Betriebe flir Bauelemente, kleinere Giesserei, Holzindustrie, Sperrplatten,
Isoliermaterial, Montage von Baumaschinen, Papierfabrikation.

Mittlere
7 

arbeitsintensive, wenig oder nichtstörende Industrie 

50 - 499 Beschäftigte. Fabrikationsgebäude und Verwaltungsgebäude 40 -60 m 
Länge, 10 - 20 m H6he. Wenig oder keine Lagerflächen und Deponien. Energie
unc. rohstoffextensi v. Bisher oft relativ viel wenig ausgebildete Ar-bei ts
kräf ce, Abbau durch Automation.Kapitalintensiv -- oder EntwicklunL dazu 
vorauszusehen. Fabrikations1gebäude in Dimensionen und Aussehen Wohn- oder 
Verwaltungsbauten ähnlich. 

z.B. Mittlere Betriebe der Uhrenindustrie, Feinmechanik 9 Optik, Aprarate
fabrikation, kleinere Maschinen, kleinere Elektroindustrie und EleKtronik,
Grafisches Gewerbe, gewisse �weige der Lebensmittelindustrie (Milch, Schoko
lade, Schachtelkäse), Verpackerei, Giesserei kleiner Teile, Buntmetall
giesserei 1 Automatisierte Mittelbetriebe der Textilindustrie.
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Kleine, arbeitsextensive störende Betriebe 

Kleinere Gebäulichkeiten, aber grössere störende Lager und Deponien bis 
zu 1 ha. Beschäftigte-==:::.:::: 50. 

z. B. Kleinere Bauunternehmungen, Autoabbruchbetriebe, Altstoffverwer
tung, Farben- und Lackfabriken. 

Kleine arbeitsintensive, nichtstörende Betriebe mit qualifizierten 

Arbeitskräften 

Gebäudelängen max. 40 m, Gebäudehöhen max. 10 m, entsprechend etwa Wohnzone 
W 3, Aeusseres der Gebäude Wohnbauten ähnlich, Beschäftigte-=:::::: 50. 

z.B. Kleinbetriebe der Uhrenindustrie, Optik, Feinmechanik, Elektronik,
Apparatefabrikation, grafisches Gewerbe, Forschungsbetriebe der Pharmazeu
tik usw.

Il Ländliche Gewerbe und Industrien 

In dieser Gruppe sind IL1ustrien und grössere Gewerbe zusammengefasst, die 
ausgesp1·ocl1en ländlichen Räumen zuzuordnen sind. Solche Betriebe sind in der 
Regel störend, eher arbeitsextensiv, aber mit dem ländlichen Raum funktionell 
verbunden. Die Anlagen solcher Betriebe können recht gross sein (Sägereien, 
Holzverarbeitungsbetriebe), aber sie wirken nicht unbedingt als Fremdkörper 
im ländlichen Raum. Wenn sie Störungen verursachen, sind sie als Einzelbe
triebe ausserhalb der Gruppensiedlungen anzusiedeln, wenn möglich an wenig 
exponierten Stellen (Talmulden). Die Bauten sollen sich in ihren Habitus 
ländlichen Bauten annähern (Holzbau, dunkles Material, geneigte Dächer). 

z.B. Sägereien, Holzverarbeitung, Käserei, Grastrockungsanlage, Schreinerei,
Zimmerei, mechanische Werkstätte aus Dorfschmiede entstanden.

[kk Nichtstörende hocharbeitsintensive Kleinstbetriebe 

;[ir bilden diese Kategorie, weil sie planerisch von Bedeutung ist für klei
ne Gemeinden, die man grundsätzlich nicht industrialisieren will, die aber 
oine Aufbesserung ihres Steuersubstrates benötigen. Durch die Umwandlung 
älterer Stadtquartiere gehen immer mehr Ateliers für qualifizierte gewerb
liche und kunstgewerbliche Betriebe verloren und es ist ein Bedürfnis vor
handen, solche Betriebe, die standortmässig nicht an Städte gebunden sind, 
in ländlichen Gebieten anzusiedeln. Die erforderlichen Gebäulichkeiten 
m1terscheiden sich nicht von Wohnbauten. Es eignen sich auch innerlich 
wngebaute ältere ländliche Bauten. 

z.B. Grafiker, Schaufensterdekorateure, Künstler, Kunstha:r1dwerker, Atelieru
für Antiquitätenhändler, kleine Forschungsbetriebe, auch Ateliers für
Architekten, Innenarchitekten, Ingenieure usw.
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Standortgebundene störende grosse oder mittlere Industrieanlagen 

In diese Gruppe sind jene Betriebe zusammengefasst, die ihrer Struktur 
nach nicht in ländliche Räume gehörten, die aber dort trotzdem zugelassen 
werden müssen, weil sie bestimmte Standortgebundenheiten aufweisen. Diese 
Betriebe sind entweder im Gelände möglichst zu verstecken (Tal, Wald) 
oder in Gebirgsgebieten unter Umständen in besondern, ihren eigenen 
Charakter und ihre eigene technische Schönheit aufweisenden technisierten 
Gebirgslandschaften zusammenzufassen. 

z.B. Alpine Grosskraftwerke, Bergbau- und Steinbruchbetriebe, Anlagen
der Metallurgie (heute kaum mehr ländlich standortgebunden), Abwasserklär
anlagen, Kehrichtverbrennungsanlagen.

Einen Sonderfall stellen Kernkraftwerke dar. Wäre man von ihrer Betriebs
sicherheit überzeugt, so gehörten sie physiognomisch am ehesten in städ
tische Grossindustriezonen, wo ihre Abwärme zu Heiz- oder Industriezwek-
ken verwendet werden kann. Eine Verlegung ins Gebirge wäre schon wegen der 
vielen neuen Hochspannungsleitungen bis zu den Verbrauchsgebieten vorn Land
schaftsschutz her bedenklich. Legt man aber aus Sicherheitsgründen Wert 
auf eine gewisse Distanz von den grossen Zentren, müssten nach M�gli�hkeit 
Standorte gewählt werden, wo das Werk nicht weithin sichtbar ganze A- oder 
L-Räume entwertet.
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5.1. BEWERTUNG D E R 

V E R K E H R S K O M P O N E N T E N 

Der Verkehr überdeckt sowohl Siedlung wie Landschaft. Flächenmässig kann 
der Verkehr nur auf unterer Stufe (Ortsplanung) gesondert erfasst werden. 
Auf höherer Stufe wäre die Erfassung aller dem Verkehr dienenden Flächen 
viel zu zeitraubend und aufwendig, so dass man die dem Verkehr dienenden 
Flächen in die Siedlungs- und Landschaftsflächen einbezieht, wie es die 
Schweizerisclle Arealstatistik 1972 tut. Nur ausgesprochen flächenhafte 
Verkehrsanlagen, wie grössere Geleiseanlagen, Flughäfen u.dgl. werden als 
gesonderte Verkehrsflächen aufgeführt. Anders verhält es sich funktional. 
Vom funktionalen Gesichtspunkt aus muss der Verkehr auch innerorts erfasst 
werden, da er eine besonders wichtige Funktion erfüllt. Im übrigen ist 
es im Zusammenhang mit unserer Untersuchung nicht zweckmässig, formale, 
funktionale und strukturelle Aspekte des Verkehrs auseinanderzuhalten, da 
Beziehungen zwischen der Funktion einer Verkehrsanalge und ihrem formalen 
Aspekt zwangsläufig sind. Einer bestimmten Funktion ist eine bestimmte 
Physiognomie bis zu einem gewissen Grade zwangsläufig zugeordnet. "Vier
spurige Hochleistungsstrasse", "zweispurige Eisenbahnlinie" sind Formal
aspekte; �it ihnen verbinden sich aber ganz bestimmte Funktionen. 

Im Hinblick auf die Erfassm1g des Verkehrs im Rahmen einer Ge biet�einhei t
ermittlen wir einen Wert für die Dichte der Verkehrsanlagen je km . Dabei 
soll auch dieoer Wert nicht flir jedes einzelne Quadratkilometerfeld der 
Karte ermittolt werden, sondern als charakterisierender Wert flir eine 
grössere Raumeinheit, die in Hinsicht auf den Verkehr als einigermassen 

·homogen anzusprechen ist. Es ist dies gerechtfertigt, weil Verkehrsanlagan
eine bestirrimte funktionelle Ausstrahlung auf einen weitern Raum haben
und nicht nur demjenigen Kilometerquadrat zukommen, in welchem sie sich
befinden. Zum induktiven Aufbau einer differenzierten Karte der Dichte dür
Verkehrsanlagen würde sich allerdings das quadratkilometerweise Vorgehen
eignen.

Je nach der Grösse und Leistungsfähigkeit des Verkehrsträgers geben wir
den Streckenkilometern verschiedene Gewichtungen, wobei im Hinblick auf
unsern Zweck, die Notwendjgkeit oder Tragbarkeit verschiedner Verkehrsan-



lagen in verschiedenen Gebietstypen zu messen, den Eingriffen und Stö

rungen in Landschaft und Siedlung Rechnung getragen wird und nicht nur 

der Leistungsfähigkeit eines Verkehrsträgers. So geben wir z.B. einem 

Streckenkilometer vierspuriger Hochleistungsstrasse einen grössern Wert 

als einem Streckenkilometer zweispuriger Eisenbahn, obschon die Lsitungs

fähigkeit der zweispurigen Eisenbahnstrecke im Personen- und Güterverkehr 

höher ist als diejenige der vierspurigen Strasse. Die vierspurige Strasse 

benötigt aber mehr Land, ist breiter und verursacht einen dauernden Lärm, 

während die Eisenbahn nur während des Passierens von Zügen Lärm erzeugt. 

Der Zugsdichte auf den Strecken wird indessen dadurch Rechnung getragen, 

dass für Bahnhöfe und Stationen je nach Klassen zusätzliche Punkte gege

ben werden. Die Luftseilbahnen, Kabinen-, Sessel- und Skilifte werden 

relativ hoch veranschlagt, damit auch der zusätzliche Verkehr, den sie 

auf den Zubringerstrassen mittelbar erzeugen, berücksichtigt ist. Ebenso 

müssen Anlagen der Uebertragung elektrischer Energie und des Fernmelde

wesens einbezogen werden, da sie mindestens psychologisch und ästhetisch 

als störende Elemente in einer Landschaft empfunden werden können. 

Flächenhaften Anlagen des Verkehrs, wie Rangierbahnhöfen, Geleiseanlagen 

von Personen- und Güterbahnhöfen tei1en wir die Punktzahl proportio:ncl 

zur Fläche zu, indem dieser Wert leicht zu ermitteln ist und dem unter

schiedlichen Verkehr auf diesen Anlagen -- wenn auch nur grob -- Rech-

nung trägt. Die Ungenauigkeiten, die mit dieser einfachen Erfassungsweise 

in Kauf genommen werden, sind für die Aufstellung unseres Systems 1.::1bedeu

tend, da es sich fast durchwegs um grosse Anlagen handelt, die in Gebiets

typen zu liegen kommen, die ohnehin hinsichtlich Verkehr in der höchsten 

Kategorie eingeteilt sind. Für Hafenanlagen des Binnenschiffahrtsverkehrs 

dagegen, ist es nicht zweckmässig, die ganze Fläche zu erfassen, da diese 

in die Kategorien der Wasserflächen, Verkehrsflächen zu Land und Siedlungs

f]ächen aufgeteilt werden muss. Als spezifisches Kriterium des Hafens und 

seiner L(;istungf1fä.higkei t bzw. formalen Grösse bleibt somit die Quai länge 

für Güterverkehr, die Zahl der Landestellen für Personenverkehr. 

Ein letztes Problem bilden die grossen Siedlungsflächen der Städte. Hier 

würde es einem im Verhältnis zum Ergebnis nicht zu rechtfertigenden Zeit

aufwand entsprechen, wollte man die Längen des gesamten Strassennet·�es 

ermitteln, um daraus die Punktzahl zu gewinnen. Wir schlagen daher vor, 

nur die innerstädtischen Eisenbahnlinien, Bahnhöfe, Hochleist1mgstrassen 

und Anschlusswerke einzeln zu erfassen, für den übrigen Strassenverkehr 

aber einen aus der Untersuchung mehrer grösserer und kleinerer Stb.dte ge

wonnenen I-'auschalwert je Flächeneinheit einzusetzen. Strassenba-me:n werden 

nicht besonders bewertet, Stadtbahnen auf eigenem Trasse dageg�n ent

sprechend f'.dngesetzt. Da Tunnelstrecken auf den Siedlungs- und Ln.nc1::-ichafts

charakter auf der Erdoberfläche keinen oder nur einen sehr geringen Ein

fluss haben, werden sie zur Ermittlung des GebieL:;charakters nicht berUck

;:üchtigt. 

Aufgrund dieser Ueber1egungen stellen wir zur Charakteristik von Raum

typen folgendes Bewertungssystem für den Verkehr auf: 
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Bahnanlagen 

Einspurige Normal- und. Schmalspurbahnen je km 
Zweispurige Normal- und Schmalspurbahnen je km 
Mehrspurige Normal- und Schmalspurbahnen 
Bahnhofinspektion la, 1 und 2 
Bahnhof 1. Klasse 
Bahnhof 2. Klasse 
Bahnhof 3. Klasse 
Station Klassen la und lb 
Station Klassen 2a und 2b 
Station Klassen 3 und 4 
Haltestellen 
Geleiseanlagen, die nicht als Strecke erscheinen 
und mehr als 5 ha Fläche aufweisen, je ha 
(Zusätzlich zu den Punkten des Bahnhofs, in 
denen bis zu einem gewissen Grade die Grösse der 
Geleiseanlagen bereits inbegriffen ist). 

Standseil- und Zahnradbahnen je km 
Ohne Zusatzpunkte flir Stationen 
(Gemischte Zahnrad- und Adhäsionsbahnen werden wie 
reine Adhäsionsbahnen behandelt). 

Seilbahnen und Kabinenlifte je km* 
Sessel- und Skilifte je km* 

* Ohne Zusatzpunkte flir Stationen.

Strassen 

6spurige Hochleistungstrasse je km 
4spurige Hochleistungsstrasse je km 
Hochleistunr;strasse unter 4 Spuren je km 
Uebrige Strassen nach Klassifikation der Landes-
karte l:25'000: 1. Klasse je km (ohne Innerortsstrek

ken gröserer Agglomerationen) 
2. Klasse je km
3. Klasse je km

Als Strassen 3. Klasse werden solche bezeichnet, 
die unter normalen Witterungsverhältnissen noch mit 
Lastwagen befahren werden können. 

In grössern Siedlungsräumen: 
• Hauptverkehrsstrassen, Samrnelstrassen, Er
schliessungsstrassen zusammen pauschal je km2 

Siecll ungsfl äche

Anschlusswerke an Hochleistungsstrassen:
volles Anschlusswerk
dreiviertel Anschlusswerk
halbes Anschlusswerk

Punkte 

2 
4 

sinngemäss 
50 
36 

25 

16 

9 
4 
1 

1 

2 

1-t
1

Punkte 

8 
6 
5 

4 
2 
1 

40 

24 
18 
12 
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Anlagen des Flugverkehrs 

Flughäfen und Flugfelder, alles inbegriffen, 
Gelände, Piste, Hangars, andere Bauten, Parkplätze, 
je ha 
Gebirgslandeplatz und Helikopterlandeplatz 
bei nur halbjährigem Betrieb 

Anlagen der Binnenschiffahrt 

Schiffländte oder Hafen für Touristikverkehr je 
Anlegeplatz 
Kleinboothafen je 100 Bootsplätze 
Hafen für Güterverkehr je 100 m Quailänge 
Einzelner Anlegeplatz für Güterverkehr 
Auto- und Eisenbahntrajektverkehr je Anlegeplatz 

Energieübertragung und Rohrleitungen 

Hochspannungsleitung je km 
überirdische Rohrleitung je Rohr und km 

Fernmeldewesen 

Einzelner Funkturm Uber 50 m 
Einzelner Funkturm unter 50 m 
Grössere Anlagen, Richtstrahler usw. 
zusätzlich je ha Fläche 

Punkte 

1 
2 

10 

5 

� 
2 

1 

3 
1 

2 

2 

1 

2 
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5 2 TYPEN V 0 N V E R K E H R S -

A U S S T A T T U N G 

Aus den Komponenten des Verkehrs sind im Hinblick auf die Raumtypisie-
rung charakteristische Assozitationen von Verkehrsanlagen mit einer be
stimmten Grössenordnung der Dichte zu bilden, die wir als Typen von Verkehrs
ausstattung bezeichnen. Es ist klar, dass nicht immer alle Komponenten eines 
Typs vertreten sein müssen. 

Grosße und intensive Verkehrsausstattung 

Zahlreiche Bahnlinien mit dichtem Fahrplan, Vorortsbahnen, Stadtbahnen, 
Hochleistungsstrassen jeder Grössenordnung, Anschlusswerke, Haupt-, Sammel
und Erschliessungsstrassen städtischen Gebiets, Bahnhofinspektionen und 
Bahnhöfe verschiedner Klassen, Rangierbahnhöfe, Güterbahnhöfe, ev. Anlagen 
des Touristik-Schiffsverkehrs. 

der Verkehrsanlagen: 21 bis 60 Punkte/1an2 

Mittlere Verkehrsausstattung 

Bahnlinien 1-2 spurig, Bahnhöfe bis höchstens 2. Klasse, Hochleistungsstras
sen sparsam, vorwiegend nur Durchgangsstrecken, Anschlusswerke sparsam, 
Strassen vorwiegend LK Klassen 1-3, Flugfelder, Anlage des Touristik-Schiffs
verkehrs. 
Dichte der Verkehrsanlagen: 6 bis 20 Punkte/km2 

Vu Ueberlandstrecken 

Vl 

Nur Ueberlandstrecken von Bahnen und Hochleistungsstrassen, keine Bahnhöfe, 
Stationen, keine Anschlusswerke an Hochleistungsstrassen. 

Verkehrsausstattung von Landwirtschaftsgebieten 

Erschliessungsstrassen für Land-, Alp- und Forstwirtschaft, 
Strassen 1-2 Klasse LK, Bahnlinien eingeleisig mit geringer Zugs

dichte, Stationen 
Dichte der Verkehrsanlagen: 3 - 6 Punkte/km2 

Vt ·Verkehrsausstattung des intensiven Tourismus

Eventuell Hochleistungsstrassen mit Anschlusswerken, Bahnen als Zubringer.
In der Regel keine Bahnhöfe, nur Stationen. Keine Güterbahnhöfe, keine
Rangierbahnhöfe. Intensive Ausstattung mit Touristikbahnen, Kabinen-, Seasel
u�.d Skiliften. Strassen 1-3 Klasse (LK), gutes Zubringernetz zu Spor�anlagen,
Stationen von Touristikbahnen und Liften, grosses Angebot an Parkplätzen,
F1ugfelder, Gebirgslandeplätze. Zur Ermittlung der Dichte der Verkehrsanla
gen sollte im Gebirge nur diejenige Fläche als Bezugsfläche einbezogen
werden, in welcher die Erschliessung und die intensive touristische Tätig-



Vn 

95 

keit wirklich stattfindet oder beabsichtigt ist, d.h. im touristischen 
Ergänzungsgebiet. Innerhal� dieses Gebietes liegen die charakteristischen 
Werte bei'2 - 6 Punkten/km 

Der geringe.Unterschied der Dichte der Verkehrsanlagen in den Typen Vt und 
Vk ist dadurch zu erklären, dass die Bahnen in den Vt-Typen oft grosse Gebiete 
von Wald und Fels überspannen, die sonst verkehrsmässig überhaupt ni�ht er
schlossen sind und die Mittelwerte herabsetzen. Der wesentliche Unterschied 
liegt hier nicht in der Dichte der Verkehrsausstattung, sondern in der Art 
der Transportmittel und der Intensität des Verkehrs, insbesondere auf den 
wenigen Strassen. Die geringen ftir Vt ermittelten Werte sind auch ein� Be
stätigung der Tatsache, dass die Strassennetze fast aller schweizerischen 
Touristikorte überlastet sind, weshalb wir die Idealwerte noch etwas hinauf-
setzten. 

Verkehrsausstattung des ländlichen und Kleintourismus 

Strassen 1 Klasse LK wenig. Vorwiegend Strassen 2. und 3. Klasse, Fusswege,
Reitwege. Seilbahnen und Sessellifte restriktiv, grundsätzlich nicht auf
Gipfel, sondern nur auf Alpen, wo die Transportmittel auch alpwirtschaft
lichen Zwecken dienen. Von Bergstationen zu Gipfeln soll ein Weg von min-
destens 2-3 Stunden zu Fuss bleiben. 2Dichte der Verkehrsanlagen: -i:::::: 2,5 Punkte/km 

Verkehrsausstattung der Naturgebiete und naturähnli· ch.en Ge1 

• t _ _ oie e 

Nur Fusswege, eventuell Reitwege, markierte Pfade. 
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D E F I N I T I O N 

Unter Tourismus verstehen wir jede Ortsveränderung des Menschen, die 
keine dauernde Veränderung des Wohnorts mit sich bringt unter Ausnahme 
der regelmässigen Fahrten vom Wohnort zum Arbeitsort und zurück. 

6.1. BEGRIFFS BESTIMMUNGEN 

"Tourismus" ist weitgehend synonym mit "Fremdenverkehr" , doch eher 
weiter gefasst. Wir bevorzugen deshalb den Begriff "Tourismus" ., Er 
lässt sich sprachlich besser mit näheren Bestimmungen verbinden 
(Sozialtourismus, Volkstourismus, Sportstourismus, Reisetourismus, 
Wochenendtourismus usw.). Tourismus ist nicht gleichbedeutend mit "Er
holung". Es gibt Erholung, die nicht Tourismus erfordert und Touris
mus, der nicht erholsam ist. Allerdings überdecken sich die Bereiche 
von Erholung und Tourismus auf eine gewisse Strecke. 

Es stellt sich clie Frage, ob für die Raumplanung auf höherer Stufe 
"Erholung" oder "Tourismus" als Kategorie eingeführt werden muss. In 
der Ortsplanung hat es sich eingebürgert, dass man "Wohnen", "Arbei±enn 

und "Erholung" als Kategorien nebeneinander stellt. Diese Dreiteilung 
ist auf höherer Stufe der Gebietseinteilung nicht sinnvoll. Denn jedes 
Gebiet - mit Ausnahme des reinen Naturgebietes - enthält Komponenten 
des Wohnens, des Arbeitens und der Erholung, allerdings in verschiede
ner Gewichtung. Wenn man folglich auf der Stufe der Region oder des 
Landes "Ertoluügsgebiete" oder "Erholungslandschaftrm" ausscheidet, so 
ist das unzutreffend. Denn was dem Wanderer aus der Stadt Erholungsge
biet ist, das ist dem Landwirt oder Waldarbeiter Arbeitsort. Ein 
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Fremdenverkehrsplatz ist für die Gäste Erholungsgebiet, für die im Gast
gewerbe und den Transporten beschäftigten Menschen Ort höchst intensi
ver wirtschaftlicher Tätigkeit. Auch psychologisch ist die Deklaration 
ganzer Landstriche zu "Erholungsgebieten" etwas fragwürdig. Die Land
wirtschaft bedankt sich, einfach zum Substrat der Erholung für grössere 
Menschenmengen degradiert zu werden. Auf gewisse Unverträglichkeiten 
zwischen Tourismus und Landwirtschaft haben wir bereits unter 1.20 S 9 13 
hingewiesen. 

Wir führen daher als Kategorie in unser System den Tourismus ein und be
trachten ihn als eine Erscheinung, welche die Bereiche des Wohnens, des 
Arbeitens, des Verkehrs und der Dienstleistungen überlagert und bei 
welchem Erholung nur ein - und zwar recht einseitiger - Aspekt ist„ 

6.2. DIE F U N K T I O N A L E N 

ASPEK'rE D E S T O U R I S M U S 

V O N D E R A N G E B O T S S E I T E 

Die Funktionen des Tourismus können sowohl von der Angebots- wie vdn 
der Nachfrageseite beurteilt werden. 

Die Angebotsseite ist vorwiegend eine Sache der Wirtschaftsplanung. Die 
Funktionen des Tourismus können von der wirtschaftlichen Seite her ver
schiedener Natur sein: 

Schaffung von Arbeitsplätzen 

In Gebieten, in denen die Landwirtschaft nicht genug Verdienst geben kann 
und in denen Industrie ungünstige Standortbedingungen hat oder aus Grün
den der landschaftlichen Werte nicht erwünscht ist, kann Tourismus zu
sätzliche Arbeitspl�tze schaffen und damit der Abwanderung der Bevölkerung 
entgegenwirken. Dieses Motiv wird fast immer angeführt, wenn ein Gebiet 
touristisch entwickelt werden soll. In Wirklichkeit sind aber die Ar
beitskraftreserven in den betreffenden Gebieten meist sehr begreTu�t, und 
es ist charakteristisch, dass in der Schweiz und auch in andern Fremden
verkehrsgebieten die einigermassen gut entwickelten Fremdenverkehrsorte 
nicht ohne massiven Zuzug von auswärtigen Arbeitskräften auskommen. Die 
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Schaffung von Arbeitsplätzen für einheimische Bevölkerung erfordert im 

allgemeinen nur einen recht kleinen Tourismus, für den die Schaffung einer 
eigentlichen touristischen Infrastruktur unter Umständen nicht lohnend 

ist. 

Die volkswirtschaftliche Funktion 

föe ist wesentlich bedeutender und anders gelagert als die Funktion der 

Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Schweiz, und übrigens auch andere ty

pische Touristikländer, erzeugen mit ihrer Industrie in der Regel eine 

passive Aussenhandelsbilanz. Diese in der Ertragsbilanz kompensieren zu 

helfen, ist die wichtigste wirtschaftliche Funktion des Tourismus. Diese 

Funktion ist an sich unabhängig von den einheimischen Arbeitskräften. 

Die Verbesserung des Steuersubstrats von Gemeinden und Kantonen 

Diese Funktion steht im Zusammenhang mit den oben genannten Funktionen, 

im allgemeinen aber stärker mit der gesamtvolkswirtschaftlichen Funktion. 

Kapitalinvestition 

Dieses Motiv wird im allgemeinen nicht genannt, ist aber eine der wichtig

sten Triebkräfte bei der Entwicklung von Touristikgebieten. Das Bedürfnis, 

Kapital zu investieren,fuhrt nicht selten zu stark überdimensionierten 

Projekten hinsichtlich der verfügbaren Arbeitskräfte und hinsichtlich 

der Leistungsfähigkeit der Gemeinden zum Aufbau der Infrastruktur. Insbe

sondere das Bedürfnis nach Investition ausländischen Kapitals ist in der 

letzten Zeit in der Schweiz zu einem Problem geworden, das nach behörd

lichen Massnahmen gerufen hat o 

Die verschiedenen wirtschaftlichen Funktionen des Tourismus müssen pla

nerisch klar auseinandergehalten werden. Bei der Entwicklung eines Ortes 

oder einer Region muss man wissen, welche Funktion der Tourismus haben 

soll; denn:in der Dimensionierung und in.der räumlichen Einordnung stel

len die verschiedenen Funktionen unterschiedliche Anforderungen. Die 

Schaffung von Arbeitsplätzen für einheimische Bevölkerung verlangt eine 

starke Dezentralisierung kleinerer touristischer Anlagen, die volkswirt

schaftliche Funktion dagegen Konzentration auf wenige grosse Zentren 

in denen der Aufbau einer grossen Infrastruktur sich lohnt. 
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6.3. D I E F U N K T I O N A L E N 

A S P E K T E D E S T O U R I S M U S 

V O N D E  R N A C H F R A G E S E I T E 

Die :B1unktionen des Tourismus vom Standpunkt des Touristen aus können in 

zwei Hauptgruppen geteilt werden: 

- Berufstourismus

- Freizeittourismus

DIE FUNKTIONEN DES BERtJ:B1STOURISMUS 

Der Berufstourismus wird im allgeme:iinen unterschätzto In Städten machen 

die Personen, die aus beruflichen Gründen ihren Wohnort verlassen haben, 

einen bedeutenden Anteil der Personen aus, welche die Dienstleistungen 

des Gastgewerbes und der Transporte beanspruchen. 

Zu diesen Personen gehören: 

Geschäftsreisende 

Technisches Personal von Unternehmungen, das zu Montage- oder 

Kontrollzwecken reist 

Kaderpersonal der Wirtschaft, das zu Sitzungen reist 

Kongressteilnehmer, vorwiegend Wissenschafter 

Politiker und Diplomaten, die zu Konferenzen, Parlamentssi h.ungen 

oder in diplomatischen Missionen reisen 

Journalisten, Radio- und Fernsehpersonal in beruflicher Funktion 

Schüler und Studenten, die ausserhalb ihres normalen Wohnortes 

Institutionen der Beherbergung beanspruchen 

Ma:rktfahrer und Kunden von Einkaufszentren" 
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DIE FUNKTIONEN DES FREIZEITTOURISMUS 

Die wichtigste Funktion des Freizeittourismus ist die Erholung. Dieser 
Begriff sagt aber nicht viel aus. Je nach Individuum und Umständen sind 
die Erscheinungsformen der Erholung sehr unterschiedlich. Es gibt auch 
FoTmen des Freizeittourismus, die nur in weiterem Sinne dem Begriff 
"Erholung" untergeordnet werden können. Es ist deshalb eine stärkere 
Differenzierung in verschiedene Touristiktypen erforderlich: 

Der Promenaden- und Vergnügunstourismus 

Der Gast logiert in der Regel im Hotel, �paziert, will sehen und gesehen 
werden, bedarf möglichst ebener Promenaden oder kurzer Spazierwege, kehrt 
ein, besichtigt Schaufenster, macht Einkäufe, sitzt auf Bänklein, besucht 
Promenadenkonzerte, Kursaal, Unterhaltung, Glücksspiele. Ein Typus der 
F�rholung und Zerstreuung, der in der ersten Hochkonjunktur des Tourismus 
vor 1914 sehr stark verbreitet war, heute eher zurücktritt. 

Der Veranstaltungstourismus 

Er besteht im Besuch religiöser , kultureller oder sportlicher Veran
staltungen (Wallfahrten, Ausstellungen, Konzerte, Musikfestwochen, Gross
Llportanlässe, Feste usw.), sei es als aktiver Teilnehmer oder Zuschauer. 
Der Veranstaltungstourismus zeichnet sich durch starke örtliche und 
zeitliche Konzentration und folglich durch extreme Transport- und Beher
bergungsspitzen aus. 

Der Lagertourismus (auch "Landschaftstyp" genannt) 

Das Wesen dieses Touristiktyps besteht darin, dass man sich in kleiner 
Gruppe, häufig in der Familie, irgendwo hinbegibt und dort Lager schlägt 
in Form von Liegen, Abkochen, Lagerfeuer anzünden, Zelten. Ziele dieses 
Touristiktyps sind Badesträ,nde, Schwimmbäder, Wälder, bevorzugt Wald
ränder, Staudenwälder und Wytweiden, in grossen Städten auch innerstäd
tische Na:herholungsflächen. Bevorzugt wird ein unübersichtliches Gelände, 
das die Illusion des Individuellen gibt. Revierbildung ist typisch. 
Symbolisclie Besitzergreifung durch Hinlegen von Decken und Badetüchern, 
Aufstellen des Zeltes, Umgeben von Zelt und Wohnwagen mit kleinen impro
visierten Zäunen usw. Man spielt, badet oder macht "Entdeckungsfahrten" 
in der Umgebung des Standplatzes, die sich aber in der Regel nicht Uber 
mehr als einige hundert Meter erstrecken. Der Lagertyp entspricht der 
Illusion, naturgemäss zu leben. 

Der Besuchstourismus 

Er besteht darin, dass Verwandte oder Bekannte aufgesucht werden. Der 
Besuchstourismus macht einen grossen Teil des Freizeittourismu8 aus. 
Sein Le8ontleres Kennzeichen ist, dass er zwar Verkehrsanlagen benötigt, 
jedoch keine Anlagen und Bauten der BeherbGrgung und meist auch keine 
der Verpflegung. 
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Der Sporttourismus 

Ziel dieser J?orm des Tourismus ist aktive, intensive sportliche Betäti
gung, wie Skifahren auf Pisten mit künstlichen r:I1ransportanlagen, Eis
laufen, Curling, Eishockey, Skispringen, Langlauf auf vorbereiteten Loipen, 
Bob und Schlitteln, im Sommer Tennis, Golf, Reiten, Klettern, Motorboot
fahren, Wasserski, Segeln, Schwimmen, Massen-Marschveranstaltungen usw. 

Der Wandertourismus 

Bei diesem Touristiktyp bewegt man sich von einem Ausgangspunkt aus, der 
am Wohnort sein oder mit Bahn, Auto, Bergbahn usw. erreicht werde� kann, 
zu Fuss, in der Regel mit leichtem Gepäck über eine mittlere Distanz, 
in der Regel 2 bis 6 Stunden effektive Marschzeit, über Fusswege und Pfade, 
durch Wälder oder Alpweiden, mit Höhendifferenzen von 100 bis lOOO·m. 
Bevorzugt wird individuelles Wandern oder in kleiner Gruppe, Familie oder 
Freunde, extreme Leistungen und grössere Risiken werden gemieden. Im 
Winter Skiwandern. Bei mehrtägiger Wanderung werden einfache Unterkünfte 
vorgezogen, Landgasthäuser, Jugendherbergen, Clubhütten, ev. Zelt. 

Der Pioniertourismus 

Bei diesf�m Typ von '.I'ourismus wird einzeln oder in kleiner Gruppe Ein
samkeit und Abenteuer gesucht. Es besteht der Wille zu Leistung unc. Ein
gehen beträchtlicher Risiken. Technische Anlagen und Unterkünfte werden 
nicht oder nur in sehr einfacher Art gewünscht, dafür ausgedehntes, mög
lichst unerschlossenes und unbekanntes Gelände. Biwakieren. Zu diesem 
Typus gehört in schweizerischen Verhältnissen besonders der Hochelpinis
mus, ferner Höhlentourismus, eventuell Wasserfahren auf ungebändigten 
Flussstrecken. 

Der Bildungstourismus 

Es wird die Vermehrung von Kenntnissen gesucht, in der Regel verbunden 
mit ästhetischen Erlebnissen, durch Besuchen und Besichtigen von Städten, 
Kunstd,'.'}flkmäleTn, archäologischen Denkmälern, Museen, landschaftl..l.ch 
schönen oder interessanten Gebieten, Naturdenkmälern usw. 

Der Kur- und Medizinaltourismus 

Er reicht in seinen Anfängen sehr weit zurück und trat zunächst vor allem 
in Form des Besuchs von Heilbädern in Erscheirn1ng. Sehr frtih verbanden 
sich mit den Badekuren auch allerhand Lustbarkeiten, die diesen Touris-
mus in die Nähe des Promeniertourismus rückeri liessen. Seit den 1880er 
Jahren trat der Kuraufenthalt im Gebirge vor allem für Tuberkulonekranke 
auf, der als typische Beherbergungsform grosse Sanatoriumsbauten ent-
stehen liess. Aus diesem Kurbetrieb wuchs zu einem guten Teil der Winter
sportbetrieb heraus. Heute spielt in Städten der Besuch bekanntei 
Spezialärzte und Pflege in spezialisierten Spitälern eine nicht unbedeuten
de Rolle. 
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6.4. DIE S T R U K T U R E L L E N 

K L A S S I F I K A T I O N E N 

D E S T O U R I S M U S 

Strukturelle Untersuchung und Gliederung des Tourismus von der Angebot
seite her ist eine Aufgabe vor allem der wirtschaftlichen Beurteilung 
und kann in einer geographischen Betrachtung nur am Rande gestreift wer
den. Die Kategorien haben sich im Laufe der Zeit auch gewandelt. 

SOZIALE KATEGORIEN 

In früherer Zeit war eine Unterscheidung nach der finanziellen Leistung2-
fähigkeit der Gäste von Bedeutung. Man unterschied: 

Qualitätstouri� 

Relativ wenige, finanzkräftige Gäste, die in Hotels meist längere Zeit 
logieren, oft regelmässig alle Jahre wiederkehren und vorwiegend dem 
?romeniertypus, in neuerer Zeit auch vermehrt dem Sportstypus zuzuord
nen sind und beträchtlich Geld ausgeben. In der J:t7rühzei t des Alpinismus 
waren auch die ausländischen Hochleistungsalpinisten hinsichtlich Beher
bergung und Aufenthaltsdauer dieser Kategorie zuzuordnen. 

Volkstourismus 

Auch etwa Sozialtourismus oder mit etwas abschätzigem Unterton Massen
tourismus genannt. Er reicht in seinen Anfängen ebenfalls schon recht 
weit zurück, auch in die Zeit zwischen 1860 und 1914. Allerdings waren 
in der Frühzeit die Touristen mittlerer Sozialschichten relativ wenig 
zahlreich, so dass der Ausdruck "Massentourismm3 11 sicher nicht zutrifft. 
Der "Volkstourismus jener Zeit war viel eher durch die andere Beherber
gungsart (Ferienwohnung, Familienpension, Ferienkolonie) und audere 
Funktion (Wandern, Lagern gegenüber Promenieren und Sport) gekennzeichnet. 
Auch dj_e in jener Zeit aufkommenden grossen Schulreisen, sowie ein 
Teil der führerlosen Bergsteiger gehören hierher. 1863 organisierte 
Thomas Cook die erste soziale Gesellschaftsreise flir Engländer durch die 
Schweiz, womit auch dieser Zweig des Tourismus begrlindet war. In der 
Zwischenkriegszeit entwickelte sich das Jugendwandern zu Fuss und mit 
Fahrrad und liess als neuen Beherbergungstyp ein recht dichtes Netz 
von Jugendherbergen entstehen. Die Zeit nach 1950 ist durch einen grossun 
quantitativen Aufschwung des Sozialtourismus gekennzeichnet. Er tritt 
in Erscheinung als Autotourismus, Camping, Wohnwagentourismus, Reise
tourismus mit Cars, Entstehung von Feriendörfern, intensive Bautätigkeit 
privatsr Ferien- und Wochenendhäuser, Entstehung grosser Hotels mit 
zunächst relativ billigen Preisen und Abbau der Dienstleistung. 
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Allgemein unterscheidet sich dieser modernere Tourismus vom "Qualitäts
tourismus" der frühern Zeit durch kürzere Aufenthaltsdauer und relativ 
stärkere Belastung der Infrastruktur (Strassenverkehr, Trinkwasserver
brauch, Abwasser- und Kehrichtanfall, in den Hotels vermehrte Belastung 
durch häufigen Wechsel der Gäste, grössere Risiken). 

Die gegenwärtige Entwicklung lässt den Unterschied zwischen "Qualitäts
tourismus" und "Volkstourismus" mehr und mehr verschwinden. Dies hängt 
mit der Verminderung der Einkommensunterschiede zusammen, sowie mit einem 
gewissen Bedürfnis Angehöriger höherer Einkommensschichten, zur Erholung 
einfach und "naturgemäss" zu leben. So wird der Camping-, Wohnwagen-
und Feriendorftourismus auch von einkommensstarken Schichten praktiziert, 
während umgekehrt auch relativ schwächere Einkommensschichten für Sport 
und technische Transportmittel über das Wochenende oder in Feriem.ochen 
respektable Beträge einsetzen. Eine strukturelle Gliederung des Touris
mus in der Schweiz nach "Qualitätstourismus" und "Volkstourismus " 
steht folglich zur Zeit planerisch nicht im Vordergrund. Es dürfte nicht 
sinnvoll sein, im grossen Rahmen eine räumliche Trennung von Tourir1tik
ge bieten für verschiedene Einkommensklassen vorzunehmen, wohl aber für 
verschiedene Funktionen. 

KA'I1f!GORIEN NACH .AUFENTHALTSDAUER 

Planerisch relevanter ist eine strukturelle Aufgliederung des Fremden
verkehrs nach der Aufenthaltsdauer. Die Aufenthaltsdauer wirkt sich 
vor allem auf das Verhältnis von Verkehrsanfall und Beherbergung aus. 
Je küI·zer die mittlere Aufenthaltsdauer der Gäste, desto grösser rler 
Verkehrsanfall und folglich auch die Aufwendungen für die Infrastruktur 
,je Beherbergungsnacht. Dabei ist freilich zu berü_cksichtigen, dasB auch 
Gäste mit längerer Aufenthaltsdauer Exkursionen vom Standort aus wachen, 
so dass die Beziehung recht kompliziert ist. Unter Einbezug von Formen 
der Erholung, die noch nicht eigentlich zwn Tourismus gehören, lassen 
sich folgende Typen unterscheiden: 

Kurzerholung 

Darunter verstehen wir die alle Tage nach oder zwischen der Arbeitszeit 
mögliche Erholung von 1 - 4 Stunden. Der Begriff "Naherholung" ist 
nicht synonym, da Kurzerholung auch auf grössere Strecken gehen k'1nn. 
Es hat sich in der Literatur noch keine klar umrissene Vorstellung über 
die Distanzen herausgebildet, die Kriterien für den Begriff "Naher
holung" sind. "Naherholung" ist keine Funktion und auch kein Struktur
typ, sondern eine Lagebezeichnung für eine Fläche, die der Erholung dient 
und auf mehreren Seiten von Siedlungsgebiet umschlossen ist oder unmit
telbar an dieses angrenzt. Kurzerholung kann verschiedenen Funktional
typen zugehören: 

Spaziergang in städtischen Parkanlagen und Promenaden 

Spasiergang in Geschäftsstrassen mit Schaufensterbesichtigung 
(Flanieren) 
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Spaziergang durch Feld und Wald in unmittelbarer Siedlungsnähe 

Sport und Spiel auf in die Siedlungsfläche einbezogenen Anlagen 
(Leichtathletik, Turnen, Tennis, Schwimmen, Baden, Lagern und 
Picknicken, Fussball, Handball, Basketball, Volleyball usw., 
Fischen in städtischen Gewässern, Gartenschach usw.) 

Sport in siedlungsnahsm Gelände (Waldlauf, Vita-Parcours, Orien
tierungslauf, Skilanglauf, Skifahren an orts- oder stadtnahen 
H�ngen, Fischen in ortsnahen Gewässern 

Besuch von Verwandten und Freunden 

Aufsuchen einer Ga3tstätte im Siedlungsgebiet oder in der Umgebung 
zwecks Einnehmen einer Mahlzeit, ev. verbunden mit einem land
schaftlich schönen Gebiet - Distanzen bis zu 20 km mit Auto 

Besuch von Sportveranstaltungen als Zuschauer 

Besuch kultureller Veranstaltungen, Theater, Konzerte, Museen, 
Vergnügungsstätten 

Besuch von Schwimmbädern, Gaststätten, Sportveranstaltungen als Zu
schauer und von kulturellen Veranstaltungen sind Kurzerholungstypen, 
die den Verkehr vor allem in der Umgebung grösserer Städte stark be
lasten köru19n, besonders an Abenden, Samstag- und Sonntagnachmittagen. 

Eintagstouris@1s 

Er beansprucht keine Beherber.s-ung für die Nacht, aber es wird mindestens 
eine Mahlzeit auswärts eingenommen, sei es als mi tgefiihrter Proviant, 
sei es in Gaststätten. Die zurückgelegten Distanzen sind in der Regel 
grösser. Sehr häufig werden öffentliche oder private Transportmittel 
über 40 bis 120 km Distan� hjn und zurück benützt, bei Carreisen auch 
vresentlich mehr. Der Eintagstourismus verbindet sich vorwiegend mit 
folgenden Funktionaltypen: 

Wandern 

Lagern, Baden 

Bildung 

Besuch von grössern Veranstaltungen, Festen, Ausstellungen 

Besuch von Verwandten und Freunden 

Sport, besonders intensiv 

In Grossstädten können auch innerstädtische oder stadtnahe Naherholungs
gebiete, wie grosse Parks, zoologische Gärten, Parkvergnligungsstätten 
u. dgl. Ziele von Eintagstourismus sein (Bois de Boulogne in Paris,
Wiener Frater, Parks von London usw.). Allgemein ist der Eintagstouris
wus sehr verkehrsintensiv, erzeugt eigentliche Verkehrsspitzen.
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Wochenendtourismus 

Er erstreckt sich über das Wochenende über 2 - 3 Tage, erfordert 1 bis 
2 Uebernachtungen und mehrere Mahlzeiten auswärts. Die funktionale11 
Ziele sind vor allem Sport, insbesondere Intensivsport, Lagern, Baden, 
Wandern, grössere Veranstaltungen, Feste. Mit dem Alpinismus tritt 
auch schon ein Typus des Pioniertourismus auf. Ausserd.em erzeugen klei
nere kulturelle und wissenschaftliche 'ragungen Wochenend tour:ismus. 
Die typischen Beherbergungsformen sind private :F1erien- und Wochenend
häuser, dauernd gemietete Ferienwohnungen, Zelt, Wohnwagen. Hotelf., 
kommen nur sekundär in Frage, insbesondere in der Zwischensaison, da 
Hotels in der Hochsaison und in den Ferien vorwiegend durch Dauert�äste 
belegt sind. Der Wochenendtourismus ist für Hotels sehr unwirtschaft
lich und folglich unerwünscht. 

Reisetourismus 

Dauer in der Regel 1 - 3 Wochen, in weniger häufigen Fä.llen auch län
ger. Charakteristisch ist t dass trotz l�ngerer Dauer in der Regel ein 
Beherbergungsort nur für eine Nacht in Anspruch genommen wird, indem 
der Reisetourist seinen Standort täglich verändert. Der Reisetouris
mus benötigt öffentliche oder private Transportmittel und kann aJs Ge
sellschaftsreise oder in kleinerer Gruppe, seltener als EinzelreiGe 
auftreten. Die zurückgelegten Distanzen sind in der Regel sehr gross, 
100 - 500 km je Tag. Der Reisetourismus ist die charakteristische Struk
turform des funktionalen Bildungstyps. Als Beherbergungsformen könaen 
hier vor allem Hotel, insbesondere Motel, aber auch Wohnwagen und Zelt 
zugeordnet werden, in einzelnen Fällen (Schulreisen, Studentenreü1en) 
auch Jugendherbergen und Ferienheime. FUr das Gastgewerbe stellt der 
Reisetourismus Probleme� indem er, besonders bei Gesellschaftsr�isen 
ein grosses Angebot erfordert, aber nur sehr unregelmässig auslastet. 
Diese Schwierigkeiten führten zu einer gewissen Konzentration bei grös
sern, in der Regel privaten Transportunternehmungen, welche durch viel
fältige Programme und periodische Standardreisen eine gewisse regel
mässige Auslastung garantieren können. Aus Gründen dieser Schwierig
keiten können in der Regel auch nur grössere Touristikorte mit einem 
grossen Bettangebot als Etappenorte in F:cage kommen. 

Der Standorttourismus (Aufenthaltstourismus) 

In der Regel weilt der Tourist die ganze Zeit :�einer Atwesenheit ,om 
Wohnsitz am selben Ort. Der Aufenthalt dauert in heutigen Verhältnissen 
im allgemeinen 1 - 3 Wochen. Längere Dauer kommt nur für Kuraufe�thalte 
oder für einkommensmä::rnig sehr leistungsfähige Schichten in Frage. Nach 
der Dauer könnte der Standorttourismu3 noch aufgegliedert werden: 

kurze Dauer 
mittlere Dauer 
l.a�·,ce fürnsr

bü.) 10 Tage 
11 - 20 Tage 

:::::=»20 11 ,g_ge 
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Die typischen Funktionen des Aufenthaltstourismus sind: 

Promenieren, gesellschaftliche Kontakte 

Kur und medizinische Behandlung 

Sport, ev. kombiniert mit Promenieren und Kur 

Lagern, Baden 

Wandern 

Reisen vom Standort aus 

Intensivere kulturelle und wissenschaftliche Studien 

6.5. DIE FORMALEN ASPEKTE 

D E 3 T O U R I S M U S 

Sie werden hier nicht vollständig systematisch behandelt. Denn sie sind 
entweder E1emente der Siedlung oder Elemente des Verkehrs und den ent
sprechenden Formalkategorien zuzuordnen. Nach ihren Formalaspekten 
speziell aufzuführen und zu charakterisieren sind nur die Anlagen 

der Beherbergung und Verpflegung 

des Sports 

der Therapie 

uer Uriterbaltung 

gesamthaft Touristiktautcn ,3"':1ennt. 

Bei allen diesen Anlagen und Bauten unterscheiden wir nach der Grösse: 

Kleine Touristikbauten 

Dimensionen: 
Geschosszahl: 
Bettenzahl bei Hotels: 

Mittlere Touristikbauten 

Dimensionen: 
Geschosszahl: 
BetteEz&hl: 

bis 20m x 20m x 13m (inkl. Dach) 
bü 31-
bis 50 

bis 40m x 20m x 18m (inkl. Dach) 
bis 5 
bis 200 



Grosse Touristikbauten 

Grundriss: 
Geschosszahl: 
Bettenzahl: 
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Länge und Breite unbegrenzt 
bis 8 
unbegrenzt 

Turmhäuser als Touristikbauten 

Grundriss: 
Geschosszahl: 
Bettenzahl: 

Grössere Dimension max.½ der Gebäudehöhe 
über 8 
unbegrenzt 

Sehr grosse Touristikbauten 

Grundriss: 
Geschosszahl: 
Bettenzahl: 

Grössere Dimension>½ der Gebäudehöhe 
über 8 
unbegrenzt 

E�benso wichtig wie die Unterscheidung nach der Grösse ist die Unte:1'.'
scheidung nach dem Baustil. Hier reichen die bei der Siedlung (Kap. 4) 
gemachten Kategorien der städtischen und ländlichen, sowie der hü3to
rischen und modernen Bebauung nicht aus, weil: 

1) Bereits in historischer Zeit Gastgewerbebauten einer Eigengesetz
lichkeit folgten und städtische Bautypen in ländliche Verhäl tni�3Se
übertragen wurden.

2) Der Grossteil des Bestandes an Hotel- und andern Touristikbauten
zwischen der eigentlich traditionellen und der modernen Bauphase
entstand.

3) Es für die Fremdenverkehrsorte geradezu charakteristisch ist, dass
städtische oder Palastbautypen in ländliche Verhältnisse übertragen
wurden.

Wir unterscheiden folglich: 

Historischer Baubestand: 

Bis inklusive Klassizü1mus. Zeitliche Grenze bis ca. 1840-1860. 1i;s 
handelt sich um Bauten, die YQ.E_ der eigentlichen Fremdenverkehrszeit 
ent:3tanden und noch nicht vom Fremdenverkehr her bestimmte eigene 
rrypen entwickelten. Im allgemeinen handelt es sich um Klein- und 
Mittelbauten, die sich als Kleinstadt- und Dorfgaststätten dem hi3to
rischen Bestand einfügen oder in ländlichen Verhältnissen als Einzel
bauten in der Landschaft Akzente setzen. Es dominieren der Barockstil 
bei Bädern und Gasthäusern des 17. und 18. Jahrhunderts und ein zurlick
hal tender Klassizismus bei Bauten der Zeit des Idealismus und d.· 1r 
Romantik (ca. 1800 - 1850). 
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Baubestand der "Belle-Epogue" 

ca. 1860 - 1914. Palastartige Hotel- und andere Touristikbauten in 
historisierenden Baustilen, vorwiegend Neubarock, seltener engli.sche 
Neugotik (Anglikanische Kirchen und Kapellen, Villen), ferner schwei-
2erischer "Laubsäge-Chaletstil", übertragen auch auf Mittel- und Gross
bauten. Selten ist Jugendstil in der Touristik-Architektur. Durch die 
Uebertragung solcher Baustile und überdimensionierter Baukörper er
hielten fast alle Fremdenverkehrsorte etwas sehr Uneinheitliches, in
dem der bäuerliche Baubestand weiterhin vermischt mit dem Touristik
baubestand erhalten blieb. 

Moderner Baubestand 

Ab ca. 1920. Von hier an lassen sich zwei Linien verfolgen: 

Modern eigengesetzlich: Die Bauten entwickeln eine von der Funktion 
und den Möglichkeiten des Materials her bestimmte Eigengesetzlich
keit, die sowohl mit dem historischen Baubestand, wie mit dem Bau
bestand der "Belle Epoque" stark kontrastiert. Zu den Hotelbauten 
treten zahlreiche andere Grossbauten, die ausschliesslich oder 
teilweise dem Tourismus dienen, wie Sporthallen, Reithallen, Hal
lenbäder, Sportstadien, Eishallen, grosse Bootshafenbauten, grosse 
Skisprunganlagen, Vergnügungsstätten usw, oft als Konstruktionen 
in Metall, Glas oder Kunststoff. 

Modern umgebungsangepasst: Da die eigengesetzlichen Bauten sich 
mit ländlicher und altstädtischer Umgebung nicht vertragen, sind 
schon in den 208r Jahren, besonders aber in jüngster Zeit wieder 
Versuche gemacht worden, Touristikbauten unter Wahrung der moder
nen Erfordernisse in Farbe, Proportionen und formalem Gesamthabi
tus der natürlichen oder baulichen Umgebung anzupassen. Das länd
liche i\.mbiente wird von den Gästen mehr und mehr verlangt. Das be
deutet in Dörfern und Kleinstädten ·die Anpassung an den histori
schen Baubestand, bei Einzelbauten in der Landschaft Anpassung 
an funktional andere örtlich vorkommende Bautypen, z.B. Bauernhaus, 
Sennhütte, Fischerhütte usw. Sportanlagen mit hölzernen oder 
Eternitbauten, nicht kubisch, ev. mit unregeJrnässigen Formen in 
Gelände eingepasst, durch Begrünung getarnt. 
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6.6. DIE T O U R I S T I K T Y P E N 

ÜBERSICHT 

In Ansehen aller funktionalen, strukturelle:.1 und formalen Kategorien 

können praktisch ftir die Planung und Zuordnung zu den Gebietstypen 

folgende kombinierte Kategorien als Touristktypen aufgestellt werden: 

Stadttou.rismus 

G I"'.'J s s t ouri Bmu:cJ 

Mitteltourismus 

Kleintourismus 

Ländlicher Tourismus 

Tages- und Wochenendtourismus 

Diese Typen sind nicht nach gleichen Kriterien abgegrenzt. Je nach prak

tinchen Erfordernissen sind funktionale, formale oder stru.kturellf, Kri

terien als Dominanten angenommen. Die Umschreibung der einzelnen rr .1ypen 

zeigt die Zweckmässigke:Lt dieser Einteilung auf: Die Typen des Gross-, 

Mittel- und Kleintourismus sind die eigentlichen Typen der Fremden

verkehrsorte, die nicht städtischen, aber auch nicht ltindlichen 2ha

rakter haben. Der r11ages- und Wochenendtourismm:3 kann alc1 Strukturtyp 

den Grass-, Mittel- und Kleintourismus liberlagern, stellt aber infra

strukturmässig und verkehrsmässig Probleme, die bei grosser ·Entwicklung 

dieses Typs sich mit den andern Typen schlechthin nicht mehr vertragen, 

so dass der 'l1ages-- und Wochenendtyp gesondert betrachtet und räumlich 

getrennt werden muss. Er ist ein eigener Typ, zumal er viele der 

Beherbergung::-}anlagen, die für den Grass-, Mittel- und Kleintourismus 

erforderlich sind, gar nicht braucht. 

Um die Typen zu charakterisiern, führen wir gewisse Richtwerte ein. 

Ah-i solche haben wir gewählt: 

Die Einwohnerzahl 

Sie gibt Auskunft tiber die Grösse des Ortes, also vor allem, ob es sich 

lJiil "Ctad ttourismw----i" oder ':[1ourismus in einem nichtz-.;täd ti:---.;chen typü3chen 

Fremdenverkehrsort handelt. 
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Die Zahl der Hotelbetten 

Sie entscheidet vor allem über die Prädikate "gross", "mittel" oder 

"klein", wenn diese auch nicht allein von der Zahl der Fremdenbetten, 

sondern auch von den Dimensionen und der Physiognomie der Touristikan

lagen abhängig gemacht werden sollen. Wenn nur die Hotelbetten berück

sichtigt werden, ist es deshalb, weil über das übrige Beherbergungsan

gebot und die Campingplätze keine zuverlässigen und vergleichbaren 

Statistiken greifbar sind. Es ist klar, dass gerade für die Erfassung 

des Eintags- und Woche'nendtourismus die Zahl der Hotelbetten kein 

Gradmesser ist. 

Das Verhältnis der Hotelbetten zur Einwohnerzahl 

Es ergibt dies einen sehr charakteristischen Wert, insbesondere zur Ab

grenzung des Stadttourismus gegenüber dem Grosstourismus und des länd

lichen Tourismus gegenüber dem Mittel- und "Kleintourismus. 

Die Berücksichtigung weiterer Werte wäre an sich wünschenswert gewesen. 

Doch wird ein System umso schwerer zu handhaben, je mehr Werte zu be

rücksichtigen sind. Eingehendere Vergleiche der Werte zahlreicher Orte 

haben gezeigt, dass die drei gewählten Werte wirklich signifikant sind. 

Etwa das Verhältnis der im Tourismus Beschäftigten zur Gesamtzahl der 

Beschäftigten könnte für eine Raumtypisierung grossen Stils nicht ein

gesetzt werden, da tlie im Gastgewerbe Beschäftigten in den veröffent

lichten statistischen Quellenwerken nicht gesondert ausgewiesen werden. 

Dieser Wert ist aber, wenn auch nicht in einfacher und überall glei

cher Proportion, doch abhängig vom Verhältnis der Hotelbetten zur Ein

wohner�ahl. Zur Erfassung eigentlicher Touristikorte ist der Prozent

satz der Beschäftigten in Banken signifikant. Wir haben diesen Wert 

zur Abgrenzung der Touristik-Schwergewichtsräume auch herangezogen. 

Doch sind die Resultate auch ähnlich denjenigen, die aus dem Verhält

nis der Hotelbetten zur Einwohnerzahl resultieren. 

Die Richtwerte, die wir ftir die verschiedenen Touristiktypen aufgestellt 

haben, passen nicht auf alle Gemeinden der Schweiz. Manchmal passt ein 

Wert, die andern nicht. Das heisst dann, dass der Ort atypisch ist, 

in den meisten Fällen überhaupt kein Touristikort, auch wenn einzelne 

Hotels da sind. So kann z.B. in einer Stadt das Verhältnis der Hotel

betten zu den Einwohnern kleiner sein als 1 : 100. Dann ist diese 

Stadt keine Touristikstadt, auch wenn bei grosser absoluter Einwohner

zahl noch ein recht grosses Angebot an Hotelbetten vorhanden ist. 

Umgekehrt kann in einem Ort mit über 10'000 Einwohnern das Angebot an 

Hotelbetten so gross sein, dass das Verhältnis zur Einwohnerzahl grös

ser wird als 1 : 10. Dann liegt nach unsern Definitionen kein Stadttou

risffius vor, sondern Grosstourismus. 
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Definition: 
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Ein Touristiktyp, der städtischen Siedlungen und Siedlungsgebieten zu
zuordnen ist. Charakteristisch ist, dass das touristische Potential 
und somit die Zahl der Beschäftigten absolut sehr gross ist - oft 
grösser als bei Grosstourismus - aber zufolge der Grösse der Siedlu.ng 
in der Wirtschaft des Ortes doch nicht dominiert. 

Richtwerte: 

Minimale Einwohnerzahl 
(ev. Agglomeration) 

Minimale Zahl Fremdenbetten in Hotels 
Einwohner/ Hotelbett 

Beispiele zur Abgrenzung: 

Einwohner 

Ma:rtigny 10'478 
Luzern 69'879 
Geneve 173' 618 

Baden AG 14'553 
Lausanne 137'383 
Zürich 422'640 
St. Gallen 80'852 
Basel 212'857 
Bern 162'405 
Biel 64'333 

Hotelbetten E 

937 
5 1 384 

10'146 
817 

4'599 
8'252 
l'llJO 
3'048 
2'04-7 

681 

10'000 

600 
10 - 100 

/_ Hotelbett 

11 

13 
17 
18 
30 
51 
69 

70 
79 

94 

Luzern ist typischer Grenzfall zmn Grosstourismus, Martigny Grenzfall 
zum Mitteltourismus als Passantenort, Biel Grenzfall zu den touristisch 
atypischen Orten. 

Funktion�n vom Angebot her: 

Volkswirtschaftliche Funktion 
Verbesserung des Steuersubstrats 
Kapi ta.linvesti tion 

Funktionen von der Nachfrage her: 

Berufstourismus 
Veranstaltungstourismus 
BiJ.dungstouri.srnus 
Kur- und MedizinaJ.tourismus 
Promenaden- und Vergnügungstouri:3mus 
Passanten beher ber6rtmg 
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Strukturelle Kategorien: 

Kurzerholung für am Ort wohnhafte Bevölkerung 
Eintagstourismus 
Reisetourismus 
Standorttourismus (eher kurz) 
Wochenendtourismus (eher untergeordnet; kürzere Tagungen) 

Formale Kategorien: 

Ueberwiegend mittlere und grosse bis sehr grosse Touristikbauten 
und Sportanlagen. Auch Turmhäuser. 
Baubestand der Belle-Epoque und modern eigengesetzlich. Tradi
tionelle Bauten eher Ausnahme in Altstädten und Vorort-Dorfkernen. 

Verkehrsausstattung: 

Gute Verkehrslage 
Normale Stadtverkehrsausstattung 
Bergbahnen auf stadtnahe Aussichtspunkte 
Oeffentliche Transportmittel zu Ausflugszielen, Badestränden, 
Sportanlagen u.a. 

GROSSTOURISMUS 

Definition: 

Ein Touristiktyp, der grossen, aber in der Regel ursprünglich nicht 
städtischen, oft auch heute noch nicht 10'000 oder mehr Einwohner auf
weisenden Stationen zuzuordnen ist, die ein grosses Touristikpotential 
mit städtischen Formen aufweisen und wo der Tourismus in der Wirt
schaftsstruktur des Ortes dominiert. 

Richtwerte: 

Minimale Einwohnerzahl 
l"Iinimale Zahl de:r F:ren1denbet ten in Hotels 
Einwotner / Hotelbett 

2'000 
3'000 
<10 
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J',9is�iele zu· �grenzung: 

Einwohner Hotelbetten E/H Total Betten E/Totalbetten 

Lugano 22'280 5'129 4,3 5'624 4 

Montreux 20'421 5'008 4 8'233 2,5 

Interlaken 
1) 

11' 694 4'779 2,4 5'826 2 

Davos 10'238 7'513 1,4 15'933 0,6 

St. Moritz 5'699 5'844 1 9'044 0,6 

Montana 
2) 

7'639 4'759 1,6 26'889 0,3 

Arosa 2'717 4'469 0,6 8'163 0,3 

Leysin 2'752 3'913 0,7 5' 596 0,5 

1) mit Unterseen und Matten

2) mit Lens, Chermignon und Randogne

Die Tabelle zeigt, dass die typischen Grosstouristikorte im Verhältnis 
der Einwohner zu den Hotelbetten durchwegs sehr niedrige Werte, Un't,er 5, 
ergeben. Um aber noch einige weniger typische Orte zu erfassen, setzten 
wir die Grenze auf< 10 Einwohner/Hotelbett fest. 

l!1unktionen vom Angebot her: 

Volkswirtschaftliche J!7unktion 
Verbesserung des Steuersubstrats 
Kapitalinvestition 

Die Arbeitsbeschaffung für einheimische Bevölkerung ist eher untergeord
neter Natur, da der Grossfremdenverkehr in schweizerischen Verhältnissen 
vorwiegend mit ausländischen Saisonarbeitskräften arbeitet. Dies war 
auch schon vor 1914 der Fall. 

Funktionen von der Nachfrage her: 

Sporttourismus 
Kur- und Medizinaltourismus 
Promenaden- und Vergnügungstourismus 
Wandertourismus (eher untergeordnet) 
Veranstalt.ungstourismus (gelegentlich) 
Berufstourismus (bisweilen bedeutend, z.B. Lugano als Ort zur 
Abwicklung von Finanzgeschäften) 

Strukturelle Kategorien 

Standorttourismus bevorzugt, möglichst mittel bis lang 
Wochenend- und Ei.ntagstourisrnus stark vorhanden, aber al13 nachteilig 
empfunden 
Reisetourismus eher untergeordnet 
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Formale Kategorien 

Mittlere bis grosse und sehr grosse Touristikbauten, auch Hochhäuser, 
ev. mit niederer Ausnützungsziffer 
Baubestand der Belle-Epoque und modern-eigengesetzlich. Trennung 
örtlich anzustreben 
Ferienhäu:Jer in geschlossenen Zonen,moderne Baustile . 

.Anzustreben: Räumliche Trennung von allfällig noch vorhandenen bäuerli
chem Baubestand, verschiedene Stilepochen möglichst geschlossen nach 
Strassenztigen oder Ortsteilen. 

Verkehrsauf::'. s tat tu!:!ß_ 

Gute E\isenbahn- und Strassenzubringer. 
Grosses Angebot an Touristikbahnen, Sessel- und Skiliften. 
Innerorts-Verkehrsmittel. 
Ev. Flughafen oder Flugfelder, im Ergänzung:.:;gebiet Gebirgslandeplätr.;e. 

'I'm MITTELTOURISMUS 

Definition 

Ein Touristiktyp, der Touristikstationen mittlerer Grösse zukommt, denen 
nur ausnahmsweise geschichtlich oder gegenwärtig Stadtcharakter zukommt, 
die aber baulich halbstädtische Formen aufweisen und wo der Tourismus 
in der Wirtschaftsstruktur deH Ortes dominiert. 

Richtwerte 

Minimale Einwohnerzahl 
Minimale Zahl der Fremdenbetten in Hotels 
Einwohner/Hote.lbett 

1000 
500 

-c:::::::10 

Der Ante:Ll der im primären Sektor Berufstätigen liegt in der Regel unter 
10 %, bei typischen Stationen sogar unter 5 %. Durch die unvergleich
bare Gröss8 der Gemeinden können aber diese Werte bis über 20 % stei
gen, wenn neben dem Touristikort ein grosses landwirtschaftliches Gebiet 
in die Gemeinde einbezogen ist. Es gibt auch Gemeinden mit über 500 
Fremdenbetten 1Jnd über 40 % im primären Sektor Berufr�tätigen (z.B. 
Kerns und Hasliberg). In der Regel steigt der Prozentsatz der im Primär
sektor Berufstätigen mit sinkender Zahl der Hotelbetten. 
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Beis12iele zur Abgrenzung 

Einwohner Hotel- E[Hotel- Total E[Total- Berufstätige 
betten bett Betten Betten 1. Sektor 

Saanen(Gstaad) 5'840 1'395 4,2 6'867 0,85 21,5 
Grindelwald 3' 511 1'783 2,0 5'783 0,6 14,4 
Engelberg 2'841 1'901 1,5 7'501 0,4 13\,8 
Klosters 3'534 1'597 2,2 5'300 0,7 9,8 
Flims 1'936 1'845 1,05 4'342 0,45 5,4 
Pontresina 1'646 2'222 0,7 3'230 0,5 1,0 
Leukerbad 1'056 1'445 0,7 3'797 0,3 4,2 
Andermatt 1'589 694 2,3 l' 21L� 1,3 4,9 
Schuls 1'686 811 2,1 l' 311 1,3 2,9 
Wildhaus 1'104 705 1,6 3'505 0,3 28,1 
Adelboden 3'326 1'484 2,2 6'884 0,5 16,6 
Hasliberg 1'292 592 2,2 1'723 0,75 42,5 
Kerns 3'807 638 6,0 l' 960 1,9 40 y l 

Die Orte mit hohen Anteilen im Primärsektor Berufstätiger sind zugleich 
die Orte mit grosser Differenz zwischen Totalbettenzahl und Zahl der Ho-
tel betten, d.h. es sind die Orte mit viel .l?erienhäusern und viel Jferien
wohnungen und Zimmern bei Landwirten. Das wären Kri. terien des Klein
tourismus oder sogar des ländlichen Touri::mus. Solange aber noch 500 
und mehr Fremdenbetten in Hotels vorhanden sind, sind in der Regel auch 
Baukörper vorhanden, die in ihren Dimensionen dem Mitteltourismus ent
sprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, indem zahlreichere Klei11-
hotels, vielleicht noch in tradiüonellem Stil vorhanden sind, kanr1 der 
Ort dem Kleintourismus oder dem ländlichen Tourismus zugeordnet wc:;-rden. 
Die Entscheidung Uber die Zuordnung muss in letzter Instanz nach for
malen Kriterien erfolgen - entweder aufgrund des gegenwä.rtigen Be:=:01tandes 
oder aufgrund dessen, was man für die Zukunft anstrebt. 

Funktionen vom Angebot her 

Volkswi:ctschaftliche Funktion 
Verbesserung cles Steuersubstrates 
Arbeitsplätze ftir einheimische Bevölkerung 

Funktionen von der Nachfrage her 

Sporttourismus 
Wandertourismus 
Kur- und Medizinaltourismus 
Standquartier ftir Pioniertourismus (Bergsteigen) 
Lagertourismus 
Promenaden-und Ve::rgnügungstourismus untergeordnet, 
vorwiegend im Sommer, z.B. an Seen. 

% 
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Funktionelle Kategorien: 

Standorttourismus bevorzugt. 
Wochenend- und Eintagstourismus in der Regel stark vorhanden, aber 
eher nachteilig. 

Formale Kategorien: 

Grundsät�lich nur mittlere und kleine Touristikbauten. Höchstens einzelne 
grosse Bauten. 
Baubestand der Belle - Epoque und modern - eigengesetzlich in der Regel 
in Zentren. Im Ergänzungsgebiet historischen Baubestand rein erhalte1. 
oder modern � umgebungsangepasst. 
Ferienhäuser-in artreinen Zonen modern - eigengesetzlich, im Ergänzungs
gebiet zwischen bäuerlichem Bestand umgebungsangepasst. 
Postulät: Ortskerne stilistisch einheitlicher zu gestalten. Klare 
Trennung zwischen Ortskern und Anschlussgebiet. 

Verkehrsausstattung: 

Bahn- oder Strassenzubringer. In der Regel genügen Schmalspur-, Zahn
rad-, Stand- oder Luftseilbahnen. 
Grosses Angebot an Touristikbahnen, Sessel- und Skiliften. 
Innerorts - Verkehrsmittel (Bus zu Sportanlagen, Skischulen usw). 
Ami Gründen der Reinhaltung der Luft ev. Elektrofahrzeuge. 
Im Ergänzungsgebiet Gebirgslandeplätze möglich. 

Tk KLEINTOURISMUS 

Definition 

Ein Touristiktyp. der formal noch die eigengesetzlichen Züge des Touris
mus zeigt,' aber nichtstädtischen kleinen Orten oder historischen Klein
städten zugeordnet ist, wo im ganzen. Sozial- und WirtschaftsgefUge nicht
touristische 11.'i:itigkei ten einen grossen Anteil einnehmen. 

Richtwerte 

Angesichts der unterschiedlichen Grösse der Gemeinden, wo die Einwohner 
hald an einem einzigen Orte konzentriert, bald auf mehrere Siedlungskerne 
verteilt sind, ist weder die Einwohnerzahl der ganzen Gemeinde, noch die 
Hotelbettenzahl der ganzen Gemeinde signifikant. 450 Hot�lbetten an einAm 
einzigen Ort, in 3 oder 4 Hotels konzentriert, sind nicht dasselbe wie 
450 Hotelb�tten auf 15 Kleinhotels und Pensionen in 6 oder 7 Siedlungskernen 
verteilt. Es kommt dazu, dass beim Kleintourismus die Ferienhäuser und 
Fe:i..�ienwohnungen eine grosse Rolle spielen, so dam:1 ohnehin die Relation 
zwischen Ho.tel betten und Einwohnern kein Gradmesser ist. Im allgemeinen 
wird der Prozentsatz der landwirtschaftlich und eventuell auch industriell 
Berufstätigen relativ hoch sein. Bei 1000 Einwohnern macht ein einziges 
Hotel zu 100 Betten noch keinen Tourismus aus, der das Wirtschafts- und 
Sozialgeftige der Gemeinde massgeblich beeinflusst. 
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Die Ermittlung der Werte für zahlreiche Gemeinden hat ergeben, dass sich 
kaum einfach zu interpretierende Richtwerte ermitteln lassen. Für die Zu
ordnung zu Klein- oder Mitteltourismus müssen in jedem Falle die formalen 
Kriterien massgeblich sein, ferner die Verkehrsausstattung und die ins 
Auge gefasste Entwicklung für diG Zukunft. 

Funktionen vorn Angebot her: 

Arbeitsplätze und Nebenverdienst für einheimische Bevölkerung 
Verbesserung des Steuersubstrates 

Funktionen von der Nachfrage her: 

Wandertourismus 
Lagertourismus 
Promeniertourismus im kleinen Stil 
Sportstourismus in kleinem Stil 
Bildungstourismus in kulturell reichen Gebieten 

Strukturelle Kategorien: 

Standorttourismus bevorzugt, aber nicht immer realisierbar. 
Wochenend- und Eintagstourismus (Ausflugsorte mit reputierten Gast
stätten) - tragbar, da Ausmass verkehrsmässig zu bewältigen. Pei

Ganz;jahresmietern von Ferienwohnungen wird Aufenthalt nur während der 
Wochenenden vom Vermieter geschätzt. 

Formale Kategorien: 

Vorwiegend kleine, wenige mittlere 1!ouristi.kbauten. 
Baubestand Belle - Epoque oder modern - eigengesetzlich in Gebieten, 
die landschaftlich nicht zu empfindlich sind. IniGebieten, diJ neu
zu entwickeln sind, ist Grundsatzentscheid notwendig. Eine gewisse 
stilistische Einheitlichkeit ist anzustreben. 
Ferienhäuser in artreinen Gruppen zusammenzufassen. Bei Streuung unter 
dem bäuerlichen Baubestand unbedingt Anpassung an Umgebung. 
Camping restriktiv. 

Verkehrsausstattung: 

Bahn- oder Strassenzubringer. Verhältnismässig bescheiden. 
Keine Innerortsverkehrsmittel 
Ev. verkehrsfreie Ortsgebiete 
Keine Gebirgslandeplätze 
Restriktive Erschliessung mit Touristikbahnen, Sessel- und Skiliften. 
Bahnen in der Regel nicht bis auf Gipfel, sondern nur zur Erschliessung 
von Alpen oder Skihängen. 
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Tl LÄNDLICHER TOURISMUS 

Tls 

Definition 

Ein Touristiktyp, der Gebieten mit hohen landschaftlichen Werten und 
wertvollem Bestand an historischen Ortsbildern und Einzelbauten zuzuord-
nen ist. Im Sozial- und Wirtschaftsgefüge dominieren die nichttouristisch2n 
Tätigkeiten. Im einzelnen zerfällt dieser Typ in drei Untergruppen, deren 
Charakteristika nicht ganz gleich gelagert sind: 

Tourismus in historischen Kleinstädten. Hier kann der Tourismus soga� 
wirtschaf_tlich eine starke bis dominante SteJ.lung einnehmen. Das bleibt 
jedoch örtlich auf die Kleinstadt beschränkt. 

Tourismus in landwirtschaftlichen Gebieten mit intensiver und ertrag
reicher Landwirtschaft, wie Seeufergebiete, Reb- und Obstbaugebiete. 

Tourismus :Ln landwirtschaftlichen Gebieten, die durch ihre topogra
phische Lage und Höhe in ihrer landwirtschaftlichen Entfaltung benach
teiligt sind und den Tourismus als zusätzliche Erwerbsquelle benöti
gen� insbe3ondere Gebiete des Berg- und Hügellandes. 

Richtwerte 

Sie haben .l<:.eine Signifikanz - noch weniger als beim Kleintourismus, ins
besondere weil d.ie nebenamtlichen Wohnungs- und Zimmervermieter in der 
Regel einen noch grössern Anteil ausmachen als beim Kleintourüimus. Die 
entscheidenden Grössen werden durch die Statistik weitgehend nicht erfasst. 
Die Abgrenzung erfolgt vorwiegend aufgrund von It1orrnalkri terien. 

Funktionen vom Angebot her: 

Arbeits�lätze und zuslitzlicher Verdienst für einheimische Bevölkerung 
Verbesserung des Steuersubstrats der Gemeinden 

.Funktionen von der Nachfrage her: 

Waridertourismus 
Lagertourismus (aber möglichst ohne Camping!) 
Kulinarische Genüsse (reputi.erte Landgasthöfe - Kurzerholung) 
Bildungstourismus (historische Altstädte, Schlösser, Klöster, Natur
denkmäler) 
Bedingt Sporttourismus (Reiten, Bergsteigen, Schwimmen, Segeln, Fischen, 
Skilanglauf, Skiwandern, Erlernen des Skifahrens w.a.) 
Promenierto�rismus in kleinem Stil (z.B. historische Altstädte) 

Strukturelle Kategorien: 

Standorttourismus bevorzugt, aber nicht immer realisierba..,_ . 
Wochenend- und Eintagstourismus in vom Verkehr her tragbare1, G:renzen 
(Wandern, Besuch von Gaststätten). Es widerspricht dem Wesen des l�nd
lichen 'l1ourismus, das:::: er durch zu intensiven Verkehr, wie er cwrch ein 
grösse-res Verkehrsange bot erzeugt würde, entwertet wird . .Au;Jgangspunkte zum 
Wandern am Hand oder aus3erhal b des Gebietes des ländlichen Tourismur;. 
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Formale Kategorien: 

Vorwiegend kleine oder mittlere Touristikbauten 
Ferienwohnungen und Zimmer in bestehenden ländlichen oder kleinstädti
schen Bauten 
Baubestand der spezifischen Touristikbauten historisch oder modern
umgebungsangepasst 
Baulich.er Zuwachs nur gedrosselt 
Camping und Wohnwagen entweder nicht zugelassen oder in einzelnen 
Geländeabschnitten durch Vegetation oder Geländeformen verdeckt 
Nur kleinere, umgebungsangepasste Sportanlagen (Schwimmbäder mit un
auffälligen Bauten, unauffällige Reitanlagen, Gartengolf, Boccia
bahnen, Spielwiesen usw) 
Neue Ferienhäuser von nichtlandwirtschaftlichen Eigentümern nur be
schränkt zugelassen, unter strenger Einpassung in das traditionelle 
Siedlungsbild. Keine "Feriendörfer", wo traditionell Streusiedlung ist 
- keine Ferienhauszersiedlung, wo traditionell Dörfer sind. Keipe
lineare Besetzung der Seeufer mit Ferienhäusern. Als :B1erienhäuser
möglichst freigewordene ländliche Bauten verwenden!

Verkehrsausstattung: 

Bewusst zurückhaltend. Keine Erschliessung durch leistungsfähige Zu
bringer. Kein Bahnzubringer erforderlich. 
Keine technischen Innerortsverkehrsmittel. 
Eventuell verkehrsfreie Ortsteile. 
In der Regel keine Touristikbahnen, nur Strassen und Bahnen, die auch

der Erschliessung von Alpen dienen. Wenige kürzere Uebungsskilifte. 
Keine grossen Parkplätze an den Stationen von Berg- und Seilb�bnen. 
Sie wirken störend und ziehen zu viel unerwünschten Verkehr an. 
Keine Gebirgslandeplätze. 
Eventuell originelle traditionelle Verkehrsmittel, um mit Gepäck zu 
Ferienwohnungen zu gelangen (Kutschen, Fuhrwerke, Schlitten, Bc,ote, 
Pferde, Maultiere). 

Tw TAGES- UJ'TD WOCHENENDTOURISMUS 

Definition 

Ein Tourir:_1tiktyp, bei welchem di.e Strukturkategorie des Tages- und Wochen
endtourismus mit ihren spezifischen Formal- und Funktionalaspekten zur 
Entlastung der übrigen rrouristikgebiete schwergewichtsmässig an einem Ort 
oder in einem Raum konzentriert wird, die im übrigen nicht touristischen 
Charakter haben. 

Richtwerte 

Sind nicht vergleichbar. Es ist weder eine minimale Einwohnerzahl noch eine 
minimale Zahl J?remdenbetten in Hotels erforderlich, um diesen Typ zu er
zeugen. Charakteristisch ist, dass die Touristen in der Regel nicht, oder 
dann im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Wochenendhaus übernachten. Es sind 
folglich auch wenig Personen im Tourismus beschäftigt. Die Tätigkeit der 
einheimischen Bevölkerung erschöpft sich im Dienst an Seilbahnen, Ski-
und Sesselliften, Park- und Campingplätzen, im Aushilfsdienst in über das 
Wochenende stossweise besuchten Restaurationsbetrieben. 
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Funktionen vom Angebot her: 

Begrenzt Arbeitsplätze für einheimische Bevölkerung 
Kapitalinvestition(?) 

Funktionen von der Nachfrage her: 

Sporttourismus 
Lagertourismus 

Strukturelle Kategorien: 

Einseitig Wochenend- und Eintagstourismus 
Standorttourismus im Ferienhaus, Camping und Wohnwagen 

Formale Kategorien: 

Camping und F'erien- bzw. Wochenendhäuser dominant, in grosser Ausdehnung 
und Zahl 
Einige Restaurants 
Entwicklung zu Grossbauten zeichnet sich ab: Appartementshäuser, 
Bootels und ähnliches 
Bootshäfen 

Verkehrsaustattung: 

Sehr gute Bahn und Strassenzubringer von grösseren Zentren her. Hoch
leistungsstrassen, Normalspurbahn. 
Grosse .Parkplätze am Ort. 
Grosses Angebot von Seilbahnen, Sessel- und Skiliften im Touristik
gebiet�. 
An See� Bootshäfen. 

Bemerkungen: 

Solche Gebiete exü;tieren bereits: Z.B. Flumserberge und Pizolgebiet, 
Hochstuckli von Ztirich au□, Sörenberg, Rtischegg, Linden. Saanenmöser von 
Bern aus, wobei z. T. die Zubringer mangelhaft sind. Auch Moleson ist einst
weilen ein Ski- und Touristikgebiet ohne Beherbergungsinfrastruktur. Vor 
allem die Ufer des Bieler- Neuenburger- und Murtensees sind sehr stark 
mit Dauarcamping und Wochenendhäusern belegt. Es ist kein Zweifel, das□ 
ein Bed�rfnis nach dieser Art Tourismus besteht. Eine andere Frage ist, 
ob er vom Gesichtspunkt des Landschaftsschutzes und der andern TouristiL
arten erwünscht ist_ Es stellt sich hier planerisch ein echtes Problem. 
Der Campingtourismus passt nicht zum Charakter des Raumtype 1 und des 
Raumtyps B. D:i.e Erfahrung zeigt, dass Campingleute genügsam sind und mit 
sehr wenig Platz vorlieb nehmen. Sie wandern nicht. Es kann folglich 
vermehrt &n Ca�Dingplätze mit künstlichen Wassersportgelegenheiten zur 
Schonung der Seeufer gedacht werden. In diesem Sinne kann der Wochenend
Campingtourismus, verbunden �uch mit Reitsport, eventuell Golf, Garten-
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golf u.a. im Raumtyp A, eventuell sogar im Raumtyp S selbst angesiedelt 

werden. Der Winter-Wochenend-Skitourismus erfordert Klimabedingungen, 

wie sie nur im Raumtyp T gegeben sind. Es müsste hier entweder innerhalb 

des Typs T eine Ausmarchung vorgenommen werden, oder es müssten begrenzte, 

durch die Planung auf lange Sicht festgelegte besondere Räume mit dem 

Charakter T festgelegt werden. Massgeblich für die Eignung ist die gute 

Verbindung zu einem grossen Zentrum, möglichste Nähe zu diesem. Abgo

legene Täler mit schmalen, gewundenen Strassen kommen grundsätzlich nicht 

in Frage. Ebenso sollen Berggebiete mit ausgesprochenen Naturschönhei-

ten oder kulturlandschaftlichen Werten verschont werden, da das Publikum 

des Wochenend-Skitourismus darauf keinen Wert legt. Ein besonderes Prob

lem bleibt die Entsorgung. Campingplätze in einem verhältnismässig 

kleinen Raum können ein Fassungsvermögen von mehreren Zehntausend Men

schen haben. Der Verdienst der Campingplatzhalter und der kleinen Geschäf

te und Restaurants der Umgebung ist recht gross, der Vorteil der Ge,nein

den aber in keinem Verhältnis zu den Kosten der Abwasserklärung. 
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schafts- und 

rts il schutz 

7.1. ALLGEMEINES 

7 

'!3chutzgebiet" ist nicht eine besondere Kategorie von Gebiet, wie 
"Siedlungsgebiet" oder "Landwirtschaftsgebiet" usw. Schutz ist eine 
"b7unktion, die �".ieh in der Regel einer andern Funktion überlagert. 
Diese andere Fm1kti0n kann Siedlung sein, Industrie, landwirtschaftli
che Nutzung usw. Nur bei Flächen natürlicher Vegetation, liei :B1els, 
Firn, Eis, Geröll, Sand oder Wasserflächen kann Schutz absolut sein, 
ist aber auch hier in der Regel nicht einzige Funktion. 

Es besteht bis heute in der Schweiz noch nicht ein durchgebildetes, 
allgemein anerkanntes System von Schutzkategorien. Unter dem Begriff 
"Naturschutz" stellt man sich ganz unterschiedliche Dinge vor (vgl. 1.2, 

S. 14). "Heimatschutz" oder "Denkmalschutz" umfasste mit wenigen Aus
nahmen bis jetzt nur Massnahrnen zur Erhaltung einzelner Bauten, wobei
"Denkmalschutz" eher städtische oder ländliche Monumentalbauten,
"Heimatschutz" eher allgemein ländliche Bauten betraf. Beide Begriffe
überlagerten sich auf weite Strecken. Der Begriff "Ortsbildschutz",
der. ganze Baugruppen, oder sogar ganze Ortschaften umfasst, hat sich
erst seit wenigen Jahren herausgebildet. Ein Oberbegriff über alle in
der Raumplanung möglichen Arten von Schutz fehlt. Durch die in der Pla
nung üblich gewordene Zweiteilung von "Siedlung" und "Landschaft'' kann
der Begriff ''.12.ndschaftsschutz" nicht mehr für den Schutz eines ganzen
Raumgefüges ve�wendet werden (vgl. 2.8, S. 28/29). Es wird daher unter
Verzicht auf einen Oberbegriff im folgenden eine Klassifikation und
Umschrcü bung: der in der R,9.umplanung möglichen und erforderlichen Arten
von Schutz auf Landschaft und Siedlung versucht. Die Umschreibungen
kcinnen nur Richtliniencharakter haben. Sie mlissten in jedem einzelnen
Fa11 besonders festgelegt und rechtlich gesichert werden.

Die Umschreibung und rechtliche Sicherung des (:3chutzes für jedes ein
zelne Gebiet, Ortsbild und Objekt kann im Sinne der Aufgabenteilung 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden auf drei Stufen erfolgen: 
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1. Auf Bundesstufe durch Inventare der Landschaften, Ortsbilder uno.

Objekte von nationaler Bedeutung und entsprechende Bundesratsbeschlüsse.

2. Auf Kantonsstufe durch Inventare der Landschaften, Ortsbilder und

Objekte von kantonaler Bedeutung und entsprechende Regierungsrats

bzw. Staatsratsbeschlüsse.

3. Auf Gemeindestufe durch Nutzungspläne der Gemeinden und deren Bau

reglemente. 

Der Schutz durch eine höhere Stufe impliziert auch den Schutz durch die 

unteren Stufen, nicht aber umgekehrt. Der Schutz durch Bund und Kantone 

bedeutet, dass Bund bzw. Kanton sich der betreffenden Landschaften, Orts

bilder und Objekte besonders annehmen, besonders auch in den Aufwendun

gen für den Unterhalt, die Wiederherstellung und die rechtliche Sicherung. 

Der Schutz auf den verschiedenen Stufen beinhaltet nicht notwendiger

weise Unterschiede in der Schutzwürdigkeit. Der Bund sollte z.B. ir1 

finanzschwachen Kantonen Landschaften, Ortsbilder und Objekte in seine 

Inventare übernehmen können, die man bei gleicher Schutzwürdigkeit in 

finanzstärkeren Kantonen, oder Kantonen, die weniger Objekte zu betreuen 

haben, den Kantonen überlassen würde. Es darf auf keinen Fall die Mei

nung aufkommen, dass man zu Landschaften, Ortsbildern oder Objekten, 

die 11nur 11 durch die Nutzungspläne und Baureglemente der Gemeinden ge

schützt oder in kantonalen Inventaren eingetragen seien, weniger Sorge 

tragen mfürne. 

7.2. DIE A R T E N DE S S C H U T Z E S 

Absoluter Natur;�:_:hutz 

Definition: Die intensivste Form von Schutz, welche die ungestörte 

Erhal tl. ,g eines natürlichen BiotopD, ohne Einwirkung des 

Mensche1 bezweckt. 

Ler Mensch muss überha )t ferngehalten werden oder darf da Gebiet, wenn 

es grössere Ausrnasse !;:r1 :;, nur auf wenigen Wanderwegen bet:c :::ten. Jecle Be-

wirtschaftung fällt ausser Betracht, ebenso die Errichtun 

mit Ausnahme solcher, die i0r Bewartung des Gebietes oder 

.1 1n fü:,.uten, 

• :'t.uell wis-

senschaftlichen Beobachtu.:�en dienen. Ganz errej_chbar ist �iel der 

ungestörten Erhaltung eine,::- Y!.:1türlichen Biotops 1.F1ter Umstän<�,-jrl nicht, 

indem z.B. Moore und Moorwt,· • :r rasch verlanden cir1d sich �__;elber zerstören, 
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wenn die Vegetation nicht periodisch gemäht wird. Es stellen sich hier 
subtile Fragen in der Interpretation des Begriffs der Erhaltung eines 
Biotops. Ebenso müssen in absoluten Naturschutzgebieten unter Umständen 
Massnahmen zur Regulierung des Wildbestandes getroffen werden. Praktisch 
kommt in schweizerischen Verhältnissen absoluter Naturschutz im Mittel
land und Jura nur für einzelne Parzellen von Gewässern und natürlicher 
Vegetation in Frage. Im Hochgebirge sollte aber der grösste Teil des 
Gebietes von Fels, Geröll, Firn und Eis und die Zonen natürlicher Vege
tation, die n:tcht alpwirtschaftlich genutzt werden können, hier zuge
ordnet werdene 

Bedingter oder relativer Naturschutz 

Definition: Massnahrnen und Auflagen, welche der weitgehenden Erhaltung 
eines natürlichen oder naturähnlichen Biotops dienen unter 
Duldung einer eingeschränkten land-, alp- oder forstwirt
schaftlichen, sowie auch touristischen Nutzung. 

Diese Art von Schutz entspricht dem, was allgemein unter "Naturschutz" 
verstanden wird, z.B. Verbot des Pflückens von Blumen oder Ausgrabens 
von Pflanzen., keine Veränderung der Vegetation, Erhaltung von Schilf
gürteln und anderer Ufervegetation, Verbote des Badens, Campierens, 
Bootfahrens, Feuermachens, Tierschutz, dauernder oder vorübergehender 
Jagdbann, eventuell bedingte landwirtschaftliche Nutzung, wie Weide, 
eventuell Heugewirmung, auch forstwirtschaftliche Nutzung. Häufig impli
ziert relativer Naturschutz auch das Verbot jeder Bautätigkeit, ander
wärts werden bestehende oder landwirtschaftliche Bauten geduldet. Die 
Bedingungen sind in jedem Falle genau festzulegen. 

Naturpark 

Definition: Ein Gebiet, das Uberwiegend natürliche oder naturähnliche 
Vegetation enthält, höchstens forst- und alpwirtschaftlich 

. extensiv gern1tzt wird, das so gross ist, dass man tagelang 
d:t.rin wandern kann und dessen dominante Funktion die Er
holung des Menschen in naturnaher Umgebung ist. Der Natur
park: wird zur Erfüllung dieser Funktion gewartet und mit 
den notwendigen Einrichtungen versehen. 

Der Naturpark ir;t in der Schweiz bisher unbekannt. Erste Ideen tauchen 
zur Zeit auf. Es besteht in der Funktion ein grundlegender UntenJchied 
zwn absoluten und relativen Naturschutzgebiet. Bi;::�weilen stösst der 
Naturparkgedanke auf die Opposition der Naturschutzkreise. Es i.:t ater 
offensichtlich, dass bei fortlaufender Verst�dterung und Verminderung 
natürlicher Gebiete, auch zufolge der fortschreitenden Rationalisierung 
und Intensivierung der Landwirtschaft,grosse Naturpärke geRchaffen wer
den müssen, nicht zuletzt um die eigentlichen Naturschutzgebiete zu 
schoneG und ihr8T Be,-otimmung zu erhalten. Ein Naturpark sollte mindesten�: 
in der Grössenordnung von 100 km2 umfassen und g�1ndsätzlich keine 
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kulturlandschaftlichen Elemente enthalten, ausser primitiven Unterkünften 
(ev. verlassene Dörfer, Alphütten oder eigens errichtete originelle Un
terkünfte, wie Hirtenhütten, Fischerhütten usw.) und ausser einem Netz 
von Fusswegen, Gebirgspfaden, ev. Reitwegen. Im Naturpark soll man Fouer 
machen, zelten, lagern, spielen, wandern, reiten, fischen, ev. jagen, 
bootfahren, klettern können, jedoch keinen Sport betreiben, der künst
liche Anlagen und Bauten erfordert. Daraus geht hervor, dass der Natur
park verschiedener Einrichtungen bedarf: Feueralarmsystem, Einricht�ngen 
zur ersten Hilfelej_stung, Feuerwehr, Trinkwasserversorgung, Kehricht
behäl ter und WC-Anlagen bei Lagerplätzen, Kehricht.abfuhr, Hegung von 
Wild, Aussetzen von Fischen usw. Der Aufenthalt im Naturpark müsste folg
lich gebührenpflichtig sein. Die Probleme sind nicht unlösbar. Im Aus
lande (USA, Kanada, UdSSR und andere Oststaaten) gibt es solche Natur
pärke, die als "Nationalpärke" bezeichnet werden. Wir bevorzugen, zur 
deutlichen Unterscheidung vom schweizerischen Nationalparkbegriff den 
Ausdruck "Naturpark". Ii\ir gewisse Aufgaben, wie Kehrichtabfuhr und Feu
erwehr, müssten Strassen angelegt werden, die aber sonst nicht benützbar 
wären. Es ist klar, dass im schweizerischen Mittelland und weitgehend 
auch im Jura kein Raum für ausgedehnte Naturpärke mehr ist. Wohl aber 
muss der Gedanke im Zusammenhang mit der Entvölkerung und wirtschaftli
chen Aufgabe abgelegener Gebirgstäler studiert werden. 

Isolierter Naturdenkmalschutz 

Definition: Massnahmen zur Erhaltung eines einzelnen Naturobjektes. 

Solche Naturobjekte können sein: Geologische Objekte, wie erratische 
Blöcke, Gletschermühlen, Aufschlüsse, J?elspartien, oder botanische Objekte 
wie einzelne Bäume oder kleine Parzellen besonderer Vegetation, fe1.�ner 
ganz kleine Gewässer usw. In der Regel zielt der Naturdenkmalschutz auf 
die integrale Erhaltung des Objektes ab - etwas anderes ist meist nicht 
denkbar. Die eim�elnen ,mter Schutz gestellten Naturdenkmäler sind in 
eidgenössiche oder kantonale Inventare eingetragen, und der Schutz ist 
in jedem einzelnen Falle umschrieben. Doch ist die Umgebung meist in den 
Schutz nicht eingeschlossen, so dass ein erratischer Block oder ein 
geschiit.zter Ba.um in eine ·völlig fremde Umgebung geraten können. 

Absoluter Schutz von Oberflächengewässern 

Definition: Verbot jeder Nutzung oder Beeinträchtigung eine::: Obe1 -
flächengewässers zwecks Erhaltung eines natürlichen 
Biotops oder des natürlichen Verhaltens dieses Gewässers. 

Diese Art des Schutzes kann in der Regel nur kleinen Gewässern oder Tei
len, z.B. Buchten von grossen Gewässern zukommen. Neben dem Schutz na
türlicher Biotope Duss hier auch an Wasserfälle, Karstphänomene und der
gleichen gedacht werden. Ein Teil der alpinen Karstseen sind durch Ab
dichtung und Stau in ihr-em natürlichen Verhalten gestört worden. 
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Bedingter Schutz von Oberflächengewässern 

Definition: Einschränkung der Nutzung und Verbot grösserer Beeinträch
tigung eines Oberflächengewässers zwecks Erhaltung des na
türlichen Aussehens und der Ruhe des Gewässers und Schonung 
cter Tier- und Pflanzenwelt. 

Die Einschränkungen und zugelassenen Beeinträchtigungen müssten in jedem 
Falle umschrieben werden. Solche Gewässer können z.B. künstlich gestaut 
sein und als Ausgleichsbecken und 'Trinkwasserspeicher, eventuell sogar 
als Energieopeicherbecken genutzt werden. Auch kann Berufs- und Sport
fischerei gemäss gesetzlichen oder verschärften Bestimmungen zugelassen 
sein, eventuell auch Baden und Bootfahren ohne Motor. In diesem Falle 
käme eine Beschränkung der zugelassenen Boote in Frage. Bei der heutigen 
Bevölkerungsdichte der Schweiz und der Ueberbelastung der Seen sollte 
grundsätzlich jedes Oberflächengewässer mit abgestuftem bedingtem Schutz 
belegt werden, in der Weise, dass intensiver, störender Wassersport auf 
bestimmte, vom Ufer entfernte Zonen beschränkt würde und besonders schöne 
Partien mit schärferen Bedingungen belegt würden. 

Allgemeiner Umweltschutz 

Definition: Minimalanforderung, die überall zur Anwendung kommen soll 
und die Reinhaltung von Wasser und Luft und die Vermeidung 
oder Reduktion aller Immissionen, auch Lärm, im Rahmen 
des jeweils technisch Möglichen und wirtschaftlich Zumut
baren bezweckt. 

Der allgemeine Umweltschutz umfasst besonders die Massnahrnen zur Abwas
serreinigung, Kehrichtbeseitigung, Vermeidung von Lärm und Immi3sionen 
in die Luft. 

Absoluter Kulturlandschaftsschutz 

Definition: Die unveränderte Erhaltung einer historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft mit allen ihren Forrnal- und Funktional
aspekten. 

Der absolute Kulturlandschaftsschutz ist eine theoretisch denkbare, in 
cler Praxis jedo(:h schwer durchführbare und problematische Massnahme. Es 
müssten die Einteilungen und Nutzungen von Flur, Weide und Wald auf 
einem einIIial erreichten Stande stabilisiert werden. Es müssten alte 
Getreidearten kultiviert und unter Umständen alte Viehrassen in alten 
Formen gehalten werden. Zur Feldbestellung müssten alte Geräte verwendet 
werden. Ein ?�ototyp solcher historischer Kulturlandschaftserhaltung ist 
das Wilseder Reservat in Deutschland. Hier wurde versucht, ein Stück 
Heide mit einem Weiler und der einst typischen Heidewirtschaft, mit Hal
tung von Heidschnucken (Schafrasse) und Bienen in Strohkörben gewisser
massen museal zu erhalten. DBEJ ist unter dieE:.;en Umständen, wo e::-..; sich 
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vorwiegend um Weidewirtschaft handelt, auch möglich, allerdings mehr 
und mehr mit bezahlten Angestellten als mit frei aufgrund einer Unter
stlitzung wirtschaftenden Bauern. Wirtschaftliches Rlickgrat ist das Gast
haus im Weiler Wilsede als Touristenattraktion. Absoluter Kulturland
schaftsschutz ohne angemessene Anpassung der Wirtschaftsformen an die 
heutigen Verhältnisse käme auch in der Schweiz nur in den Betriebsformen 
eines Freilichtmuseums in Frage. 

Bedingter Kulturlandschaftsschutz 

Definition: Die grösstmögliche Erhaltung einer traditionellen Kult, lT

landschaft unter angemessener Anpassung an die Erfordernisse der 
heutigen Land-, Alp- oder Forstwirtschaft. 

Diese J?orm des Schutzes kommt vor allem dort in :l!'rage, wo die Umwandlung 
des gewachsenen Wegnetzes und der traditionellen Feldeinteilungen in 
modernG geometrische Formen aus topographischen Grlinden nicht möglich 
ist und meist �uch nicht nötig ist, da bereits traditionell grossflächige 
Blockfluren oder arrondierte Einzelhofbetriebe vorliegen. Erforderlich 
ist in diesem Fall nur das Belassen, allenfalls Ergänzen von Feldhecken, 
FeJdbäumen, kleinen Waldparzellen, natürlichen oder naturähnlichen 
Ufer�· .r-� Wasserläufen, an Seen eventuell der traditionell künstlichen 
Ufer. ��tsfremde Vegetation ist zu vermeiden, Wege und Bäche mit orts
üblichen Bäumen und Gebüsch zu bepflanzen. Dabei darf "ortsliblich" :1icht 
mit einheimisch im botanischen Sinne gleichgesetzt werden. Buchs cehört 
etwa zu typischen Bauerngärten, auch zu Kirchen und Friedhöfen. Di0 ty
.!!ischen E:i.11f.cj edungen, Holzzäune, Mauern, rrrockenmauern, Grlinbecke11, 
Steinplattenzäune sind in den Schuh lZubeziehen. Dies kann recbl. auf-
wendig sein aber unter Umständen lo�L .l'l, indem Gebiete diesen Typ:. 
am Tourismus interessiert sind. In Rebgebieten müssten die traditionellen, 
unregelmär:sigen Mauern, unter Umständen, mindestens partiell, auch typi
sche Formen, wie die Tessiner Pergola, erhalten bleiben. Dagegen wäre 
es unzumutbar, in einem zusammenlegungsbedi.irftigen Gebiet die Glit0Tzu
sammenleg1mg zu verhindern. Doch sollte diese nicht zu starre Feldeintei
lungen und Wegnetze liefern. In Obstbaugebieten sollte mindestens ein 
Teil der hochstämmigen Bäume, vor allem um die Dörfer, erhalten bleiben, 
Im librigen sollen die modernen Obstpflanzungen nicht verhindert wer-
den. Es Ü3t zu wissen, dass die traditionellen ObstbauJ.a.ndschaften der 
Schweiz erst gut hundert Jahre alt sind, ein Ergebnis des Zusarnmeitbruchs 
der GetreidebmMirtschaft im Gefolge des Eisenbahnbaus. Vorher haben 
diese Landschaften durch ihren starken Getreidebau viel monotoner aus
gesehen. Die modernen Obstkulturen erinnern im gesamten Landschafi,:'.-
bild formal stark an Reben und vertragen sich durchaus mit einer reichen 
tradi tion.r:;illen KuJ. turlandschaft. Unter solchen Bedingungen ist ei:rie 
Erha1 tung, bzw. harmonische Weiterentwicklung der tradi ti.onel.len L.ü tur
landschaft an den Seeufern des Mittellande8, in den andern Rebbauge-
bieten, im freiburgisch - bernischen Molassehligelland, in den Obsttau
gebieten der Zentral- Nord- und Ostschweiz�im Jura, in der Graswirtschafts
zone der Nordalpen und ihres Vorlandes durchaus möglich. Dagegen ist 

die Erhaltung der extrem unwirtschaftlichen kleinfiächigen Blockflurge
biete der Inner- und südalpinen Zone ein sehr r.-,ehwierigef; Problem. Die 
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Ueberfürung in modernere, rationellere Wirtschaftsformen ist nötig. 

Allgemeiner Landschaftsschutz 

Definition: Minimale Massnahmen zur Erhaltung des biologischen Gleich
gewichts und der Landschaftsästhetik, die überall in 
landwirtschaftlich genutztem Gebiet zur Anwendung kommen 
müssen. 

Allgemeiner Landschaftsschutz bedeutet, dass auch bei modernen landwirt
schaftlichen Formen natürliche Biotope, Baumgruppen, Uferpartien, ein
zelne Bäume im Interesse der Erhaltung der schädlingsbekämpfenden Tier
welt in angemessenem Masse eingeplant werden müssen, ferner Baumreihen, 
Waldparzellen oder Hecken, wo sie als Windschutz erforderlich sind, Die 
Wahl der Bepflanzung braucht nicht auf ein traditionelles Landschaftsbild 
Rücksicht zu nehmen, sondern kann der Zweckmässigkeit entspringen. 
Wegpartien und Ufer von Kanälen können durch Bepflanzung abwechslungs
reich gestaltet werden. Drainagen sind so zu gestalten, dass nicht ein 
grosser Teil des Natur- und Kunstdüngers in die Vorfluter gelangt. 

Absoluter Umgebungsschutz 

Definition: Umgebungsschutz ist Schutz, der nicht auf dem zu schützen
den Objekt selbst liegt, sondern auf dessen Umgebung, um 
die Sicht auf das Objekt oder die Aussicht von demnelben 
aus freizuhalten, das Objekt vor störenden Immissionen zu 
schützen oder es in einer natürlichen oder gewachsenen 
Umgebung zu erhalten. Absoluter Umgebungsschutz ist abso
lutes Bauverbot, unter Umständen auch Erhaltung eines ge
wissen Vegetationstyps in der Umgebung eines Objekts, wie 
W�ld, Schilf, Reben usw. 

Absoluter Umgebungsschutz, um die Aussicht freizuhalten und nicht den 
Vordergrund mit störenden Elementen zu verunstalten, ergibt sich als 
:=rnlbstverst.s�ndliches Postulat bei Aussichtspunkten. In einer wei tern 
Umgebung kann bedingter Umgebungsschutz an die Stelle des absoluten tre
ten. Ortsbilder haben in der Regel zweierlei Anblick: einen von innen 
uDd einen von aussen. Bisher hat Ortsbildschutz sich fast nur auf den 
innern Anblick bezogen. Man ir:t zufrieden, wenn das Platz- oder Stras
senbild erhalten bleibt. Altstädte, besonders wenn sie noch ihre Befesti
gungen haben, tieten aber auch einen prachtvollen Anblick von aussen 
her, oft auf grosse Distanz (z.B. Murten, Erlach, Romont, Regensberg, 
Rapperswil). Auch Dörfer können einen besonders schönen Anblick von 
aussen Laben� Der Anblick schöner Ortschaften ist aber in der Schweiz 
�urch die Ba�tätigkeit der letzten Jahre sehr stark beeinträchtigt worden. 
Der Anolick vieler Altstädte von aussen ist für immer verloren gegan-
gen. Auch frP-�stehende Baudenkmäler, wie Schlös:=rnr, Klöster, Landsitze, 
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bedürfen in hohem Masse •es Umgebungsschutzes. Der Perimeter des Umge

bungsschutzes sollte sr ermittelt werden, dass man von den wichtigsten 

}ussichL,"tandorten 1���--: ein wertvolles Objekt nicht gleichzeitig rni t 

(:1.nem störenden Objekt im Gesichtswinkel hat. Für den Aussichtspunkt 

selbst r::/\: ste die Sicht freigehalten werden. Dem Umgebungsschutz muss 

inskünfb., .. J besonder3 bei Ortsplanungen, vermehrte Bedeutung beigemessen 

werden. 

Bedingter Umgebungs.3chutz 

Definition: Zum J3egriff "Umgebungsschutz" siehe unter "Absoluter Um

gebungsschutz". Bedingter Umgebungsschutz besteht in Bau

beschränkungen und Auflagen in der Umgebung eines Natu�·

objektes oder Baudenkmals, mn die Sicht auf das Objekt oder 

vom Objekt aus freizuhalten, dem Objekt keine Konkurrenz 

erwachsen zu lassen, oder es vor störenden Immissionen und 

unschöner, mit dem Objekt nicht harmonierender Umgebu11g zu 

schützen. 

Bedingter Umgebungsschutz ist vor allem in der weitern Umgebung wert

voller freistehender Objekte angezeigt. Bei Dörfern kann der bedin$te 

Schutz auch in der Erlaubnis zum Bau landwirtschaftlicher Bauten in der 

Umgebung in traditionellen Formen bestehen. Besonders kommt bedingter 

Umgebungsschutz in Städten in Frage, wo absolutes Bauverbot sirmlos wäre, 

aber wo Höhenbeschränkungen und Gestaltungsvorschriften in der Umgebung 

bedeutender, dominanter Baudenkmäler, wie Kathedralen, Kirchen, Schlösser 

unbedingt notwendig sind. Mittelalterliche St�dte haben als Ausdruck 

früherer Machtverhältnisse in der Regel eine, zwei oder mehrere Domi

nanten. Alte Bischofsstädte haben häufig die Kathedrale als einzigen, 

weithin sichtbaren Blickfang. Fürstliche Städte sind vom Schloss über

ragt, die Kirche tritt oft zurück. In Städten, die zugleich Flirsten

städte wie Bischofsstädte waren, stehen sich bisweilen Burg und K:='l.thedra

le antithetisch gegenüber. Anderwärts hat die selbstbewusst gewordene 

Bürgerschaft Türme errichtet, um ihre Gewalt gegenüber dem Stadtherrn 

zu markieren. Solche Türme können Kirchtürme oder Türme von Rathäu:crnrn 

oder Kaufhallen sein. An einigen Orten kam es als Ausdruck des Wid�r

streites der Gewalten 1md der Rivalität zwischen den Geschlechtern zu 

Häufungen von Türmen, wie in den italienischen Städten des 12. und 13. 

Jahrhunderts. Die Einzahl oder Mehrzahl der Türme ist an sich ein charak

teristisches Merkmal eines Stadtbildes. Verändert man die Zahl der domi

nierenden Tlirme durch moderne Hochbauten, so zerstört man ein Altstadt

bild nicht nur flsthetü.wh, sondern auch in seinem Wesen. Moderne Turm

häuser in Städten haben mit ihrem Ursprung im Prestigedenken etwas den 

mittelalterlichen Türmen durchaus Wesensverwandtes. Aber die alte� 

Tilrme gehören an einen Ort und die neuen an einen andern. Um bei den 

Distanzen, aus denen in den topographischen Verhältnissen der Schweiz 

etwa Städtebilder betrachtet werden können, zwischen alten und neuen 

Türmen keine Kollision, sondern eine angemessen GegenüberstellunJ zu 

erreichen, sollte der Perimeter des Umgebungsschutzes um ein altes, 

dominantes Bauwerk einen Radius von 1500 m aufweis·en. Bei kleineren 
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Städten mit kleineren Bauwerken mit weniger weiter Sicht können 1000 m

genügen. Bedingter Umgebungsschutz sollte auch besonders schönen Wander
routen zugeteilt werden, in der Weise, dass im nähern Blickfeld der 
Wege keine störenden Bauten, Industrieanlagen, Deponien oder Ausbeutungs
anlagen zugelassen würden. Eine Form des Umgebungsschutzes kann auch 
das Tarnen und Maskieren unvermeidbarer störender Bauten durch Farb
gebung und Begrünung sein. Man muss erkennen, dass Bauwerke, wenn sie 
nicht ganz tervorragend sind, sich der Landschaft anpassen und unterord
nen müssen. 

Ortsbildschutz A 

(intensiver Ortsbildschutz) 

Definition: Massnahmen, welche darauf hinzielen, ein historisches 
Stadt- oder Ortsbild als Ganzheit in seiner historischen 
Substanz zu erhalten. 

Es soll der gesamte bisherige Baubestand, soweit er historisch ist, als 
solcher erhalten werden, inbegriffen schöne Brunnen, Bäume, Wasserläufe, 
Pflästerung usw. Jüngere störende Bauten müssen entfernt werden. Das 
gilt insbesondere bei Altstädten für die Ueberbauungen der Hinterhöfe 
und die Anbauten auf der Seite der Ringmauern und Gräben. Vom histori-
schen Baubestand muss jedes einzelne Gebäude in ein besonderes Inven-
tar eingetragen und geschützt werden. Dieser Schutz hat sich in der 
Regel nur auf das Aeussere der Bauten zu erstrecken: Fassaden, Dach, 
bei Altstädten auch auf die Brandmauern, da diese vor allem die histo
rische Gliederung der Gassenzüge bedingen. Das Innere von Bauten soll 
ausnahmsweise auf dem Wege des isolierten Bau- und Kunstdenkmalschutzes 
erfasst werden. Einzelne hässliche und störende Bauten müssen in den 
Schutzperimeter des Ortsbildes einbezogen werden, wenn sie das Bild 
eines Platzes oder einer Gasse abrunden oder sonst irgendwie beein-
flussen. Der Einbezug in den Perimeter bedeutet, dass diese Bauten bei 
erster Gelegenheit verändert oder durch besser eingepasste Bauten ersetzt 
werden sollen. Auch freistehende Flächen müssen in den Schutzperimeter 
einbezogen werden, wenn allfällig darauf errichtete Bauten das Orts-, 
Platz- oder Gassenbild störend beeinflussen können. Grundsätzlich aber 
soll zu einem intensiv geschützten Ortsbild kein neuer Baubestand treten. 
Die Strenge der Bestimmungen des intensiven Ortsbildschutzes setzt voraw:-:, 
dass solche Schutzwürdigkeit nur eingetragen werden soll, wo sie im 
Bereich des Realisierbaren erscheint. Das ist zum Beispiel der Fall, 
wo ein sehr hohes Interesse im Spiel ist, wie in einer Altstadt, oder 
wo an einem Dorfplatz, in einer Dorfgasse oder einem Ortsteil vorwie-
gend öffentliche Bauten stehen, wie Kirche, Pfarrhaus, Gemeindehaus, 
Schulhaus mit Dependenzgebäuden, ergänzt durch wenige private Bauten, 
deren Eigentümer an der Erhaltung ein erhöhtes Interesse haben, wie 
etwa bei Gasthäusern oder aber ehemaligen Bauernhäusern, die als Wohn
häuser von finanzkräftigen Eigentümern renoviert wurden. Auch dort, wo 
die Bauernhäuser in sehr gutem Zustand sind, vor kurzem renoviert und 
modernisiert, und die Aussicht besteht, dass die Häuser poch für mindestens 
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eine Generation ihrem Zweck dienen werden, kann ein Schutz dieser Art 
in Vereinbarung mit den Eigentümern relativ leicht erreicht werden. In 
gewissen .Ausnahmefällen sollen schlecht unterhaltene Bauten oder Bau
gruppen, wenn sie als sehr typisch erscheinen, intensivem Ortsbildschutz 
unterstellt werden, in der Meinung, dass hier Geldmittel zur Renovat:i.on 
eingeseü�t werden müssten. Es muss auch der weit verbreiteten Meinung 
entgegengetreten werden, dass nur besonders stattliche Bauten mit künst
lerischem Schmuck unter Schutz zu stellen seien. Auch kleinere, sogar 
ärmliche I-3auten verdienen Schutz, sofern sie typisch sind. Sind abrr 
typische und wertvolle Bauten in ihrer Umgebung völlig fremd geworden und 
runden mit ihrer Umgebung kein schönes Ortsbild mehr ab, 80 muss die 
Versetzung in ein Freilichtmuseum erwogen werden. Die Errichtung von. 
Freilichtmuseen ist keine Alternative zum Ortsbildschutz, sondern ei.ne 
Ergänzung mit andern Funktionen. Das Freilichtmuseum erlaubt auch die 
unveränderte Erhaltung der Inneneinrichtung von Gebäuden, da diese nicht 
mehr bewohnt werden müssen. 

Ortr.-ibildschutz B 

(bedingter Ortsbildschutz) 

Definition: Massnahmen, welche darauf hinzielen, das allgemeine Aussehen 
einer Ortschaft, eines Teils derselben oder einer Häuser
gruppe zu erhalten unter Wahrung von Möglichkeiten der Ver
änderung und r�rneuerung. 

Dieser Schutz kommt allgemein fUr schöne und noch weitgehend unverdorbe-
ne Ortsbilder und Ortsteile in Frage, im Wissen, dass es hier unm0g-
lich ist, jedes einzelne Haus als solches zu erhalten und das Erstellen 
neuer Bauten zu unterbinden. Einzelne, besonders erhaltenswerte Bauten 
werden im Sinne de:-:; ÜJolj_erten Baudenkmalschutzes in einem Inventar 
aufgeführt. Im Ubrigen sollte es hier rnögJich sein, baufällig gewordene 
Bauten aufzugeben und neue zu erstellen, wobei aber gewisse verschi1.rfte 
Bestimmungen in die Bauordnung aufgenommen werden sollen, welche in 
diesen Ortsteilen ein harmonisches Einftigen der neuen Bauten in dan 
Gesamtbild gewährleisten. Neue Bauten dürfen auf keinen Fall als Fremd
körper erscheinen. Dies setzt Bestimmungen über Dachneigung, :B7arbgebung, 
Stellung der Bauten und in Dörfern maximale Dimensionierung nichtlandwirt
schaftlicher Bauten voraus. Starre Baulinien sind zu verm�iden, ebenso 
Wohnblöcke oder Re.iheneinfamilienhäuser. Einzelne Einfamilienhäuser, 
wie sie in Dörfern immer zahlreicher werden, sei es als Wohnbauten fUr 
Betriebsleiter bei Trennung von Wohn- und ArbE?itsteil, sei es als Wohnun
gen fUr Familienangehörige oder Uberhaupt für zugezogene Bevölker�ng, 
mUssen der Umgebung angepasst werden. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, 
dass solche Bauten innerhalb des Dorfbildes nicht liberhand nehmen aber 
a11ch nicht als ganze Baugruppen das Dorfbild von aussen gefährden (Um
gebungsschut�). Allenfalls mUssten solche Baugruppen vom Dorf de�1tlich 
abgesetzt und durch BegrUnung ins Landschaftsbild eingepasst werden. 
In Altst�dten mlisste, falls man sie aus irgendwelchen GrUnden nicht 
dem Ortsbildschutz A zuteilt, auch bei Ortsbildschutz B die Brandmau-
er� in den Schutz einbezogen werden. Im librigen sind flir jedes Or1.sbild 
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die genauen Bestimmungen für den Schutz eigens zu formulieren und in 

die Bauordnung aufzunehmen. 

Isolierter Bau- und Kunstdenkmalschutz 

Definition: Massnahmen, welche darauf hinzielen, ein einzelnes Bau-

oder Kunstdenkmal, ohne Rücksicht auf dessen Umgebung, 

dauernd am Ort zu erhalten und zu diesem Zweck nötigenfalls 

auch zu restaurieren. 

Die Objekte mlissen in der Regel in einem eidgenössischen oder kantonalen 

Inventar aufgeführt und rechtlich gesichert werden, wobei der Schutz in 

j8dem einzelnen Fall umschrieben wird. Neben den eigentlichen Baudenk

mälern kormnen als Kunstdenkmäler auch einzelne Monumente, Brunnen, Gemäl

de und Kunstgegenstände innerhalb von Bauten, Grenzsteine und derglei

cl1en in Frage. Zum isolierten Bau- und Kunstdenkmalschutz zählen auch 

private Massnahmen zur Restauration und Erhaltung von Bauten und Denk

mälern, wie cli.e Tätigkeit des Heimatschutzes oder anderer privatrecht

licher Körperschaften. Diese Art Schutz war viele Jahrzehnte hindurch die 

fa.Rt allein übliche und genügte meist auch. Die Intensivierung, welche 

die Bautätigkeit seit einigen Jahrzehnten erfahren hat und die völlige 

Loslösung von traditionellen Baustilen machen inskünftig einen andern 

Schutz nötig, der ganze Ortsbilder samt ihrer Umgebung oder sogar ganze 

Landschaften erfasst. 

Allgemeine Gestaltungsästhetik 

Definition: Allgemeine, überall zu beobachtende Pflicht, moderne Bau

ten und Anlagen ästhetisch zu gestalten und landschaftlich 

einzufügen. 

Diese Form des Schutzes ist bis heute wenig beachtet worden. Jeder Bau und 

jedes technische Werk ist in der Regel isoliert geplant und realisiert 

worden, selten in Funktion der Umgebung eines bestehenden Ortsbildes 

oder gar einer Landschaft. Landschaft wurde allzuoft als nichtexistent 

oder nur als Postament zum Aufstellen von Architekturexperimenten aufge

fasst. Die ?rage, ob Architektur die Landschaft dominieren, verändern, 

oder sich ihr strikte unterordnen soll, kann sicher nicht schematisch 

beantwortet werden. Es gibt Architektur, welche berufen ist, Landschaft 

zu dominieren, ihr erst den nötigen Akzent zu geben, und es gibt Archi

tektur, welche sich des Landschaft unterzuordnen hat. Auch diese Frage 

kann mindestens teilweise durch eine Raumtypisierung beantwortet werden. 

Dominanz der Architektur kommt in verstädterten Räumen und bis zu einem 

gewissen Gr,qde auch in Touristikräumen in Frage, Unterordnung unter die 

Landschaft in Landwirtschafts- und Berglandwirtschaftsräumen mit Schutz,

charakter. Die mechanisierten Agrarräume nehmen eine Zwischenstellung 
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ein. Aber auch da, wo Architektur dominiert, kann nicht jedes Bauwerk 
dominieren. Hochhäuser können nicht wild und systemlos über ein ganzes 
Stadtgebiet verteilt werden. Sie gehören an ausgezeichnete Stellen hin, 
sei es auf eine Kuppe oder um eine solche gruppiert oder an einen andern 
Punkt, an dem ein Akzent gesetzt werden soll. Ein weiteres Problem der 
allgemeinen Gestaltungsästhetik ist die Linienflihrung von Strassen, insbe
sondere Hochleistungsstrassen, auch Bahnlinien und die Gestaltung der 
Kunstbauten in empfindlichen Landschaftsteilen, wie See- und Flussufer, 
Gebirge, Umgebung von Ortschaften usw. Ein weiteres F1roblem ü,t die Gestal
tung der Erschliessungsstrassen in ländlichen Räumen. Sie dürfen nicht 
gleich wie Stadterschliessungsstrassen mit dem Lineal gezogen werden, 
sondern müssen den Geländeformen angepasst werden, um nicht eine lanJ
schaftszerstörerische, starre Bebauung zu ergeben. Unter die Gestaltungs
ästhetik gehört auch die Möglichkeit der Tarnung von Bauten durch :B'arb
gebung oder Begrünung. Es braucht nicht jedes hässliche, aber vielleicht 
unvermeidliche, standortgebundene Bauwerk durch weithinleuchtendes Weiss 
oder knallige Farben seine traurige Präsenz auf viele Kilometer bekannt 
zu geben. Kleinhausbebauungen, Hotels und Häufungen von Ferienhäusern 
könnten in Form der Waldstadtbebauung (S. 68) -besser der Landschaft unter
geordnet werden. Grosse technische Anlagen, wie Kernkraftwerke, Kl�Y•an
lagen, Kehrichtbeseitigungsanlagen sollten nach Möglichkeit in eigenen, 
möglichst abgeschlorJser1en Geländekammern versteckt werden. 

Gewässerschutz 

Definition: Massnahmen, welche der Reinhaltung des Wassers, insbesondere 
des Trinkwassers und der natürlichen Badegelegenheiten 
dienen. 

Gewässerschutz ist nicht zu verwechseln mit dem Schutz der Wasserflächen, 
wie er S. 125/26 umschrieben ist. Gewässen:chutz, wie er allgemein verstanden 
wird, erstreckt sich nicht auf die Erhaltung der Ruhe der Wasserfliichen, 
nicht auf die Gestaltung der Ufer, nicht auf die Brut- und Laichverhält-
nisse von Wasservögeln, Fischen, Amphibien u.a., sondern im PrinziJ 1 auf 
die biologische und chemische Sauberkeit des Wassers, insbesondere unter 
Einschluss des Grund-, Kluft- und Bodenwassers, der Quellen usw. Die 
Kategorien und Massnahmen sind durch die Gesetzgebung und Verordnungen 
des Bundes und teilweise auch der Kantone umschrieben. 

Besondere Schutzperimeter 

Definition: �rgänzende Massnahmen, die in den verschiedenen Arten des 
Schutzes nicht enthalten sind und die innerhalb eines be
stimmten Perimeters zusätzlich auferlegt werden könmrn. 

Unte� die�en Begriff fallen unter anderem: 

Autofreie Zonen. Sie zu schaffen, mlisste Aufgabe von Kantonen und Gemeinden 
im Zuge der Orts- und Regionalplanungen, insbesondere auch in Altr:tlidten 
und Fremdenverkehrsgebieten sein. 
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Flugfreie Zonen. Ein Bedürfnis nach solchen Zonen wächst. Sie müssten 

üoergeordnet auf Bundesebene geschaffen werden, um vor allem im Alpenge

biet dem Bedürfnis nach völlig ruhiger und lärmfreier Erholung entgegen

zukommen. Es kämen Räume in Frage, die nicht von den klassischen und rou

tinemässigen Passagierflügen beansprucht würden, die ihreTseits auf gewisse 

Räume beschränkt werden müssten.Es darf in Zukunft keine Aktivität mehr 

grundsätzlich den ganzen Raum beanspruchen. Ausgenommen sein müssten 

Flüge für Rett1,;.ngs- und Versorgungszwecke, Linienverkehr, sowie Militär

flugverkehr. Doch sollten die Ruhezonen in der Hauptzeit des Fremdenver

kehrs, sowie über das Wochenende auch von der Armee respektiert werden. 
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au typen 

S.O. ALLGEMEINES 

Bereits in den Kapiteln 1 und 2 wurde auf den Seiten 20 und 36/37 ent
wickelt, dass sich in der Schweiz sechs Raumtypen grundsätzlich unterschei
den lassen. Im folgenden wurden diese Raumtypen definiert und charakteri
siert. Die vollständige Zuordnung der einzelnen in den Kapiteln 3 bis 7 
definierten und charakterisierten Komponenten erfolgt in der rabelle Bei-· 
Jage 1. 

Die Kriterien sind so gewählt, dass sich tatsächlich noch ein grosser Teil 
der Schweiz im heutigen natur- und kulturräumlichen Zustand einem dieser 
sechs Raumtypen zuordnen und folglich auch planerisch im Rahmen der für 
den betreffenden Raumtyp aufgestellten Kriterien weiterentwickeln llisst. 

Immerhin hat die Vermischung der charakterü�tischen Raumkomponenten in den 
letzten Jahren derartige Fortschritte gemacht, dass auch bereits gr0ssere 
atypische Mischräume entstanden sind, die gesondert behandelt werdm1 mi.iE1-
sen. Hätten wir die Kriterien für die typischen Räume sch�j.rfer gefa��st, wären 
grfü:,rnere nicht zuzuordnende Mischräume entstanden. Hütten wir weniger strenge 
Kriterien aufgestellt, wären die typischen Räwne grfü1c�er, aber dafür we
niger charakteristisch geworden. 

Die Definition und l�schreibung der Raumtypen enth�lt sowohl Kriterien 
des L3t-Zustandes, wie Kriterien des Soll-Zustandes. Wir {sehen von d.er 
Dreiheit der Kriteriengruppen aus: 

naturräumliche Eignung 
gegenwärtiger kuJturräumlicher Zustand 
planerische Zielvon::tellungen der Weiterentwicklung. 

Die ersten beiden Kriteriengruppen beziehen sich auf den Ist-Zustar�, wo
bei die na turräurnliche Eignung nur sehr bei=ichränkt varia tel ist (z.B. 
in landwirtschaftlicher Hinsicht durch Melioration). Die planerischen 
Zielvorstellungen zeigen die Grenzen und Möglichkeiten der Weiterentwick
lung eines Raumtyps, wenn er seinen Charakter bewahren soll. Grund�htz
lich besteht auch die Möglichkeit, einen Raum, der nach seinem ge;;enwärti
gen kulturräurnlichen Zustand einem Typ zugehört, planerisch in einen an
dern rryp über zuführen, sofern die na turräumliche Eignung dies nicb t aus
fcchliesst oder der gegenwärtige kulturräumliche Zustand nicht die Entwick
lung bereits prjjudiziert. Doch ist hier, wie überall in der Schwe:; z 
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der Spielraum nicht allzu gross. Man kann beispielsweise einen durch Zer

siedlung und Industrialisierung atypisch gewordenen Landwirtschaftsraum 

nicht mehr in einen typischen Landwirtschaftsraum mit Schutzwürdigkeit 

zurückführen. Anderseits kann man auch nicht aus einem Landwirtschaftsraum 

durch Industrialisierung ohne weiteres einen städtischen Schwergewichts

raum macheno Es entsteht dann in der Regel ein halbstädtisches Mischgebilde 

von Landwirtschaft und Industrie mit deutlicher Untervertretung des terti

ären Berufssektors, der für städtische Verhältnisse charakteristisch und 

für die wirtschaftliche Situation des Raumes wichtig ist. 
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RAUM 

3 C H W E R G E W I C H T S R A U M D E R 

S T Ä D T I S C H E N S I E D 1 U N G 

Definition 

Ein Raum, in welchem formal städtische Bebauung dominiert und funktional 
die wirtschaftlichen Aktivitäten des sekundären und tertiären Sektors all
gemeine Priorität haben. In den Raum sind aber auch Flächen anderen Cha
rakters eingeschlossen, wie auch die für stEid tische Bebauung und Industrie 
bis Z2 erforderlichen Erweiterungsreserven. 

kJ1g,renzung und Grund[-;ätze der Zuteilung 

NcdU�'ri:lumliche l�ignung: Höhenlage bis maximal 700 m. Ein Teil des Geländes 
Hangneigungen unter 5 %, übriges bis maximal 40 %. Kleine Reliefener1(ie, 
geringe Rel ieff eingliederung. Zweckmässig: Grosse Trinkwfü�:::rnrre�:rnrven im 

Umkreis von 40 - 50 km. 

Kul turräumlicher Zustand: Mindestens 10 km2 imsammenhüngend :::i ti:icl tü;ch oder 
h:=übstäd tisch bebaut. Mindestens 50' 000 Einwohner im ganzen Raum. 

Zielvorstellungen der Planungsträger: MindeE�tens 75' 000 Einwohner bi:� z
2

. 
Zentrum hohen oder mittleren Ranges im Sinne des schweizerischen Leit
bildes. 

Zur Grobabgrenzung eines S-Raumes empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Auf 
einer Karte 1 : 100'000 werden alle Quadratkilometer-Felder, die, abzüg
lich Wald und WaAserfl�chen zu mindestens 2/3 von städtischen Siedlungs
komponenten oder Industrie belegt sind, als "städtische Quadratkilcrneter" 
gekennzeichnet. Dazu können stereoskopisch ausgewertete Luftbilder gute 
Diemite lei2,ten. Zur Erkennung der Zusammenhiinge und Expansionstendenzen 
werde11 - in anderer I<ennzeichnung - alle jene Quadratkilometerfelder bei
gefligt, die mindestens zu 1/3 (abzüglich Wald und Wasserflächen) vov • 
städtischen Siedlungskomponenten oder Industrie eingenommen sind. Dazu 
kommen jene li1elder, die gemäss bestehenden Zonenplänen oder RichtpH:inen 
oder mindestens zuverlässiger Prognose bis Z2 als Erweiterungsreserven 
benötigt werden. Bei bestehenden Zonenplänen ist zu prlifen, ob sie einer 
einigermassen zuverlässigen Prognose oder einem Leitbild entsprechen. Dem 
S-Ra1un sind ferner Landwirtschaftsflächen, Wald und Wasserflächen zuzu
teilen, die bis z

2 
vom städtischen Baugebiet ganz oder teilweiDe umgeben

sein werden und die künftig alB Naherholungsgebiete oder Gliederung .rnonen
dienen werden. Der Einbezug eines Landwirtschafts- oder Naturschutzgebie-
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tes in den S-Raum bedeutet also nicht zwangsläufig, dass diese Gebiete 
in ihrer Funktion aufgegeben werden. Um alle diese Komponenten wird die 
Grenze des S-Raumes gezogen, wobei man sich aus Gründen der leichtern 
statistischen Erfassung möglichst an die Gemeindegrenzen halten sollte. 
Allerdings können unbewohnte oder fast unbewohnte Waldgebiete und Höhen
züge innerhalb eines Gemeindegebietes abgetrennt werden, um den S-Raum 
einigermassen als geographische Einheit abzugrenzen. Die Feinstruktur der 

AbGrenzung muss dem politischen Ermessen überlassen bleiben. 

Raumkomponenten 

Die S-Räume sollen das Schwergewicht der städtischen Siedlung in der Schwe�.z 
aufnehmen. Es können hier alle städtischen Bebauungstypen zur Anwendung 
gelangen, Shh und. Srnh jedoch nur unter Vorbehalt des Umgebungsschutzes für 
historische Gebä.ude und unter Vorbehalt der allgemein ästhetischen Einpas
sung in das Stadtbild. Sne wird zufolge der Landpreise und im Interesse 
der rationellen Erschliessung eher an die Peripherie des S-Gebietes ver
drängt. Auch 3nh wird nicht oder nur in speziellen Fällen eher in peripherer 
Lage, eventuell an Seeufern in Frage kommen. Ländliche Siedlung wird nur 
noch in Relikten im Reservegebiet oder in planerisch vorgesehenen Gliederu.1gs
zonen vorhanden sein. Auch die Industrietypen sollen im Raumtyp S grund
sätzlich alJ.e zugelassen sein, wobei die störenden Typen Ise, Isi und Ims 
und Iss in artreinen, von den Wohnzonen gemügend getrennten Grossindustrie
zonen zusammenzufassen sind. Wenig und nicht störende Industrien, inbegrif-
fen arbeitsintensive grosse Leichtindustrien können aber nach neueren Er
kenntnissen� wonach die funktionale Entflechtung sozial und auch vom Ge
sichtspunkte der Verkehrserzeugung her nicht unbedingt richtig ist, in die 
Wohnquartier8 integriert oder in quartierweisen kleinern Industriezonen 
oder in Agglomerationsgemeinden zusammengefasst werden. Der Verkehr ge-
hört im ganzeri Raumtyp S - mit Ausnahme der Wälder und gewisser dauernd 
freizuha.ltender Gliederungszonen - dem Typus des grossen und intensiven 
Verkehrs an. U1:1gerechnet auf die ganze Fläche des S-Raumes ergeben sich 
Werte von 20 bis 60 Verkehrspunkten je km2. Auch Flughäfen werden ihrer 
Funktion gemäss, in den Raumtyp S integriert werden müssen oder in einen 
Mischtyp in unmittelbarer Nachbarschaft. Die An- und Abflugschneisen 
müssen aber wöglichst so gestaltet werden, dass sie nicht Uber Wohnge-
biet gehen, bzw. die Planung der Wohngebiete muss auf die Flughäfen und 
ihre An- und Abflugschneisen Rücksicht nehmen. 

Nach der Untersuchung der S-Räume Zürich, Basel, Genf und Bern kann man 
die Norm aufstellen, dass grössenordnungsmässig etwa die Hälfte eines 
S-Raurnes noch Len.dschaft sein soJ.l, wovon wiederum etwa die Hälfte Wald.
Diese Bedingung ist aber nur bei Zürich und Bern erfUllt, in den Räumen
Basel und Genf sind die Waldfl�chen zu schwach entwickelt. Eine gute Aus
stattunc: rr..i t W8.1r1 mU:=iste für E.dnen Schwergewichtsraum der Eltädtischen
Siedlung postuliert werden. Auch gärtnerisch gestaltete öffentliche oder
private Pärke gehören zum Bild des S-Raumes. Die Kulturlandflächen in der
Umgebung der e;ro:-rnen Städte der Schweiz sind im gegenwärtigen Zeitpunkt
noch zu einurn guten Teil formal traditionell, ·bisweilen noch mit gutem
ländlichem Baubeutand, aber von Zersiedlung bedroht. Natürliche VegetatLon
kommt nur in kleinen Reservaten vor, ist aber erhal tem=:rnert. Grössere
WasserflächN1. wären für S-Hä.ume aus Gründen der Gliederung und der Naher-
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holung sehr erwünscht, in einigen Fällen auch vorhanden (Basel, Genf, 
Luzern, Biel), können aber nicht postuliert werden, wo sie nicht vorhanden 
sind. Hier müssten Flüsse mit breiten frei gehaltenen Ufersäumen die Auf
gabe übernehmen, was im jetzigen Zustand nur teilweise erfüllt ist. Unter 
den Touristiktypen ist dem S-Raum der Stadttourismus zuzuordnen. Es sind 
aber auch Fälle denkbar, wo die Zentrumsgemeinde eines S-Raumes die B6din
gungen des Grosstourisrnus erfülJ.t (Grenzfall Luzern), dann wenn der Tou
rismus auch in der Wirtschaftsstruktur dieser Gemeinde eine bedeutende Rolle 
spielt. Es ist auch denkbar, dass die Zentrumsgemeinde eines S-Gebietes 
touristisch so schwach entwickelt ist, dass nicht mehr von Tourismus ge
sprochen werden kann (Grenzfall Biel). 

Planerische und Schutzmasrmahmen 

Eindämmung der Zersiedlung. 

Schaffung einer klaren Zonenordnung, so dass die verschiedenen B0bau
ungstypen in einigerrnassen klarer Gliederung erscheinen. 

Gründliches Studium der Standorte von Hochhäusern als Akzente im 
Stadtbild. 

Absoluter Schutz von noch bestehenden Altstädten, Erhaltung ders0lben 
als Wohn- und Kleingewerbezonen, bedingter Schutz für weniger wichtige, 
aber charakteriGtische Teile. Absoluter Schutz auch für typische, stil
reine Strfü�::-.::enzüge und Quartierbebauungen der Zeit nach 1800, ferner für 
allenfalls noch vorhandene schöne Dorfkerne in Vororten. Bedingter Um
gebungsschutz flir dominante historische und eventuell moderne Baudenk
mäler. 

Gliederung des verstädterten Gebietes durch zusammenhängende GUrGel 
von Wäldern, Pärken, dauernd zu erhaltenden Landwirtschaftsflächen, 
Wasserflächen und Flüsse. In den dauernd zu erhaltenden Landwirtschafts
fltichen allenfalls Erhaltung einer traditionellen Physiognomie, even
tuell Uebergang zu Intensivkul turen T,'lie Obst1)au, Gartenbau, Ge11,Usebau, 
Weinbau, um Flächenverlust durch Intensivierung zu kompensieren. 

Geordnete Rlickbi1dung der Landwirtschafr in den nicht dauernd zu er
haltenden Reservefl�chen im Sinne der V0rhinderung der Aufgabe ranzer 
Betrie:Je und der Verhinderung des Entstehens von Kulturbrache. Diese 
7:iele wären durcb Baulandumlegung in Etr.ppen und Inten:ü vierun[" der 
Wirtschaft auf den verbleibenden Fl��he� zu erreichen. 

Erhal tl1.ng von Parzellen natürlicher Vegetation in den Gliederur1gr3gi_frteln 
und Naherholung�·gebieten (z.B. Moor, ScLilf, FeL,i:rnheide) durcli abso•
luten JaturGchutz. 

2>i:3amrr18nfas:::'.tmg iler ;,:törenden Indu2trietypen in artreinen Inch1::-· ::rie
zonen, gut getrE·nnt von Wohngebieten.

Differ-unziertere Tföglichkei t der rünnvo ilen Iüf3clHE1g von Wol:n- 1.,.nd 
Ar·bei t tzen f:,ir wenig oder nicht ;:;tcirende Indu.;tricn, Gcwerte und 
VsTwaltungen. 



140 

Zusammenfassung des Verkehrs in einigen wenigen Richtungen, um die 
Entwicklung des städtischen Siedlungsgebietes zu kanalisieren, zusam
menzufassen und der Zersiedlung entgegenzuwirken. Gute Ausstattung 
der gewählten Entwicklungsrichtungen mit leistungsfähigen öffentlichen 
Transportmitteln. 

Allgemeiner Umweltschutz und Gewässerschutz im ganzen Raum, allgemei
ner 1andf?,chaftsschutz in den Landschaftspartien als Minimalbedingungen. 

Aufteilung der Wasserflächen nach Zonen verschieden intensiven Schutzes 
(Freigabe für ,jeden Verkehr und Wassersport - Einschränkung auf inten
siven, aber rncht störenden Wassersport - Einschränkung auf extensi-
ven nicht st�renden Wassersport - absoluter Schutz). 
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PRODUKTIONS ORIENTIERTER, 

R A T I 0 N A L I S I E R T E R 

L A N D W I R T S C H A F T S R A U M 

Definition 

Ein Raum, der in erster Priorität der produktionsorientierten, rationa
lisierten und mechanisierten Landwirtschaft dient, und wo andere wirtschaft
liche Aktivitäten nur so weit eingestuft werden, als sie zur Erhaltung eines 
genügenden Bevölkerungssubstrats und einer genügenden Ausstattung mit 
zentralen Diensten erforderlich sind. 

Abgrenzung und Grundsätze der Zuteilung 

Na turräumliche Eignung: Zusammenhängende ]?Hichen von minderci tens 100 km 
2 

rni t Hc:ngneigungen vorwiegend unter 5 %, in einzelnen Teilen 6-10 �&, ::;o 
dass eine vollmechanisierte Landwirtschaft möglich ist. Höhenlage, klimati
sche und bodenmässige Eignung für eine ertragreiche Landwirtschaft. Kleine 

Reliefenergie, geringe Relieffeingliederung. 

Kul turräumlicher Zustand: Mindestens 100 km
2 

zusammenhängend landwi:rtschaft-• 
lieh genutzt, inbegriffen Wald und Schutzgebiete. Siedlungsflächen, i�be
griffen Reserven bis z2, nicht über 6 % der massgeblichen Fläche (gJmäss
3.4.). Noch keine die Landwirtschaft konkurrenzierende Industrie, in der 

Regel keine Industrie der Typen Ise, Isi, Ims. 

Zielvorstellungen der Planungsträger: Wille der Bevölkerung, bzw. de-:; 
massgeblichen Planungsträgers, das Gebiet als landwirtschaftlichen Schwer
gewichtsraum zu erhalten. In Zukunft sollten die A - Räume ,:;1ls d:i.e für 
die minimale Ai..:i.tarkie des Landes unerlässlichen Flächen durch Bund und 
Kantone festgelegt werden können. 

2 
Abgrenzung: A -Räume sollen möglichst gross sein, mindestens 100 km . 
Aus praktischen Gründen kann aber die Grenze mit der Grenze einer Planungs

einheit (Region) oder eines Kantons gezogen werden, auch wenn sich �er A -
Raumtypus jenseits

')
in der Nachbarregion fortsetzt. A -Räume können auch 

weniger als 100 l<-..lll'- umfassen, sofern ein im Schutz anspruchsvollerer und 
keine Immissionen erzeugender, die Landwirtschaft nicht konkurrenzierender 

R&um anschliesst, beüJbielsweise der Raumtyp L, B oder N, eventuell. auch T. 
Solche Verhliltnisse könnten z.B. in tiefliegenden Talsohlen inneralpiner 

Ttiler vorliegen (Rhonetal, Tessin, Rheintal usw.). In Mittellandverhliltnis
sen sollen bei der Grenzziehung von A -Räumen Gemeindegrenzen in der 

Regel berücksichtigt werden. 
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Raumkomponenten 

Die landwirtschaftliche Kulturfläche dominiert. Sie soll nach Abzug von 
Wald und Wasserflächen mindestens 90 % des verbleibenden Raumes ausmachen. 
Die modernen Formalkomponenten sind die Regel, was nicht ausschliesst, dass 
nach dem Willen der Planungsträger auch einzelne besonders schöne Teile 
in tracitionellen Formen erhalten werden können. Innerhalb der Kultur
flächen können je nach Landesgegend und Eignung Ackerbau, Graswirtschaft 
oder Spezialkulturen stärker hervortreten. Wald ist in den typischen A -
Räumen eher schwach vertreten (junge Meliorationsebenen). Seine Funktionen 
beschränken sich auf Windschutz und Regulierung des Wasserhaushalts. 
Holzproduktion und Erholung stehen in diesem Raumtyp nicht im Vordergrund. 
Auch natürliche Vegetation kann nur in kleinen, zu schützenden Relikten, 
eventuell an See- oder Flussufern in grösserer Ausdehnung vorhanden sein. 
Wasserflächen spielen eine untergeordnete Rolle, da See- und Flussland
schaften möglichst dem Raumtyp L zuzuordnen sind. 

Die Siedlungsflächen sollen so dimensioniert sein, dass sie genügen, 
um das Drei- bis höchstens Fünffache der landwirtschaftlichen Bevölker
ung aufnehmen zu können. Diese Grössenordnung lässt sich sowohl theo
retisch errechnen, wie auch empirisch aus den bestehenden guten, noch 
nicht zu sehr mit andern Aktivitäten durchsetzten Landwirtschafts
gebieten der Schweiz ableiten. Wir gehen dabei von der Vorstellung aus, 
dacB die optimale Betriebsgrösse in schweizerischen Verhältnissen im 
produktionsorientierten Landwirtschaftsgebiet bei 15 bis 20 ha 
lj_egen wird, dass vollmechanisiert gewirtschaftet wird und dass die 
Normalform d0I' bäuerlichen Siedlung der ausgesiedelte Einzelhof sein 
wird. Unter diesen Bedingungen wird aber die landwirtschaftliche Bevöl
kerung des Raumes so dünn, dass sie nicht mehr als Basisbevölkertmg 
für die notwendigsten zentralen Dienste innerhalb zumutbaren Distanzen 
in Frage ko,mnt. Gegenwärtig entfallen in solchen Gebieten in der 
Grössenordnung von 4 bis 6 ha Acker- und Wiesland auf eine vollamt
liche Arbeitskraft, je nachdem extensiver (Getreidebau) oder intensi
ver (vielseitiges Anbauspektrum, Obst, Gemüse) gew�rtschaftet wird. 
Das ergibt beispielsweise in einem Raum von 100 km, bei Abzug von 
20 % Walcl und Siedlungsfli=iche im Mittel nur rund 1600 vollamtliche 
landwirtschaftliche Arbeitskräfte, was bei einer Berufstätigenquote 
von etwa 35 %, wie sie rein landwirtschaftlichen Gebieten ungefähr 
zu�rnmmt, ein2r Bevölkerung von rund 4500 Einwohnern entspricht, denen 
etwa 450 Prirnarschüler zukommen würden. Wollte man als minimales 
Bildun�Rangebot die 9klassige Primarschule fordern, ergäbe das auf 
100 km Raum 11loss 2-!- Primarschulen - also Schulwege von 3 bis 7 km 

.bei ausgesiedelten Höfen. Es ergibt sich daraus, dass ein funktions
fähiger Raum vom Typ A mindestens das Drei- höchstens aber das Fünf
fache der landwirtschaftlichen Bevölkerung an Einwohnern haben muss, 
was bedingt, daß,s zu den landwirtschaftlichen Arbeitskräften in einem 

� 
Raum von 100 km in der Grössenordnung von 3'200 bis 6'800 nicht-
landwirtschäftlich Berufstä.tige treten würden. Nimmt man an, da::::s 
von diesen mindestens die Hälfte Auspendler nach benachbarten Zentr�n
oder Industrier�1men w�ren, so müsste ein Raum vom Typ A von 100 km-
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noch etwa 1'800 bis 3'400 sekundäre und tertiäre Arbeitsplätze anbie
ten. Es ergibt sich daraus, dass ein Raum vom Typ A an sich keine sehr 
gross dimensionierte Industrie braucht, indem allein die filr die Be
dürfnisse des Raumes selbst notwendigen Dienstleistungen schon 
einen Teil der Arbeitskräfte im tertiären Sektor binden würden. Das 
führt uns zum Konzept der Besiedlung solcher Räume: Bei einer Grös
senordnung von 200 mc NSF je Einwohner (ohne Arbeitsplätze) sind f�r
9'000 bis 18'000 nichtlandwirtschaftliche Einwohner 1,8 bis 3,2 km
NSF erforderlich, dazu für 1'800 bis 3'�00 sekundäre und tert�äre 
Arbeitsplätze zu ebenfalls maximl 200 m· NSF 0,36 bis 0,64 km -
grob gerechnet NSF für die nichtlandwi�tschaftlic�e Bevölkerung eines 
Raumes vom Typ A etwa �,16 bis 3,84 km auf 100km , Wald inbegrif-
fen. Auf ca 80 - 85 km Acker- und Wiesland nach Abzug des Waldes ver
bleiben 2,5 bis 4,5 % der2massgeblichen produktiven Fläche. Die
angenommene NSF von 200 m /Einwohner ohne Arbeitsplätze erlaubt eine 
recht offene Siedlung, so dass dem Raumtyp A für die nichtlandwirt
schaftliche Bevölkerung in der kleinen Siedlungen vor allem der 
Bebauungstyp Sne und für die kleinen Regionalzentren, die die Mehr
zahl dieser Bevölkerung und der Arbeitsplätze aufzunehmen hätten, 
neben Sne auch Sme, Smq, eventuell auch Smt und Smd zuzuteilen wären, 
nicht aber dichtere Bebauungen und grössere Baukörper. Eventuell ist 
in Regionalzentren noch ein schlitzenswerter Altstadtkern vorhanden. 
Auch an Industrietypen sollten neben den ländlichen nur mittlere und 
kleinere, nicht störende und arbeitsintensive zugelassen werden (Ty
pen Imi, Iki, Ikk, Il). Stando:rtgebundene Industrien (Kläranlagen, 
Wasserkraftwerke) können in Raumtyp A ohne weiteres toleriert werden. 
Ausgesprochen störende Anlagen (Kehrichtverbrennung) oder Kern
kraftwerke gehören eher nicht zum Bild einer intakten Agrarlandschaft. 
Grössere störende Industrien sollten nur zugelassen sein, wenn sie 
zur Landwirtschaft eine besondere Beziehung haben (Zuckerfabrik, 
Grossschlächterei, Konservenfabrik usw.)� Die Trendentwicklung geht 
indessen eher dahin, dass sich in Räumen, die noch weitgehend agrar
ischen Charakter haben, aus Gründen der Landpreise vorwiegend flächen
intensive und arbeitsextensive Betriebe ansiedeln, vor allem wenn 
gute Verkehrsanschlüsse in der Nähe sind (Automontagewerke, Maschi
nenmontagewerke, Bauwirtschaft, Grossverteiler usw.). Eine solche 
Entwicklung muss in einem Raum Typ A aus Gründen der Erhaltung des 
landwirtschaftlichen Bodens unbed:ingt verhindert werden. Technische 
Anlagen auriserhal b der Siedlung (Sender, Umsetzer usw.) können 
im A-Raum geduldet werden, haben aber in der Regel nicht be�-wn
ders gute Standortbedingungen. 

F',.ir die ländliche Siedlung sind die modernen Formen zweckmässig, 
sofern nicht alter Bestand noch gut und erhaltehswert ist. Vielfac� 
W'3isen die als A - R��ume .in Prage komme:riden Gebiete "v:r=:inen oder nuT 
unbedeutenden �ltern Baubestand auf, da es 2ich um junge Meliora
tionsgebiete haLdelt (Ebenen der Orbe, Broye, Seeland, St.Galler 
Rheintal, Magadinoebene usw.). Ortsbildschutz A oder B kommt daher 
irn Rcumtyp A eher selten in Frage. Es besteht also hier nicht unbed-.Lngt 
eine Kollision zwischen Heimatschutz und Anforderungen der modernen 
Landwirtschaft. Unbefriedigend sind in der Regel die Ortsbj_lder der 
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regionalen Zentren mit ihre:c Mischbebauung (Lmz). Touristisch ist der 
Raumtyp A in der Regel nicht interessant, da er eher einförmig ist und 
nicht in dem Masse landschaftliche Werte aufweist wie andere Raumtypen. 
Es kommt eventuell Eintags- und Wochenend-Naherholung in Frage, wobei 
aber nicht wertvolles Land für Zeltplätze und Caravaning zur Verfügung 
gestellt werden dürfte. Landgasthöfe mit einheimischen Küchenspezialitä-
ten können auch im Raumtyp A eine Rolle spielen. Die Verkehrsausstattung 
soll dem Typus Vl entsprechen, ein gutes landwirtschaftliches Erschlies
sungsnetz darstellen mit den nötigen Anlagen für Abtransport landwirt
schaftlicher Produkte und Anlieferung von Futtermitteln, Dünger und der
gleichen (ausreichendes Bahnnetz). Hochleistungsstrassen müssten als 
Durchga11gsstrecken geduldet werden und bei verschiedenen Varianten eher 
den Raumtyp A als den Raumtyp L in Mitleidenschaft ziehen. Doch i:Wllten 
auc;h im Raumtyp A Anschlu;:rnwerke unbedingt vermieden werden, da sie 
wertvolles Land beanspruchen und flächenverschlingende Anlagen nach sich 
ziehen. Solange die Planung noch so stark in den Händen der Gemeinden liegt, 
ist eine Einzonung von Bau- und Industrieland um die Autobahnanschlusswerk0 
und eine Schwächung der Landwirtschaft kaum zu verhindern. J?olglich soll
ten die Anschlusswerke verhindert werden. 

Eine unpopuläre, aber unseres Erachtens unerlässliche Forderung an den 
A-Raum soll 7,um Schlus:3 formuliert sein: Wenn die schweizeri�iche Landwirt
schaft nicht in Kürze zur Farce werden soll, muss der landwirtschaftliche
Boden mindes�ens im Raumtyp A in seinem Bestand stabilisiert werden. Wir
haben gezeigt, daf1s für einen Raum vom Typ A je nach In!�ensi tät der Land
wirtschaft 2,5 bis 4,5 % Nettosiedlungsfläche gegenüber der landwirt
sc!1aftlü:hen Produktionsfläche genügen. Damit auch Räume, die jetzt be
reits eine höhere Quote haben aber als A-Rä.urne geeignet sind, hier zuge
teilt werden können, haben wir bei der Umschreibung des gegenwärtigen
kuJturräumlichen ZustandeE: die Grenze auf 6 % hinaufgesetzt, die;.:\ auch ami
der Erw�gung, dass im jetzigen Zustand noch viel landwirtschaftliche Sied
lungsfläche samt Gärten, Hofstätten und Heimweiden, die art sich zur Pro
du':tionsfläche gehören, in die statistisch ausgewiesenen Siedlungsflächen
(gemäss Arealstatistik 72) einbezogen sind. Inskünftig sollte klarer aus
ger-whieden werden, und es :::oll ten in den Zonenplä.nen in A-Räumen keine
landwirtschaftlic.hen Betriebe mehr in die Bauzonen einbezogen werden, es
sei denn, daus ein Betrieb aus dem Dorf aussiedelt. Die reinen B&uzonen
samt zugehö1·igen Verkehrsflächen (innerorts) �=;oll ten dann bis Z2 und auf
alle Zeit auf einer Quote von 3-5% der massgeblichen Fläche stabilisiert
werden. Der genaue Wert nrn.:;;J in ,jedem Falle gernä.ss den örtlichen Land
wirtschaftsverhältnissen festgelegt werden. Bei intensiverer LanJwirt
schaft (Weinbau) sollten die Siedlungsanteile nicht wesentlich grösser
sein, da zur Erzeugunr-�� der minj_rt,9,len Ba�üsbevölkerung ein geringerer An
teil nichtlandwir�schaftlicher Bevölkerung (Verhältnis etwa 1:1) erfor
derlich i3t. E� geht daraus hervor, dass in schweizerischen Verh�ltnicsen
eine zu weit gehende Rationali3ierung der Landwirtschaft mit zu �rossen
Betriebseinb0iten bei Tendenz zu extensiverer Wirt2chaft (z.B. starke�
Gewicht 3uf Getr8idebau) nicht zweckmässig ist. Es ist bei den kriappen
Lsx1dreserv8n der .Jchweiz auch in Raumtyp A eher eine Tendern;;; zu I ntemü v
�1lturen (Geilllise, Ob8t, vielseitige Landwirtschaft) anzustreben, damit
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der AnLeil der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung möglichst tief gehal
ten werden kann. Denn nichtlandwirtschaftliche Bevö1kerung hat andere 
Interessen und hat mit einem zu grossen politischen Uebergewicht in den 
Gemeinden immer eine Tendenz zur weitern Expansion und damit zur Rückbil
dung der landwirtschaftlichen Fläche. Die Stabilisierung der Bevölkerung 
auf einer idealen Zahl, die nur bei Wandlungen in der Landwirtschaft etwas 
variieren kann, ist eine für den Raumtyp A notwendige Folge des Postulates 
nach Stabilisierung der landwirtschaftlichen Produktionsfläche. Die '}or
stellung muss endgültig verschwinden, dass jeder Landwirtschaftsbetrieb 
bei jedem F�rbgang das heilige, unumstössliche Recht habe, 5-10�& seiner 
Fläche als Bauland verkaufen zu können. Sonst wird bereits in einer bis 
zwei Generationen die Liquidation der schweizerischen Landwirtschaft und 
die Umstellung auf Lebensmittelimporte und Vorratshaltung die zweckmässi
gere Massnahme sein. 

flaneriscbe und Schutzmassnabmen 

Festlegung der idealen Bevölkerungszahl und der maximalen Siedlungs
flächen für den ganzen Raum. Stabilisierung von Bevölkerungszahl und 
Siedlungsfläche. 

Verteilung dieser Bevölkerung auf die einzelnen Gemeinden. Auswahl 
eines oder mehrerer Orte als Zentren unterer Ordnung. Schwergewicht 
der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung und Arbeitsplätze in di.esen 
Zentren. 

Sofern nötig, Massnahmen zur optimalen Strukturierung der Landwirtschaft, 
Melioration, Aussiedlung der Höfe. 

Ausbau des landwirtschaftlichen Verkehrsnetzes, Vermeidung von Ver
kehrsanlagen und Verkehrsverbindungen, die einen Baudruck und strirke
ren Zuzug städtischer Aussiedlerbevölkerung erzeugen. 

Do□icrte Schaff11ng von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bevölkerungskon
zepts. Vermeidung einer Industrialisierung, welche die Landwiri.schaft 
lrnnkurTenziert oder durch Immissionen schEdigt. 

Freie Entfaltung der modernen mechanisierten Landwirtschaft. 

Beschrünkung der Schutzmassnahmen auf das Notwendige: Allgmeiner 
Gewässerschutz, allgemeiner Umweltschub; 1J11d allgemeiner Landschafts
schutz unabdinglich im ganzen Raum. Inc1Jesondere ist dem Probl0111 der 
Ueberdüngung der Gewtisser durch landwirt�:;cha:ftliche Ir;:rnissj_onen Be
acht-i..mg zu schenken, Naturschutz nur auf kleinen Par1�eJlen und Ufer
streifen, Ortsbildschdutz A nur ganz a1.lf'.nahm;::wei:::;e, etwa fiir ein 
schönes Kleinstadtbild, Ortsbildschutz D auch eher zurUckhalts0d. 
J.�:�cl±e der aJ.lgerneinen Gestal tungsästheb.k moderne.c Bauten ::::oll 1.en aber
berlick8ichtigt werden. Silos müssen nicht unbedin1/t i� knallige11 Farben
bemalt sein und den Namen ihres Her□teller� auf Hunderte von M�tern
verkiird en. Aucr. der technisierte Agrarraum rriusrJ dem Landwirt roch Hei
Illa t sein. UrugebungDr:;chu tz zugunsten einiger wertvoller Baudenkmiüer
rw11 te kein Problem ;,ein, da der Boden ohnehin fc:1.�-\t auc'3sch1ies:;J ich
landwirtschaftlich genutrtwerden soll.
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L A N I R T S C H A F T S R A U M 

M I T E R H Ö H T E R S C H U T Z -

W Ü R D I G K E I T 

Definition 

Ein Raum tieferer Lagen, der noch eine Landwirtschaft mit Ackerbaukomponente 
oder Spezialkulturen zulässt, von Natur aus mit besonderen Schönheiten aus
gestattet ist und (oder) einen bedeutenden Bestand schöner Ortsbilder, Bau
und Bodendenkmäler aufweist und als zusammenhängendes Erholungsgebiet eine 
wichtige Funktion erflillt. 

Abgrenzung und Grundn.cd.tze der Zuteilung 

Na turr[:iumliche Eignung: Kleine bis mittlere Reliefenergie. Höhen bis maxi
mai 800 m, mittlere bis starke Relieffeingliederung, abwechslungsreiche 
Vegetationsbedeckung, Wechsel von Wald und Kulturland, See- oder Flussland-
3chaft, ev. auch erhöhte Klimagunst: sonnenexponierte Hanglage, Uberdurch
schnittliche Sonnenscheindauer, grössere Flächen nattirlicher Vegetation, 
reiche Tierv,el t. 

2 
Kulturri=iumlicher Zustand: Mindestens noch 100 km zusammenhängend landwirt-
schaftlich ohne grössere Industrie und andere störende Komponenten. Mindestens 
80 % der Gruppensiedlungen (Dörfer, Weiler, Hofgrt..lppen) noch ganz oder in 
einem Teil traditionell erhaltenswert. Grösserer Bestand an wertvollen Bau
denkmälern (SchJösser, Kirchen, Klöster, Landsitze, Kleinstädte, Bauernhäuner). 
Traditioneller Z11stand der Flur (Feldbäume, Feldhecken, natlirliche Wasser
läufe, Ufergehöl7,, keine r:eornetrüiche Feldteilungen und Wegnetze, tradi tio
nelle Zäune unrl Einfriedungen), ev. Spezialkulturen (Rebbau, Obstbau, Misch
h.--u.lturen). Die Abgrenzung nach aussen kann konventionell an einer Grenze 
einer Planungsregion erfolgen. Wenn ein A - Gebiet �der ein B - Gebiet an
s + cisst, kunn das L - Gebiet auch kleiner als 100 km sein. 

Ziel vor:::; t.el_l ungen der Planungsträger: Erhaltung einer tradi tione1len Erho 7 ungr::
lax1dschaf t 1Yü ausreichender Stützung der Landwirh�chaft in Kombination rni t 
der Nutzung touriatischer Möglichkeiten. 

Raumkomponenten 

Die Räume, die aL.3 1 - Räurr,e in Frage kommen, gehören zu den schönsten 
Gel::.:ieten de:-::: :=:chwaize:rischen fllj_ ttellandes, der Alpenranc-3:::ieen lmd teilweü:e 
auch de8 Ju1·as. besonders des TafeljuraG. Sie stellen planerisch aber die 
;chwie:rig2teJ1 Proble.rr&, wenn die Räume in ihrem Charakter erhalten werden 
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sollen. Die E1rhal tung dieser Räume steht aber im Interesse der Erhaltung 
der geistigen und landschaftlichen Substanz der Schweiz überhaupt. Hinsicht
lich der wirtschaftlichen Tragfähigkeit lassen sich die als Raumtyp L 
geeigneten Räume der Schweiz in zwei Gruppen einteilen: 

L 1: 

Der ersten Gruppe müssten die Seeuferlandschaften, schönen Flusslandschaften, 
Wein- und Obstbaugebiete (Baselland, Innerschweiz, Thurgau), auch die Rand
landschaften tiefgelegener inneralpiner Täler (Weinbaugebiet des Unterwallis, 
Bündner Herrschaft) zugeordnet werden. Hier ist die Landwirtschaft relativ 
stark, arbeitsintensiv und ertragreich und kann mit dem Tourismus, den zuge
hörigen Gewerben und Geschäften und einem kleinern Anteil von Auspendlern 
eine ausreichende Basisbevölkerung flir die notwendigen Dienste aufbringen. 
Eine Industrialisierung dieser Räume kann daher mit guten Gründen im Interesse 
des Landschaftscharakters abgelehnt werden. 

Dieser Gruppe sind die Hügelländer des höhern Mittellandes und allenfalls 
tiefere Teile des Juras zuzuordnen. Die Landwirtschaft ist hier zufolge 
des Reliefs nicht in dem Masse rationalisierbar wie im A - Gebiet und folg
lich auch arbeitsintensiver, aber weniger ertragreich. Ferner sind die für 
Lanwirtschaft geeigneten Flächen weniger zusammenhängend, f:,tärker dur 2h 
Wald und steilere Hänge unterbrochen, so dass zwar die landwirtschaftliche 
Bevölkerung bezogen auf die Kulturlandflächen dichter ist als in Räu·-r1en vom 
Typ A, aber weniger Ertrag je Kopf herauswirtschaftet und in der gesamten 
räumlichen Verteilung doch weniger dicht ist als im Raumtyp A. Historisch 
hat das dazu geführt, dass in diesen Ge bieten die Gemeinden viel gro;;s
flächiger und auch die untersten zentralen Dienste viel weniger dicht gestreut 
sind als in tieferen lVIittellandsgebieten. Die meisten Gemeinden führen mehrere 
Primarschulen, wovon viele als Gesamtschulen mit nur einer Klasse. Al:i8r auch 
so wohnen noch lange nicht alle Schulkinder innerhalb des Schulwegperimeters 
von 30 Minuten. Die 12 - Räume sind folglich in der Regel Räume mit Bevöl
kerungsverlusten. Es v1äre aber sinnlos, diesen Raumtyp deshalb indur,triali
sieren zu wollen. Es fehlen weitgehend die Voraussetzungen der Industrie
standortgurrnt, und die Gebiete würden als Erholungsräume entwertet. Dagegen 
ist eine Stützung der Landwirtschaft durch Jändlichen Tourismus durchaus 
möglich, wie das in Kapitel 9 durchgeführte Beispiel des Emmentaler qugel
landes zeigt. Dieser Tourismus, der der Kategorie des ländlichen Tourismus 
zuzuordnen ist, schafft aber nicht Arbeitsplätze für eine grössere Zahl von 
Personen, sondern muss vorwiegend von der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
betrieben werden, um zusützlichen Verdienst zu bekommen. Ei.ne ei.gere

Bevölkerungr:;gruppe, die den Tourismus als Haupterwerb betreibt, scheidet 
schon deshalb aus, weil im Raumtyp L aus Klimagründen nur Sommersainon 
möglich ist. E�s muss folglich im 12 - Raum nicht grundsätzlich Wohnraum für
zusätzliche Bevölke�1ng geschaffen werden. Optimal ist es, wenn anstelle 
abwandernder landwirtschaftlicher Bevölkerung wenig zahlreiche, aber steuer
kräftige Auspendlerbevölkerung im Raumtyp L

r 
Wohnsitz nimmt, und zwar möglichst 

unter BenUt:mng des freiwerdenden bäuerlich�n Wohnraumes.Diese Entwicklung 
ist teilweise schon recht weit fortgeschritten und sie muss zur Erlwltung 
der Physiognomie schöner Landschaften als positiv bezeichnet werden. Das 
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Problem des besseren Angebotes von Dienstleistungen lässt sich mit der Schaf
fung von zusätzlichen Arbeitsplätzen bei der topographischen Beschaffenheit 
der meisten 1

2 
- Räume nicht lösen. Es müsste ein Vielfaches an Bevölkerung 

in diese Gebiete hineingepumpt werden, um auch nur ähnliche Verhältnisse zu 
schaffen, wie sie für den Raumtyp A postuliert wurden. Das ist schlechter
dings nicht möglich, weil zur Schaffung so zahlreicher nichtlandwirtschaft
licher Arbeitsplätze die Voraussetzungen fehlen und weil die Pendelwanderung 
so zahlreicher Berufstätiger unlösbare und für den Charakter des Raumtyps 
L höchst unerwünschte Probleme stellen würde. Eine grosse Chance würde das 
Wiederaufleben industrieller Heimarbeit bieten, was zur Zeit in gewissen 
Industriezweigen wieder als nicht ganz ausgeschlossen erachtet wird, aber 
als ZukunftsperRpektive doch noch zu wenig konkrete Gestalt angenommen hat. 
Historisch ist der Sachverhalt einwandfrei, dass die in Frage kommenden Hü
gelländer, wie Emmental, Tafeljura, Zürcher Oberland, u.a. ihre früher viel 
dichtere Bevölkerung der Heimindustrie verdankten. Mit dem Niedergang der 
Heimarbeit wurden diese Räume zu demographischen Schwächezonen, indem ihre 
landwirtschaftliche Tragfähigkeit begrenzt ist. Die Schaffung von Arbeits
plätzen in verhältnismtissig abgelegenen Gegenden ist nicht zuletzt ein psy
chologisches Problem: Es braucht nicht nur ausreichenden Verdienst, sondern 
auch eine neue Generation, die wieder Gefallen daran findet, in stadtferner, 
gesunder und naturnaher Umgebung zu leben. Die Umbrüche der Gegenwart, ein 
umsichgreifender Zivilisationspessimismus und vor allem ein sich stärker 
artikulierender Wunsch eines Teils der jüngern Generation nach selbständiger, 
selbstverantwortlicher Arbeit könnten Ansätze liefern. Doch auch hier liegt 
noch kaum eine konkrete Tendenz vor. Es bleibt planerisch folglich einst
weilen nichts Rnderes übrig, als diese Gebiete als stützungsbedürftige wert
volle Erholungsgebiete mit wenig dichter, möglichst zu stabilisierender 
Bevölkerung ir:i allgemeinen Interesse zu erhalten. Die Probleme der Dienst
leistungen müssen so gelöst werden, dass man die wenig zahlreiche Bevölkerung 
finanziell relativ kr�ftig erhält: Ausreichend grosse Betriebe, touristiscl;ar 
ZusatzverJ.ienst durch Geflügel- und Schweinemast, Halten von Pferden für 
Touristen usw.; kein Substanzverlust durch Landverkäufe! So kann diese Be
völkerung durch Motorisierung ihre Distanz zu den Dienstleistungszentren 
ül:.::rbrücken. Demographische Schwäche muss -durch wirtschaftliche Stärke kom
pensiert werden. Für die Schulen haben Untersuchungen (H. Uehlinger) gezeigt, 
dass die beste Lösung die wäre, nur die Primarschul-Unterstufen möglichst 
deze�tralisiert zu belassen und hier sehr kleine Klassen mit in Kauf zu ne}1men, 
die Primarschul-Oberstufen aber mit den Sekundarschulen zentral zusammenzu
fassen, wodurch Ein besseres Angebot und eine bessere Wirtschaftlichkeit von 
Schulbuskursen gewährleistet wäre. Wenn wir den Raumtyp 12 demographisch 
schwach seh8n, so br-aucht das nicht unbedingt auch für die zugehörigen Ge
meinden der Fall zu sein. Hier liegt eine Besonderheit unserer Konzeption ftir 
den Raumtyp L2. D!:t die Gem�ünden in der Regel flächenmässig sehr gross sir1d 
und schon aus ihrer siedlungshistorischen Entwicklung heraus mit einem Teil 
ihres Gebietod in eine Talfurche hinein reichen, die mit Verkehrsträgern 
ausgerüstet ist, empfiehlt es sich, in diesem Falle vom Zuteilen ganzer 
Gmneindefläcben zu einem einheitlichen Gebiet abzugehen und einen TäL jeder 
Gemeinde im �al 8inem Mischgebiet LI oder AI (Mischgebiet L oder A mit 
Industrie) zuzuteilen, wo die Gemeinde dann im Rahmen ihrer Möglichkeiter 
IndustriG ansiedeln und Dienstleistungen entwickeln kann. Diese Möglichkeit 
wird also für das L-Gebiet selbst nicht vorgesehen, aber vorausgesetzt, da�s 
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ein L - Gebiet an ein solches Gebiet anstossen und politisch möglichst mit 
ihm· verbunden f:3ein soll. Näheres wird im Abschnitt 8.7, Mischtypen, darge
legt. 

Es war nötig, die planerischen Zielvorstellungen im Falle der L - Räume sehr 
weit in die Einzelheiten auszuftihren, da diese Verhältnisse in der Planung 
bisher wenig Beachtung gefunden haben. Man beschäftigt sich mit Stadtge
bieten, Industrieplanung oder grossen Fremdenverkehrsprojekten. Die L -
Räume aber laufen als "Erholungsgebiete" mit, ohne dass man klarere Vor
stellungen von ihrer Problematik hat. Meist werden sie in der Planung als 
"nicht dringlich" eingestuft. Nimmt man sich dieser Gebiete aber nicht ganz 
intensiv an, erarbeitet man nicht mit ihrer Bevölkerung ein ganz detaillier
tes planerisches Konzept und sichert dies rechtlich ab, so werden diese 
Gebiete in kurzer Zeit die Beute der Spekulation und durch wilde Ueberbauung 
mit Ferienhäusern aller Stile zerstört, was dann auch zum Zusammenbruch der 
Landwirtschaft führt. 

Diese Ausführungen sind Begründung ftir die nun folgende Umschreibung der 
dem Raumtyp L zuzuteilenden Raumkomponenten. 

Unter den Landschaftskomponenten nehmen im Raumtyp L die formal traditionel
len Kulturlandflächen mit den zugehörigen linearen Elementen den ersten 
Platz ein. Bei 1

1 
können Spezialkulturen, wie Reben und Obstbau daran einen

grossen Anteil ausmachen. Eine Erhaltung der traditionellen Formen ist in 
der Regel durchaus möglich, da eine geometrische, starre Flureinteilung schon 
am Geländerelief scheitert. Gegenüber dem Raumtyp A hat in der Regel der 
Wald einen grösseren Anteil. Dauerwiesen und Weide treten in 1

2 auch schon
sttirker hervor. Grössere Parzellen natürlicher Vegetation, wie Schilffelder 
an Seen 9 Hoch- und Flachmoore, Felsenheide und dergleichen sind im Interesse 
der abwechslungsreichen Erholungslandschaft erwünscht und �H.>11 ten nicht der 
R.s.tionalisierung der Landwirtschaft geopfert werden. In der ländlichm 
Siedlung dominiert der his�orische Bestand. Die Bauvorschriften und Zonen-
pl tine ;'.ollen so gestaltet werden, dass die Weiterentwicklung gewährleistet 
id und kein Fremdbestand in das Siedlungs- und Landschaftubild kommt.. Wo 
G8wannrlörfer und Weiler die historische Regel sind, soll das Land nir·ht 
durch ausgeniedelte Höfe, Wohn- und Ferienh�user zersiedelt werden, wo Hof
gruppen und Einzelhöfe die historische Landschaft präeen, soll man nicht 
durch f&lsch ven..\tanclene Planung ganze Kolonien von Häuschen in artreinen 
Zc 11.en in die LandschEtft setzen. Die Planung c.ier Sj_edlung irn Typramr L erfor
dert sehr viel Einfühlung;wermögen und Finge:n-ipit:c:engefühl und niögb :·:hst wenig 
S;· r1ema t.irimu�. Die nichtlandwirtschaftlichc3 Bevölkerung sol1 im Raurn-J:�,p L 
Z..i r le.ndwir !�schaftlichen im Verhältnis 1: 1 bis 2: 1 stehen mid rnc)glic1,st im 
vorhandenen, traditionellen landwirtschaftlichen Baube�tanrl untergel�acht 
wurden. Die,; sollte 1nöglicb sein, da mindest8ns L.- •- ILi.ume Abwanderu.ngs
gctiete :3ind, so das;:; für NeuzuzUger genUgenö Wohiraurc: vorta.nden sein sollte; 
wc½ei e8 alierdings organi8atorisch und batilich nicht leicht ist, den 
f.:-·eien bti.ue:·lichen Wohnraum anderer Be�3timmung zuzuführen. Auch Fe1·ien
wuhnun�en sollen im testehenden Baubestand eingerichtet werden. Im I\lealfall 
srJllen im R.'1.umtyp L überhaupt keine reinen Bauzonen für ni.ch tlandwiT u��chaft
liche Eevöl�erung genchaffen werden. Unter den stHdtischen Siedlung��om
po:wnten kommt einzig Albtadtbebauung allf81lig vorb.arnlenec Kleins::. tdte 
in }?rage. Sollte doch neuer Wohnraum flü nicbtlandwirt:'Jchaf Uiche Bevölkerung 
als notwendig Arachtst werden, sollte er dem Typus Sne ent�prechen und 
irn Rahr,1en der") Ortsbi ldsch"!..ltzes B in die bestehendE:n Siedlungen integriert 
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werden. Unter Umständen liessen sich auch grössere Haustypen mit 3 - 4 
Wohnungen in Anlehnung an den bestehenden bäuerlichen Hausbestand entwickeln. 
Auch an Seeufern siessen sich vom Ufer abgerückte, im Gehölz untergebrachte, 
dem traditionellen Baubestand angepasste Hausgruppen konzipieren. Schliess-
lich kann im Raumtyp L das Problem neuen Wohnraumes unter gewissen Voraus
setzungen auch über Snw gelöst werden. Neuer Baubestand, Gewerbe und Industrie 
sollten möglichst an wenigen Kleinzentren zusammengezogen werden. An Indu
strien sollten im Raumtyp L nur ländliche, kleine und nichtstörende Industrien, 
insbesondere hochintensive Kleinbetriebe zugelassen sein, wobei auch hier 
entweder Tarnung im Gelände oder strenge Anpassung an den traditionellen 
Baubestand angestrebt werden muss. Technische Anlagen, wie Hochspannungslei� 
tungen, Sender und Umsetzer- sollten im L - Raum vermieden werden, der Verkehr 
soll ausschliesslich dem landwirtschaftlichen Typus Vl entsprechen. Auch 
Ueberlandstrecken, besondersvon Hochleistungsstrassen sind ausserhalb der 
L - Räume durchzuführen. Wo freilich, z.B. an Seeufern, solche Strassen 
bereits bestehen, soll dies kein Grund sein, das Gebiet nicht mehr dem 
Raumtyp L zuzuteilen, wenn es sonst die Bedingungen erfüllt.Der Tourismus 
muss zur Ergänzung des landwirtschaftlichen Einkommens eine gewisse Rolle 
spielen, jedoch in Formen, die mit der traditionellen Physiognomie des 
Raumes harmonieren und die Landwirtschaft ergänzen, nicht verdrängen und er
setzen, also ländlicher Tourismus (Tl). An kleinen Zentren könnte auch Klein
tourismus mit gut eingepassten Kleinhotels und Ferienhäusern und einigen 
Sportanlagen vorgesehen werden. Der L - Raum eignet sich zum Eintagstouris
mus, aber nur in Form von Wandern, Picknick und Be�mch ländlicher Gaststätten. 
Wohnwagen - Blechstädte sollten vermieden werden. Möglicherweise müsste 
eine Trennung des Campingwesens in Wohnwagen und Hauszelte einerf;ei ts und 
unauffälligere kleinere Wanderzelte anderseits vorgenommen werden, wobei 
gut getarnte Zeltplätze für die zweite Gruppe im L - Raum toleriert werden 
könnten. 

Planerische und Schutzmass11ab.men 

Festlegen dos idealen Bevölkerungspotentials. Stabilisierung der Bevölkc�ung, 
Ersatz der abwandernden Bevölkerung durch möglichst steuerkräftige Zu
zügerbevölkerune, die in der Lage ist, den Baubestand zu erhalten und 
den Gemeinden das nötige Steuersubstrat zu sichern. Verhältnis landwirt
sr,haftlicher zu nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung 1:1 bis 1:2. 

Einteilen ausgewählter Ortsbilder für den strengen Schutz (A). 

Einteilen des grössten Teils der übrigen Ortsbilder, Hofgruppen und Höf� 
in den bedingten Ortsbildschutz (E). 

Isolierter Denkmalschutz für Einzelbauten und Bodendenkmäler. 

Siedlungen, wo kein Neuzuwachs nichtlandwirtschaftlicher Art erwünscht 
ist, werden in der Ortsplanung der Landwirtschaftszone (übriges Gemeinde
gebiet) zugeteilt, aber mit den Auflagen des Ortsbildschutzes B. Dies 
erlaubt Neubau landwirtschaftlicher Bauten, aber in der Tradition angeJehn
ten Formen. 

Sied1ungerl, wo ein gewisser Zuwachs oder Wechsel von landwirtschaft
lichem in nichtlandwirtschaftlichen Wohn- und Arbeitsraum angestrebt 
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wird, sind als Dorfschutzzonen (Ortsbildschutz B) in die Ortsplanung auf
zunehmen und eigens zu -wnschreiben. Dies erlaubt auch Ansiedlung bzw. 
Beibehaltung der flir solche Dörfer typischen Gewerbe und Kleingeschäfte, 
eventuell sogar die Ansiedlung kleiner intensiver Industriebetriebe, 
technischer oder Künstlerateliers usw. 

Eigentliche Wohnzonen (w1, w
2

, w
3
, E

1
, E

2
) oder WG - Zonen sind im L -

Raum nicht zu konzipieren. Sie zerstoren durch ihre Monotonie und ihren 
planerischen Schematismus das Landschafts- und Siedlungsbild. Höchstens 
Wohn - Sonderzonen für sehr gut durchstudierte, örtlich eingepasste 
Siedlungen kcinnten vorgesehen werden. 

Industriezonen sind zu vermeiden. Sie sind Fremdkörper im Siedlungcbild 
der L - H.äume. Eim'iig Industriezonen für ländliche Indu.strien könnten kon
zipiert werden, möglichst in eigenen Geländekarr@ern und mit gewissen 
baulichen Vorschriften. Kleinindustrien und Kleingewerbe müssten in die 
Dorfschutzzonen integriert werden. 

BesonderE: touristüiche Beherbergungsanlagen sind in den Dorfschutz,?,onen 
unterzubringen ( L�nclga::::; thöfe), eventuell ( z. B o Perienhauskolonien,
Ferienmü)twohnungen au::_;;3erhal b des landwirtschaftlichen Baubestands) auf 
dem Weg Uber Wohn-Sonderzonen zu realisieren, so dass die Baubehörde 
jederzeit die Gestaltung in der Hand hat. Dabei müsste auch den Baube
hörden der Sinn für "gut eingepasst" und "nicht eingepasst" geschärft 
werden. 

Allgemeiner Umwelt schu t :1,, allgemeiner Lanc.ü:,chaf t sschut z und allgemriner 
Gewrü.::rner,schutz im ganzen Raum. Allgemeine Gestaltungsästhetik als Mini-
mum für unvermeidliche Bauten (z.B. Stras2,en). -· Absoluter Kulturland
schaftsschutz eventuell für einzelne Parzellen, bedingter Kul turlandschafhi-� 
schutz auf dem grössten Teil des Kulturlandes. Absoluter und bedi �igter 
Umgebungsschutz ausgiebig, überall wo erforderlich. Absoluter Naturschutz

in der Regel nur auf kleineren Objekten, bedingter Naturschutz ausgiebiger 
(z.B. Seet1.fer, Flussufer, Verbot des Blumenpflückens usw.). Erhaltung 
der kleinen Gewässer in natürlichem oder na.turähnl.ichem Zustand. G1:Mäs
seroberfl.ächen, soweit dem L -- Raum zuzurechnen, grundsätzlich bedingt 
geschlitzt (Zonen der Zulassung von intensivem nicht störendem Wasser-
sport, Zcnen wo nur extensiver Wassersport zugelassen ist), kleinere Teile 
absolut geschützt. Wo Seeufer durch Bebauung besetzt und unzugänglich 
sind, eventuell Schaffung neuer, öffentlich zugänglicher Seeufer durch 
Aufr_·.chüttung. 

In der Regel keine spezifisch touristischen Transportanlagen aussPr 
Bootskursen. Berg- und Seilbahnen sind im L-Raum in der Regel aucl. 
irrelevant. 

Bei der Planung a1.:..f' hö:herer Ebene Ver::c-:;chonung der L-lüiumc mit Hochlei
stungsstrassen, grossen reransi tbahnlinien, Rangierbahnhöfen, Ansi:.hlu��r:_:wer
ken, Flugplätzen, technischen Anlagen, Hochspannung:üei tungen, str::itidort
gebundenen Grossanlagen. Stauseen können indessen den Wert eines 
1-Gebietes heben.
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Unter lTn. �tänden [;tärkere Stützung der Landwirtschaft als im Raumtyp A, 
um die sl<::-keren. Schutzauflagen und den kostspieligeren Gebäudeunter
halt zu kompensieren. 

Bei wirtschaftlich schwächern 12-Räumen Abgrenzung nach Möglichkeit so, 
dass die Hügellandsgemeinden irgendwo im Tal einen Teil erhalten, der 
nicht dem 12-Raum, sondern einem Mischtyp (siel1e unter 8.7) zugeordnet 
ist, der es erlaubt, in der Gemeinde ein kleine -- 'es, nicht unter strenge
ren Schutzbestimmungen stehendes Schwergewicht 1, 'n Industrie, Dienst
leistungen und nichtlandwirtschaftlicher Bevölkerung zu bilden. 



8.4. RAUM TYP B 
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B E R G L A N D W I R T S C H A F T S R A U M 

M I T E R H Ö H T E R S C H U T Z W Ü R D I G K E I T 

Definition 

Ein Raum, dem landwirtschaftlich Gebirgscharakter zukommt, der sich aber 
innerhalb dieser Kategorie land- oder alpwirtschaftlich gut eignet, land
schaftliche Schönheit uhd (oder) wertvollen Bestand an Ortsbildern und 
Einzelbauten aufweist, den Tourismus als Ergänzung zur Landwirtschaft be
nötigt, aber nach seiner Eignung oder nach dem Willen seiner Planungf1träger 
nicht als Schwergewichtsraum des Tourismus entwickelt werden kann oder soll. 

Abgrenzung und Grundsätze der Zuteilung 

Naturräumliche Eignung: Höhenlage im all.gemeinen über 750 bis 800 m. Die 
in der Regelung der Subventionen durch die Bundesgesetzgebung festgelegten 
Grenzen ( Standardgrenze des Berggebietes, Grenze nach Viehwirtschafh:ka
taster und Grenze der Mahlprämien) können für die Abgrenzung gegen d2-e Raum
typen A oder L wegleitend, aber nicht absolut verbindlich sein. Denn diese 
Grenzen sind unter Rich auch nicht unbedingt kongruent, sind auf bestimmte 
Funktionen zugeschnitten und decken nicht immer das, was wir physiognomisch 
als Berggebiet verstehen. Auch Talsohlen, die tiefer liegen, aber m.i� dem 
höher gelegenen Gebiet eine wirtschaftliche Einheit bilden und die klima
tisch eher zum Berggebiet gehören, weil sie z.B. infolge hoher Niederschläge 
vorwiegend nur Graswirtschaft zulassen, sind dem Berggebiet zuzuordnen. An
derseits sollen kleinere Erhebungen über 750 m innerhalb des Raumty�s L 
diesem zugeordnet bleiben. Grosse, tief gelegene Talsohlen, wie das untere 
Rhonetal, die Magadinoebene, die Riviera, das Rheintal unterhalb Bonaduz, 
das Seeztal, die Linthebene usw. sollen nicht dem Raumtyp B zugeordnet, 
sondern als selbständige A- oder 1-Räume aufgefasst werden. Ein B-Rai:�n 
sollte mindestens 100 km2 zusammenhängend um.fassen, kann aber kleiner sein, 
wenn er mit A-, 1- oder N-Räu.men zusammen eine grössere Fläche ergibt. Die 
Reliefenergie und Relieffeingliederung darf im Hinblick auf die Landwirt
schaft nicht zu gross sein also etwa unseren Klassen "mittel" entsprechen. 
Es sollten grössere zusammenhängende Flächen von weniger ab 35% Hangneigung 
vorhanden sein. Bis 45% wäre der Einsatz mechanisierter Mittel möglich. 

Auch an Alpweiden sollten grössere Flächen 50% Hangneigung nicht überstei
gen. Die Böden müssen einigermassen tiefgründig, nicht zu steinig un� auch 
nicht vernässt sein, Felspartien sollten weniger als 5% der Gesamtflächen 
ausmachen, Wald in der Regel nicht mehr als die Hälfte der Gesamtfltiche des 
Raumes bedecken. lokal v....ann Wald wesentlich höb.ern Anteil haben. 
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Kulturräumlicher Zustand: Relativ gut entwickelte Berglandwirtschaft oder 
Voraussetzungen zu einer solchen. Guter Bestand an Häusern, einzelnen Bau
denkmälern und Ortsbildern. Keine oder nicht schwerwiegende Verunstaltungen 
durch neuern Baubestand, Industrie oder stilfremde Touristikanlagen. Ab
wechslungsreiches Kulturlandschaftsbild mit Hecken, Baumgruppen, Waldpar
zellen. 

Zielvorstellungen der Planungstri=:iger: Wille zur E:chal tung der Berglandwirt
schaft als Dominante im Landschaftsbild. Andere Tätigkeiten subsidiär. Er
haltung eines scbönen, traditionsreichen Erholungsgebietes. 

Zur Erreichung dieser Ziele muss auch dem B-Raum mehr Bevölkerung zugeteilt 
werden als die Landwirtschaft erhalten kann. Da die Berglandwirt2,chaft in 
der Regel noch etwas schwächer ist, müssen Tourismus und auch Industrie einen 
grössern Anteil an der Wirtschaft einnehmen, doch auch hier zu einem guten 
Teil als subsidiäre Tätigkeiten. Im Gegensatz zum Raumtyp L kommt im Raum-
typ B bereits begrenzt Wintersport in Frage, so dass die Saürnn lünger wird 
und mehr Bevölkerung allein im Tourismus tätig sein kann. Immerhin liegen 
B-Räume, welche die Voraussetzungen zu einer guten Berglandwirtschaft er
füllen, meist so tief, dass sie klimatisch die Vora�ssetzungen zu guten
Touristikräumen nicht erfüllen (zu wenig Schneesicherheit, zu kurze Winter
saison). Oft fehlt auch der eigentlich hochalpine Charakter. Es ergibt sich
somit zur Trennung der B-Räume von den T-Räumen eine gewisse Höhengrenze,
die in den verschiedenen Teilen der Schweizer Alpen unterschiedlich liegt,
in den Nordalpen etwa bei 1000 bis 1100 m ,  in den Südalpentälern etwa bei
1400 m. Die Grenze des Raumtyp�:; B liegt somit nach unten dort, wo die
Grenze zwischen Tal- und Berglandwirtschaft liegt, nach oben dort, wo die
gute Berglandwirt:.:;chaft aufhört, der Raum dafür touristisch besser ist oder
in Naturgebiet übergeht. Die Raumtypen B und T liegen somit höhenrnässig
weniger nebeneinander als libereinander, wobei allerdings auch ein Nebenein
ander in Höhen zwischen 1000 und 1500 m vorkommen kann.

Man wird sich vielleicht fragen, warum wir nicht auch im Berggebiet eine 
analoge Unterscheidung machen wie im Talgebiet zwischen den Raumtypen A und 
L. Es ist dies au8 folgenden Gründen:

Jedes Beregebiet ist an sich schön und schützenswert.

Das Berggebiet erlaubt nicht denselben Grad von Rationalisierung und
Mechanisierung der Landwirtschaft. Die Elemente der modernen Bergland
wirtschaft wirken sich verhältnismässig weniger störend aus.

Das Bauen mit einheimischem Material (Holz, Naturstein) ist im Berg
gebiet oft nicht kostenungünstiger als mit hertransportiertem fremdem
Material (Backstein, Beton, Eternit, Kunststoff) - dazu oft gef:enliber
der Witterung dauerbafte:c und somit zumutbar.

Im Berggebiet dominiert die Natur stärker, das Gelände ist oft kleink&1-
meriger, störende Elemente können leichter getarnt und versteckt werden,
so dass die Schutzmassnahmen häufig weniger streng sein müssen. Allge
mein i□t das Berggebiet weitläufiger, grössere Siedlungen sind ohnehin
fast nur in Tälern möglich, �o dass die Gefahr der Zersiedlung mit stör�n
den Elementen weniger gross ist - mit Ausnahme der Siedlungskomponenten
des Touriomus.
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Wenn wir postulieren, dass dem Raumtyp B grundsätzlich nur berglandwirtschaft
lich gut geeignete Räume zugeteilt werden, stellt sich die Frage, was denn 
mit den berglandwirtschaftlich schlechter geeigneten Gebieten zu geschehen 
hat. Wir sind durch mehrere Einzeluntersuchungen zum Schluss gekommen, dass 
es keinen Sinn hat, dafür einen eigenen Raumtyp zu schaffen. Diese Gebiete 
eignen sich entweder als Touristikräume; dann wird die Berglandwirtschaft nu� 
noch untergeordneter B�rwerbszweig sein, eventuell nur noch extensiv von Ortsfrem
den betrieben (Sömmerungsweiden), oder die Berglandwirtschaft verschwindet, 
es entstehen vielleicht Gebiete, die sich als Ergänzung zum Touristikgebiet 
als Naturpark eignen. Das heisst nicht, dass im Raumtyp T nicht auch gntes 
Berglandwirtschaftsgebiet liegen kann, das dann zu erhalten ist. Eignen sich 
die schlechten Berglandwirtschaftsgebiete nicht für Tourismus, dann ist die 
Existenzbasis ihrer Bevölkerung so schmal, dass das Gebiet ohnehin aufge-
geben oder nur sehr extensiv bewirtschaftet wird, so dass es dem Natu�raum-
typ zugeteilt werden kann. Kleinere Teile schlechter geeigneter Gebiete kön-
nen im Zuge der Zusammenfassung grösserer Raumeinheiten auch dem Raumtypus 
B zugeteilt bleiben. 

Raumkomponenten 

Die wichtigsten Raumkomponenten des Raumtyps B sind Berglandwirtschafts
flächen, Wald und Sömmerungsweiden, alle ihrer Bedeutung nach im selben Rang. 
Die Berglandwirh:chaftsflächen sind vorwiegend Dauerwiesen, zum Teil auch 
Tal- und Heimweiden. Die in den inner- und südalpinen Tälern bis vor kurzem 
Ublichen Aec�cr �ind zwar aus Gründen des Landschaftsbildes sehr erhaltens
wert, können aIY:�: 1 wo sie aufgegeben werden, kaum mit planerischen MaL,mah
men im Woiter1le Lu1d gesichert werden. Der Wald ist vorwiegend natürlicher 
oder naturgemijs bewirtschafteter Wald, im Tessin auch als Kulturwald ge
nutzter Kastaniemrald, teils Reliktwald (Buschwald im Tessin, Wytweiden und 
"Staudenmatten 11 i 1 11 Jura). Natürliche Vegetation (Sumpf, Seeufer, Moor, Fel-
senheide, Lrauchvegeta tion) ist im Raumtyp B schon häufiger, di.irfte 
aber in der weniger als 2% der Gesamtfläche ausmachen und sollte so-
mit im Interesse abwechslungsreicher Landschaft geschützt und erhalteP werden. 
Flächen ohne Vegetation (Fels, Geröllhalde) sind im Raumtyp B noch se}� 
untergeordnet, weniger als 5%. 

Die Siedlungsverhältnisse und die Formen der Landwirtschaft, auch deren Er
trhge sind in den verschiedenen Berggebieten der Schweiz, oft von Ort zu Ort 
so verschieden, dass es schwer ist, über die Siedlungsflächen allgemein 
gültige Regeln aufzustellen. Eindeutig ist, dass in den Räumen des Typs B 
die traditionellen Siedlungsformen mit den charakteristischen Siedlun�san
teilen an der Fläche oder mit den charakteristischen Streudichten dominieren 
sollen. In der Regel bieten diese Siedlungsformen im Berggebiet (vgl. SS. 74 

80) bei der Verminderung der landwirtschaftlichen Bevölkerung noch er
staunliche Reserven an Wohnraum für nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung, 
und die Haustypen, oft getrennt von den Wirtschaftsteilen, eignen sich oft 
besser zur Vermietung oder Ueberführung in nichtlandwirtschaftlichen Wohn
raum als die Haustypen des Mittellandes. Streusiedlungen lassen sich bis 
zur Toleranzgrenze meist noch um einige Baueinheiten verdichten, sofPrn die 
Erschliessung und Entsorgung einwandfrei gelöst werden kann. Eine strenge 
Trennung in landwirtschaftliches und nichtlandwirtschaftliches Siedlungsge-
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biet ist in B-Räumen nicht möglich und nicht erstrebenswert, da die land
wirtschaftliche Bevölkerune sehr oft verschiedenen zusätzlichen Verdienst 
in Tourismus, Industrie und Dienstleistungen hat und auch die Vermietung 
von Wohnungen an nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung,sei es als Dauer
wohnung, sei es als Zweitwohnung,eine nicht zu unterschätzende Erwerbs
quelle ist. Grundsätzlich sollte folglich die Regel aufgestellt werden, 
dass im B-Raum in den kleinern Siedlungen und Streusiedlungen vorwiegend 
der bestehende Baubestand erhalten werden soll, ergänzt durch wenig neuen, 
der sich formal dem bestehenden anzulehnen und quantitativ in den dem be
treffenden historischen Siedluntstyp zukommenden Grenzen halten soll. Dies 
sollte in der Regel für mindestens das Dappelte der rein landwirtschaftli
chen Bevölkerung ausreichen. Zur Aufnahme weiterer Bevölkerung und für eine 
grössere Zahl von Zweitwohnungen kommen die Bebauungstypen Sne, eventuell 
Snw in Frage, die aber in artreinen Bauzonen nur einigen wenigen kleinern 
Zentren zuzuordnen wären. Solche Zentren sind im Hinblid: auf Ve1·kehr, 
Bedienung mit zentralen Diensten, Versorgung und Entsorgung grundsätzlich 
nur auf den Talachsen zu schaffen. Die Kapazität des nichtlandwirtschaft
li.chen Wohnraumes in Bauzonen und integriert in den bestehenden Baubestanc: , 
sollte zusammen nicht grösser sein als es dem Zwei- bis Vierfachen der voll
landwirtschaftlichen Bevölkerung entspricht. Sonst geht der Charakter des 
Raumtyps B verloren. 

Haben wir für den Raumtyp A angenommen, dass mindestens die Hälfte der nicht
landwirtschaftlich Berufstätigen als Auspendler keinen Arbeitsplatz im 
Raum selbst benötigen, und dass im Raumtyp 1 der Anteil der Auspendler noch 
grösser sein soll, so müsste im Raumtyp B wegen der langen Verbindungen zu 
ausserhalb des Raumes liegenden Pendelzentren innerhalb des Raumes eine 
grössere Zahl von Arbeitsplätzen für nichtlandwirtschaftlich Berufstätige 
oder land.wirtschaftlich nur teilweise Berufstätige geschaffen werden, aller
di:t1gs im Rahmen des dem Raume zugeteilten Bevölkerungspotentials, das sehr 
klein ist, auch wenn man das Zwei- bis Dreifache der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung rechnet. Es müssten neben den ländlichen Industrien auch nicht
störende kleine, insbesondere hocharbeitsintensive Betriebe, eventuell auch 
kleinere störende Betriebe gewonnen werden. Dazu müssten bei den kleinen 
Zentren auf den Talachsen, bei den Stationen, möglichst getrennt von schönen 
Ortsbildern und möglichst in eigener Geländekammer kleinere Industrie-
zonen geschaffen werden. Grosse standortgebundene störende Industrien sind 
auch im RaumLyp B, der ein Landschaftsschutztyp ist, unerwünscht. Sie soll
ten mff in ganz dringenden Fällen im Raumtyp B errichtet werden dürfen und 
müssten dann gut getarnt werden. In langen Bergtälern müssten aber gewisse, 
gut geeignete Teile aus dem B - Raumtyp herausgenommen und als Zentren oder 
Tal�onen einem Mischtyp BI (siehe unter 8.7) zugeordnet werden, der auf 
regionaler Stufe mittlere und sogar grössere und störende Industrieanlagen 
aufnehmen könnte. Grössere arbeitsintensive Unternehmungen sind dagegen im 
BGrggebie t nicht sinnvoll, da die Arbeitskräfte fehlen. Es muss nach w:.e 
vor vor Illusionen hinsichtlich der Industriestandortgunst von Berggebieten 
gewarnt werden. Ideal wäre auch hier ein Wiederaufleben von Heimindustrie. 

Der Tourismus muss im Raumtyp B stärker entwickelt werden als im Raumtyp : , , 
aber wesentlich schwächer als im Raumtyp T. Die Normalform soll der länd
liche Tourismus sein, die Beherbergung im bestehenden ländlir.hen Baubestand 
oder im formal angepassten Landgasthof. In kleinen Zentren:.· 1 en, sofern 
nicht ein schönes Ortsbild entwertet wird, Formen de,s Kleintc ... �·ürnms zuge
lassen werden, daf:; heisst kleine Hotels, Motels oder kleiner€ (ruppen von 
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Ferienhäusern unter Verzicht auf die traditionellen Formen. Die Erfahrungen 
im Fremdenverkehr zeigen aber, dass die traditionellen Formen bei der Kund
schaft eher zugkräftiger sind. Die Gemeinden sollten bei der Schaffung 
ihrer Zonenpläne klare Entscheidungen treffen, damit nicht unschöne Misch
bebauungen entstehen. Im Raumtyp B kann im Hinblick auf den Wintersport 
auch touristisches Ergänzungsgebiet ausgeschieden werden, d.h. Gebiet, 
das mit technischen Transportmitteln und eventuell andern Sportanlagen aus
gestattet wird. Diese müssen aber im Gelände möglichst unauffällig sein, 
Bahnen sollen im Sinne des Kleintourismus nicht spektakuläre Gipfel er
schliessen, sondern nur Alpgebiet, wo die Transportmittel auch der Alpwirt
schaft dienen. Das touristische Ergänzungsgebiet soll nicht mehr als etwa 7 % 
des ganzen B - Raumes ausmachen und planerisch auf lange Frist festgelegt 
sein. Hier kann eventuell auch der keine Beherbergungsanlagen bedingende 
Eintagstourimus untergebracht werden, sofern gute Zubringer möglich Gind.. 

Die Verkehrsausstattung im Raumtyp B ist allgemein diejenige für Land-, Forst
und Alpwi:rtschaft (Vl), in den kleinen Sportzentren örtlich überlagert durch 
die Verkehrsausstattung für Kleintourismus (Vk). Ueberlandstrecken grosser 
Verkehrsanlagen gehören grundsätzlich nicht in den Raumtypus B, da sie dessen 
angestrebten ruhigen Charakter stören; sie müssen aber bisweilen, weil bereits 
bestehend oder unvermeidlich, geduldet werden. Alpentäler stehen für die 
grossen Transitachsen nicht beliebig viele zur Verfügung, so dass das Durch
leiten grosser Kommunikationen durch B - Räume bisweilen unvermeidlich ist. 
Doch sollte man bei der Verkehrsplanung auf hoher Stufe, soweit man über-
haupt noch frei ist, auf den allenfalls festgelegten Raumtypus Rücksicht 
nehmen und insbesondere die grossen Transitachsen, Bahn und Hochleistungs
strassen im selben Tal zusammenlegen und nicht in falsch verstandener "Gleich
berechtigung" auf möglichst viele Täler verteilen. -Nur so lässt sich allenfalls 
auch ein industrielles Schwergewicht im Berggebiet schaffen. Die übrigen 
Täler müssten mit konventionellen Strassen und allenfalls einspurigen Bahnen 
erschlossen sein. Technische Anlagen ausserhlb der Siedlung, wie Sender, 
Umseher auf Gipfeln und dergleichen sollten im B - Raum nach lVJöglic}1kei t 
vermieden und benachbarten T - Räumen zugeordnet werden, wo ohnehin :-:1,:;hon 
touristische Anlagen ausserhalb der Siedlungen und auf Gipfeln stehen. 

Planerische und Schutzmassnahmen 

Festlegen des idealen Bevölkerungspotentials. Stabilisierung der Bevölkerung. 
Auffangen der Abwanderung durch Schaffung nichtlandwirtschaftlichAr 
Arbeitspl�tze. Verhältnis landwirtschaftlicher zu nichtlandwirtschaft-
licher Bevcilkerung 1:1 bis 1:3. 

Auswahl einiger weniger Kleinzentren, in denen Wohnzonen bis E2, in der
Regel mit Auflagen zur Anlehnung an die tTaditionelle Bauweise geschaffen 
werden können. 

Schaffung kleinerer, dem Arbeitspotential angepasster Gewerbe- und Indust
riezonen mit Beschränkung auf Hindliche, mittlere und kleinere, vorwiegend 
arbeitsintensive Industrien in Anlehnung an die kleinen Zentren. Möglichst 
Anpass1.mg an den traditionellen Baubestand oder Tarnung. 

- Ausscheidung von touristischem Ergänzungsgebiet, maximwn 7 % des ganzen
B - Raumes, in Anlehnung an kleine Touristikzentren, Ermöglichung des
Baus von landschaftlich gut eingepassten Ferienhäusern durch Schaffung von
Zonen mit Sonderbauvorschriften in Anlehnung an die kleinen Zentren.
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Isolierter Baudenkmalschutz auf ausgewählten Objekten. 

Bestimmung der relativ wenigen zum Ortsbildschutz A vorgesehenen 
Ortsbilder. 

Uebrige traditionelle Dorfgebiete und kleinere Siedlungen ausserhalb 
grundsätzlich planerisch als Dorfschutzzonen mit Bestimmungen des Orts
hildschutzes B. Dies gibt Möglichkeit des beschränkten Zuwachses neuen 
Baubestandes und der Erneuerung des alten Baubestandes in traditionellen 
Formen, ebenso der Ueberführung landwirtschaftlichen Wohnraumes in nicht
landwirtschaftlichen Wohnraum, sowie der Duldung kleiner Gewerbe und 
Geschäfte. Die Bestimmungen der Dorfschutzzonen r:1üssen in jedem Falle 
besonders festgelegt werden (Vgl. S. 131/132). 

Einteilung von Siedlungen, insbesondere des Streusiedlungsgebiets, wo 
nichtlnndwirtschaftliche Siedlung unerwünscht ist, in die Landwirtschafts-·,· 
zone (übriges Gemeindegebiet), mit Ortsbildschutz B. 

- Rechtlich schwierig zu formulieren ist die beschränkte Erlaubnis, im
Streusiedlungsgebiet nichtlandwirtschaftliche Wohnbauten zu errichten.
Diesem Problem kommt man weder mit Grenzabständen, noch mit Ausnutzungs
ziffern, noch mit Mindestparzellenflächen bei. Trotzdem kann diese Sied
Jungsform begrenzt erwünscht sein, damit die traditionellen und charakteri- •
stischen alpinen Streusiedlungen bei der Aufgabe einzelner Bauten
nicht aussterben oder sich zu sehr verdünnen und damit beschränkt neuer
Wohnraum in den bestehenden integriert werden kann. Vorschriften könnten
sich hier nie auf eine einzelne Parzelle beziehen, sondern nur auf eine
grössere Fläche, einen grössern Sektor des Streusiedlungsgebietes einer
Gemeinde, für welches die maximale Gebäudezahl, eventuell eine (sehr
niedrige) Bruttoausnützungsziffer festgelegt werden müsste. 100 Gebäude
zu durchschnittlich 200 m2 BGF je km2 ergäben beispielsweise eine BAZ
von 0,05. Das Problem könnte auch auf dem Wege eines Babauungsplans mit
Sondervorscbriften unter Einbezug der bestehenden Gebi:=i,ude gelöst werden.
Planung jm Raun:typ B erfordert sehr viel minuziöse, nichtschematische
IG ein8.rbei t ,.

- Ausserhal b der 1-delutH.i. Z -:;:r,tren touristische Beherbergungsanlagen grund
sätzlich in bedehenden Bauten \1andgd:_:t:::-5-f'::'), Fremdenzinuner bei Land
�irten, neuer Baubestand sparsam im Rahmen der in den drei lc ü ten Ab�:1clmi t
ten formulierten Bedingungen.

- Ausserhalb der festgelegten touristischen Ergänzungsgebiete keine spe
zifisch touristischen Transportanlagen. Dagegen landschaftlich gut
eingepasste kleine Touristikanlagen (Schwimmbäder, Reitbahn, Garten
golf, Bocciabahnen usw) überall möglich.

Ueberall allgemeiner Umweltschutz, allgemeiner Gewässerschutz, allgemei
ner Landschaftsschutz. A1lgemeine Gestaltung3ästhetik als Minimum bei
unvermeidlichen Bauten (Strassen, Bahnen, standortbedingte Anlagen). Abso
luter Kul turlandschaftsE:chutz eventuell in kleinen Parzellen, bedingter
Kulturlandschaftsschutz auf dem grössten Teil des Kulturlandes. Abso-
luter und bedingter Umgebung�1schutz füT Baudenkm�,iler, Ortsbilder und
Naturobjekte liberall, wo erforderlich. Absoluter und bedingter Naturschutz
ausgiebiger, über Flächen natürlicher Vegetation. Oberflijchen der Gewäs
ser grunds�tzlich bedingt, in kleineren Teilen absolut geschlit½t.
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Stärkere Stützung der Landwirtschaft als im Raumtyp A gemäss den Bestim
mungen für die Berggebiete. 

- Eventuell auch innerhalb des Berggebiets Ausscheidung kleinerer Misch
räume BI oder BT, in denen intensiver Industrie oder Tourismus ange
siedelt werden kann (Vgl. 8.7).
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8.5. RAUM TYP T 

S C H W E R G E W I C H T S R A U M D E S 

V O L K S W I R T S C H A F T L I C H A U S G E R I C H T E T E N 

T O U R I S M U S 

Definition 

Ein Raum, in welchen der Tourismus in verschiedener Zusammensetzung in 
der Wirtschaftsstruktur eine dominante Stellung einnimmt, eo dass dieser 

Raum als Ganzes ein Schwergewicht des volkswirtschaftlich ausgerichteten 
Tourismus von gesamtschweizerischer oder doch kantonaler Bedeutung darstellt. 

Abgrenzung und Grundsätze der Zuteilung 

Naturräumliche Eignung: Ein T - Raum kann nicht als ganzes gleichartig 
durchgestaltet sein. Er muss im Idealfall einen Kombinationsraum möglichst 
vieler Formal- und Strukturtypen von Tourismus darstellen. Die zu formulieren
den Be<iingu.ngen können daher nicht für den ganzen Raum gleiche Geltung 
haben, sondern sind sinngemäss aufzufassen. In schweizerischen Verhält-
niesen solJte ein T - Raum grundsätzlich Sommer- und Wintersaison oder 
mindestens eine sehr lange Sommersaison haben, wie :üe nur ausnahmsweise 
möglich ist. In alpinen Stationen sind die Bedingungen des Sommer- und 
Wintertourismus in der Regel erfüllt, wobei das Schwergewicht auf dem Wintc::r 
undFrühjahr liegt. Tieferliegende Stationen können dann entwickelt werden, 
wenn sie durch gute Transportmittel mit Wintersportgebieten verbunden 
werden können (z.B. Montreux, Interlaken, Bad Ragaz). Die Möglichkeiten der 
Kombination sind hier noch zu wenig oder überhaupt nicht genutzt. Mittel
landsgebiete, die z.B. an Seeufern einen guten Zuspruch im Sommer haben, 
aber keine Möglichkeit der Wintersaison, sollten nicht als T - Räume vor
gesehen werden, sondern im Rahmen des ländlichen, eventuell Kleintourismus 
bleiben. Ein T - Raum müsste daher von Natur aus sehr vielgestaltig sein, 
sich von tiefern Lagen möglichst mit See und Möglichkeiten zu Wassersport 
über schöne Wandergebiete mit mittleren Höhen und mittlerer bis hoher Relief
fiengliederung zu guten Skigebieten mit mittleren Hangneigungen (Grossteil 
nicht über 40 %), offenem Gel�nde, grossen Höhendifferenzen, eher geringer 

Relieffeingliederung undgeringernRisiken (Lawinengefahr) bis zu hochalpinen 
Zonen mit extreTu.er Reliefenergi.e, Fels und Gletscher als Tätigkeitsgebiet 
für Alpinismus e:r2trecken. Alle diese Bedingungen können allerdings nur 
in wenigen Pällen erfüllt sein. Es lassen sich aber nicht T - Räume ent
wickeln, wo die meisten Voraussetzungen fehlen. 

Kul turräumlicher Zustand: In der Regel bereits touristischer Kern vorhand .:>n. 
Nach über 100 Jahren Touristikentwicklung in der Schweiz gibt es kaum noch 
neu zu entdeckende grosse Touristikräume, die wirklich g11t: sind. Man hüte 
sich vor Illusionen. Erschliemmng von Gletscherge-bieten für Sommersküiport 
durch neue Bahnen kann Ausweitung bestehender T - füi.urne bringen, genügt abi:�r 
allein noch nicht, einen neuen T - Raum zu schaffen. Die Auffassungen über 
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die kul turrö.umlichen Bedingungen eines Schwergewichtsraums des 'I1ourisrnus 
gehen noch weit auseinander. Das kommt zum Teil daher, dass man eine unter
schiedliche Kundschaft im Auge bat. Im Auslande gilt zum Teil die Auffas
sung, dass nur Gemeinwesen mit städtischem Charakter, also mit tiber 10'000 
Einwohnern, in der Lage sind, die nötige Infrastruktur zu erbringen, die 
ein anspruchsvolles Publikum wünscht, dass also Gross-rrouristikzentren 
grundsätzlich stlidtiscben Charakter haben mtissten. Es ist kein Zweifel, dass 
ein Schwimmbad und eine Skipiste mit einigen hundert Ferienhäusern noch 
keinen Touristikraum ausmachen. Um wirklich ein Schwergewicht zu bilden, 
sind mannigfaltige Anlagen nötig, wie Tennisplätze, Hallenbad, Golfplatz, 
Reitgelegenheit, Parkanlagen, Boots- und Segelsportanlagen, Eisstadion und 
vielerlei Spiel- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Wir müssten daher für 
jeden T-Raum ein bereits bestehendes Zentrum städtischen Charakters mit 
grösserem zugeordnetem Ramn postulieren, in welchem sich Ifü::hrere Sub
zentren befinden müssten. Diese Bedingungen sind aber zur Zeit in der 
Schweiz nur an ganz wenigen Orten erfüllt. Nur Lugano, Montreux, Davns und 
Interlaken (mit Unterseen und Matten) sind Touristikorte, welche die stati
stische Stadtgrenze von 10'000 Einwohnern bis heute tiberschritten haben 
und ein Verhältnis der Hotelbetten zu den Einwohnern aufweisen, das sie 
deutlich alu Tourü1tikorte erkennen lässt. Wir sind daher für schweizerische 
Verhältnisse vom IFit-Zustand ausgegangen und haben für den Grosstourismus 
die untere Grenze der Fremdenbetten in Hotels auf 3000, die untere Grenze 
der Einwohnerzahl sogar auf 2000 herabgesetzt, wobei .allerdings als weiteres 
Kriterium die Ausstattung mit Touristikanlagen kommen muss. Es kommt hin-
zu, da::rn man in rnehre:ren Touristikzentren der Schweiz die Entwicklung 7,u 
g1·össerer Einwohnerzahl und Zunahme der Fremdenbetten nach Aemrne:rungen der 
interessierten rrouristikkreise selbst, ausdrücklich ablehnt, [30 zum Bui spiel 
in Gstaad und St. Mari tz. Die Vorstellung, ,jedem Touristikraum ein Ze·.1trurn 
von mindestens 10'000 Einwohnern zuzuteilen, wäre somit für die Schweiz 
auch in absehbarer Zukunft unrealistisch, zumal Bevölkerungs- und Wirtschafts
entwicklung darauf schliessen lassen, dass sich der Tourismus in den näch-
sten Jahrzehnten nicht mehr so entwickeln wird wie in den letzten Jbhrzehn
ten. Wir formulieren also als kulturräumliche Bedingungen für die Abg-ren-
zung eines Raumes vom Typus T: 

Vorhandensein eines Hauptzentrums, das den Bedingungen des Grosstcuris
mus entspricht, nach Iföglichkei t in Verbindung mit mehreren Sekundär
zentren, die den Anforderungen des Mitteltourismus genügen. 

Ist die erste Bedingung nicht erfüllt, sollten mindestens mehrere Sub
zentren mit dem Charakter von Mittel tourü:1mus zusammengeschlossen werden 
können. 

Zur Abrundung des Raumes sind das touristische Ergänzungsgebiet :�nmt 
seinen irn:1 Auge gefassten längerfrü;tigen �rwei terungsreserven m, J das 
dazwischenliegende Berglandwirtschaftsgebiet einzubeziehen. 

Eigentliches Naturgebiet, vor allem Gletscher und Hochgebirge, ist in den 
T-Raum nicht einzubeziehen, da dadurch der Schutz des HochgebirgE3 gegen
technische Erschliessung geschwächt würde. Nur ausgewählte näher gele
gene und alpinistisch nicht besonders bekannte Gipfel mittlerer Höhe,
d. h. normalerweise 2500 bis 3000m, bei besonders gro�rner :Mas::ienerhe bung 

1 

wie im Mi ttelwallü, und Oberengadin ausnallmsweise bis y;oorn, dürf��en in
den Perimeter des T-Raumes spanmm einge�:.\chlo,�rnen werden.
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Grundsätzlich sollten T-Räwne über grössere Flächen, insbesondere auch 
über benachbarte Täler zusammengeschlossen werden, wenn die dazwischen
liegenden Höhen von beiden Seiten her touristisch genutzt werden können. 

Schwierig zuzuordnen sind Orte (z.B. Verbier, Anzere), die eine grosse 
Ausdehnung und sehr viele Betten in Ferienhäusern haben, aber keine 
grösseren Hotels und nur eine kleine Einwohnerzahl. Sie erfüllen nur 
unsere Kriterien des Kleintourismus, müssen aber sinngemäf:s anders ein
gestuft werden. Bei 4000 und mehr Fremdenbetten in Ferien- und Apparte
menthäusern müsste man solche Orte ebenfalls dem Grass- bei 2000 und 
mehr Fremdenbetten dem Mitteltourismus zuordnen. An sich r::ind solche 
Orte volkswirtschaftlich eher fragwürdig, weil sie bei grossem Infra
strukturaufwand wenig Arbeitskräften Verdienst geben. 

Zielvorstellungen der Planungstri'�ger: Wille, einen grösc.e.r.·: n-
1,sarmnenhängen

den Raum als Tourü-itikraum wei teT zu erhalten und zu entwickeln, wobei die 
Struktur dieses Tourismus möglichst eindeutig festzulegen ist. 

Raumkomponenten 

Die Zuordnung der Raumkompor�nten innerhalb des T-Raumes muss nach verschie
denen GesichtspurJ:ten erfolgen. Wir unterscheiden in der Tabelle Beilage 1: 
Den Raum allge�ein, was sich auf den ganzen Raum bezieht, das Hauptzentrum, 
die Sekurnlärzen tren, spezielle Zonen und das übrige Gebiet. Wie dargelegt, 
braucht das Hauptzentrum nicht die statistische Stadtgrenze zu erreichen, 
sondern nur den Kriterien des Grosstourismus mit gutem Angebot an Dienst
leistungen und Sportanlagen zu genügen. Immerhin sollte die Bettenzahl -
Hotels, Pensionen und private Unterkünfte zusammen - rund 5000 erreichen 
bei einer Einwohnerzahl von mindestens 2000. Als Mittelzentren sind Orte 
zu bezeichnen, die im Rahmen des Mitteltourismus zu entwickeln sind. In den 
speziellen Zonen könnten Schwergewichte des Ferienhaustourismus getrennt 
von den eigentlichen Touristikorten gebildet oder Industrie angesiedelt 
werden, und das übrige Gebiet wäre das noch berglandwirtschaftlich, alp
oder forstwirtschaftlich genutzte Gebiet, sowie das Naturgebiet. Wie weit 
an ein Hauptzentrum an Einwohnerzahl und Gastbetten höhere Anforderungen 
zu stellen sind, ist Sache der wirtschaftlichen Fremdenverkehrsforschung. 
Wir geben die untern Grenzen, wie sie sich aus der Entwicklung ergeben 
und ordnen die Rhumkomponenten entsprechend zu. 

Unter den Landschaftskomponer1ten fehlen im allgemeinen die Ackerflächen. 
In guten Klimalagen ( Gf.mf er::-:ee, Tessin, Vierwaldstii ttersee) können dageger. 
Spezialkulturen eine beachtliche Rolle spielen. Sonot dominiert Graswirt
schaft. Im Interesse der allgemeinen Aesthetik wäre Bedacht zu nehmen, 
dass die Landwirt2chaft nicht ganz zusammenbricht. Wo in peripheren Lagen 
die Landwirtschaft aufgegeben wird, kann die a1lmäh1iche Ueberführung in 
Naturparkareal erwogen werden. Natürliche Vegetation, Schilf, Moor, Heide, 
Strauchstepp811, Tundren sollten im Interesse abwechslungsreicher Landschaft 
in angemessenem Ma3se vorhanden sein und erhalten werden. Flächen ohne 
Vegetation (Fels, Eis) sind in Gebirgsgebieten immer vorhanden, :=rnll ten auer 
in ihren zusammenhänge-rlden Teilen nicht dem Raumtyp T zugeordnet werden. 
Grössere Wasserfltichen sind erwüascht, aber nicht immer vorhanden. Wald kann 
in allen seinen Erscheinung2formen auftreten; insbe8ondere gehören in tie
fern Lagen ausgedehnte Pi�rke und Anlagen mit wertvoller künstlich angesie
delter Vegetation auch zum Bild des Touristikraumei:::. 
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An Siedlungskomponenten können den Hauptzentren, wenn sie 10'000 Einwohner 
überschreiten, im Prinzip alle städtischen Bebauungstypen zugeordnet werden, 
Shh und Smh allerdings nur mit sehr grossen Vorbehalten. Snh kann indessen 
in T-Räumen im Weichbild von Hauptzentren vorteilhaft wirken. Grössere 
Hauptzentren haben in der Regel bereits einen Kern vom Bebauungstyp Shk, 
der zu einem Teil aus Hotels gebildet ist. Altstadtkerne sind in Touristik
zentren meist nicht vorhanden, nie vorhanden gewesen (Ausnahme: Unterseen), 
dagegen können schöne ländliche Hauptort- oder Dorfkerne vorhanden sein. 
Sind die Hauptzentren kleiner als 10'000 Einwohner, sollten nur städtische 
Bebauungstypen mittlerer und niederer Ausnützung zur Anwendung kommen; 
unter ihnen sind Smq und Smh ebenfalls auszuschliessen. Dagegen können Smd 
oder Snh im Rahmen von Sonderbauvorschriften unter Umständen gute Wirkungen 
ergeben. In Sekundärzentren können oft recht dichte Kerne vorhanden sein, 
die aus Hotels und Geschäftshäusern bestehen und dann Shk ähnlich sind. 
In kleinern Sekundärzentren hat der Kern eher den Charakter von Lmz. An 
übrigen städtischen Bebauungstypen können für Mittelzentren Sme, Smt, Sne, 
Snw und mit Sonderbauvorschriften sehr sparsam eventuell auch Snh, besonders 
für Hotelbauten oder Appartementhäuser in Frage kommen. Smd kann schon zu 
massiv wirken. Haupt- und Sekundärzentren sollten in der Regel so aufgebaut 
sein, dass um einen dichteren Kern lockerere Bebauung mit vorwiegend. niede
rer Ausnützung anschliesst. Alte Dorfkerne mit schönem Baubestand können 
in Sekundärzentren noch vorhanden sein und sind dann im Interesse des Tou
rismus zu schützen. In speziellen Zonen können innerhalb des T-Raume:-:: mit 
guter Verkehrserschliessung die Bedürfnisse des Eintags- und Wochene-,�d tou
rismus und der Perienhäuser gedeckt werden. Dort können auch :B1ormen zusam
mengebauter Ferienhäuser oder Terrassenhausanlagen in Frage kommen. 

Grosse Touristikanlagen (Hotels, Sanatorien, Unterhaltungsstätten, Sport
hallen und Sportanlagen) sollten nur in den Hauptzentren die Regel sein, 
in Sekundärzentren neben mittelgrossen Bauten Ausnahmen bilden. Formal 
können diese Bauten in Haupt- und Sekundärzentren grundsätzlich eigenge
setzlich sein. 

Die Frage, wie weit in Touristikräumen Industrie toleriert oder gefördert 
werden soll, wird unterschied.lieh beantwortet. Im allgemeinen lehnt man 
sie ab, weil sie auf dem Arbeitsmarkt den Tourismus konkurrenziert und 
formal und durch allfällige Immissionen den Ferien- und Erholungsbetrieb 
stört. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen hat sich aber die ein
seitige Ausrichtung auf den Tourismus an vielen Orten katastrophal ausge
wirkt und man hat systematisch versucht, Industrien heranzuziehen. Auf lange 
Sicht sollte jeder T-Raum zu seiner wirtschaftlichen Stabilität eine indu
strielle Komponente haben. Dadurch würde die Tragfähigkeit für ein gutes 
Dienstleistungsangebot grösser und die diversifizierteren Berufsmöelich
keiten am Ort würden zusammen mit diesem Dienstleistungsangebot der Bevöl
kerung mehr Anreiz zum Verbleiben geben. Natürlich sind die Möglichkeiten 
der Industrialisierung begrenzt, da die naturräurnlichen Voraussetzungen 
für Touristikorte und. für Industrieorte sehr ungleich sind. Als Indt„s trie
orte innerhalb eines rr-Raumes kommen nur Orte mit guter Verkehrslage 
(grössere Bahnlinie) in Frage. Die Industrie sollte nicht Uberall zersplit
tert werden. Sie sollte an einem oder wenigen Orten, eventuell im Haupt
zentrum oder an einem besondern Industriestandort konzentriert werden. 
Touristische Sekundärzentren dürften in der Regel schon keine Industrie mehr 
ertragen. Wir haben in Beilage 1 folglich mittlere und kleinere, vorwie-
gend nichtstörende und arbeitsintensive Industrien den Hauptzentren und 
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speziellen Zonen zugewiesen, den Sekundärzentren nur ländliche Industrien und 
Gewerbe und hochintensive Kleinstbetriebe. Die Frage der komplementären Industri
alisierung . von T - Räumen weist trotz gegenwärtiger Skepsis in der Schweiz 
in Richtung grösserer Hauptzentren, die im Falle von Konjunkturschwankungen 
ein grösseres Ausgleichsbecken für die Berufsgruppen im ganzen Raum darstellen 
können. Die Berglandwirtschaft wird die touristisch berufstätige Bevölkerung 
nicht mehr aufnehmen können. 

Die ländlichen Siedlungskomponenten sollen in einem T - Raum aus Gründen der 
allgemeinen Landschafts�sthetik noch ausgiebig vorhanden sein. Sie sollten auf 
das übrige Gebiet konzentriert, aber hier nach Möglichkeit erhalten und nicht 
durch touristische Siedlungselemente konkurrenziert und in ihrer Wirkung ent
wertet werden. Nach Möglichkeit sollten die traditionellen Formen gewahrt blei
ben. Traditionelle kleine Siedlungselemente in der Landschaft, wie Wegkreuze, 
Bildstöcke, Kapellen, sollten sorgfältig gepflegt werden. Unter Umständen 
lassen sich auch in Sekundärzentren noch Teile eines alten Dorfkerns erhalten, 
uofern dieser wertvollen Baubestand darstellt. Moderner berglandwirtschaft
licher Baubestand sollte formal dem traditionellen angepasst werden. Es gibt 
sehr gute Beispiele dafür. Technische Anlagen, wie Sender, Umsetzer, müssten 
im rr -· Raum geduldet werden, der auch touristü::1che Anlagen auf Gipfeln hat. 

Der Verkehr soll im Hauptzentrum und in den Sekundärzentren dem Typus Vt 
entsprechen, im übrigen Gebiet dem Typus Vk oder Vl. Zwischen den Zentren si11� 
gute Verbindungen anzustreben. Die spezifischen Raumkomponenten des Tourismus 
sind über den Raum so zu verteilen, dass die Anlagen des Typs Tg vorwiegend 
dem Hauptzentrum und seinem touristischen Ergänzungsgebiet, die Anlagen des 
'ryps Tm dem Kern der Sekundä.rzentren und dem diesen zugeordneten touristü::icJ--,en 
Ergänzungsgebie-t-en zugeordnet werden. In äussern Zonen können auch dem Haupt
zentrum Anlagen und Bauten des Types Tm, und sogar Tl zugeordnet werden, den 
Sekundärzentren Bauten und Anlagen des Typs Tk und Tl. Flir den Wochenend- und Ein
tagstourismus (Tw) könnten ein eigenes Subzentrum mit besonders guter, die ütri
gen Zentren möglichst nicht berührender Verkehrserschliessung vorgesehen werden. 

Planerische und Schutzmassnal1men 

Festlegung der künftigen Bevölkerungszahl. T-Räume können Räume der Be
völkerungszunahme sein. Sie sollen vor allem in Bergkantonen die wirt
schaftlich und demographisch starken Räume darstellen. Es ist die benötigte 
Zonenfläche für Wohnen, Arbeiten und Tourismus zu ermitteln. 

Bestimmung möglichst eines Hauptzentrums und der Sekundärzentre:n. Vertei
lung der erwarteten Bevölkerung,der zu schaffenden touristischen Betten
kapazität 1;nd. der nichttouristischen Arbeitsplätze auf die verschiedenen 
Zentren. Eventu.ell Bestimmung eines besondern Zentrums mit vorwiegend sekun
dären Arbeitspl�tzen und eventuell eines Schwergewichts des verkehrsinten-
siven Wochene�d- und Eintagstourismus (Tw). 

Ausstattung des Hauptzentrums und der Sekundärzentren mit au3reichenden 
Dienstleistungen, Touristik- und Sportanlagen. 

Entflechtung der Touristikorte. Durch Zonenpläne Ausscheidung der Zonen 
fi.ir grosse städtif�che uncl touristische Bebauung (nur im Hauptzentrum), 
für mittlere touristü:che und Ortskernbebauung (Sekuncl:::irzentren), Wohnzonen 
für Dauerbevölkerung, Hotelbauzonen (ev. ausserhalb der Dorfkerne), Ein
familienhaus-• und Ferienhauszonen. 
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Festlegung der formalen Merkmale der einzelnen Zonen (modern-eigengesetzlich 
oder umgebungsangepasst). 

Sanierung der Verkehrsverhältnisse. Schaffung eines genügenden Strassen
netzes innerorts in den Haupt- und Subzentren. In Subzentren eventuell 
autofreie Zonen. Gute Zubringer. Hauptzentren möglichst an guten Strassen
und Bahnverbindungen. Auch spezielle Zonen oder Zentren für Tw nur an 
guten Zubringern. 

Festlegung des touristischen Ergänzungsgebietes (Te) für Hauptzentrum und 
Subzentren. Ausstattung dieses Ergänzungsgebiets mit touristischen, Sport
und Transportanlagen. Feststellen der mutmasslichen Erweiterungsreserven. 
Te ist eine UeberlagerungtiberLandwirtschaftsgebiet, Wald oder Naturgebiet, 
bestimmt zur Aufnahme touristischer und sportlicher Anlagen ausserhalb des 
Siedlungsgebietes, und somit von Ueberbauung frei zu halten. 

- Massnahmen zur Erhaltung der Landwirtschaft im touristischen Ergänzungs
gebiet und im übrigen Gebiet. Gute Verkehrserschliessung, eventuell kombi
niert mit touristischer Verkehrserschliessung.

Einteilung der nicht als Zentren oder Subzentren vorgesehenen Orte in Land
wirtschaftszone, eventuell, sofern schützenswert, in Dorfschutzzone.

Eventuell Schaffung besonderer Zentren oder Zonen für Tw: Baulich in Bauzone
E1 oder E2, eventuell, für zusammengebaute Häuser in w1 oder w2 oder Zonen
mit Sonierbauvorschriften einzuteilen.

- Absoluter oder bedingter Naturschutz über dem ganzen Naturgebiet (OW, N, F).
Auf Gewässeroberflächen Ausscheidung von Zonen bedingten und absoluten
Schutzes. Teile der Oberflächen müssten nach dem Willen der Planungsträger
und der interessierten Touristikkreise für alle Sportarten freigegeben
werden, andere in verschiedener Abstufung geschützt werden. Auf Kultur-
land und Weiden grundsätzlich bedingter Kulturlandschaftsschutz, eventuell
bedingter Naturschutz (Pflanzenschutz). Absoluter oder bedingter Umgebungs
schutz vor allem für Aussichtspunkte, für Blick auf See und Berge, für
Wanderwege, in gewissen Räumen auch für Ortsbilder. Ortsbildschutz A auf
geeigneten Ortsbildern (speziell Tessin, Engadin), B grundsätzlich für
Orte ausserhalb der Zentren, soweit geeignet. Isolierter Natur-, .1sau- und
Bodendenkmalschutz im ganzen Raum, wo sich entsprechende Objekte befinden.
Allgemeiner Umwel t�:ichutz, allgemeiner Gewässerschutz, allgemeiner Land�
schaftsschutz und allgemeine Gestal tungsi=isthetik sind überall anzuwenden.
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8.6. RAUM TYP N

NATURRAUM 

Definition 

Ein Raum, in welchem Flächen ohne Vegetation, Flächen natürlicher Vegetation 
und Wald dominieren und der als ganzes gegen jede Ver�inderung und intensive 
Nutzung durch die rnenschliche Zivilisation geschützt ist. 

Abg:cenzung und Grundsätze der Zuteilung 

Nat�1rräumliche Eignung: Grösserer zusammenhängender Raum von mindestens 100 k:m2 
oder durch beträchtliche Höhendifferenzen von den Nachbarräumen getrennt (_uerg
kämme), mit vorwiegend Flächen natürlicher Vegetation, ohne Vegetation oder 
Wald. 

Kulturräumlicher Zustand: Grundsätzlich keine Elemente der Zivilisation aus3er 
Fus3wegen und ganz einfachen Unterkünften in sehr geringer Dichte. Um zu einer 
etwas generalisierten Abgrenzung zu kommen, können auch sehr extensiv genutzte 

Alpweiden zugeordnet werden, sofern nicht eine andere Nutzung dieser Weiden 
(z.B. Tourismus) vorgesehen ist. Wo kleine Restgebiete wenig ertragreicher Berg
landwirtschaft mit zugehörigen Behausungen bestehen, können auch sie dem 

Raumtyp N zugeordnet werden, wobei die Schutzbestimmungen anders umschrieben 
werden müssen. Auch degradiertes, aufgegebenes Berglandwirtschaftsgebiet soll 
dem N -Raum einverleibt werden. 

Zielvorstellungen der Planungsträger: Unberührte Erhaltung dieses Raumes als 
natürlichem Erholungsraum hoher nationaler oder internationaler Ordnung. 

In der Schwei�__,, kommt praktisch als N -Raum nur noch das Hochgebirge in Frage. 
Di0 kleinen Nutur:lchutzgebiete im Jura und Mittelland mit ihren meist beding
�c. :.3chutzbe�--:timmungen haben nur den Rang besonderer Flächen innerhalb andPrer 
Raumtypen. Im Ausland können als N -Räume grosse Waldgebiete, Wüsten, Steppen 
oder Meeresküsten mit Felsen oder Dtinengebiete in Frage kommen. Die Sicher
�:tellung die:.:1er Räume ist heute ein Anliegen von internationaler Bedeutung, 
Jnd a�cn diese R�ume mit ihrer Pflanzen- und Tierwelt nicht nur im dicht 

.,r·:üedel ten Westeuropa, sondern auch in andern Erdteilen in raschem Schwinden 
oegriffen. Der Europarat hat sich bereits mit den Alpen als einem Naturraum 
von. Weltbedeutung befasst, und es ist vor diesem Forum schon die Unterschutz
stellung der ßesamten Alpen postuliert worden. Unter solchen Aspekten mus:� 
die Sicherstellung des gesamten heute noch nicht technisch erschlossenen 

Alpenraumes beurteilt werden. Es geht nicht darum, als N -Räume irgendwelche 
kleineren Ausschnitte der Alpen zu schützen, sondern das ganze Hochgebirge in 
seiner Integrität, inbegriffen grössere Waldgebiete und Teile, die noch e�ten
siv alpwirtschaftJich genutzt werden können. 
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Raumkomponenten 

Nur natürlicher, wenig oder nicht genutzter Wald, Flächen natürlicher Vege
tation. Zur Abrundung Flächen extensiver Landwirtschaft (Naturwiesen, Sömmerungs
weiden). An Siedlungskomponenten nur primitive Unterkünfte, wie Clubhütten, 
permanente Biwaks, eventuell Behausungen zur Wartung der Gebiets oder wissen
schaftliche Beobachtungsstationen. Verkehr: nur Fuss-, eventuell Reitwege. Der 
Wald muss, soweit er Lawinenschutzcharakter hat, aus Gründen der Kräftigung 
eventuell periodisch durchforstet werden. Ein Problem sind Alpen - Passstrassen, 
die durch N - Räume führen. Das Vorhandensein einer solchen Strasse darf kein 
Grund sein, ein solches Gebiet nicht einem N - Raum zuzuteilen. Anderseits darf 
aus dem Tolerieren vorhandener Strassen in N - Räumen nicht abgeleitet werden, 
dass man dort die Strassen beliebig vermehren dürfe. Mit dem Durchziehen von 
N - Räumen über Passstrassen hinweg soll pl.anerisch bekundet werden, dass 
man keine touristische Eskalation beidseits der Strasse wünscht, überhaupt 
keine Anlagen, Unterkünfte, Restaurants, Tankstellen und dergleichen, solange 
die Strasse durch den N - Raum führt. Höchstens stilvolle bestehende Pass-
bauten sollten geduldet sein. Touristikbahnen sollten grundsätzlich nicht 
in N - Räume hineinführen, Gebirgslandeplätze nur sehr restriktiv in der Nach
barschaft von T - Rfuunen geduldet werden. Industrieanlagen sollten dem reinen 
N - Raum grundsätzlich ferngehalten werden, ebenso technische Anlagen, wie 
Sender, Umsetzer, Radarstationen usw. Vermessungssignale dagegen müssen zur 
Ausstattung von N - Räumen zugehörig betrachtet werden. 

Planerische und Schutzmassnahmen 

Aufteilung des Raumes in Gebiete absoluten Schutzes (z.B. Nationalpärke), 
Gebiete bedingten Schutzes verschiedener Abstufung (Bauverbot, Pflanzenschutz t 

Tierschutz, Zulassung alp- oder berglandwirtschaftlicher Nutzung) und Gebiete 
mit Naturparkcharakter. Ausscheidung von Streifen mit Sonderregelung für 
bestehende Passstrassen. Für Naturparkgebiete müssten die Möglichkeiten der 
Unterkünfte, Biwakplätze, der Hege von Wild- und Fischbestand, der Zulassung 
von .Jagd und Fischerei, der Sauberhaltung, Trinkwasserversorgung, Rcandschutz 
und Brandbekämpfung, Kehrichtbeseitigung, Abwasserklärung an Lagerplätzen usw 
sowie der Finanzierung dieser Dienstleistungen in die Planung einbezogen werden. 
Bezogen auf die Alpen wäre es sinnvoll, nur kleinere Teile dem absoluten 
Naturschutz (inkl. ,Jagd.verbot) zuzuteilen, den weitaus grössten Teil mit ver
schieden abgestuftem bedingtem Naturschutz zu belegen und nur gewisse Tal
gebiete mit Wald, Reliktwald oder degradierter Landwirtschaft als Naturpark zu 
organi .sieren. Für eingeschlossene Berg1andwirtschaftsgebiete, deren Bewirt
E:1chafter den Willen zum Wei terverbleiben haben, könnten Sonderregelangen 
mit Stiitzungsmassnahmen getroffen werden. Gebiete, in denen sich bercü ts 
grosse technische Anlagen befinden (alpine Kraftwerke) werden unter 8.7, 
Mischtypen, behandelt. 
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8.7. M ISCHT Y PE N 

Definition 

Räume, deren gegenwärtiger kulturräumlicher Zustand die Zuordnung zu keinem 
der sechs Raumtypen erlaubt. 

* 

Die Mischtypen sind, soweit sie in grossem Ausmass auftreten, als unerwünscL
te Bastarde zu betrachten. Es Ü\t folglich in der Raumplanung Bedacht zu 
nehmen, dass sich diese Mischtypen nicht vermehren. Sie sollten eher nach 
Möglichkeit korrigiert werden. 

In kleinerem Masse können M.ischtypen unvermeidlich, sogar erwünscht sein, 
weil sie gewisse Uebergänge und Härten mildern können und das System vor allzu 
grosser Starrheit bewahren. Wir sprechen in diesem Falle von erwünschten oder 
legitimen Mischtypen. Solche legitime Mischräume sollen aber in der Regel so 
klein sein, dass man sie eher als Untertypen oder Varianten einem Haupttyp 
eingliedert. Ob man das tun, oder die Räume, auch wenn sie klein sind, als 
selbständige Raumtypen behandeln will, ist letztlich mehr eine Ermessensfrage. 
Es sei daran erinnert, dass Raumtypen nicht identisch sind mit Planungsregionen. 
Die Behandlung als Untertypen kann allerdings zu einer unerwUnscbten Auf-
spli tterung der 'I'ypräume und damit zu einer Vermischung der Ziele des ganzen 
Systems führen. 

DER MISCHTYP AI 

Definition 

Ein Raum, der ßeiner Eignung nach dem Typ A zuzuordnen ist, auch noch eine 
gute und rationelle Landwirtschaft hat, aber durch viel Industrie, städtische 

Siedlungskomponenten und Verkehrsanlagen zerschnitten und landwirtschaftliLh, 
oft auch ästhetisch, entwertet ist. 

Charakteristik 

Landwirtschaftlich entspricht dieser Raum den Kriterien des Raumtyps A. Der 
Siedlungsanteil Ubersteigt aber meist stark die für den Raumtyp A postulierten 
Grenzen. Insbesondere entbal ten die bestehenden Planungen häufig ::Jehr grof.1r·e 
Industrie- und Bauzonen, die den Siedlungsanteil von der massgeblichen Fläche 
(der Siedlung zugeordnete Landwirtschaftsfläche nach Abzug von Wald, Gewäs-
sern, Naturvegetation und Flächen ohne Vegetation) auf 30 bis 50 % ansteigen 
lassen. Jrnder:-,;ei L, ent2p:re.cr1en solche Räume auch nicht den Kriterien des 
Raumtyps S. Die Siedlung iE'. t zu wenig dicht und zu wenig zusammenhängend. 
Die fti: 1 den Raumtyp S geforderten 10 zusammenhängenden städtischen Quadrat
kilometer sind �icht vorhanden. In der Regel fehlt ein eig�ntliches Zentrum. 
Das Diem;tlcüstun�r,sangebot entspricht nicht demjenigen einer Stadt von der 
entsprechenden Einwohnerzahl. Die zentralen Dienste sind oft auf i:nehrere Gemein
den verteilt und dezentralisiert. Im Berufsspektrum dominiert der Sekundä.r
sektor. Der Primärsektor ist noch wesentlich stärker vertreten als in S -
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Räumen. Dagegen ist der Tertiärsektor unterentwickelt, insbesondere wenn man 
von den Auspendlern absieht und die Arbeitsplätze betrachtet. Die Bezeichnung 
"Industrieraum" ist deshalb gerechtfertigter als "verstädterter Raum". Ein 
wesentliches Kennzeichen der Stadt, der stark entwickelte Tertiärsektcr, fehlt. 
Wir haben deshalb die Bezeichnung AI, Agrar-Industrie-Mischraum gewählt. Der 
Verkehr ist meist gut entwickelt, entspricht unserem 'rypus Vm (mittlere Ver
kehrsausstattung), mit 6 bis 20 Verkehrspunkten je kmL'. Die AI - Mischräume 
entwickelten sich mit Vorliebe in den Verkehrskorridoren und sind folglich 
besonders gut mit Bahnlinien und Hochleistungsstrassen, auch Anschlusswerken 
bedient. In diesen Räumen zeichnet sich die Tendenz zum Zusammenwachsen der 
grösseren kompakten Zentren ab. 

Kritik 

Wir haben uns gefragt, ob solche Räume, wie sie zwischen Genf und Lausanne, 
am Jurafuss zwischen I3iel und Brugg, besonders breit im Raum Aarau - 01 ten -
Zofingen - Lenzburg, im Aaretal zwischen Bern und Thun, am Rhein oberhalb 
Basel, in den meisten Talfurchen des Kantons Zürich, zwischen Winterthur und 
St.Gallen und an andern Orten entwickelt sind, schon ihres heutigen grossen 
Vorkommens wegen als legitimer und weiterzuentwickelnder Raumtyp, etwa unter 
dem Namen "halbstädtischer Industrieraum" anzuerkennen seien. Dafür spricht 
eine gewisse historische Legitimation, indem die Industrie in vielen dieser

Räume nicht ein fremder Eindringling ist, sondern sich aus ländlicher Heim
industrie über ländliche Fabrikindustrie von langer Hand entwickelt hat und 
gewissermassen endemisch ist4 Für die Anerkennung als eigener Raumtyp oder 
die Ablehnung als Mischtyp muss schliesslich massgeblich sein, ob solche Räume 
fü.r die planerische Weiterentwicklung der Schweiz erwünscht oder nicb: er
wünscht sind. Es ist kein Zweifel, dass die Industrie in solchen Räumen ge
wisse optimale Standortbedingungen findet. Die Besiedlung ist relativ dicht. 
Gewisse Arbeitskraftreserven sind vorhanden. Das untere Dienstleistungsangebot 
ist recht gut (Primarschulen, Sekundar- oder Realschulen, Gewerbescl.ulen, 
Berufsschuler1, Sportanlagen, Spitäler). Die Verkehrslage ist gut bis sehr gut. 
Fühlungsvorteile mit andern Industrien sind gegeben. Die Steuerverhältnisse 
sind oft recht günstig. Die Gemeinden profitieren unter Umständen vor·1 den 
Dienstleistungen benachbarter grösserer Zentren. Die Landpreise sind nicht 
so hoch wie im verstädterten Raum, und in der lockern Besiedlung sind überall 
noch reiche Erweiterungsreserven vorhanden. Sollte die Schweiz ein aus
schliesslicher Industriestaat werden, so wäre die Siedlungsform der AI -
Mischräume unter Umständen zweckmässig. Die durch den Zusammenbruch der 
Landwirtschaft zwischen den Siedlungen und Industriezonen freiwerdenden Flächen 
könnten als Naherholungsgebiete und Trenngürtel aufgeforstet und mit Sport-
und Campinganlagen ausgerüstet werden. Solange die Schweiz aber als politi-
sche Randbedingungen der Planung noch die Erhaltung einer produktioL.:rnrien
tierten Landwirtschaft im Interesse der Landesven30rgung formuliert, sind 
die AI-·Mischräume abzulehnen. Sie zerstören die LandwirtEic}rnft und haben 
alle jene Nachteile, welche einleitend auf Seiten 9-13 dieser Studie darge
stellt wordfm sind. Die Siedlungsform der AI-Mischräume bedeutet Landver
schleiss und auch unrationelle Verkehrserschliessung. Sie verhindert auch die 
Bildung dichter und mit Dienstleistungen voll ausgestatteter Zentren. Nach-
dem die politische Wahl eines Siedlungsl.ei tbildes der :Schweiz GestaJ. t an-
nimmt und in Richtung einzelner grösserer Zentren geht, dürfte weiterhin 
dokumentiert sein, dass nmn die Mischräume AI grundsätzlich ablehnt. Es wird 
sich zeigen, ob man dann in der konkreten Planung auch den Mut hat, die Kon
sequenzen zu ziehen. 
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Planerische Massnahmen 

Die planerischen Massnahmen in den AI-Mischräumen müssten auf Eindämmung 
der Weiterentwicklung, Stabilisierung oder sogar Rückbildung hinzielen. 
In sehr grossen solchen Mischr�umen, wie dem solothurnisch-aargauischen 
Jurafuss müsste man versuchen, einen Teil des Raumes zu einem oder mehre
ren S-Räumen zu verdichten und rni t den nötigen Dienstlei:::1tungen auszu
statten und den Rest durch radikale Reduktion der Bau- und Industrie-
zonen mindestens auf dem jetzigen Stande zu stabilisieren, um so die Land
wirtschaftsflächen zu erhalten. Ob dies gelingt, ist mehr oder weniger 
die Schicksalsfrage der Raumplanung in der Schweiz. Gelingt es nicht, die 
AI-Mischri-iume am Weiterfressen und an der Besitzergreifung weiterer Gebiete 
r,u hindern, ist die Raumplanung Schweiz auf längere Sicht nichts als eine 
ko::c�tspielige Trockenübung. 

In gewissen Staaten (Niederlande, Belgien), versucht man, in solchen Räumen 
den Fllichenverlust der Landwirtschaft systematisch durch Intensivierung zu 
ko1npensieren. Das bedingt eine grundsätzliche Institutionalisierung der 
Baulandumlegung, damit in jeder Planungsphase nie ganze Betriebe aufgegeben 
werden können, sondern jeder Betrieb, der es wünscht, einen gewissen Anteil 
Bauland bekommt. Damit bezweckt man, dass das Kapital, das sich aus dem 
Landverkauf bildAt, in der Landwirtschaft bleibt und dort zur Intensivie
rung führt. Irn Endzustand müsste ein solcher Raum aus Siedlungsflifohen und 
Treibhäusern bestehen. Solche Lösungen müssten auch in der Schweiz bei der 
Planung von AI-Mischräumen in Erwägung gezogen werden. 

Auch in kleineren AI-JYiischr:iumen sollte man versuchen, einen Teil zu ver
dic :h ten und im übrigen Tei] die Landwirtschaft möglichst, kompakt zu erhal
ten. Es gibt dazu grundsät7,lich zwei Ordnungsmodelle: Da die AI-JVfif:wh-
räume sich in der Regel längs grösserer Kommunikationen bandförmig entwickelt 
haben, kann dieses Band entweder quer in wechselnde Siedlungs-, Industrie-
und Landwirt;::c:haftszonen segmentiert werden, oder e::.i kann der Bandtendenz 
folgend, Siecllung und Industrie längs der Kommunikationen, als Band aufge-· 
reiht werden, die Landwirtschaft als zusammenhängender Streifen parallel 
geführt werden. 

Wenn auch der Mischtyp AI grundsätzlich zu vermeiden ist, kann er in be
stimmtem Zus3,mmonhang in kleinem Ausmass zweckmässig sein, nämlich dann, 
wenn beiclsoits b,Usgedehnte Räume vom Typ A, L oder B am_itosf-;;en, die wirt
schaftlich und demographisch verhEil tnismässig schwach sind. In diesem 
Falle können die für die betreffenden Gebiete erforderlichen sekundären 
Arbeitsplätze und Dienstleistungen vorteilhaft in einem kleinen Band vom 
Mischtypus AI zusammengefasst werden, wobei vor allerr da, wo im Berg-
o�er Hügelgebiet 1 oder B anstösst und die Gemeinden gross sind, Bedacht 
genommen werden soll, dass jede Gemeinde an diesem Mischraum einen Anteil 
erh�lt. Um nicht der Zersiedlung Vorschub zu leisten, sollte auch dieses 
Band durch Landwirtschaftsgebiet gegliedert werden (Tafel 52 ). Es tritt 
vielleicht die Frage auf, ob es hier liberhaupt eines-kleinen Mischraumes 
AI bedarf, oder ob es nicht einfacher wäre, innerhalb der Typen A, L 
oder B industrialisierte Zentren vorzusehen. Der Sinn eines Mischtyp-Raumes 
ist der, die indm=:tri8l.isierten Zentren der anstos::_:enden Rämne gewisrJer-
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massen aus diesen herauszunehmen und örtlich zusammenzufassen, weil sonst 
die Gefahr besteht, dass die Typ-Räume durch zu starke Streuung von atypi
schen Kleinzentren ihrerseits wieder atypisch werden. Industrialisierte 
Kleinzentren innerhalb von Typräumen A, L oder B sollten nur dann vorge
sehen werden, wenn der Typraum so gross ist, dass die Pendlerzeiten zu einem 
peripheren Mischtyp zu gross würden. 

Schliesslich ist der Mischtyp AI auch nötig, um bestehende Kleinstädte mit 
10-30'000 Eirrwohnern unterzubringen, die mit ihren Nachbargemeinden bis
Z2 die Bedingungen zu einem Raum vom Typ S nicht erfüllen werden
(75'000 Einwohner und 10 zusammenhängende städtisch bzw. teilweise s+ädtisch
bebaute Quadratkilometer). Es wird in vielen Fällen weder sinnvoll noch
möglich sein, solche Zentren bis Z2 auf den Stand von verstädterten Räumen
zu bringen. In diesem Falle können die Kleinstädte mit einigen andern Ge
meinden als Rückgrat zu ausgedehnten A, 1- oder B-Räumen zu kleinern
Mischräumen vom Typ AI zusammengefasst werden.

ANDERE MISCHTYPEN 

Andere Mischtypen können auch auftreten, sind aber meist nicht so prcble
LI matisch wie AI. Die nächstverwandten Varianten sind LI und BI - Mischräume 
BI von L oder B mit stärkerer Industrialisierung. Sie sind. heute noch nicht 

in grösserem Masse vorhanden und können bei gutem Willen planerisch unter 
Kontrolle gehalten werden. Wo an 1- oder B-Räume keine A-Räume ansto:-rnen, 
werden die den 1- oder B-Räumen als wirtschaftliche Stärkung zugeordne-
ten kleinern Industrieorte in einem möglichst klein gehaltenen Raum vom 
Mischtyp L oder B mit I zusammengefasst werden müssen. Das bedeutet dann 
konkret, dass das zwischen den Industriezonen gelegene Gebiet und diu 
Ortskerne nach den Grundsätzen vom L oder B geschlitzt werden müssten und 
dass die Industrie im Sinne der Beschränkung auf ländliche, kleinere, ar
beitsintensive und nichtstörende Typen stärker unter Kontrolle gehalten 
werden müsste. In Tälern im Hügelland oder Berggebiet müsste der Mischtyp 
LI oder BI den Mischtyp AI dort ablösen, wo die Bedingungen zu einer 
produktionsorientierten, vielseitigen Tallandwirtschaft aufhören. Natür
lich �ann man auch für Tallagen mit guten Landwirtschaftsmöglichkeiten 
LI, eventuell BI vorsehen, wenn man die Industrie nach Dimensionen, .1m
missionen und Physiognomie mit Rücksicht auf die benachbarten schutzwür
digen Gebiete beschränken, Landschafts- und Ortsbilder schützen will. 

AL Drc:0nkbar wäre auch ein Mischtyp zwischen den Raumtypen A und L, wenn man 
beispielsweise den Landwirtschaftsflächen samt ausgesiedelten Höfen die 
volle 11'reihei t moderner formaler Gestaltung gemäss Raumtyp A zugestehen, 
dagegen einen reichen vorhandenen Bestand an Ortsbildern mit ihrer Pm
gebung nach den Bestimmungen des Rauf'ltyps L strengeren Schutzbestirnrnungen 
unterstellen wollte. Es müsste in jedem einzelnen Falle umschrieben werden, 
wo die Grundsätze von A, wo diejenigen von L zur Anwendung kommen ;-3ollten. 
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LT Andere Kombinationen können mit dem Tourismus gemacht werden. Da in den 
BT Räumen der Typen L und B der Tourismus zwar gefördert, aber gleichzeitig 

formal unter Kontrolle gehalten werden soll, kann es zweckmässig sein, 
innerhalb von L oder B kleine Touristik-Mischgebiete zu schaffen, in denen 
zum Beispiel Tk und sogar Tw lokal zugelassen sein sollten. Dies wird im 
B-Raum eher zur Anwendung kommen als im L-Raum, da der B-Raum stärker ge
kallimert ist, die Mischräume eher gegen Sicht von weither abgeschirmt sind,
während die eher offenen L-Räume in der Regel äusserst empfindlich sind
und auch nicht durch zu starken Verkehr entwertet werden sollten. BT-Misch
räume kommen als kleine Wintersportzentren in Frage, LT-Mischräume an den
bereits mit Wochenendhäusern und Camping besetzten Seeufern. LT und BT wer
den in der Rgel als Untertypen in die Haupttypen eingegliedert werden, was
aber nicht dazu führen darf, dass der ganze Haupttyp schliesslich durch
immer stärkeres Umsichgreifen des Untertyps als ganzes in seinem Charakter
verändert wird. Im Prinzip sollten die Untertypen flächenmässig beschränkt
und möglichst peripher angeordnet werden, auch nicht so (z.B. bei Seeufern),
dass gerade die schönsten Teile des Typraurnes dem Misch-Untertyp zugeteilt
würden.

BN Schliesslich sind auch mit dem Naturraumtyp N Kombinationen denkbar und exi
NB stieren bereits. Mit BN, Berglandwirtschaftsraum mit starker Naturkomponente, 

würden wir einen Raum bezeichnen, der als Gesamthabitus noch die Züge von 
guter Berglandwirh;chaft hat, also beispielsweise gutes Alpgebiet darstellt, 
eventuell auch noch Gebiet rnit permanenten Siedlungen, das aber schöne Na
turkomponenten hat, Wälder, Wasserf�lle, eventuell Gletscherzungen, Seelein 
und folglich in noch höherem Masse schutzwürdig ist, als dies für B all
gemein postuliert wird. Beim Mischtypus NB handelt es sich eher um einen 
schwachen Berglandwirte,chaftsraum, der dominant mit Naturkomponenten durch
setzt ist und folglich im Zuge der Zusammenfassung grösserer Räume dem Raum
typ N zugeteilt worden ist. Der Unterschied zwischen BN und NB besteht also 
darin, dass B ein Berglandwirtschaftstyp mit erhöhter Naturschutzkomponente, 
NB ein Naturlandschaftstyp mit Berglandwirtschaftskomponente darstellt. Die 
Einteilung und Umschreibung der Einzelheiten ist in jedem Fall Ermessens
sache. 

NT Ein Mischtyp zwischen Naturraum und Industrie ist vor allem durch den Bau 
hochalpiner Kraftwerke entstanden. Die Stauseen und Staumauern liegen 
zwar in der Regel noch in einer Höhe, in der Alpwirtschaft noch möglich wäre, 
doch sind es gewöhnlich Gebiete mit vorwiegend Fels, die dem Naturraum zu
zuordnen sind. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese alpinen 
Kraftwerklandschaften eine ihnen eigentümliche Schönheit haben, die in der 
Spannung zwischen Natur und Technik liegt. Doch sollte die technisierte 
Hochgebirgf.1la.ndschA.ft stets eine Ausnahme bilden und innerhaJ.b des N-Raumer1 
nur peripher als Mischtyp auftreten. 
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9.0. VOR BEMERKUNGEN 

In einem letzten Kapitel und in den zugehörigen Karten werden zu jedefu 

Raumtyp und an drei Kantonen konkrete Beispiele studiert, um die allfällige 

Anwendung der Raumtypisierung als Grundlage der Raumplanung höherer Ord-

nung zu illustrieren. Diese Beispiele sind als reine Fallstudien zu be

trachten. Sie entsprechen in der Regel nicht irgendwelchen Willensäu3serungen 

oder tatsächlichen PJanungen der betreffenden Kantone oder Regionen. Immer

hin haben die Regionen Amt Erlach und östliches Seeland, die dem Beispiel 

flir den R.aumtyp A zugrunde liegen, und die Region Burgdorf, in deren Gebiet 

das Beispiel fiir den Raumtyp 12 liegt, generelle Planungsziele formu:1 iert, 

die in der Richtung der Ziele gehen, die mit unserer Raumtypisierung er

reicht werden sollten, und flir den Kanton Appenzell Inner-Rhoden geht das 

Konzept einigermassen aus den Grundlagen flir den dringlichen Bundesbe-

schluss hervor. Um aber allen Missverständnissen vorzubeugen, muss 1cstge

stel1t werden, dass keiner der Kantone eine Raumeinteilung vorgenommen hat, 

die unserer Raumtypisierung ents1JI·icht, und dass keine P1a:nungsinstanzen 

irgendwie dazu Stellung genommen haben oder gar dadurch gebunden sind. Die 

Beispiele wurden denn auch vorwiegend nur aufgrund der naturräumlichcm 

Eignung und des jetzigen kulturräumlichen Zustandes erarbeitet. Die Ziel

vorstellungen der Planungsträger konnten nur bedingt eingebaut werden, d.a 

sie in der Regel nicht, oder mindestens nicht im Hinblick auf eine R.aum

typisierung formuliert sind. Es wurde indessen bei den zuständigen kantona

len und regionalen Planungsstellen erhoben, was vorliegt. Insbesondere 

konnten als Willensämrnerung der Planungsträger die bestehenden Zonenflächen 

der Ortsplanungen, die bestehenden Schutzgebiete, in den Inventaren auf

geflihrte schützenswerte Ortsbilder, ferner bestehende Strassenplanuri�;en 

und Teilrichtpläne verschiedener Art angenommen werden. Insbesondere boten 

die von den Kantonen erarbeiteten Grundlagen flir den dringlichen Bundes

beschluss gute Zusammenfassungen Uber den Stand der planerischen Konzeptionen 

im Zeitpunkt der Bearbeitung unserer Studie. Es wurden nicht nur die in den 

Beispielen bearbeiteten Kantone Zlirich, Bern und Appenzell Inner-Rho�en 

untersucht, sondern zur weitern Ueberprlifung der Brauchbarkeit unseres 

Systems auch Teile der Kantone Waadt, Solothurn, Aargau und Schaffhausen. 

Von allen diesen Kantonen wurde uns das gewUnschte Material sehr bereit

willig, zum Teil kostenlos zuT Verfügung gestellt. Wir erhielten jede 

gewlinschte Auskunft. Daflir sei auch an dieser Stelle gedankt. Es muss 

aber zur Vermeidung von Irrtlimern deutlich festgehalten werden, da8n alle 
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diese Unterlagen nur mehr oder weniger provisorischen, z.T. prophylak
tischen Charakter haben und nicht einer eigentlichen planerischen Willens
bildung im Hinblick auf eine Raumtypisierung entsprechen. Insofern können 
auch unsere Raumtypisierungen nur den Charakter von Vorschlägen haben. 
Sie müssten in einem Meinungsbildungsverfahren und in Detailarbeit aller 
verantwortlichen Planungsträger weiterentwickelt werden. 

In einem effektiven Planungsprozess müsste die Raumtypisierung als Ent
wurf der Erarbeitung von 1reilrichtplänen vorangehen und diese ma3sgeblich 
beeinflussen. Am Schluss müsste, modifiziert durch die Arbeiten der Teil
richtpläne und ein politisches Willensbildungsverfahren, die Raumtypisie
rung ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtrichtplans sein. 

Aus Gründen der Reproduktionskosten können nicht alle Karten jedem Exemplar 
des Textes dieser Studie beigelegt werden. Vervielfältigt werden nur die 
zwei kleinmassstabigen Uebersichtskarten der Raumtypisierung der Kantone 
Zürich und Bern. Sie bilden nach der Tafel über die Zuordnung der Raum
komponenten ( Beilage 1) die Beilagen 2 und 3. Die übrigen Karten sind 
nicht als "Beilagen", sondern als "Karten" bezeichnet und werden vorläufig 
nur in wenigen Exemplaren als Manuskriptkarten hergestellt und von Hand 
kopiert. Es sind dies folgende Karten: 

1. Kanton Zürich: Von der stüdtischen Siedlung belegte Quadratkilometer.
1 : 100'000.

2. S-Raum: Zürich 1 : 50'000.

3- A-Raurn: Bernisches Seeland 1 : 50'000.

4. 1-Raum: Hügelland des mittleren Emmentals 1 : 50'000.

5- B-Raum: Kanton Appenzell Inner-Rhoden 1 : 50'000.

6. T-Raum: Interlaken-Lütschinentäler 1 : 50'000.

Die Karte 1 zeigt einen Teilaspekt, der zur Raumtypisierung führt. 

Die Karten 2 bis 6 stellen je einen Raumtyp in seiner internen Gliederung 
und mit seinen Raumkomponenten im jetzigen Zustand dar. Die künftigen 
Komponenten sind andeutungsweise in den zur Zeit gültigen Zonenflächen an
gedeutet, wobei diese Zonenfü=ichen einer Kritik unterzogen werden müssen. 
Bisweilen sind sie, gemessen an den heutigen Vorstellungen über die Be
völkerungsentwicklung, viel zu gross und können daher nicht massgeblich sein. 
Für andere Entscheidu.ngen, die für die Zukunf·� getroffen werden rnüssten, 
wie die AuE'.wahl der Zentren unterer Ordnung, die Abgrenzung der touristisr;hen 
Ergänzungsgebiete und dergleichen, haben wir eigene Annahmen im Sinne des 
Vorschlages zugrunde gelegt. 
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9.1. BEISPIEL DE S R A U M T Y P S s 

Z Ü R I C H 

Karten 1 und 2 

Die Abgrenzung wurde vorwiegend nach dem bestehenden und künftigen kultur
räumlichen Zustand vorgenommen. Karte 1 veranschaulicht das Verfahren mit 
den ganz oder teilweise durch städtische Siedlungskomponenten belegten 
Quadratkilometern. Die Bedingung von mindestens zehn solchen Feldern ist 
weit überschritten. Es liegt hier der grösste städtische Ballungsraum der 

Schweiz vor. Das Problem liegt bei der Abgrenzung. Sie muss weit genug 
vorgenommen werden, dass nicht der Expansionsdruck nach kurzer Zeit wieder 
eine Anpassung notwendig macht 1 

aber doch so eng, dass dem Hinauswuchern 
der Stadt in die Landschaft Einhalt geboten wird. Die Baulandreserven lie
gen vor allem in den zu 1/3 bis 2/3 bebauten städtischen Quadratkilometer
feldern,deren unbebaute Flächen zusammen noch eine respektable Fläche aus
machen. Die weiss gelassenen unbebauten Zonenflächen in Karte 2 verdeut
lichen dies. Ausserdem wird ein Teil des Bevölkerungszuwachses durch Ver
dichtung bisher sehr locker bebauter Flächen (Sn) aufgenommen werden könnt8:tl. 
Neben den gut vertretenen Waldflächen bestehen zwar keine grossen zusammen
hängenden Kulturlandflächen mehr. Was bleibt, summiert sich aber dnch zu 
ganz bedeutenden Flächen, die als Baulandreserven und Gliederungszonen 
bis Z2 noch ausreichen sollten. Ein guter Teil dieser Flächen gehören for
mal noch der traditionellen Gruppe an und sollten als Naherholungsgebiete 
auf längere Frist erhalten werden. Obschon in den Karten 1 und 2 der ver
städterte Raum Zlirich mit bebauten Flächen fast ganz erflillt zu sein 
scheint, hat er effektiv doch noch Reserven. Da gemäss den sich abzeichnen
den gesamtschweizerischen Leitbildern die jetzigen grossen Ballungsräume 
eher zurlickgehal ten und neue Hauptzentren entwickelt werden soll te.,1, 
haben wir es bei einer eher restriktiven Begrenzung bewenden lassen. 

Im Norden wurde die Gemeinde Kloten mit dem Flughafen noch einbezogen, da 1

::üe (Karte 1) mit dem verstädterten Gebiet Zlirich baulich zusammeng'-Mach-- (' 
sen ist, und da der Flughafen als eine typisch zum städtischen Ballungsraum 
gehörige Verkehrskomponente betrachtet werden muss. 

Im Osten musste das Greifenseegebiet einbezogen werden. Vor wenigen Jahren 
hätte es vielleicht noch mit dem östlich anschliessenden Gebiet zu einem 
1-Raum zusammengefasst werden können. Die [-itädtische Bebauung rund um den
See hat nun aber mit dem Kleinzentrum Uster, jer starken Industrie-Bau
tätigkei t östlich des Sees und der grossen neuen Bebauung Volketsvdl
dera.rtige Ausmasse angenommen, dass der Greifensee mit seinen relativ
schmalen geschützten Uferzonen nur noch eine Landschaftsschutz-Oase inner
halb des verstädterten Raumes ist, zumal die Gemeinden vor aller.-, ostlich
des Sees grosse Bauzonen geplant haben (Karte 2). Um aber südlich Uster
und Maur wirklich Halt zu gebieten, haben wir die Grenze zu L ni�:1t erst
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an den Gemeindegrenzen gezogen, sondern vorher, um mindestens das Südende 
des Sees mit seinem Naturschutzgebiet aus der Umklammerung durch den ver
städterten Raum fernzuhalten. 

Im Süden ist die städtische Siedlung an beiden Seeufern bis hinauf zu den 
Kantonsgrenzen von St. Gallen und Schwyz praktisch zusammengewachsen und 
läuft jenseits weiter. Wir haben konventionell die Grenze an der Kantons
grenze gezogen. Wie die Bestandesaufnahme des Zustandes 1973 in Karte 2 

zeigt, ist es praktisch unmöglich geworden, zwischen den einzelnen Gemeinden 
noch landwirtscha.ftliche Gliederungszonen einzuziehen. Dagegen sind die Höhen 
beidseits vom Küsnachterberg und von oberhalb Thalwil südostwärts weit-
gehend in ihrem ländlichen Habitus mit zum Teil schönem Baubestand, Obst
bäumen und sogar kleineren Rebparzellen noch intakt, was uns bewog, auch 
hier vom Gemeindegrenzprinzip abzugehen und diese Höhenzüge aus dem poten
tiellen Verstädterungsgebiet herauszunehmen. Von Thalwil an bis zur Kan
tonsgrenze bietet sich die Autobahn als klare Grenze des verstädterten 
Raumes an. Weiter nordwärts, wo die städtische Siedlung massiv ins Sihlta�. 
übergegriffen hat, bot sich der Kamm des Albis als natur- und kulturland
schaftliche Grenze des Stadtraumes an. Der Kamm selbst wurde einbezogen, 
weil er am Uetli1erg mit einer Bahn erschlossen ist, hier als städtisches 
Naherholungsgebiet dient und auch weiter südlich Anlagen des Fernmelde-
wesens trä.gt. 

Im Westen musste schon zufolge des gegenwärtigen "Zustandes das ganze Lirnmat
tal dem verstädterten Raum zugeschlagen werden. Die Begrenzung an der Kan•� 
tonsgrenze ist rein konventionell. Jenseits läuft das zusammenhängend ver
städterte Gebiet weiter. Von Schlieren an südwärts hat die Verstlidterung 
bis Birmensdorf übergegriffen. Hier zogen wir die Grenze ziemlich brüsk, 
auch ohne Rücksicht auf die Gemeindegrenze gegen den Uetliberg hinüber, 
um das Postulat nach Verhinderung des Weiterausgreifens der Verstädterung 
in dieser Rjchtung zu erheben. Ueber den Charakter und die planerischen 
Möglichkeiten der nördlich und südlich an das Limattal anschliessenden 
Rüume des Furttals und des Knonauer Amtes wird im Abschnitt 9.7 über 
den Kanton Zürich näheres gesagt. 

So. wie wir den verstädterten Raum Zürich umgrenzt haben, umfasst er ungefi ib.r 
folgende Flächen (1972 ): 

Siedlungsgebiet der Gemeinde Zürich 
Siedlungsgebiet der übrigen Gemeinden 
Wald und Landwirtschaftsgebiet 
Seeflächen 

Total 

51 km2 

85 km2 

221 km2 
55 krn2 

412 km2 

Diese Flächenbilanz zeigt, dass die Umgrenzung einigermassen richtig ist. 
Erwei terungrn·eserven sind innerhalb des Raume::-: noch vorhanden. Aogesehen 
vom Landpreis beuteht kein Grund, die Grenze der Verstr:i.dterung weiter hi1l
auszuschieben. Es wäre ein bedeutender Erfolg der Landesplafiung, wenn dem 
Verstädterungsprozess innerhalb der vorgeschlagenen Grenzen Einhalt geboten 
werden könnte. Auch so ist der verstädterte Raum ZUrich der grösste, der 
im Kanton Zürich noch zu bildenden typischen Teilräume. 
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9.2. BEISPIEL D E S R A U M T Y P S A 

B E R N I S C H E S S E E L A N D 

Karte 3 

Das bernische Seeland stellt mit dem südlich anschliessenden freiburgischen 
Teil eines der grössten zusammenhängenden, praktisch zu weiten Teilen ebenen 
und klimatisch gut gelegenen Landwirtschaftsgebiete der Schweiz dar. Als 
Typraum ist in Karte 3 nur der bernische Teil dargestellt, der sich auch 
nicht mit dem geographischen und traditionellen Begriff "Seeland" deckt. 
Dieser umschliesst auch die dem Typ L zugewiesenen Seeumliegergebiete, den 
verstädterten Raum Biel, die nördliche Abdachung des Frienisbergs und das 

Plateau von Rapperswil, die wir eigenen Typräumen zugewiesen haben. 

Die nördliche Begrenzung haben wir konventionell und ohne Rücksicht auf 
Gemeindegrenzen vorgenommen, vorwiegend entlang den Rr±ndern der groStrnn 
Wälder, welche dem kleinen Typraum L im Gebiet der Gemeinden Lüscherz, 
Vinelz, Tschugg und Erlach schon ein besonderes Gepräge geben. Der Seean
stoss und die wertvollen Ortsbilder von Erlach, Tschugg,Vinelz und Lüscher� 
legten es nahe, diesen Raum von A loszutrennen, obschon er nicht alle Be
dingungen von L erfüllt. Oestlich des Hagneckkanals folgten wir jedoch den 
Gemeindegrenzen, wobei die nördlich gelegenen Gemeinden von Täuffelen, 

Mörigen, Sutz-Lattrigen, Bellmund und Ipsach wegen ihren bereits heute star
ken Ue berbauung und grossen Zonenflächen ganz dem verstädterten Raur, Biel 
zugeordnet werden mussten. 

Im Osten wurde eine konventionelle, prohibitive Grenze gez'ogen, um das 
Ausbrechen des Zersiedlungsgebietes zwischen Worben und Lyss nach Wehten 
zu verhindern. Vor etwa zehn Jahren wäre hier noch ein Zusammenschluss 
unseres A-Raumes mit den östlich der Bahnlinie und Autostrasse Biel-Lyss 
gelegenen Flächen bis über die Emme hinaus möglich gewesen. Seither hat 
sich auch hier einer jener zersiedelten, halbindustrialisierten Korridore 
gebildet, wie sie an vielen Orten längs Bahnlinien und Autostrassen ent
standen. Dadurch wird der A-Raum des Seelandes im Osten begrenzt. Weiter 
südlich ist auch durch einzelne grosse Industrieanlagen im freien Feld und 
vor allem die forcierte Industrialisierung von Lyss und dessen baulj�he 
Ausdehnung nach Südwesten, das Zusammenwachsen von Lyss und Aarberg präju
diziert worden, so dass hier das fait-accompli einer AI-Mischzone vorliegt. 
Das Naturschutzgebiet längs der Alten Aare ist dadurch stark entwertet 
worden. Es war zweckm�iscüg, die Grenzziehung zum AI-Mischraum unter 

Einbezug des ganzen Natur::.::chutzgebietes vorzunehmen, nicht dem Lauf der 
alten Aare und den Gemeindegrenzen entlang. Bargen hat noch stark bijuerli
chen Charakter. Es wäre im jetzigen Zeitpunkt noch möglich, das Uebcrgreifen 
stärkerer Industrialisierung westlich Uber den Kanal bei Aarberg Z'I✓ ver
hindern. Da□ AI-Mischgebiet Lyss-Aarberg lässt sich durch den Kanal begren
ze11. Die in junger Zeit nach der Juragewässerkorrektion und dem Kraftwerkbau
m0liorierte Talaue der Aare von Aarberg aufwärt:.=; bis. zum Stauwerir Niederried
gehört physiognomisch noch zum A-Raum. Der Höhenzug südlich Bargen und
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Kallnach mit starker Waldbedeckung lässt sich dagegen mit dem südlich und 
östlich anschliessenden L-Raum zusammenschliessen. Von der Gemeinde Nieder
ried bis zum Neuenburgersee bei La Sauge folgt unsere Raumgrenze konven
tionell der Kantonsgrenze. Der Raumtyp A setzt sich aber südlich bis zur 
Linie Fräschelz-Murten fort. Im Westen und Nordwesten bilden Seeufer und 
Zihlkanal, zugleich Kantonsgrenze, den Abschluss, wobei sich auch hier bei 
Le Landeron der Raumtypus A noch nach Norden weiterziehen lässt. Das Gebiet 
von Cressier-Cornaux dagegen ist seit 1965 durch Industrialisierung mit 
schweren und grossen Industrien (Erdölraffinerie, Zementfabrik, Metallurgie 
u.a.) zu einer für den A-Raum bedrückenden Nachbarschaft geworden. Zufolge
sehr restriktiver Zonenplanungen der anstossenden Gemeinden wurde bis jetzt
das Uebergreifen von Industrie- und Baugebiet südlich der Zihl verhindert.

Im Innern entspricht der so umgrenzte Raum den Kriterien von A. Die ge
samte erfasste Fläche beträgt: 
Landw. Produktionsfläche und Rest 92 km2 80,4 % 
Wald 13 km2 

= 11 % 
Wasserflächen 3 km2 2,6 % 
Sie�lung3fläche 7 km2 

6 % 
Nach Abzug von Wald u11d Wasser entfallen auf die Produktionsfläche unge
fhhr 93 %, auf die Siedlungsfläche 7 %. In dieser Siedlungsfläche gemäss 
ArGalstatistik ist aber auch die landwirtschaftliche Siedlungsfläche inbe
griffen, die nach Karte 3 wesentlich mehr als die Hälfte der gesamten 
Siedlungsfläche ausmacht. Wenn wir also postulieren, dass sich im Raumtyp 
A die nichtlandwirtschaftliche Siedlungsfläche im Rahmen von 3-5 % halte, ist 
diese Bedingung erfüllt, und es sind noch gewisse Reserven vorhanden. Die 
Karte zeigt auch, dass die jetiigen Bau- und Industriezonen vergleichsweise 
seh� klein sind, was dem Willen der Bewohner entspricht, das Gebiet als 
landwirtsche.ftlichen 81,hY>l""'.:':-'gEwichtsraum zu erhalten. Die Industrie hat zur!' 
Teil E�L'._ei:ciings den Charakter von störender und flächenintensi ver Industrie, 
die wir für den Raumtyp A nicht unbedingt als wün:3chenswert bezeichnet haben. 
In letzter Zeit zeigte sich indessen der Wille, solche Industrien eher fern
zuhalten. Die Landwirtschaft ist dagegen in einzelnen Gemeinden (Treiten, 
Müntschemier, Gampelen) ausgesprochen arbeitsintensiv und ertragreich (Ge
mUsebau in sehr starker Entwicklung begriffen). 

Die Verkehrserschliessung des Raumes entspricht einer guten landwirtschaft
lichen Ersohliesrmng. Der Raum wird peripher von 3 Normal- und einer 
Schmalspurbahnlinie tangiert, alle Dörfer sind mit konventionellen Strassen 
1. bis 2 . Klasse erschlossen. Im Mittel ergeben sich bei der heutigen Er
schliessung ca4 Verkehrspunkte je km2. Gewisse Verk,ehrsprojekte stellen eher
eine Bedrobung des jetzigen Charakters des Raumes dar: So die sogenannte
Seelandtangente, eine vier:Jpurige Hochleistungsstrarrne, die vom Raum
Kerzers (Anschluss an die N 1) nördlich Aarberg und Lyss vorbei in den Raum
Solothurn fi;_bren soll, ferner eine neue Verbindung Neucha.tel-Kerzers zur N 1,
sowie das Projekt eines regionalen Flughafens. Durch diese Bauten und ihre
Anschlusswerke könnte der Druck zur Erschliessung vpn Bau- und Industrieland
ansteigen u_nd der Raum seinen Charakter verlieren. Zur Zeit sind die Distanzen
für .Auspendlor tr-agbar, im östlichen Teil durchweg:-::� unter 6 km zum näch-
sten Industrieort. Die Al-Zone Lyss-Aarberg ist in diesem Sinne eine gute
Ergänzung. Im westlichen Teil sind die Distanzen zu den nächsten Industrie-
uncl Dienstleistur�gsarten grösser, weshalb sich die Entwicklung von Im; zum



179 

kleinen Zentrum anbietet. Die Konzentration der neu zu schaffenden Arbeits
plätze auf den Raum Busswil-Lyss-Aarberg und auf Ins entspricht den Ziel
vorstellungen des Regionalplanungsverbandes. 

Die Dörfer machen einen sehr gepflegten Eindruck. Doch gehören nur ausge
wählte Baugruppen unter den Begriff von wirklich wertvollen Ortsbildern. 
Eine Modernisierung des landwirtschaftlichen Baubestandes ist durchaus 
tragbar. Schutzauflagen sind nur in einzelnen Dorfpartien erforderlich. 
Umgebungsschutz kann die Erhaltung des Anblicks der auf den Hügelzügen 
gelegenen Dörfer mit Kirche sicherstellen, so Siselen und Walperswil. 
Naturvegetation ist abgesehen vom Fanelstrand (KLN-Gebiet) nur in ganz 
kleinen geschützten Parzellen vorhanden, die meist aufgelassene Leh1I1gruben 
(Fräschelzweiher) oder Torfstiche sind. 
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9.3. BE ISP IEL DES RAUM TYPS L

H Ü G E L L A N D D E S M I T T L E R E N 

E M M E N T A L S 

Karte 4 

Der Kartenausschnitt ist verhältnismässig willkürlich. Es ist nur ein Aus

schnitt des zusammenhängenden Raumes mit dem Charakter des Raumtyps L dar

gestellt. Gegen Osten und Süden läuft der Raum mit demselben Charakter 

weiter. Im Nordwesten wird der Raum dirch die Grenze zum Raumtyp A abge

schlossen. Diese Grenze ziehen wir nicht schematisch mit der Grenze zur 

formal modernen Flur und zum vorwiegend ebenen Gelände. In Ansehen der 

schönen Ortsbilder von Btitikofen, Oberösch, Niederösch, Alchenstorf, Höch

stetten, Hellsau und besonders Willadingen, lassen wir die Grenie zu A nach 

1':orden ausbuchten. Seiner landwirtschaftlich guten bis sehr guten Eignung 

wegen, müsste dieser Teil des Raumes, wie auch der Teil um Krauchtal-Hettis

wil-Mötschwil-RUti als 11, der übrige Raum des Hügellandes mit stärkerer 

R0lieffeingliederung und stärkerer Reliefenergie als 12 eingestuft werdeL.

D&s Tal der Oenz von Bickigen über Wynigen abwärts müsste dagegen als A-Typ 
herausgenommen werden, da es durch die seinerzeit umstrittene Melioration 

mit Geradelegung der Oenz und wenig Rücksicht auf den Naturcharakter, sowie moder

nen bäuerlichen Siedlungsbestand eindeutig diesen Charakter bekommen hat. 

Durch die Einteilung dieses Tals in A, samt dem Dorf Wynigen, das ausser 

der Gruppe um die Kirche nur wenig schützenswerten Baubestand aufweist, 

wird es möglich, hier baulich freier zu gestalten und allenfallc etwas 

Industrie und nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung anzusiedeln, so dass 

Wynigen für das ausgedehnte Hinterland seiner Gemeinde gewisse zentrale 

Funktionen Rusüben und eine wirtschaftliche Stärkung bekommen könnte. Zur 

Zeit ist Wynigen zentral recht schwach entwickelt. 

Im Südo:=:1ten erfiihrt der Raumtyp seine Begrenzung durch den Uebergang zum 

Berggebiet, �em wir auch Wasen zuteilen, das mit seiner recht starken 

Industrialisierung so etwas wie ein kleines Arbeitsplatzzentrum im Berg

gebiet darstellen kann. Die Talfurche der Emme und der Grünen von Kirch

berg bis hinauf nach Sumiswald muss ihrer stark industriellen und nichtland

wirtschaftlichen Siedlungskomponenten wegen als Mischzone AI aus dem Raum

typ L herausgenommen werden. Die Landwirtschaft kann hier zufolge des ebenen 

Landes der Talsohlen und Terrassen, der verhältnismässig tiefen Lage, der 

klimatischen und Bodenverhältnisse durchaus dem Typ A zugeteilt werden, 

zumal auch der traditionelle Baubestand i.n der Regel nicht überdurchschnitt

lich ist. Dieser AI-Mischraum kann auch das Regionalzentrum Burgdorf auf

nehmen, das als Gemeinde 20'000 Einwohner noch nicht erreicht hat. Im Leit

bildentwurf der CK 73 ist diese Stadt als Mittelzentrum vorgesehen. Es ist 

fraglich, oh diese Einstuf\mg, angesichts der demographischen Schwäche dec 

Eifizugsgebietes und der Anziehungskraft, welche die benachbarten Räume Bern 

und Solothurn ausüben, richtig ist. Wünschenswert wäre auch, innerhalb des 

AI-Mischraums Sumiswald als kleineres Arbeits- und Dienstleistungszentrum 

stärker zu entwickeln. Bei der Abgrenzung des AI-Mischraumes, der hier zur 

ErtZämmnt2: des von Industrie und städtischen Siedlungskomponenten freizural-
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tenden grossen 1-Raumes durchaus sinnvoll ist, wurde Bedacht genommen, dass 
möglichst jede Gemeinde einen Anteil an dieser Talsohle hat. Deshalb wurde 
der AI-Raum bei Heimiswil etwas ins Seitental hineingezogen. Im Allgemeinen 
bilden die Ränder der Talsohle und derTalterrassen eine gute natürliche 
Begrenzung. Aus dem AI-Mischraum ausgeschieden haben wir dagegen die land
wirtschaftlich sehr gut entwickelten und noch nicht durch fremden Bestand 
unterbrochenen Terrassenflächen von Schafhausen bis gegen Hasle und Gold
bach (exkl. diese Ortschaften) und von Waldhaus-Flüelen, dies besonders in 
Ansehen des wertvollen Baubestandes, vor allem von Waldhaus und Flüelen, 
sekundär auch von Schafhausen und Bigel. 

Der riach Abzug des A-Raumes im Oenztal und des AI-Mischraumes verbleibende 
1-Raum des Untersuchungsgebiets entspricht in allen Teilen den für L for
mulierten Anforderungen. Der ganze untersuchte 1·-Raum umfasst 191 km2.
Mit Einschluss der nicht untersuchten Nachbargebiete bleiben zu beiden
Seiten des trennenden AI-Raumes noch weit über 100 km2 zusammenhängender
1-Raum. Dies dürfte zeigen, dass die Forderung nach mindestens 100 km2 

zusammenhängenden 1-Räumen noch nicht unrealistisch ist. Trotzdem sind die
L-Räume von kleineren Zentren derart umgeben, dass zu Arbeit und Dienst
leistungen tragbare Wege bleiben. Das gilt allerdings nicht für den Besuch
von Primar- und Sekundarschulen, sofern die Schüler zu Fuss oder mit dem
Fahrrad gehen müssen. Bei Dorfsiedlungen wären die Probleme mit öffentlichen
Transportmitteln lösbar; bei der herrschenden Einzelhof- und Hofgruppen
siedlung sind sie fast nicht zu lösen. Immerhin länger als 30 Minuten wer
den die Schulwege in der Regel nicht.

Die jetzigen Bauzonen sind sehr restriktiv. Die meisten Weiler und Hof
gruppen haben liberhaupt keine Bauzonen und gehören nach bernischem Bau
gesetz ins"übrige Gemeindegebiet", in welchem nur landwirtr:ichaftlich0 oder 
mit der Landwirtschaft in engem Zusammenhang stehende Bauten erstellt wer
den dürfen. Schutzbestimmungen sind damit freilich keine eingeschlossen, 
doch haben einzelne Gemeinden solche Bestimmungen hereits in ihre Bauord
nungen aufgenommen (z.B. Heimiswil). Der Anteil guten traditionellPn Bau
bestandes ist sehr gross. Die Sicherung des Charakters eines 1-Gebiets im 
Sinne unserer Studie scheint möglich. Zur Zeit enthält der untersuchte 
L-Raum:
Traditionelle landw. Kulturfläche 
Moderne landw. Kulturfläche 
Wald 
Siedlungsfläche 
Total 

100 

12 

70 
9 

191 

km
2 

km2 

krn
2 

km
2 

km
2 

= 52,4- % 
6,3 % 

-- 36, 6 % 
-- 4, 7 % 
=100,0 % 

Von der massgeblichen Fliehe (ohne Wald, Gewässer und Fltichen ohne Vege
tation) macht der SiPdlungsanteil 7, 5 % am�, zum überwiegenden 1I1eil land
wirtschaftliche Siedlung, inbegriffen Gärten und Hofstätten. 
Die Siedlungsfläche gliedert sich wie folgt: 
Ländliche �hedlung 
Städtische Siedlung mittlerer Ausnützung 
Städtische Siedlung niederer Ausnützung 
Industrie 
Verschiedenes 

93 % 
l %
4,4 % 
1 % 

Üz6 % 
100 % 
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Die städtische, dem Habitus des Gebiets fremde Siedlung hält sich also in 
sehr bescheidenem Rahmen. Das könnte auch weiterhin so bleiben, sofern man 
städtische Siedlungsformen nur in jenen Ortschaften zulässt, die in den 
Ergänzungsr�iumen vom. Typ A oder AI liegen. 

Die in der Karte eingetragenen Schutzauflagen sind zum grössten Teil von 
uns formulierte Desiderate, um zu zeigen, wie der Schutz in einem 1-Raum 
gehandhabt werden müsste. Abgesehen von dem auch hier spärlichen Naturschutz 
müsste der bedingte Kulturlandschaftsschutz grundsätzlich auf dem ganzen 
landwirtschaftlichen Gebiet liegen. Der Wald ist im Rahmen der Forstgeset�
gebung geschützt und nicht besonders angegeben. Die Ortsbilder sind mit 
ScJ:rntz A oder B belegt. Sinngemäss gilt B auch für alle Einzelhöfe und Hof
gruppen, wo kein besonderer Schutz eingetragen ist. Das heisst, es dürfen 
Häuser ersetzt oder neu gebaut werden, aber in strenger Anlehnung an die 
traditionelle Bauweise. Bedingten Umgebungsschutz haben wir zugunsten des 
Altstadtbildes von Burgdorf mit Schloss und Kirche und zugunsten der 
imposanten, weithin sichtbaren Kirche von Kirchberg aufgrund sorgfältiger 
Studien im Gelände eingetragen. Der bed7.ngte Naturschutz auf den Uferstreifen 
der Emme entspricht einer Konzeption der Regionalplanung. Der Schutz auf 
dem Lindental und dem Underbergental ist kantonal bereits gesichert. Der 
Umgebungssclrn.tz bei .Aussichtspunkten ist nur selektiv eingetragen und nicht 
von grosser Bedeutung, sofern Flur und ländliche Siedlung den postulierten 
Schutzmassnahmen unterstelJ.t werden. 
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9.4. BEISPIEL DES RAUM TYPS B 

A P P E N Z E 1 L 

I N N E R - R H O D E N 

Karte 5 

Als konventionelle Umgrenzung ist hier die Kantonsgrenze angenommen 
Jenseits setzt sich der Raumtyp fort. Im Süden ist das Gebiet das Alpsteins 
als Naturraum ausgenommen, inbegriffen die noch alpwirtschaftlich genutzten 
aber lanschaftlich sehr hochwertigen Täler des Seealpsees und des :B1 iüen
sees. Das tiefer gelegene Gebiet des Sämtisersees ist im B-Raum bela�:sen, 
aber mit spezieller Schutzwürdigkeit. 

Der ganze untersuchte Raum, ohne den N-Raum des Alpsteins, umfasst: 
Traditionelle Kulturlandfläche (fast 
alles Dauerwiese) 60 km2 

== 35 % 
Weiden 43 km2 

- 25 %
Weiden vermischt mit natürlicher Vegetation 
und Flächen ohne Vegetation 18 k 2 == 10 % m 

Moore (schützenswerte Naturvegetation) 2 krn2 
- 1 %

Wald 43 krn2 
== 25 % 

Siedlungsfläche 6 krn2 
== 4 % 

172 km
2 

== 100 % 

Die geschlossenen Siedlungsflächen, in denen auch landwirtschaftliche 
Siedlungsfläche einbezogen ist, betragen ungefähr 5 km2. Städtische Be

bauung nimmt einen sehr kleinen Teil ein: 0,8 krn2 mit niederer Ausn· ·.tzung, 
vorwiegend Einfamilien- und Kleinhäuser, 0,08 km2 mit mittlerer Ausnützung. 
Dazu kommt der kleine, ausserordentlich wertvolle alte Kern von Appenzell, 
der dem sehr seltenen Typ Ltz (traditionelle Bebauung ländlicher Zentren) 
zuzuordnen ist. An Industrieflächen waren 1972 0,4 km2 bebaut, fast 
ausschliesslich im Siedlungsgebiet von Appenzell. Der liberwiegende Teil 
der ländlichen Siedlung ist in das Wiesland integrierte Streusiedlung von 
ausserordentlich charakteristischer Pr�gung. Dazu kommen verhältnis1nässig 
grosse Flächen natürlicher wertvoller Vegetation in Mooren (rund 2 im2). 

Ausserhalb des Baugebietes von Appenzell und Steinegg fehlt fremder, nicht 
traditioneller oder nicht gut angepasster Baubestand fast ganz. Es gibt 
im ganzen Raum, insbesondere auch im Baugebiet von Appenzell, hervorra
gende Beispiele der Fortführung alter Bautradition in die Gegenwart. 
Die Tradition ist lebendig; einzelne Hol��bauunternehmungen scheinen gera
dezu auf Fortflihrung der Tradition spezialisiert zu sein. 

Der Kanton Appenzell Inner-Rhoden ist unzweifelhaft das am reinsteD er
haltene formal traditionelle Berglandwirtschaftsgebiet der Schweiz und 
als solches von hohem Wert und h()her Schutzwürdigkeit. Am, den Unterlagen 
zum dringlichen Bundesbeschluss zu schliessen, sch�int der Wille iazu 
bei den politischen Willensträgern auch vorhanden zu sein. Der grösste Teil 
der Bachläufe ist noch natürlich oder naturähnlich. In der Talwanne von 
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Appenzell gegen Gonten ist die Relieffeingliederung und die Feingliederung 
der Vegetationsflächen etwas schwach. Auch vermisst man zum vollkommenen 
Landschaftsbild etwas die alten Einfriedungen. 

Zur wirtschaftlichen Stärkung ist der Ort Appenzell in den letzten Jahren 
industrialisiert worden. Der Grad der Industrialisierung dürfte einem 
B-Raum von dieser Grösse angemessen sein. Indem im Siedlungsgebiet von
App8nzell die Gebiete von drei Gemeinden zusammenstossen (Appenzell,
Rtite und Schwende) ist es möglich, drei Gemeinden an der höhern Steuerkraft
des industrialisierten Zentrums Anteil haben zu lassen. Die heutige Zu
teilung von Baugebiet an die Gemeinden ist sinngemäss auf das Zentrum kon
zentriert und ausserhalb nur sehr sparsam gehandhabt. Ausserhalb von Ap
penzell sollten in den B-Gebieten Vorschriften für die Anpassung an Land
schaft und Ortsbild aufgestellt werden. Wir haben daher hier auf das ganze
Baugebiet bedingten Ortsbildschutz eingetragen. Die touristische Erschlies
sung, die für einen B-Raum ergänzend notwendig ist, dürfte sich mit den
Seilbahnen auf den Kronberg, den hohen Kasten und die Ebenalp, ferner den
Skiliften von Hütten, Appenzell, Ebenalp und Chlus der obern Grenze des-
sen nähern, was als tragbar erscheint, ohne tiefgreifende landschaftliche
Veränderungen nach sich zu ziehen. Dank der verzögerten Wirtschaftsent
wicklung hat Appenzell Inner-Rhoden tatsächlich noch die Handlungsfreiheit.
seine Orts·bilder und seine Landschaft als Ganzheit, nicht nur in kleinen
Insel.n, für die Zukunft durch planerische Massnahmen sicherzustellen. Wir
haben in Karte 5 als touristisches Ergänzungsgebiet eingetragen, was zur
Zeit durch Bahnen und Skilifte erschlossen ist und von Skipisten durchzo
gen wird. Es sind dies 13 km2 oder 6,5% der im B-Raurn begriffenen Fläche.

Baulich sollte der Tourismus den Charakter von ländlichem Tourismus behal
ten, das heisst, wie bisher seine Touristikbauten den traditionellen 
Formen anpassen. 

An Schutzwürdigkeit haben wir nur die Ortsbilder und grössern Naturobjekte 
eiugetragen. Die unzähligen Einzelobjekte hätten den Rahmen der Karte und 
ihres Zwe�ks gesprengt. Das Alpsteingebiet ist KLN-Gebiet. Das ganze Kan
tcnsgebiet, soweit es Kulturland und Wald darstellt und nicht Baugebiet 
ist, ist in der Karte mit der Signatur für bedingten Kulturlandschafts
schutz umrandet, was hier auch die Anpassung der landwirtschaftlichen 
Streusiedlung an die Tradition einschliessen müsste. Im einzelnen mUsste 
der Schutz durch die örtlich zuständigen Organe definiert werden. 
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9.5. BEI 3 PIE L D E S R A U M T Y P S T 

I N T E R 1 A K E N - L fi T S C H I N E N T Ä 1 E R 

M I T A B G R E N Z U N G D E S R A U M T Y P S N 

Karte 6 

Der Raum Interlaken mit Beatenberg und den Lütschinentälern bietet in ge
radezu klassischer Weise alle Komponenten eines vollständigen und komple
mentären Touristikraumes, wie er in der Schweiz einzigartig ist. Die Kom
bination vom tiefgelegenen Seeufer bis zur voll entfalteten Eisregion mit 
Viertausendern auf eine Distanz von nur 18 bis 20 km kommt sonst nirgends 
in der Schweiz vor. Der gewählte Raum eignet sich, alle Aspekte eines 
Touristikraumes zu veranschaulichen, darf aber in dieser Vollständigkeit 
nicht als Norm angenommen werden. 

lnterlaken stellt mit den mit ihm zusammengewachsenen Gemeinden Unterseen 
und Matten ein Hauptzentrum städtischen Charakters mit über 10'000 Einwoh
nern dar. Der Tourismus dominiert funktional und formal. Nach der Betten
zahl, der Einwohnerzahl und den Dimensionen der Hotel- und Geschäftsbauten 
ist Interlaken eindeutig dem Grosstourismus zuzuordnen. Allerdings fehlen 
gewisse Anlagen, die aus Interlaken in jeder Hinsicht das Zentrum des 
Raumes machen (z.B. Hallenbad, Eisstadion). Dadurch, dass Interlaken keine 
Wintersaison hat, ist es touristisch nur im Sommer Hauptzentrum der Tou
ristikregion. Hinsichtlich Dienstleistungen für die einheimische Bevöl
kerung entspricht Interlaken einigermassen den Anforderungen eines Haupt
zentrums (z.B. Gymnasium). Man vergisst gelegentlich, dass zu einem Tou
ristikzentrum nicht nur Dienstleistungen und Sportanlagen für die Gäste 
gehören, sondern auch Dienstleistungen und ein vielseitiges Arbeitr1ange
bot für die einheimische Bevölkerung. Die Schwierigkeit der Personalrekru
tierung im Tourismus beruht zu einem Teil auf der einseitigen beru�lichen 
Ausrichtung auf den Tourismus und dem mangelnden Bildungsangebot für die 
Kinder des Personals. Der heutige Mensch lässt sich lieber an einem Orte 
nieder, wo er und seine Kinder mannigfaltiee Berufsmöglichkeiten haben. 
Die einheimischen Personalreserven für den Tourismus liegen nicht rn�hr 
in der Berglandwirtschaft, vielleicht aber in einer Industriebevölkerung, 
die Ueberschüsse erzeugt. Interlaken hat etwas Industrie. Vor allem die 
Betriebe und Werkstätten der Abteilung für Militärflugplätze haben ein 
grosses und vielseitiges Angebot von Lehrstellen für qualifizierte Berufe. 
Man wird sich bei der Planung von Touristikgebieten von der Vorstellung 
lösen müssen, dass andere Arbeitsgelegenheiten am Ort unbedingt Konkurrenz 
bedeuten. 

Interlaken zeigt die bauliche Struktur eines Zentrums. Mit Unterseen liegt 
sogar noch ein historischer, sehr schöner und schUtzenswerter Altstadt
kern vor. Das Zentrmn Interlakens ist mit Sh, die übrige Fläche vor-
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wiegend mit Sm bebaut. Die lockeren Teile mit Sn sind verhältnismässig we
nig vertreten. Industrie tritt ganz schwach in Erscheinung, wobei aber 
berücksichtigt werden muss, dass die Militäranlagen nicht dargestellt 
sind. Landwirtschaftliche Siedlung tritt nur ganz peripher in Erscheinung. 
Dieses Bild eines touristischen Hauptzentrums unterscheidet sich deutlich 
vom Bild der Sekundärzentren. 

Grindelwald, Wengen, Lauterbrunnen, MUrren und Beatenberg haben den Charak
ter von touristischen Sekundärzentren. Die der Beherbergung und den Dienst
leistungen dienenden Bauten haben mit wenigen Ausnahmen die Kennzeichen 
des Mitteltourismus. Diese Orte haben in der Regel Kerne mit städtischer 
Bebauung mittlerer Ausnützung. Um diese Kerne legt sich ein meist erst 
in jüngerer Zeit entstandener Mischgürtel von landwirtschaftlicher Streu
siedlung mit nichtlandwirtschaftlichen Kleinwohnhäusern, meist Zweitwoh
nungen. Diese Gürtel sind in der Karte dargestellt durch senkrechtes Strei
fenkolorit wechselnd in den Farben flir ländliche Siedlung (orange) und 
städtische Bebauung niederer Ausnützung (rosa). Eingelagert sind kleinere 
Verdichtungen nur ländlicher Bebauung, in der Regel mit ländlichem 
Tourismus (Vermietung von Zimmern und Wohnungen). Die Normalform der 
ländlichen Siedlung ist in diesem Raum die nordalpine Streusiedlung, die 
durch Streifenkolorit wechselnd von ländlicher Siedlung und formal tra
dicionellem Kulturland dargestellt ist. Es wäre die Aufgabe der Ortsplanung

1 

durch Eingrenzung des Baugebietes die Zonen festzulegen, innerhalb welcher 
nichtlandwirtschaftliche Kleinhaussiedlung und innerhalb welcher nur 
landwirtschaftliche Streusiedlung zugelassen sein soll. Durch Festlegung 
des touristischen Ergänzungsgebiets (in unserem Fall von uns hypotetisch 
vorgenommen) würde der Raum umschrieben, innerhalb dessen touristische 
Bauten und Sportanlagen, inbegriffen Berg- und Gipfelhotels durch Sonder
bauvorschriften zugelassen sein sollten. Wir haben als touristisches 
Ergänzungsgebiet jene Räume angenommen, die zur Zeit durch Touristik-
bahnen und mechanische Transportmittel erschlossen sind und intensiver 
sportlicher Tätigkeit dienen. 

Ausserhalb des Hauptzentrums und der Sekundärzentren sollen innerhalb des 
T-Ra.umes die Bedingungen des .Raumtyps B herrschen. Auch das touristische
Ergänzur1gsgebiet überlagert sich über Berglandwirtschaftsgebiet, allen
falls in der Weise, dass gewisse Schädigungen der Landwirtschaft durch
den Tourismus hier entschädigt werden können. So sind heute schon Unter
suchungen :iTit Auslande zum Schluss gekommen, dass das stetige FestdrUcken
de3 Schnees im Winter durch schwere Pistenfahrzeuge den Boden auf die
Dauer unvorteilhaft verändert. Schon deshalb empfiehlt es :üch, nicht
einfach den ganzen Raum als touristisches Ergä.nzU1Jgsgebiet zu betrachten,
nondern dieses innerhalb des Berglandwirtschaftsgebietes durch die Planung
zu beschränken. Der Einbezug von Berglandwirtschaftsgebiet in den T-Raum
ausserhalb des touristischen Ergänzungsgebietes bedeutet aber, dass inner
halb des T-Raumes jederzeit nach Bedürfnis das touris ti sehe Ergänzungr3-
gebiet durch Revision des Zonenplans entsprechend verändert werden kann.
Will man ein Berglandwirtschafts- und Alpgebiet auf längere Sicht nicht
in das touristisch intensiver genutzte Gebiet einschliessen, soll dieses
Gebiet nicht dem T-R.aum, Rondern dem B-Raum zugeteilt werden. Wir haben
diese Grundsätze der Abgrenzung in der Karte 6 dargestellt. Die durch
Bahnen erschlossenen Punkte Niederhorn, Schil thorn, Eigergleh3cher, First
und Schynigs Pla�te und der zwischen den Tälern liegende Höhenzug
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Lauberhorn-Tschuggen-Männlichen, ferner die durch ein Strässchen er

schlossene Grosse Scheidegg sind in den T-Raum einbezogen. Habkern, das 

bis jetzt nur Kleintourismus entwickelt hat, Saxeten, das abgelegene Saus

tal, die Alpen östlich der Grassen Scheidegg, die Alpen von First bis 

zur Schynigen Platte, sowie die Nordabdachung der Faulhorngruppe gegen den 

Brienzersee sind dem Raumtyp B zugeteilt. Das heisst, dass sie innerhalb 

einer längern :B1rist - mindestens einer Richtplanperiode hoher Ordnung -

nicht mit technischen Mitteln für den Tourismus erschlossen werden sollten. 

Die nicht mehr intensiverer Alpnutzung dienenden höchsten Partien siud vor

schlagsweise dem N-Raum zugeteilt. Das würde bedeuten, dass dorthin keine 

Bahnen gebaut und keine spektakulären Gipfelrestaurants hingestellt werden 

dürften. Das Faulhornhotel hat noch den Charakter einer unauffälligen 

Bergunterkunft mit alter Tradition. Es dürfte in seinem Charakter nicht 

verändert werden. 

Aus ähnlichen Ueberlegungen wurde die Abgrenzung des T-Raumes im Süden 

vorgenommen. In Ansehen der international anerkannten und postulierten 

Schutzwürdigkeit der Hochalpen zogen wir die Grenze an deren Fuss, beim 

Beginn der Felswände. Im Lauterbrunnental teilten wir den von der KLN als 

besonders schutzwürdig befundenen und weitgehend bereits geschützten süd

lichen Talschluss samt eingeschlossenem alpwirtschaftlich genutztem Gebiet 

und samt dem Tal des Trümmelbachs im Sinne eines Uebergangsraumes NB dem 

Raumtyp N zu. In diesem Raum sollte es keine technische Erschliessung und 

nur einfache Unterkünfte geben. Es stellt sich die Frage, ob nicht dc�s 

Jungfraujoch mit Bahn, Hotel und Observatorium noch in den T-Raum einbe

zogen werden sollte, um damit zu markieren, dass es im N-Raum keine Aus

nahme gibt und auch inskünftig nicht geben darf. In der Tat könnte der Ein

bezug des Jungfraujochs in den Naturraum als Präzedenzfall interpretiert 

werden, auch weitere Teile der Hochgebirgs, und sogar viertausender 

Gipfel, in dieser Weise zu erschliessen. Projekte sind mehrfach a.ufeü

treten. Wenn wir uns entschlossen, das Jungfraujoch als absolute Ausnahme 

in den N-Raum e:L:nzubeziehen, geschah es aus folgenden Ueberlegungen: 

- Auch ein Korridor von T-Raum nach dem Jungfraujoch kann als Präzedenz

fall interpretiert werden.

- Die Bahn liegt auf der ganzen Strecke im Tunnel. Die Anlagen auf Jung

:fraujoch sind ein isolierter Aussenposten des rrourismus und der Wissen

schaft.

- Eine Bahn dieGer Art, als Zahnradbahn im Tunnel würde heute aus Krsten

gründen kaum mehr gebaut. Die Tarife wären kaum billiger als die 1l1arife

für einen Flug nach einem Gebirgslandeplatz.

- Eine Seilschwebebahn würde wegen der Landschaftsverunstaltung durch

ihre Masten heute kaum mehr akzeptiert. Ausserdem sind solche Bahnen

nicht ungefährlich, wie Unfälle entsprechend.er Bahnen irn Mont Blanc

Gebiet zeigen.

- Bevcilken1ng und Behörden sind heute f�r den integralen Schutz deG Hoch

eebirges stärker sensibilisiert.

- Die Anssicht auf das Hochgebirge, etwa von der Schynigen Platte oder

vom Sch1.l thorn aus, ist für Bummeltouristen ansprechender als diP Aus

sicht I_Ql!l Hochgebirge aus.
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Es dürfte allgemein eine Sättigung im Bau von Bergbahnen und techni
schen Erschliessungsmitteln eintreten. 

Es besteht folglich allgemein zur Zeit kein Grund, T-Räume zu sehr in die 
Gipfelregion vorstossen zu lassen. 

Die Eintragungen über den Schutz innerhalb des T-Rau.mes sind von uns weit
gehend hypothetisch vorgenommen worden. Als anerkannt schutzwürdig, z.T. 
bereits unter Schutz gestellt, gelten: Altstadt Unterseen, Ortsbilder 
Bönigen, Habkern, Saxeten, Isenfluh, ehemalige Klostergebäude Interlaken, 
Gruppen um Kirchen Grindelwald, Lauterbrunnen und Beatenberg, Burgseeli, 
Ruine und Schlosskirche Ringgenberg, Beatushöhlen als wichtigste Einzel
objekte. Ueber diesen Schutz hinaus sollten auch im T-Raum, mit Ausnahme 
der als Kernzonen vorgesehenen Baugebiete und der Baugebiete mit Sonder
bauvorschriften generelle Schutzbestimmungen bestehen, im Sinne des 
bedingten Ortsbildschutzes auf Baugebiet und Landwirtschaftsgebiet, 
des bedingten Kulturlandschaftsschutzes auf Land- und Alpwirtschaftsge
biet und des bedingten Naturschutzes speziell im nicht landwirtschaftlich 
genutzten übrigen Gemeindegebiet. Absoluter Naturschutz kommt auch hier 
nur für kleinere Parzellen in Frage, die zu bezeichnen Aufgabe der örtlich 
zuständigen Organe sein muss. 

Im N-Raum nähern sich die Begriffe des absoluten und bedingten Naturschutzes, 
sobald keine landwirtschaftliche Nutzung mehr möglich ist. Auf alle Fälle 
müsste jede technische Erschliessung ausgeschlossen sein. Indem wir den 
absoluten Naturschutz als ein Statut definieren, in welchem der Mensch 
grundsätzlich nicht oder nur sehr restriktiv zugelassen ist, der natür-
liche Biotop 1.:mantastbar ist und auch keine Unterkünfte errichtet werden 
sollen, fällt dieses Statut nur begrenzten Teilen des Hochgebirges zu, 
wo absoluter Jagdbann und Pflanzenschutz inbegriffen wären. Der grösste 
Teil des Hochgebirges mUsste dem Gebiet mit bedingtem Naturschutz unter
stellt sein. Das Naturparkstatut mit dem Verbot technischer Erschliessung, 
aber der Möglichkeit des freien Bewegens, Biwakierens und Errichtens 
e�nfacher Unterkünfte, des Jagens und Fischens im Rahmen besonderer Vor
schriften, würde eigentlich auch dem Hochgebirge entsprechen. Wir 
reservieren aber dieses Statut als Besonderheit eher für Gebiete mit Vege
tation, die andere Probleme stellen als das vegetationslose Hochgebirge. 

Die Flächenbilanz des dargestellten Typraums T gestaltet sich wie folgt: 

Totalfläche des T-Raumes 162,5 km2 

traditionelle Kulturlandfläche 
moderne kulturlandfläche 
·weiden
Wald
natürliche Vegetation

Siedlung:
Hauptzentrum 3 km

2 

U�rige geschlossene Sied-
lungen

Streusiedlung 
9 krn2 

(geschätzt) ....h2_krn� 
13, 5 kmc:: 

31 km2 

6,5 km2 

45 km2 

39 km2 

9,5 km2 

? 13, 5 km� 
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Bebauungsti12en Hau12tzentrum Uebrige Orte 

Sa 0,1 km2 

Sh 0,1 km2 

Sm 1,6 km2 0,5 km2 

Sn 1,1 km2 
2 ,5 km2 

L 0,1 km2 6,5 km2 
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9.6. DER KANTON ZÜRICH 

V O R S C H L A G D E R G L I E D E R U N G 

I N T Y P R Ä U M E 

Beilage 2 und Karte 1 

Bei der Beilage 2 handelt es sich nun um die verkleinerte, generalisierte 
Wiedergabe eines eigentlichen planerischen Vorschlages mit Charakter eines 
Teilrichtplans. Dieser Vorschlag wurde aufgrund zahlreicher Materialien 
und örtlicher Besichtigungen aufgestellt. In den Ermessensfragen konnte 
freilich der politische Wille der Planungsträger nicht ermittelt werden. 
Mit dieser Arbeit sollte getestet werden, ob es heute überhaupt noch 
möglich ist, nicht nur einzelne Räume auszuscheiden, wie in den Beispielen 
9.1 bis 9.5, sondern ganze Kantonsgebiete entsprechend zu gliedern. Mit 
Zürich wurde derjenige Kanton gewählt, der zufolge seiner Entwicklung und 
Zersiedlung mutmasslich die grössten Schwierigkeiten bieten würde. Das 
Ergebnis ist, dass eine Gliederung in Typräume im Kanton Zürich vor etwa 
zehn Jahren noch sehr gut möglich gewesen wäre, heute mit gewissen Konzes
sionen noch möglich ist, in wenigen Jahren bei gleich fortschreitender 

Entwicklung nicht mehr sinnvoll sein wird, weil dann neben den grossen 
S-Räumen fast alles übrige dem Mischtyp AI zugerechnet werden muss.

Der grösste Typraum, der si.ch heute ergibt, j_st der verstädterte Raum 
von Zürich, dessen Prinzipien der Abgrenzung unter 9.2 ausführlich be
schrieben sind. Gemäss Karte 1 ergibt sich ein weiterer, kleinerer ver
städterter Raum um Winterthur. Heute noch überraschend typisch und art
rein ist der 1-Raum des Zürcher Weinlandes zwischen Winterthur und dem 
Rhein. Wer von aussen kommt, ist beeindruckt durch den Bestand schöner 

Ortsbilder. Zufolge einer sehr gut entwickelten Landwirtschaft kann der 
Raum dem Typ 11 zugeteilt werden. Da und dort an Ortsrändern tritt aller
dings bereits fremder Baubestand auf, und die Durchleitung einer Auto
bahn wUrde mit dem Baudruck, den sie nach sich ziehen würde, wohl auch 
d�s Ende dieses Typraums bedeuten. Der westliche Teil des nördlichen 
Kantons Zürich hat bereits stärkeren Industriebestand und sonstwie nicht 
mehr traditionellen Baubestand bei gleichzeitig sehr guter landwirt
schaftlicher Eignung, so dass hier der Typ A in Frage kommt, mit lokalen 
Schutzauflagen auf einzelnen Ortskernen. Die Räume Furttal-Bülach und 
Wettswil-Stallikon-Affol tern sind Mischräume AI geworden, eine Art 
Pufferzone zwischen Stadt und Land. Vor zwanzig Jahren wären dieRe Räume 
noch zu gestalten gewesen. Es stellte sich die Frage, ob sie als Erwei
terungsreserven dem S-Raum Zürich einzugliedern sej_en. Dies würde durch 
die heute bestehenden sehr grossen Bauzonen nahegelegt. 

Angesichts der in diesen Räumen, vor allem im Raum Furttal-Bülach, sehr 
�1t entwickelten Landwirtschaft, und angesichts eines sich abzeichnenden 
Wandels in der Gesinnung und in der Beurteilung künftigen Baulandbedarfs, 
teilten wir diese Räume AI zu, in der Meinung, dass man hier dem Bauen 
nicht freien Lauf lassen und eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen 
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Produktionsflächen, eventuell durch Reduktion der Bauzonen anstreben 
sollte. 

Ein Postulat fünf Minuten nach Zwölf stellt der 1-Raum dar, den wir über 
die Höhen zwischen Zürich und Winterthur eingezogen haben. Die Furchen 
von Hinwil über Wetzikon bis Effretikon und des Tösstals sind typische, be
reits historisch begründete AI-Mischräume. Die Höhenplateaus dagegen, 
waren bis vor kurzem noch intakt und bieten wunderschöne Landschafts-, 
teilweise auch Ortsbilder. Dazwischen haben sich bereits artfremde Indu
striebauten, moderne Landwirtschaftsbauten und städtische Kleinhaussied
lungen festgesetzt. Die Einteilung in L - es wäre durchaus 11 - würde be
deuten, dass der eingeleiteten Entwicklung Halt geboten werden müsste. 
Aehnlich sind die Verhältnisse im Raum südöstlich des Greifensees. Hier 
legen über den Raum hinaus bekannte Ortsbilder und Baudenkmäler, voran 
Grüningen und Bubikon, ein abwechslungsreiches Kleinrelief und eine ab
wechslungsreiche Vegetationsbedeckung mit einigen Naturreservaten noch 
einen 1-Raum nahe. In den letzten Jahren haben sich aber hässliche Indu
striebauten breitgemacht, und einige Orte, vorab Mönchaltorf, dann auch 
Oetwil am See, Egg und andere haben gr�ssere Bau- und Industriezonen. Eine 
Einteilung in den Raumtyp L wäre noch möglich, es ist noch nicht zu viel 
verdorben, aber würde auch hier einen Stopp der begonnenen Entwicklung 
bedeuten. Dies wäre sozio-ökonomisch durchaus sinnvoll, liegen doch die 
Industrieorte Uster, Wetzikon und Rüti nirgends mehr als 10 km entfernt. 
Auch das Knonauer Amt haben wir als Postulat dem Raumtyp 1 zugeteilt 
(11). Die Bedingungen sind heute noch erfüllt. Mit dem Türlersee, dem Klo
ster Kappel, mehreren Ortsbildern und vielen schönen Landschaftspartien 
bietet dieser Raum liberdurchschnittliche Kostbarkeiten. Angesichts rl3r 
für schweizerische Verhältnisse riesigen Dimensionen des S-Raurnes Zü t'ich, 
scheint es sinnvoll, diesen Raum mit reichlichen schönen L-Räumen als 
Erholungsgebiete zu umgeben. Ein Zerstören dieser Räume durch Industrie 
und ortsfremde Wohnbebauungen wäre sinnlos. Der 1-Raum KnonaueT Amt ge
nUngt allerdings allein flächenmässig den Bedingungen für L nicht, könnte 
aber westwärts in zugerisches und aargauisches Gebiet (Reusstal als 
Schutzlandschaft von nationaler Bedeutung!) fortgesetzt werden. Gegen 
die Einteilung in 1 sprechen auch hier die grossen Bauzonen, welche �ie 
Gemeinden projektiert haben. Die Aufrechterhaltung des Charakters von L 
müsste eine radikale Reduktion dieser Bauzonen zur Voraussotzung haben, 
eventuell auf den verbleibenden Zonen strenge Vorschriften für die Anpas
sung an die traditionellen Ortsbilder. - Schliesslich hat Zürich im obern 
TösstaJ. auch ein Gebiet, das heute noch den Bedingungen de�::: Raumtyp[:�: B 
entspricht und wo noch nichts präjudiziert ist, diesen Typ zu erhalten. 
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9.7. DER KANTON BERN 

V O R S C H L A G D E R G L I E D E R U N G 

I N T Y P R Ä U M E 

Beilage 3 

Mit Bern wurde ein Kanton gewählt, der zufolge seiner weniger raschen 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung erwarten liess, dass der grösste 
Teil des Kantonsgebietes noch einem Raumtyp eindeutig zugeordnet werden 
kanng Ausserdem überdeckt der Kanton Bern ein gutes Stück von Jura, Mittel-
1a.nd und Alpen 9 so dass die Aufgliederung des Kantons in gewissem. Sinne 
modellhaft für die ganze Schweiz sein kann. Auch hier ist Beilage 3 nur 
eine schematische Verkleinerung und Zusammenfassung vieler Unterlagen. 
Teilweise konnten sich abzeichnende Zielvorstellungen von Planungsver
bänden und vorliegende Richtplanentwürfe hineingearbeitet werden. Grund
sätzlich ist aber die Komponente des Willens der Planungsträger von uns 
eingesetzte Hypothese und bindet die Planungsträger des Kantons Bern und 
seiner Regionen in keiner Weise. Das Alpengebiet stützt sich in seiner 
Aufgliederung stark auf den SAC-R:ichtplan, und berücksichtigt auch die von 
der KLN umgrenzten Schutzgebiete. Um aber Missverständnissen vorzubeugen, 
muss generell in Erinnerung gerufen werden, dass die Beilage 3 nicht eine 
Karte der Natursehutzgebiete ist, sondern eine Karte der Raumtypisierung. 
In der Regel sind die Naturschutzgebiete nicht eingezeichnet, indem sie 
sich einem Raumtyp unterordnen. Nur dort, wo es sich um Grenzziehungen 
zwischen den Typen handelte, wurden die Grenzen von Schutzgebieten beige
Z,Jgen. Die Schutzgebiete sind in die Raumtypen inbegriffen, so vor allem 
bei N, B und L� Nur dort, wo zufolge des Schutzes Mischtypen entstehen, 
iy1.dem ein grösseres Gebiet mit Schutzcharakter B zugewiesen oder ein 
G�biet mit Berglandwirtschaft in N eingeteilt wird, haben wir diese Ver
hältnisse in der Karte speziell eingetragen. 

S-Räume entstehen im Kanton Bern drei: Bern, Biel und rrhun. Bei Bern haben
wir die Grenze eher restriktiv gezogen, im Sinne der L.eitbildvorstellungen,
wonach die bestehenden Hauptzentren �her zurückgehalten werden sollten.
Immerhin ist genug Reserve für. die laut neueren Prognosen bis Z2 erforder
liche Bevölkerung. Den S-Raum Biel haben wir bis an die Kantonsgrenze
von Grenchen gezogen, in Ansehen, dass die Ortsplanung Biel gegen Pieter

leE die Industriereserve sieht, und hier auch Pläne eines Rangierbahnhof□
der SBB erwogen werden. Zur Zeit besteht noch eine Zäsur zwischen Biel
und Pieterlen. Im Westen aber sollte der S-Raum Biel seeaufwärts an den
Grenzen des heute bereits zersiedelten Gebiets endgültig und auf alle
Zeiten gestoppt werden. Die eingetragene Ausdehnung des S-Raums Biel würde
noch ein beträchtliches Wachstum erlauben, mehr als wahrscheinlich ist unri
zur Zeit von den Planungsträgern gewünscht wird. Das eingetragene Gebiet
ist aber bereits von städtischer Siedlung besetzt. In den:S-Raum Thun
haben wir auch Spiez einbezogen, ebenfalls in Ansehen, dass Th1m im
Sinne stärkerer Dezentralisierung ein Wachsturnpol sein könnte und dass aas
Gebiet zwischen Thun und Spiez bereits so stark städtisch besiedelt ist,
darrn es keine Zäsur höherer Ordnung mehr ergibt. Die Bemühungen müssten
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sich darauf konzentrieren, Gliederungs-Grünstreifen innerhalb des S
Raumes freizuhalten. 

Den von der Verstädterung im Gefolge des Autobahnanschlusswerkes stark 

ergriffenen Raum Münchenbuchsee-Moosseed.orf-Schönbühl-Urtenen-Jegenstorf 
haben wir nicht dem S-Raum Bern zugeschlag�n, sondern wie das Furttal bei 

Zürich, als Pufferraum mit dem Charakter AI eingetragen, was andeuten soll, 
dass dieser Raum in seinem an sich unerfreulichen Zustand stabilisiert, 
wenn nicht sogar zu:rückgebildet werden und dass der S-Raum Bern nicht 

ungehemmt in dieser Richtung weiterstossen soll, Aehnlich unerfreulich 

ist der AI-Raum am Jurafuss im bernischen Oberaargau. Es ist ein Teil der 
allgemein planerischer Kontrolle entglittenen oder sogar durch Planung 
viel zu grosser Bau- und Industriezonen in ihrer Fehlentwicklung geför

derten Jurafusszone. 

Ein unerfreulicher .AI-Mischraum ist auch im Aaretal zwischen Bern und Thun 

entstanden. Er könnte im Sinne der gemachten Anregungen noch korrigiert 

und stabilisiert werden, was besonders wichtig ist angesichts der ganz 
hervorragenden landwirtschaftlichen Eignung dieses Rau.meso Eine entspre

chende Konzeption scheint sich auch im zuständigen Planungsverband abzu

zeichnen. Eine Konzentration der Entwicklung auf das Kleinzentrum Münsingen 

und Stabilisierung des übrigen Raumes wäre hier sinnvoll. Auch das iusammen

wachsen von Biel und Lyss durch regellose Ueberbauung mit Industrie und 
grossen Wohnbauten zwischen Landwirtschaft ist als unerfreulich zu bezeich
nen. Die übrigen, kleinern in der Karte eingetragenen AI-Mischräume gehö-

ren in die Gruppe derer, die als erwünscht und notwendig bezeichnet werden 

müssen, um g:rösseren anstossenden A- und 1-Räumen das Rückgrat an Arbeits

plätzen, Dienstleistungen und Steuersubstrat zu geben. Im obern Emmen-
tal haben wir die Furchen über Konolfingen in den Raum Thun und über 

Langnau zur 1uzernischen Grenze nur als LI eingetragen, in Ansehen, dass 

die Landwirtschaft hier meist nicht den Anforderungen von A entspr�cht, 

dass es sehr schöne Ortsbilder und Landschaftspartien gibt und man mit 
der Industrie eher zurückhaltend sein sollte. Die höher gelegenen Ttiler 

im Kettenjura wurden entsprechend dem Mischtyp BI zugewiesen, da sie 
beidsei ts an den Ramntyp B anstossen. Die Landwirtschaft hat hier rücht 
zu grosse Möglichkeiten. Die Indudrie hat eine lange Tradition und hat das 

Ansehen fast aller D�rfe:r charakteristisch geprägt. Die landschaftlichen 

[�chönhei ten des Ketten,juras liegen mit Ausnahme der Klusen nicht in den 
Tälern, so�dern auf den Höhen. Nachteilig ist im Berner Jura das Fehlen 
eine::1 grössern wirklich leistungsfhlligen Zentrums. Die verschiedenen Tal
zentren sind fast gleich gewachsen. Del�mont hat allerdings als erstes 

die Grenze von 10'000 Einwohnern überschritten und würde sich geographisch 

als Zentrum des Gesamtjuras eignen. Bei den gegenwärtigen Tendenze:r· und 

der Rivalität der verschiedenen Kleinzentren ist eine solche Entwicklung 
wenig wahrscheinlich. In und um Saignelegier liesse c-;ich ein Sekundär
zentrum des Tourismus, allerdings wohl vorwiegend mit Kleintourismus und 

ländlichem Tourismus entwickeln. Als A-Raum kommt im Jura die östliche 

Ajoie mit ihrer L�ssauflage tiber dem Kalk in Frage. Die übrigen Gebiete des 
Juras müssten je nach H�henlage L oder B zugeteilt werden, was vor allem 

durch die Naturschönheiten, teilweise auch durch den Bestand an Ortsbil-
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dern und Kulturdenkmälern motiviert wird. Die von der KLN und dem SAC 
als besonders schutzwürdig bezeichneten grössern landwirtschaftlich und 
weidewirtschaftlich genutzten Flächen sind als Untertyp BN in der Karte 
besonders hervorgehoben. Auf dem Rücken des Chasseral bis gegen·Pres d'Or
vin entsteht zwischen diesem BN und der stärkern touristischen Erschlies
sung eine Konfliktzone. Der Tourismus müsste hier in den Schranken eines 
Untertyps BT gehalten werden. 

Das Schwergewicht der bernischen A-Räume liegt im Seeland, auf dem Plateau 
von Rapperswil, in der Ebene der untern Emme und im Ooeraargau nördlich 
der Aare. Hier ist allerdings der A-Raum durch die anschliessenden AI
Mischräume unter das geforderte Minimalmass zusammengeschmolzen, und es 
ist fragwürdig, ob bei-.. der Trendentwicklung der solothurnischen Nachbar
räume, sich der A-Raum Oberaargau auf solothurnisches Gebiet auf die 
Dauer fortsetzen lässt. Nach dem jetzigen Zustand - nicht aber nach den 
projektierten Zonen - wäre es noch möglich. Der Raum Frienisberg· - Wohlen
see - Forst westlich des S-Raumes Bern hat Züge von A und Züge von L. D:i.e 
landwirtschaftliche Eignung entspricht weitgehend A. Die landschaftliche 
Schönheit ist überdurchschnittlich. Der Raum hat als Erholungsge.biet für 
Bern grosse Bedeutung. Der Bestand an Ortsbildern ist mit gewissen Aus
nahmen (Städtchen Laupen u.a.) nicht überdurchschnittlich. Der ortsfremde 
städtische Baubet)tand ist mit Ausnahme der östlichen Frienisberggemeind.en, 
Laupen und Neuenegg noch in bescheidenen Grenzen. Das alles führte zum 
Vorschlag, das Gros dieses Raumes noch als 11 zu entwickeln. Die von 
städtischer Siedlung stärker angegriffenen, aber landschaftlich noch sehr 
schönen östlichen Frienisberggemeinden �önnten einen im jetzigen Stand zu 
stahilisierenden Mischtyp AL abwerfen. 

Die grossen 1-Räume beidseits der mittleren Emme sind exemplarisch 
bereits unter 9.3 besprochen. Der L-Rawn Längenberg-unteres Schwarzen
burger Hügelland ist an einigen Orten durch Fremdelemente (Ferienhäuser, 
ortsfremde Wohnhäuser, Tanklager !) bereits verpfuscht, könnte aber noch 
gerettet werden Die südlich anschliessenden B-Räume sind heute noch weit
geh8nd intakt, aber doch stärkerem Druck ausgesetzt. Die bestehenden tech
nisch erschlossenen Skigebiete Rüschegg, Linden und Eriz müssten als dem 
Raum B interne kleinere Touristikgebiete mit vorwiegend Tw- und Tk-Charak
ter planerisch als BT-Mischgebiete verdaut werden. Allen dreien ist die für 
den starken Tw-Charakter relativ schlechte Verkehrserschliessung gemeinsam, 
welche der Entwi�klung dieser Gebiete Grenzen setzen sollte (Schwerer Car
unfäll im Eri z) . 

Irr Oberland erc.]heinen Simmental und Teile des untern Kandertals als 
überdurehschnittlich gute Berglandwirtschaftsgebiete und damit als Schwer
gewichtsraum von :B. Aber auch das Tal von Grindelwald hat eine sehr gut 
und modern entwickelte Berglandwirtschaft, die den landschaftlichen Reiz 
als Touristikgebiet erh�ht. Das Gebirgsgebiet zwischen Grindelwald und 
BrienzeI'see hat wertvolle gute Alpgebiete. Die Bedingungen zu B sind in 
diesen Räumen im allgemeinen erfüllt, auch was landschaftliche Schönheit 
und guten Baubestand anbetrifft. Kleinere interne Industrieschwergewichte 
mit nichtstörenden Industrien liessen sich um Frutigen und im untern Simmen
tal bilden Als '11 ouristikrarno. ste.ht der unter 9. 5 exemplarisch dargestellte 
Raum Interlaken-Lütschinentäler im Vordergrund. Zweiter Schwergewichts-
raum ist Gstaad-Saanenmöser-Zweisirrunen. Dieser Raum hat nicht so viele 
Möglichkeiten wie der Ra.tun Interlaken. Es fehle:n grosse Seeflächen und 
die Mög1ichkei ten ½U Hocha1 r,j_ni �nnus sind nicht in dem Masse vorhanden. 
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Auch fehlt zur Zeit ein Ort, dem die Kriterien eines Hauptzentrums zu

kommen. Hypothetisch haben wir die Möglichkeit angedeutet, Gstaad zu einem 

touristischen Hauptzentrum zu entwickeln. Solches liegt aber eher nicht 

in den Absichten der massgeblichen Kreise in Gstaad. Auch der dritte grosse 

T-Raum des Berner Oberlandes hat mit Lenk, Adelboden und Kandersteg nur

drei Sekundärzentren, kein Hauptzentrum. Ein solches hier vorzusehen,

wäre sinnlos, da die Räume der drei Sekundärzentren nur über die Höhen

touristisch zusa.mmengeschlossen, nicht aber durch Tallinien mit Strasse und

Bahn verbunden sind. Brienz könnte nach seiner Ausstattung noch als inter-

nes T-Zentrum im B-Raum betrachtet werden. Durch die Bahn auf das Hothorn und

die touristisch intensive Erschliessung des Raumes Sörenberg jenseits des

Brienzergrates ergibt sich eher ein zusammenhängender T-Raum. In jüngster

Zeit ist der Rffirn Meiringen-Hasliberg touristisch stark erschlossen worden.

Es läge hier die Entwicklung eines eigentlichen T-Raumes in den geogra

phischen Möglichkeiten. Meiringen hat an sich mit Bahnanschluss 11ach Bern

und Luzern und grossen baulichen Entfaltungsmöglichkeiten im Talgrund,

ohne dass hier spezielle landschaftliche Rücksichten genommen werden müss-

ten, geographisch die Voraussetzungen sogar zu einem touristischen Hauptzentrum.

Wir haben diese Möglichkeit in der Karte angedeutet. Ob die wirtschaftliche

Nutzung dieser Möglichkeit in nächster Zeit möglich oder erwünscht ist,

ist eine andere Frage.

Als N-Ramn wurde das ganze Hochgebirge vorgesehen, soweit es vorwiGgend 

Flächen ohne Vegetation oder mit Naturvegetation aufweist. Als Mischräume 

NB oder BN wurden jene Gebiete in die Karte eingetragen, die noch 1 and- oder 

alpwirtschaftlich genutzt werden, die aber von der KLN, von der Natur

schutzverwaltung des Kantons Bern oder vom SAC als besonders schüt7iens-

wert bezeichnet wurden, so das Gebiet Lauenensee, Turbachtal, Färmeltal, 

Niederhorn-Seeberg, Stockhornkette, Gasterntal, Suldtal, hinteres L�uter

brunnental, Justistal. Auch die landwirtschaftlichen Randgebiete :irn Haslital, 

Urbachtal, Gadmen- und Gental wurden ihrer Naturschönheit wegen dem Raum-

typ N als Mischgebiete NB zugeordnet. 
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Verzeichnis der in der Studie zitierten Arbeiten, Karten und Gesetze 

Ein Literaturverzeichnis zur vorliegenden Studie würde viele Seiten füllen 
und hätte im Hinblick auf die Zweckbestimmung der Studie keinen Sinn. Ein 
solches Literaturverzeichnis und Verzeichnis der benützten Quellen wird der 
demnäche.t abgeschlossenen fö.plornarbei t des Mitarbeiters dieser Studie, 
Herrn cand. phil. nat. Peter Enzen, beigelegt. Es folgen nur diejenigen TitAl, 
auf die in der Studie unmittelbar bezug genommen wird. 

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz. 
Vom 1. Juli 1966

Bundesbeschluss u·ber dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der RaWilplanung 
vom 17. März 1972 

EJPD. Delegierter für Raumplanung, M. Rotach. 
Bericht zur Durchführung des dringlichen Bundesbeschlusses über die Raum
planung. Bern 1974 

Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die 
Raumplanung vom 31. Mai 1972 

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (Gewässer
schutzgesetz). Vom 8. Oktober 1971 
Allgemeine Gcwäsnerschutzverordnung. Vom 19. Juni 1972 

Bundesgesetz über die Raumplanung. Entwurf des Bundesrates vom 31. Mai 1972, 
mit dem Beschluss des Ständerates vom 20. März 1973 und den Anträgen des 
Na·cionalrates vorn 30. Oktober 1973. EDMZ Bern 1973. 

InBtitut für Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETHZ. Landesplanerische 
Leitbilder der Schweiz. Schlussbericht. Band I - III und Pläne 1:300'000. 
Ztirich und Bern 1971. 

EJPD, Delegierter für Raumplanung, JVI. Rotach. 
Raumplanerisches Leitbild der Schweiz CK 73. Bern 1973 

Institut für Orts-, Regional-und Landesplanung an der ETHZ. Richtlinien zur 
Orts-, Regional- und Landesplanung. Zürich 1966 und ff. 

Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenklliö.ler von nationaler 
Bedeutung. Erstellt im Auftrage des Schweiz. Bundes für Naturschutz, der 
Schweiz. Vereini&;ung fü.r Heimatschutz und des Schweizer Alpenclubs von der 
hierzu bestellten Kommission (KLN). Olten 1963. 

Schweizer Alpen ·- Club. Richtplan für den Schutz der Gebirgswelt. Bern l?S9 

Kanton Appenzell I.Rh. Plan der provisorischen Schutzgebiete. 
Massstab l:25'000. o.O., 1972 

Kanton Zürich. Grundplan Mst. l: 25 '000 zur kantonalen Vollziehungsverordrrn:1g 
vom 29. Nov 1972 zum Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem 
Gebiet der Raumplanung vom 17. März 1972. Zürich 1972 
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Kanton Solothurn. Verordnung liber den Schutz des Juras, des Engelberges, des 
Borns und des Bucheggberges gegen das Erstellen von verunstaltenden Bauten. 
Juraschutzverordnung. RRB vom 20. Februar 1962. Publiziert als Beilage zum 
Amtsblatt vom 16. März 1962. 

Canton de Neuchatel. Decret concernant la protection des sites naturels du 
canton. Du 14 fevrier 1966. 

Grosjean Georges. Planungsunterlagen, Planungsverband Region Burgdorf. 
Bericht und Karten. Bern 1966 - 1970 

Stucky Ulrich. Regionalplanung im Raume Amt Erlach und östliches Seeland. 
Sammelordner A. Bern 1972/73. 

Akademie fi..ir Raumforschung und Landesplanung. 
Handwörterbuch der Raumforschung und Raumordnung. Band I - III. Hannover 1970. 

Carol Hans, Das agrargeographische Betrachtungssystem. 
In: Geogr� Helvetica, Jg. VII, S. 17 - 67, Bern 1952 

Caro1 Hans, Zur Diskussion um Landschaft und Geographie. 
In: Geographica Helvetica, Jg. XI, S. 111 - 133, Bern 1956 

Eidg. Stat. Amt, Arealstatistik der Schweiz 1972, Bern 1972 

Elsasser Hans/Mock Hansruedi. Die regionale Verteilung der Industriegesell
schaft in der Schweiz im Jahre 2000 - Trendentwicklung. 
In: Informationen des Orts-, Regional- und Landesplanungsinstituts �er ETHZ, 
DISP Nr. 21, S. 5 - 36, Zürich 1971. 

Elsasser Hans. Der heutige Flächenbedarf der Industrie in der Schweiz. 
In: Zeitschrift Plan, 28. Jg., Heft 6, S. 238 - 241, Solothurn 1971. 

Grosjean Georges. Tourisme, protection de la nature et amenagement du 
territoire en Suisse. Proces-verbaux et ra.pports d.e la 108 Reunion technique 
de l'UICN. Lucerne 1966 
Publications UICN Nouvelle serie N° 7 (1967) pp. f36 - 95. 

Grosjean Georges. Sei.J.bahnbau und :B'remdenverkehrserschliessung unter dem Aspekt 
räumlicher Ausscheidung. 
In: Heimatschutz, 62. Jg., Nr. 4, Dezember 1967, S. 102 - 112 

Grosjean Georges. Landschaftsschutz und Landesplanung im Gebirge. 
In: Die Alpen, Quartalsheft 4. Bern 1970 

Grosjean Georges. Bäuerliche Siedlungs- und I!1lurformen. Uebersicht 
(Tafel 38) und Beispiele (Tafel 38a). 
In: Atlas der Schweiz. Eidg. Landestopographie, Bern 1973 

Hettner Alfred. Die Geographie, ihre Geschichte, ih� Wesen und ihre Methoden. 
Breslau 1927 

Institut für Orts- 9 Hegional- und Landesplanung an der Ert1HZ. Industrief1ächen
bedarf, Studienunterlage Nr. 2 9 Ztirich 1970 

Uehlinger Reiner. RJtmliche Aspekte der Schulplanung in ländlichen Siedlungs
gebieten. i;och unveröffentlichte Dissertation, Bern 1973. 

Vris8r Igor. Die Region in der Landesplanung. Herausgegeben vom Institut flir 
Orts-, Regional- u_nd Landesplanung an der E'I1HZ. Zürich 1965 
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Fl�chenhafte forGale Landschaftskomponenten 

Die Gewonnte�tur der unrcgelm�ssigen oder radialen, 

mittelalter.l.ich gewachsenen ehemaligen Dreizelgm flur 

wirkt besser in die Formen des Gel�ndes eingepasst. Auch 

hier sollten GUterzusammenlegungen nicht starre Strukturen 

schaffen , sofern man Wert auf Erhaltung eines s c h ö 1 �e n 

Landschaftsbildes legt. Obstb�ume hJufig erst seit dem 19. Jh. 

Bei �1iurgt�nthal 
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flächenhafte formale Landschaftskomponenten 

toom 

----

II grossf/iichige fockflur
LandwirtschaftJiche Kulturfl�che als Ackerland in gross

flächiger Blockflur ist im schweizerischen Mittelland 

r· e c h t :1 � u f i g s c h o n in h i s t n r i s c h e r Z e i t vor h an de n • I m

Landsct.aftsbild erscheiner, nicht die Besitz-, sondern 

die Anbauparzellen 1 die in der Regel kleiner sind als die 

Besitzparzellen� aber doch noch ein ruhiges, grossflächi

ges LandschaftsbiJci ergeben„ In diesem Landschaftstyp sind 

Hecken und Baumreinen ursprUnglich h�ufiger. GLlterzusammen

legung ist in der Regtil nicht nöti�.-J» die Erhaltung deJ 

Ph y E i o :; n (: :n i. e für L.- Fl ä u rn e „ 

-n ;.:, r, 1 ; ,-.. h 
111 \_J � ..J... ...... '- J I et 
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flgchenhafte formale Landschafts

komponenten 

f{leinflächi�Je ß!ockf br des f nner- und 
süc!alpinen eheid baugebiefos 

Dieser flurtyp hat einen eigentLlmlichen Reiz und gab w§hrend 

Jahrhunderten dem Wallis, den Te�sint�lern und vor allem den 

romanischen Teilen Graubündens das entscheidende Gepräge. Mit 

dem RUckgang des Getreidebaus und der Rationalisierung der 

Berglandwirtschaft wird aber dieser Typ verschwinden, und 

eE ist bei seiner Unwirtschaftlichkeit kaum mHglich, ihn zu 

i�rhaJ.ten. 

Ober v a z ( G R) 
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Fl�chcnhafte formalQ Landschaftskomponenten 

lOo.m 

a---------• 

Ee baulä ndschaff-

Dor Typus der kleinfl�chigen Blockflur ist auch in die 

Weinbaugebiete vor allem der Westschweiz eingegangen. 

Das System der St üt.2mauern, das eine gcwal tige In ve.s U. t ion 

darstellt, macht dieses System auch bei GLlterzusammenlegun-

gen gegen formale VerHnderung weitge�1end imrnuno Die Stütz-

m a u e r n v.Je r d e n a 11 m Ei h l i c h d ur c h B e t o n m a u e r n e r s e t z t , a ! .. i e r 

die Textur der Flur ist im ganzen nur schwer ver�nderbaro 

Der Weinbau kann eine gewisse Unrationalität auch ertragen, 

und die Schönheit der traditionellen Rebbauflur i.st ein 

f zi k t o r , der d i e t o ur i s t i s c h e A i t r a kt i v i t ä t s t e i �er t � 

Aran, Layaux 



flächenhafte formale Landschaftskomponenten 

m, l<am 

Solche Flächen haben auch ihren eigentUmlichen Reiz, der 

durch die geometrische Ordnung gegeb8n isto Sie vertragen 

sich aber mit der traditionellen Kulturfläche und den tradi

tionellen Raumelementen formal schlechterdings nicht. Sie 
r· 

gehören in dieser Rigorosität nllr in junge Meliorationsebenen, 

wo ein grösserer Raum so gestaltet werden kann. Der geometrisch 

begrenzte Stangenwald., die mit dem Lin�al gezogene gerade Daum

roihc am k ür.s t l i c hen [ r1twüs !::it:: runys k anal sind der gewachsenen 

Kulturlandschaft fremde Elemente. Die niedere Obstbaum

pflanzung verträgt sich, in weniger geometrischer Umgrenzung, 

mit traditioneller Kulturlandschaft. 



Lineare Komponenten der traditionellen 
Kulturlandschaft 

• �� 
; � � �-�·- :::%; Feldhecke mit g es c h n e i t e 1 t e n Eichen

� � � -- � 

�:�r 
ein sehr altes Landschaftselement

-....

d ' 

.... 

� 
Hohll.,\1ege sind meist ·sgh:r 

.......
� 

] rnac�en Wanderrouten 
ngcnsh� und abwechslungs

ch 

-�� -�t� -�� §�J# � 
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�� � ·,i�-r� � jr -, -=:__ �,.ffi:, ;::;. \� -rrrrrrr�wmn, 1 \l \ \m m«"ITT'
r i71f\\\\\{\\\\II\\\' 

-
,\\\\\\1\\\UI Obstbaumreihe auf Hochrain 

meist erst im 19.Jahrh. entstanden 

_ "',• 1/ .,,, Steinplattepzäune 
/ :�� -·/ / sind dauerhaft und können
}r sich noch halten 

Hölzerne Einfriedungen waren �inst 

� für vir:.!le Landschaften charakteristisch. 
"''� Ihr Unterhalt ist aufwendig" sie ver-

s c h,,,.,inden mehr �� und mehr Jli� �,,� _..���F _ 11,,r- • 

��� , .,-

��p ,-
d! �� �.., ... 

d1�::::: �� .. 
� ·--

�� .. -- . �.....,; "� -

'-"�� 

Trockensteinmauern sind im .Jura und auf Alpweicien aus dem 
Landschaftsbild nicht wegzudenken. Mit ihrem Verschwindt.m ver
liert die Landschaft viel von ihrem Reiz. Es geh�rte iur Land
�.chaftr: ;pflege, die traditionellen [infriedungen zu erhalten. 



Lineare Landschaftskomponenten: Ufer I 

hcllurahnltch 

fradili�ae/1 
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Lineare Landschaftskomponenten: Ufer II 
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Grosse technische Einzelanlagen 1.n der Landschaft 

ausserh2lb der Siedlung 

Solche Landschafts- und Horizont

versch6nerungen sind scheinbar unver

meidlich. Das Konzessionierungsverfahren 

entzieht sich dem Einfluss der Planungs

und Landschaftsschutzorgane. Das von den 

Interessenten angenommene Hffentliche 

I n t e r e s s e g c n ü g t o D i e rot e n E l i n k �- i c h t, e r 

am nächtlichen Hnr.-izont rufen die Allge-

genwart einer immer fragwUrdigeren Zivi

lisa ion in Erinnerung, vor der es kein Entrinnen gibto Es sollte 

abBr m6glich sein, diese Dinge auf die S- und allenfalls T-Räuma 

u b D h ä n k e n und min des t e n s L- und B - R ä um e d am i t z u: ver s 1.: h o n e n .
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St�dtische Bebauunqstypen: Altstadt 

Alt��adtbabauung 

Altstadtbebauungen faszinieren durch ihre sch5ne 

Ausgeglichenheit zwischen gewollter Ordnung und 

freier Entfaltung� Moderne DGgmen von Entflechtung 

zwischen Wohn� .. und Arbeitsplatz haben sich in den 

gut erhaltenen Altstädten nie durchgesetzt. Hier besteht 

noch die Ganzheit des Lebensraumes� Nach einer Phase, 

in welcher man die Altst�dte verachtete und zu Slums 

werden liess, hat man den Wert und die SchBnheit der 

Altstädte neu entdeckt, und sie� soweit sie Uberlebten, 

�u eigentlichen Juwelen der Siedlung gemacht e Altstadt

substanz darf keine mehr verloren, und dem Verdr�ngen 

des Wohnraums aus den Altst�dten muss gewehrt werden. 

Aarberg 
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Städtische Bebauung hoher Ausnutzung 

... 

Altere ta �kernbebauun9 
Sie entspricht dem ersten grossen GrUnder- und Stadt

expansionszeitalter von 1870 bis 1914� Leider hat dieser 

J3ebauungstyp teilweise die Altstadtbebauungen abgelöst. 

Da �nd dort hat diese Phase aber auch bedeutenden Archi

tekturbestand erzeugt, so dass heute auch solche Be

bauungen als eine Aeusserung eines Zeitalters integral 

Ubernommen und weitergegeben und nicht ohne Not durch 

ganz andere Bauten abgeldst werden sollten; sonst ent

stehen v6llig stillose Konglomerate� An sich ist dieser 

Bebauungstyp mit sehr hoher AusnLltzung fLlr Geschäft und 

BUroraum der gr6ssarn Städte durchaus zweckmässigo 



15 

Städtische Bebauung hoher Ausnützung 

1 � i rbebauun_g 
�eniger dicht, aber doch noch mit AusnOtzungsziffern über 

l,o bis 1,5 wurde sehen 187□ und 1914 in den neu erschlos-

senen Wohnquartieren gebaut. Geschäfte sind meist nur spär

lich vertreten. Heute zeichnet sich wieder eine Wende in 

der Beurteilung dieser Bebauungen ab. Hat man sie bis jetzt 

wegen ihrer hohen Ausnützung abgelehnt, und sind sie zufolge 

Ueberalterung weitgehend verslumt, be�innt man sie neu zu 

entdecken und erkennt, dass sie in renoviertem Zustand und 

bei verkehrsfreien Strassen guten, zentrumsnah gelegenen 

Wohnraum und ein echt städtisches Ambienta biet8n können. 

Einzelne Bauten sind auch für hohe Wahnansprüche konzipiert� 



Shh 

16 
St�dtische Bebauung hoher AusnUtzung 

Moderne tadtkernbebauun9 i� 
Ho häusern und hoh Ausnül-z.ung 

Extrem hohe Landpreise und das BedUrfnis nach Erweiterung 

von Geschäfts- und BUroraum fUhrt in grHssern Städten neu

estens zu solchen Erscheinungen@ Die Fussgänger sind über 

die Verkehrsfreiheit im Innern der Grosskomplexe erfreut, 

und da� Auf- und Ab Llber Galerien und Rolltreppen wirkt 

anregend. Die Temperaturregulierung in den Gebilden aus 

Stahl, Glas und Metallplatten ist eine andere Angelegenheit. 

lustig - aber nur in 1500 m Entfernung von einem MLlnsterturm. 
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Städtische Bebauung mittlerer Ausnützung 

Auch Bebauungstyp ländlicher Industrieorte 

"1/ --

--=-y _:_ rlo/ 

nd I e• ndl{che 

/ 

TI 

Seit der Mitte des 190 Jahrhunderts. Meist nicht flächig, 

sondern linear den Ausfallsstrassen entlang„ Der Haustyp 

anspruchslos� dem ostschweizeriachen kleinen ländlict1en 

Wohnhaus abgenommen und mit erstaunlicher Einheitli�hkeit 

über die ganze Schweiz verbreitet„ Heute nur noch selten 

in grössern Kolonien vorhanden„ Im Verschwinden begriffeno 
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Städtische Bebauung mittlerer Ausnützung. 

Nach 1940 löst dieser Typ die ältern Quartierbebauungen ab, 

wo es bei der einsetzenden Bev5lkerungsexplosion um die 

rasche Bereitstellung von viel \vohnraum geht. Die Ausnützung 

ist niederer, es kommt mehr GrUn, die Fronten schauen nicht 

mehr gegen die Strassen, der Einzelhausgarten macht der ge

meinsarr:un„ offenen Grünfläche Platz. Jen Umständen ent

sprechend ein gar nicht unangenehmer Wohntyp fUr grBsserc 

Orte„ Eine soziale Fehlentwicklung ist aber vielleicht doch 

die konsequente Trennung von Wohn- und Arbeitspljtzen. 

In b�uerlichen D�rfern zerst6rt dieser Bautyp die formale -

und bisvwilen auch die soziale Harmonie. Er gehört nur in 

dsn 1?.J..;rrtyp :: und /i.I, -.1icllcicht noch in Zentr�n von T und 

kleine Zentren von A. 
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St�dtische Bebauung mittlerer AusnGtzung 

m 

��t:� 
jJ;,f;;;j 

: ·. : • �f !///. 
, . 

t;"' 1-;_-

�✓:'� . ,, 
,;,,,.;_-/� ihen „ Einfamilien� � 

�

--

1'1111111< /11'.'.��r!f(�[f $ und Kleinhausbe biwm 9 
----..___ � 

I 
/4 1//, 02·.. '17 q . , ,' , ·-z 

.....___
_______ 

• ------------�1/f' •• r_::;, '?.� J,;,,__1/ Erzeugnisse des sozialen Denkens
--. 

--.._.__ . r2/.".ln. ; ':! t., ' und s o z i a l e n Wohnungs b aus der 
- ----- � .!.. ! ' 192 o er-• und 19 3 o er-Jahre • VJ e i t er .. 

entwicklung der englischen Gartensladt-
� idee. F�rdert Individualismus und soziale 

Stabilitgt des kleinen Mannes. Zufolge relativ hoher AusnUtzungs
ziffern gar nicht so raumfressend - aber nicht interessant fGr 
Architek�enprestige„ In englischen New-Towns noch die Regel. 



20 

Städtische Bebauung mittlerer Ausnützung 

Weiterentwicklung der Linie der Reiheneinfamilienh�user. 

Reaktion auf die Vermassung der Bebauungen mit grossen 

Bauk6rpern und Hochh�usern der 1960 er Jahre. Individue�l 

und doch sehr raumsparend, schont ebene landwirtschaftliche 

Fl�chen. Einstweilen zu te�er. um allgemein den städtischen 

Wohnbau der Quartiere abzulHsen, an bestimmte topograpt1isch� 

Verh�ltnisse gebunden. 
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Städtische Bebauung mittlerer Ausnützung 

iff erenzierte oderne Quartierbebauun 
i� Hochhäusern 

"Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt ihr 

Charakterbild in der Geschichte" (frei nach Schiller). 

Entstanden aus dem Bedürfnis nach immer mehr Wohnraum 

seit Ende der 1950 er Jahre und aus dem Ueberdruss über 

die Monotonie der Quartierbebauungen mit Reihenmiethäusern 

gleicher Stockwerkshöhe. Aber doch nicht so sehr viel mehr 

raumsparend. Dankbar für Architekten. Von den einen ge

priesen als Inbegriff aller Stadtplanung, von den andern 

wegen der noch nicht durchschaubaren sozialen Konsequenzen 

verurieilt. Vielleicht lustig für den Raumtyp S - in 1500 m 

von einem Münsterturm weg - nur in grösserer Gesamtbebauung 

niemals in andern Raumtypen und im Einzelexemplare 

Bern, Tscharnergut 
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St�dtische Bebauung mittlerer Ausnützung 

. .. 

So zweckmässig solche Bauten in gr6ssern St�dten sein kBnnen, 

so monströs wirken sie, wenn sie im Einzelexemplar in länd

liche Umgebung versetzt werdeno Das ist nicht modernes Bauen 

und Fortschritt, sondern das Ergebnis von Spekulation und 

der Ausfluss kindischen GsltungsbedUrfnisses l�ndlicher 

Gemeinden - allenfalls auch die Folge ungenLlgender Baugesetzeo 
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Städtische Bebauung niederer Ausnützung 

Äl�ere Vil!enbe 

In grössern Städten in der Gründerzeit und ersten Phase 

der Stadtausdehnung in der Regel in grössern, artreinen 

Quartieren entstanden. AusnUtzung zufolge der grossen 

Bruttogeschossfläche der einzelnen Villen meist recht 

hoch, bisweilen über o,5. Heute noch ruhige Quartiere. 

Zum Teil in Transformation begriffen, weil zu sehr ans 

Stadtzentrum gerückt, Landpreis zu hoch, Villen für heutige 

soziale Verhältnisse (kein Personal) zu aufwendig. 
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Städtische Bebauung niederer Ausnützung 

� 

s 

ern 

bau ng 

Weiterentwicklung der ältern Villenbebauung fLlr die Mittel

standsgesellschaft der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Di

mensionen bescheidener. Zufolge niedriger Land- und Daukosten 

sogar fUr Arbeiter erschwinglicho Seit 1�7o nur noch fOr 

sehr gehobenen Mittelstand. Aeltere Typen in Anlehnung an länd

liche Formen, neuere Typen eigengesetzlich (Flachdach, neue 

Dachformen). Aeltere Bauten mit Nutz- und Baumg�rten, neuere 

mit ZierrasenG Wegnetze durch die Planer meist phant�sielos, 

geradlinige Im Einzelexemplar und in kleiner Gruppe vertragen 

sich diese Bautypen mit den Raumtypen A, L und B, bei An

passung an die t:tadi tionelle Bau11veise p in grösserer fvlengo 

wirken sie, vor allem mit geraden Stra�sen, in l�ndlichen 

Verhältnissen als st�dtischer Fremdk6rpsr o In gr5sseren 

Gruppen nur in S und A 11 in T al's Ferienhäuser in freierer 
Gr�ppierung 
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5tjdtische Bebauung niederer AusnLltzung 

ma 

Snh wirkt, in Randgebieten, GliederungsgLlrteln und ähnlichen 

Zonen des Raumtyps S oder im Bereich eines Hauptzentrums von 

T unter Umst�nden vorteilhafter als eine konventionelle 

Kleinhausbebauung besonders auch da, wo auf ein histo

risches Daudenkmal RLlcksicht zu nehmen ist. Es kann sich 

bei gcn0gendem Abstand �ine h�bsche GegenUberstellung ergsben. 
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Städtische Bebauung niederer AusnUtzung 

Waldsiedlung 
für uns: Reine Phantasie. In Norwegen, Schweden und Finnland 

gibt es das. Waldabstände - Feuergefahr - umgestürzte Tannen 7 

Im Norden werden diese Probleme offenbar gemeistert e Ja den 

bestehenden Wald nicht antasten - aber neuen mit der Siedlung 

aufforsten! Dia Siedlung in der Landschaft verstecken - sie 

mit der Landschaft eins werden lassen ••• Keine Geometrie -

Gebüsch statt Rasen. Warum "städtische Bebauung" 1 - Weil sie 

nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung in der Umgebung von Städten 

aufzunehmen hat„ 
Eine Möglichkeit, in den hochempfindlichen Raumtypen L und B
Siedlungszuwachs unterzubringen.
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Ländliche Siedlungstypen 

orf 
• 

1 e annf lurg ebie� 
In der Regel um ein Strassensystem mehr oder weniger regelmässig 
angelegt, locker oder dicht. Aber kein Schematismuso Richtungs
wechsel der Firsten ergibt ein ineinandergreifendes Siedlungs
gefüge. Auch hier, wie in der Altstadt 11 sind Bauernhäuser mit 
Handwerk und niederen Dienstleistungen gemischt. Man zerst5re 
nicht solche Einheiten durch schematischa Zoneneinteilung. Am 
besten ist Eingliederung in eine Dorfschutzzone mit besonderer 
Umschreibung. Wo solche Dorfbilder noch bestehen, mGssen L-
Räume geschaffen werden, damit auch die Umgebung nach bleibt� 

Reutlingen bei Oberwinterthur um 195a - heute sn der Autobahn ••• 
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L�ndlichc Siedlungstypen 

Gewannflurd5rfer gruppieren sich immer um eine Strassengahel, 
eine Kreuzung, ein Dreieck oder ein Viereck. Die verschiedene 
Stellung der-Firsten, grosse Bauernh�user und kleine Geb�ude, 

keineswegs systemlos, aber doch nicht starr gewachsene 
Textur der Firsten. 

1 

Haufendorf der inner
und sLldalpinen kleinfl�chigen 3lock
flurgebietee 

Man kann solche D6rfer am besten kaputt machen, wenn man sie 
dem Reissbrettschematismus moderner Ortsplanung mit starren 

111P • • • ■ Baulinien und Grenzabständen unter-
• 

8 II II a a .1111 • a, ■ • wirft 1> oder wenn man unmi tte]bar: 
• • 11 II 111 • • w, • II anschliessend an die alten Dorfkerne 

11t 

• • 11 "tl • •1.. - ......

• • •••• ••• 
. ...... . .. .. ..... 

. ............ 

solche Bebauungen anschliesst. 

Moderne Reissbrettarbeit 
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L�ndliche Siedlungstypen 

n s 

Perfektes Ineinandergrsifen der Firsts und Dachkanten, 

freies und doch gebundenes Spiel der Linien, �chatten und 

Licht auf den Dachflächen .... mit dem prachtvollen alten E�urn

bestond werden Siedlung und Landschaft eins� Der Ruhm des 

H�userbauers besteht nicht darin, sein Werk isoliert und 

heziel,ungslos mUglichst weithin sichtbar werden zu lassen, 

sondern zu zeigen, dass er Einfühlungsvermögen in die Seele 

e i. n e r La n d s c h a f t h a t " \rJ e i l d i e g r ö s s e r n D ö r f e r z u e i n 2. m 

guten Teil verpfuscht sind, muss sich der Schutz in den 

l Gebieten vor allem auf die zahlreichen, noch erhaltenen

Wo le richten. Schutz m�ss nicht da einsetzen, wo schon 

lles b ennt, sondern da, wo noch vorzubeugen ist. Bald ist 

es auch hier zu sp�t Ein einziyes Haus kann 8inen ganzen 

�Je 1 c r c r s t ö r e n • 
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Ländliche Siedlungstypen 
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100 m 

Hc;f gwppen- und Ein:zelhofsiedfung des 
höhern M,-n?eUandes 

Appenzeller Typus. Die H6fe, seltener Hofgruppen, meist mit 

einem Hauptgebäude und einigen Kleingebäuden, sind verl,�ltnis

m�ssig nahe beisammen. Auch der Siedlungsabstand ist charakte

ristisch. Hier kann man nicht nach Belieben Häuschen z�ischen

hineinsetzen. Auch eine vielleicht gutg8meinte Planung mit 

einer Raissbrett-Bauzone in dieser Landschaft wLlrde das Ganze 

kaputt machen. Am besten, man lässt es so, wie es ist. Neu

zuwachs rnUsste auf einige Zentren beschr�nkt bleiben, oder gan2 

behutsam in die HBfe und Hofgruppe� integriert werden. 

Bei Troqen 
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L�ndliche Siedlungstypen 

n 

Emmentale Typ. Einzelh6fe oder Hofgruppen mit zwei bis drei 

Höfen mit ihren zugehörigen Kleingebäuden, relativ weit v1Jn

einander entfernte Die grossen zusarnmenh�ngenden Huf�n bieten 

�usserlich das Bild der grossflächigen Blockflur, nur dass der 

Besitz arrondiert ist o Die H6fe und Hofgruppen liegen f3st 

i ! n. rr � .r i n r,,; u l d e n u n d V e r t i c f u n g e n , 

T r i n k w a fi s e r v o r k o rn m e n b B d i n g t i s t . B e i i.; b e r v-1 .i. e g e n d e rn A c k e r - u n d 

Ac k er f u t t c r bau sind Hecken und Zäune 1 e i der fast ver s c h "" • �� ,.J • 
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Ländliche Siedlungstypen 

' /

Gedankenlose Landschaftszer.sh,rung 
Eine Einzelhoflandschaft ist empfindlich im Hinblick auf Siedlungs
abstände, auf Dachneigungen und Farben und auf die L8ge der ei.nzel
nen Siedlungselemente. 

Hier wird- auch von Planern - mit grBsster Verst§rndnislosigkeit 
funktionierto 

Eine kleine Musterkarte von typischen Fehlern: 

A Ein knallweisser kleiner Neubau - zum Beispiel eine Käserei -
mit schäbigem kleinem Satteldächleinleuchtet weithin und zerst6rt 
die Harmonie der grossen HBfe. 

B Die moderne Scheune mit flach geneigtem Dach und Silo ist eine 
Faust aufs Auge. Sie spreizt sich dazu auf einer Anh6hc. 

C Kleinh�uschen, wie auf einer Schnur aufgereiht, alle sch6n weiss, 
verstossen in jeder Hinsicht gegen den Rhytmus der L�ndschaft: 

''"' 

In Dachneigung, Farbe, Geb�udegr6sse, Abstand, G�uppierung. 
Il Das flachgedeckte weissä Einfamilienhaus ist noch schlimmer. 

E Der Speicher, als Wochenendhaus transformiert, ist zwar ein ein
heimisches Element. aber auf der Kuppe ganz falsch plaziert. Er gehBrt 

in eine Hofgru�pe integriert� 

F Mühlon mit []rossen Silos sind keine ländlichen Gewerbe mehr, sondern 
gehören .in Industriezonen, in die Raumtypen S , A, Al oJer höchstem .. 
U: g ab e r n i c h t ü L.1 c r a 11 in d i e L. cm d s c h a f t o 
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Ländliche Siedlungstypen 
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Im Neuenburger Hochjura haben sich,als eine besondere Spiel
form der Einzelhoflandschaft, Reihen- und KettendBrfer ent
wickelte Die zugohBrige Betriebsfläche der einzelnen Ha�·e 
srstreckt sich als l�nglicher Block oder Streifen an einem 
StUck von der Strasse weg, oft nur nach einer Seite. Die 
H5fe sind einer Strasse entlang aufgereiht. Auch in dieser 
Landschaft muss Neuzuwachs nur sp�rlich und behutsam in 
den bestehenden Siedlungstyp eingefUgt werdeno Irgendwelche 
Reissbrettm�ssige Bauzonen wUrden alles zeist6ren 0 L- oder
B Gebiet� 

Tal von La Sagne (NE) 
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Ländliche Siedlungstypen 
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Sheusiedlun9 des nordalpinen (folswir�sd1affs
t3ebietes 

Diese Siedlungen sind etwas vom Reizvollsten im sch,�eizcrischen 
Alpengebiet. Wie aus einer Spielzeugschachtel sind die Ge-
bäude der Streuhöfe über die Flur gestreut, in jeder Parzelle 
mindestens ein Gebäude, Wohnhaus mit Hauptstall, Fcldst�lle, 
Heuscheunen. Diese Siedlung war b�dingt durch die Wi�tschafts
formen. Mit dem Wegbau und der Mechanisierung der Berg.land
wirtschaft verliert sie mehr und mehr den Sinn und wird unter
gehen, sofern es nicht gelingt, einen Teil des Baubestandes 
einem andern Zweck zuzufUhreno So k6nnten zum Beispiel Llber
flüssig gewordene Feldställe und Heuscheunen durch Wohnhduser, 
vielJ.eicht von Angehörigen der Bauernfamilie 9 ersetzt werC.811,

ohne dass der Gesamthabitus der Siedlung gest6rt wird 0 Es 
sollte aber nicht zu Verdichtungen kommen, die dem Siedlungs
typus fremc sindo 



Haufen 
BJockflu 

Ländliche Siedlungstypen 

Dicht geschart wie Schafe in der Herde sind die Block
bauten dieser südlichen Haufendörfer. Besonders schön 
das Gewebe der Dächer, wenn sie noch mit Steinplatten 
belegt sind. Solche Dörfer sind mannigfach bedroht: 
Durch Aufgabe der Landwirtschaft, durch Strassenbau, 
durch Eindringen fremden Baubestandes von Ferienhäusern 
und Hotels. Doch lässt sich gerade hier der freiwerdende 
landwirtschaftliche Wohnraum in nichtlandwirtschaftlichen 
Wohnraum, möglichst von ortsansässigen Familien umwandeln. 
Solche Dorfbilder müssten von fremdem Baubestand rein
gehalten werden. 

Stalden im Saast 
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Uk Haufendorf 
Blockfluren 

1 

Bisweilen sind die Firste in diesen Haufendörfern gleich
gerichtet, was in traditionellen Siedlungstypen eher die 
Ausnahme darstellte Aber auch hier ist die Richtung nicht 
starr, senden in der fallinie des Hanges und macht dessen 
Modulation mit. 

St-Martin, Val d 9 H�rens 
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Ländliche Siedlungstypen 

D i e s e r Typus de r Alps i e d l u n g e n tv.ii c k e l t e s ich da t wo c i e 
Alren in uer Hand von G1undhd:r rtm v·a ::r; c,der vm eine Ge
nussenschaft die Hut der Herde einem ange[")tellten :"3ennen 
übertrug„ 

Eine solch grosszLigige Landschaft erträgt nicht die Zer
si edlunq ,ni t Ferienhäuschen. 

Wohl Bber k�nnen die HUtten einen Prototyp fUr ein touristi
sches Berghaus liefern, das sich mit ihnen vertragen wUrcie. 

Alp f omatt, Simrnental {BE} 
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Ländliche Siedlungstypen 

-----
--

Afpdörf chen 

Maiensäss- und Alpdörfchen entstanden da, wo Teile jeder
familie mit den Tieren auf die Maiensässe und Alpen zogen� 

Diese Wirtschaftsform kommt mehr und mehr in Abgang, und 
damit werden die Alpd6rfchen verlasseno 

Sie könnten in einzelnen Bauten als ferienwohnung�n 
hergerichtet werden und würden, wenn sie in der Hand 
ihrer landwirtschaftlichen Besitzer blieben, einen zu
sätzlichen Verdienst geben. Allerdings genUgten diese 
Alpdörfchen nur bescheidenen Ansprüchen - aber Romantik 
ist auch heute noch gefragt - als Jugendferienlager .... 

Diese reizvollen Dörfchen sollten nicht durch rlebc.uung 
ihrer Umgebung mit stillosen Ferienhäusern entwertet 
werden. 

Ober-Mutten {GR) 
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Ländliche Siedlungstypen 

A 

1 afHiche edlung 

Auch diese Siedlung hat ihren Platz. Sie mag einem 

modernen bäuerlichen LebensgefLlhl entgegenkommen, das 

angetan ist, MinderwertigkeitsgefLlhle und Malaise zu 

Uberwindeno Allzu nUchtern darf aber eine solche Siedlung 

auch nicht sein o Funktionalismus ist nur eine Seite der 

b�uerlichcn Siedlung. Haüs und Hof mUssen auch eine 

Son�tagsseite haber1. Ohne eine g8wisse Repr�sentation 

wird der alte Bauernstolz nicht wieder gewonnen o Und 

solche Bautypen sollten auf artreine Meliorationslar)dschaf

tent vor allem auf den Raumtyp A be�jrenzt bleiben 0 Sie 

vertragen sich mit traditionellem Baubestand schlechter

dings nicht o 



t Traditionelle 
histor1�s en 
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Ländliche Siedlung 

ebauung des f{erns eines

ländlichen Zentru s 

Diese nichtlandwirtschaftlichen Bebauungen sind insofern 

als ländlich zu bezeichnen, als sie nicht in Städten ent

standen, sondern in Hauptarten oder Industriezentren der 

ehemaligen eidgen6ssischen L6nderorte. Die Entstehung dieses 

und ähnlicher Bebauungstypen, die sehr stark variieren 

können, setzt ganz besondere politische und soziale 

Verhältnisse voraus und ist daher selten. Diese Bauten 

gehören zu den wertvollsten Baudenkmälern und sind unbe

dingt zu erhalten. Hier ist Ort�bildschutz A am Platz. 

Gais • Appenzell 
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L ä n d li c h e 5 i e d l u,.n g s typen

Zürcher 'Oberländer Flarzhäuser 

Berner Taglöhnerhäuser (Taunerhäuser) 

brik
er 

Die Industrie entwickelte sich in der Schweiz nicht prim�r 

in den Stgdten, sondern als Heimindustrie und später als 

abrikindustrie auf dem lande. Vielfach waren die Arbeiter 

noch Kleinbauern Sie entwickelten eigene Haustypen, die 

form l noch den Bauernh�usern verwandt sind, aber nur 

kleine Stall- und Scheunenteile aufweisen, bisweilen euch 

keine meh . Diese Bauten sind heute sehr selten und ver-

d enen Schutz rJicht nur grosse und rerräsentative Bauten 

sollen erhalten werden. 



43 

Ländliche SieuJ.ungstypen 

1 lilher Zen�ren 
t/4erfreultd!.rfe1-1✓ w4.r a1s. re,ge.1/o.se 

!&Ir/eo �/;re setf AN/IJ«ea cisr 
/2.,;I. lltcr g//2/ es, äa.uer 

e/1Jzelneh fJauclen/(1JJJlert), 1v't:/Jf me/;r Y/61/ ZL.t sc.n,i'b1-)a. 
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ländliche Siedlungstypen 

1 Landh 
Das Landhaus t seiner histo sehen Ursprung noch grund-

sätzl h Einzelerscheinung Meist steht es frei, bisweilen 

in ein JJorfbild integriert. In selteneren fällen treten 

mehrere Landhäuser in einem Gemeindegebiet auf. "Land

hauszonen", in denen man Gruppen von LandhäuseI·n entstehen 

lassen will sind imgrunde genommen ein Paradoxono Die 

mod�rne Planungsgesetzgebung ermöglicht aber· praktisch das 

Entstehen einzelner Landhäuser im J.andw.i rtschaftlichen 

Gebiet nicht meh e Das Landhaus ist ein sozialer Typ, der 

nicht mehr in dJe heutige Welt passt, und sollte planerisch 

vor allem als historischer und schUtzenswerter Typ beurteilt 

werden. N ue ndhäuser im eigentlichen Sinne kBnnen nur noch 

i m Z u t:; am rr, e n h an g m i t La n d w i r t s c h a f t c n t s t e h b n , vrn s üb r i y c n s 

h i s t o r i s c h r1 l, c h rn e .f � t d e r f a 11 ,_._. a r „ 
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Industrietypen 

Gro�se störende lndwitrie, • tsexfensiv

Solche Industrie, wie auch Isi und Ims, grosse arbeits

intensive und mittlere störende Industrien gehören in 

grosse artreine Industriezonen und sind eine Komponente 

des verstädterten Raumes. In andern Raumtypen sollte solche 

Industrie nicht zugelassen sein, es sei denn in einzel-

nen scharf abgegrenzten Geländekammern im B-Raum, zum 

Beispiel in den Klusen des Jura, die, soweit sie indu

strialisiert sind, als Bl - Mischräume aufgefasst werden 

können. 
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Industrietypen 

Arbeitsintensive 
nichtstörende 
Grossindustrie 

Es gibt keinen Grund, solc hl! 

Industrien nicht mit Wohnbebauungen 
in·grossen Bauk6rpern in Stadtquartieren zu integrieren. 
h n kön sich cann vielJ.eicht einen Teil der Auto-
Parkpl�tre snaren. Es_ist nie bewiesen worden, dass die 
durch· 'i.e Jnnung vorgenommene Entflechtung der F�nktionen 

wirklich auch sozial der 
Weisheit letzter Schluss ist. 

Kleine 

Solches solJ. 1 �::; auch in 
Zentren und kl2inern Sie lungen von 
A P l a t z haben „ f er:-n c r .ü1, LA LI , B I , T 
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Industrietypen 
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wenig oder nichtstörende 
arbeitsintensive 
Industrie 
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waren nicht schan. Aber sie lagen meist 

�� ausserhalb der Dörfer, in Bachtälern,
� /' versteckt und integrierten sich mit 

ihren dunklen Farben von Backstein, grauer TUnche, bisweilen Holz, mit 
ihren D�chern in der ortsUblichen Neigung, der Landschaft. Sie gehören 

h � u t e . g e r a d � z u . z ur Ph y s i o g n o m i e g e w i s s e r /. .;:::.=:;;;;. : ,. . -.
landlicher beb;i.ete. 
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Nichtst6rende intensive und hochintensive Kleinindu6trie. 

Solche Industrien haben leider heute die Tendenz angenommen, 
durch betont modernistische Formen ihre Präsenz z.u markiereno 
Wenn sie dies wollen, dann gehören sie in artreine Industrie
zonen im S-Raurn oder im Al-Mischraum, sonst aber nirgendwohin. 
Wenn es richtig ist, klaine nichtstBrende Betriebe im l�nd
lichen Raum, in A auch in kleinern Siedlungen von A, in 
Ll, Bi und T anzusiedeln, dann mLlssen die Bauvorschriften 
solche formale Entgleisungen verhindern. In einem t:äuer-
lichen Dorf oder allein auf weiter Flur in einer sogenannten 
Industriezone, wirkt solches nicht mod8rn und lustig, son-
dern erinnert an billigen, marktschreierischen Kitsch. 
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Formalkompon�nten des Tourismus 

Grosshotel, formal Belle-Epoque. Geh5rt in Hauptzentren der 
T H�ume und ist im �inzelexemplar auch in Sekund�rzentren an

zutreffene Kbnnte modernisiert und weniger auff�llig gestaltet 
werden, uni eine einheitlichere Wirkung eines Sekundjrzentrums 

u erreichen�

--. -,--.-.-. -, ·-=-=----... -., -_ __,..... ___ --,_. ____ --... --:-:-:--_---;-.. 
• d 

Gro:":Jshote.l, ·Ve1rmal rnodern-ei.gengesetzlich" Gehört in diesen Dim'cn
sionen nur noch in ein Hauptzentrum im T-Raurn oder in den Stadt-

t o u i s rn u s * H i e r ab e r d u r c h a u s r i c h t i g, " 

Mi tnlhotel formal historisch. Das 
l.:find1 ehe Herrenhaus vvar Vorbild, nicht 
d Bauernhc:i,L;.S Pension Seiler in lnter-
1 ken nGch F.N. K cinig, um 1810. Solches 
pc::is t uni Mitteltourisrnu�3, aber auch zum 

,ä n d l i c h E:! n T o u r i s rn u f-3 ,t\ 

Kleinhotel, formal 
Belle-Epoque. Ist in 

Räumen mit Mittel- und 
Kleintourismus h�ufig 
und harmoniert nicht mit 
d e r .Hi n d J i c h 8 n fl e b a u u n g 
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Formalkomponenten des Tourismus 

Die hoffnungslose Mischung aller Formalkomponenten ist neben der 
Bewältigung des Verkehrs das Problem der Planung der historisch 
gewachsenen touristischen Sekundärzentren, es sei denn, man betrachte 
gerade dieses Sammelsurium als besonders romantisch und pflege es 
mit immer neuen Architektureinfällen und Baustilen bewusst weiter. 

Landgasthof. Er nimmt seine 
Form bisweilen vom Bauernhaus 
ab - aber nicht immer. Sinn
voll ist dies nur dann, wenn 
die Proportionen gewahrt bleiben. 

�_f''i;_ 
ll---- - ----

,,,,., ·------=� 

formal modern-eigengesetzlich. 
Ein solches Kleinhotel oder 
Restaurant passt in den Klein
tourismus, nicht in den ländlichen 
Tourismus. 

--

�-

.c=-------
Grosse 1i:3ndJ.iche Bautypen, 11-Jie 

Umst�nden besser als Vorbilder 

zu fassen und 

Appartementhaus modern-umge
bungsangepasst. Ob die belie
bige VergrBsserung �ines alpinen 
Bauernhaustyps das Richtige ist, 
oder ob nicht besser andere 
traditionelle Bautypen zum Vor
bild genommen wUrden 1 darUber 
kann man geteilter Meinung seino 

die SennhLltte, eignen sich unter 
fUr Bauten des l�ndlichen Tourismus o
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Schutzmassnahmen 

Ohne Umgebungsschutz sind nur zu oft solche Bilder entstanden 
und markante historische Bauwerke in ihrer landschaftlichen 
Wirk,mg zer.stört worden. 

1 t ub:. 
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Schutzmassnahmen 

., ...... - , 
.... 

.,..,,.- ,. 

Die Bautgtigkeit der letzten 25 Jahre liess in vielen 
europäischen Städten den Respekt vor historischen Bau
denkmälern zusammenbrechen. Man kann in dieser H�ufung 
von Statussymbolen individuellen Geltungsdrangs ohne 
Verantwortungsbewusstsein gegenGber dem Ganzen a�ch ein 
5ch6nhcitsideal und zum mindesten einen echten Ausdruck 
der ZP.it sehen. 
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Besrehender Zusiand 

Vc:1dank 1 
QucrseL3ml?nf/eru n g 

Variante 2, 
Bandenh"tid,du ng

1 
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R A U M T Y P s Verstädterter Raum 

Flächenschema 
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A Siedlungsfläche im Zentrum des Raumtyps S (ca 15 - 25 %)
B Siedlungsfläche in den übrigen Gemeinden des Raumtyps S (ca 20 - 3G %)
C Landschaftsflächen (ohne Seeflächen) im Raumtyp S (ca 40 - 60 %)

Siedlungskomponenten 

Städtische Bebauung 

Altstadtbebauung 

E]Jhohe Ausnützung 

�\·\J mit tl .Ausnützung 

(::: ]niedere Ausnütze 

Schutzauflagen 

Absoluter Schutz 

Siedlungskomponenten Landschaftskomponenten 

- Ländliche Siedlungsfl „ Landwirtsch „Kul turfl.

� Industrieflächen [Km) formal modern

�"E""i7Grossflächige öffentL CK!Jro:rmal tradi +.ionell 
t�Bauten und Anlagen Uebrige Flächen 

Ouebriges Siedlungs
gebiet 

� Bedingter Schutz bei 
Siedlungskomponenten 

@,N]Gewässer, nat.Veg. 

�Bedingter Schutz bei 
Landschaftskomponenten 

Geographisches Institut Bern, Landschaftstypisierung, Juli 1974 



54 

A Produktionsorientierter Landwirtschaftsraum 

Ii1lächenschema 

A Siedlungsfläche im Raumtyp A (ca 6 %)

B Landschaftsfltich�n (ohne Seeflächen) im Raumtyp A (ca 94 %)

Siedlungskomponenten 

Sthdtische Bebauung 
mittl� Ausnutzung 

niedere Ausni.itmmg 

� Ländliche Siedlungen 

Industriefl�chen 

Grossflächige öffentl. 
Bauten und Anlagen 

Geographisches Institut Bern 

Landschaftstypisierung, Juli 1974 

Landschaftskomponenten 

rv=, Landw .Kulturfläche 
L�� formal modern 

[fil formal tradi tione 11

WGewässer 

Schutzauflagen 

Absoluter Schutz 

fflt1 Bedingter Schutz bei 
Siedlungskomponenten 

� Bedingter Schutz bei
La n n ci ,.,I,, � .L' � • 
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R A U M T Y P L Landwirtschaftsraum mit Schutzcharakter 

Flächenschema 

0 
000000 

0000.::,0000 
,:,00000000000 

Ol·.:iooc-0000,:,000 
oooooooococoooooo 

oooocQoOoooooooooo 
0�000000000000000000 

noo�o0oooooooocoooooo 
>0000000000000000000000 

ooooJoooooooooooooooooo 
oooGoocooooooaooooooooooo 
0000000000000000000000000 

000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000 

ooooooooooocoooooooooooooooo 
000000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000 

ooooooooooaooooooooooooooooooooo 
OJ0000000000000000000000000000000 
00�00000000�00000000�000000000000 

ooooooooooooooocoooooooooooooooooo 
ooooooo ooooooocoooooooooooooooooo o 

oooooooooooQooco�oooooooooooooooooo 
00000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000000 

oooooooaooooooooooooooo?oocoooooooooo 
oooooooo-0ooooooooooooooooooooooocoooo 
0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000000�0 
ooooooooooooooooooaoooocooooooc 
0000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000� 

0000000000000000000000000000000 
oooooooooooooooocoooooooooooooo 
ooooooooooooooooooooooooooooooe 
oooooooooooooooooooo9ooooooooQo 
0000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000 
0000000000600000000000000000000 

ocooooooooooooooooooooooooooooo 
oooooooooooooooooocoooooooooooo 
oooooooooo�oooooooobooooooooo 
0000000000000000000000000000 
000000000000000000000000000 
0000000000Qooooooo0000000 

00000000000000000000000 
000000000000000000000 
00000000000000000000 

000000000000000000 
oooaoooooooooooo 
000000000000000 

000000000000 
00000000000 

00000000 0 
0000000 

00000 
0000 

0 

Siedlungsfläche im Raumtyp L 

B 

(ca 5 %)A 

B Landschaftsflächen im Raumtyp L (ca 95 %)

Siedlungskomponenten 

�Städtische Bebauung 
tw:.ü.:.slmittl. Ausnützung 
f::: :J niedere Ausnützung

- Ländliche Siedlungen

'®:@ Industrieflächen

Schutzauflagen 

Absolutar Schutz 

Landschaftskomponenten 

Landw.Kulturfläche 
1 Km I f crma.l modern

[Kt] formal traditionell 

�Wald 

[fil Nattirliche Vegetation 

ffH±J Bedingter Schutz bei 
Siedlungskomponenten 

� Bedingter Schutz bei
Landschaftekompon. 

Geographisches Institut Bern, Landschaftstypisierung, Juli 1974 



Indust-.rief lf:�C ri.en 

Gr09eflßchig� bffentl,

Bau�en und A�lagen 

vrndschaftekompone n ten

Le.nd>1irtsch ;,·. ,,'.c curf 1öche

� fortfLB-1 modeT"C\. 

(F",!] f orroe.l tre.diüone 11

� sömmel'."'1M:.swei-:.\en 

��Wald 

� Ne.t ,Veg<1ta.tion u.Ge>18.seer

Tourist . Br g\lffl,ungsge oie t 

@}] Be0 ;ngter Schutz Dei

Siedlungskamvonenten 

� Bedingter Schutz Mi

�-"-\.- LandsCt)af t skonrn0T'I 
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R A U M T Y P T Touristikraum 

:F'lächenschema 

A Siedlungsfläche im Zentrum des Raumtyps T 
B Siedlungsfläche in den Sekundärzentren des Raumtyps T 
C Siedlungsfläche im übrigen Gebiet des Raumtyps T 

Siedlungskomponenten 
des Tourismus 

C!9JGrosstourismus 

[TrnlMitteltourismus 

CfEJKleintourismus 

CTOLändl aTourj_smus 

lli]Tour.Ergänzugs-
gebiet 

Uebrige 
Siedlungskomponenten 

Städtische Bebauung 
WJ]hohe Ausnützung 
fil:::illmittl.Ausnützung 
[�-'.-'.jniedere Ausnütz. 

�Industrieflächen 

-Ländl.Siedlungen

Landschaftskomponenten 

tandw.Kulturfläche 
[K!!!] formal modern 
CKOrormal traditionell 

[W�sömmerungsweiden 

[![]NatürLVegetation 

�TouroErgänzungsgeb. 

Geographisches Institut Bern, Landschaftstypisierung, Juli 1974 
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Flächenschema für schweizerische Ho,ehalpen 
(Anteil der Flächen kann stark variieren) 

Siedlungs- und Landschaftskomponenten 

Ländl Siedlungen 

Schutzauflagen 

Absoluter Naturschutz 

Dauerwiesen 

Sömmerungsweiden 

I_N } Natürl. Vegetation � Bedingter Schutz 

Ohne Vegetation Naturpark 

Geographisches InstHut Bern, Landschaftstypisierung, Juli 1974 
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S Verstädterter'Raum 

A P:r·odu}:·tionsorian tierter 

Landwirtschaftsraum 

L Landwirtschaftsraum mit 

Schutzchnrakter 

B Berglandwirtschaftsraum 

mit Schutzcharakter 

M I S C H T Y P 

AI Agrarraum mit stark 

industrieller Komponente 

Beilage 2 

RAUMGLIEDERUNG 

Kanton Zürich 

0 5 10 15 20 25km 

ZENTREN der Ra.umtypen S, A, l.1 und B

□ Zentrum < 10'000 Einwohnern 

[g] Zentrum mit 10 1 000 - 30'000 Einwohnern

u Zentrum mit 30'000 - 125'00C Einwohnern 

Zentrum mit > 125 '000 Einwohnern

--•Grenzen der Raumtypen 

---Grenzen der Untertypen 

Geographisches Institut Bern, Landschaftstypisierung, Juli 1974 
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Bisher sind erschienen: 

G 1 

G 2 

G 3

G 4, 

G 5

P l

-WINIG;ER Matthias: Bewölkungsuntersuchungen über 
der Sahar? mit Wettersate1litenbildern, 1975 

PFISTER Christian: Agrarkonjunktur und 
Witterungsverlauf im west1ichen Schweizer 
Mittelland 1755-1797, 1975 

JEANNERET Franqois: Klima der Schweiz: 
5ibliographie 1921-1973 

KIENHOLZ Hans: Kombinierte geomorphologische 
Gefahrenkarte l:10'000 von Grindelwald, •mit einem 
Beitrag von Walter Schwarz, 1977 

BUCHMüLLER P., EGLI H.R., PESTALOZZI P., 
�IESMANN U.: Dorf und Flur der Gemeinde Lohn (SH) 

GROSJEAN George9: -Raumtypisierung nach geographischen 
Gesicqt�pun�ten als Grund1age der Raumplanung auf 
höherer Stufe, 1977 ( 3. Aufl .. ) 

P 2 UEHLINGER Heiner: Räumliche Aspekte der Schulplanun9 
in ländlichen Siedlungsgebieten. Eine kul'turgeographische 

Fr. 30.--

Fr. 48.--

Fr. 15. --

Fr. 10.--

Fr. 35. --

Untersuchung in sechs Planungsregionen des Kantons Berp,1975 Fr. 25.--

S 1 1\ERNI K., AFFOLTER R., WENGER F., WüTHRICH U.,: 

s 2 

U 1 

Di� $chweiz und die Welt im Wandel 

PFISTER Christian: Autobahnen verändern eine Landschaft, 
Erprqbungsfassung, 1976 

GROS4EAN Georges: Die Schweiz. Der Naturraum in seiner 
Funkt�on für Kultur und Wirtschaft, 1975. 3.Aufl.1977 

1 Karte 

Fr. 7. --

Fr. 30.--

fr. 8. -
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U 2 GROSJEAN Geo+ges: Die Schweiz: Landwirtschaft, 1975. 3.Aufl. Fr. 15.--

u. 4

U 9 

UlO 

Ul2 

Ul3 

GROSJEAN Georges: Die Schweiz: Industrie, 1975. 2.Aufl. 

GROSJEAN Georges: Kartographie für Geographen I. 
Allge�eine Kartographie, 1974 

GROSJEAN �eorges: Kartographie für Geographep II. · 
Thematische Kartographie, 1975 

AERNI Klaus: Kartenzeichnen und Arbeitstechnik, 1976 

MESSERL� B., WINIGE� M.: Probleme der Entwicklungsl&nder. 
Seminarbericht .. 1977 

In Vorbereitung sind: 

Fr. 12.--

Fr. 17.--

Fr. 13. -

Fr. 20. --. 

Fr. 28.--

U 3 GROSJEAN Georges: Die Schweiz. Geo_politische Dynamik und Verkehr. 

U 5 GROSJEAN Georges: Die Schweiz. Geographie d_es Tourismus. 

Q � GROSJEAN Georges: Geschichte der Kartographie, 






